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Tagblatt
des Grossen Rates des Kantons Bern

Kreisschreiben
an die Mitglieder des Grossen Rates

TJrtenen, den 25. Januar 1963

Herr Grossrat,

Im Einverständnis mit dem Regierungsrat und
gemäss § 2 der Geschäftsordnung des Grossen Rates
ist der Beginn der ausserordentlichenWintersession
des Grossen Rates auf

Montag, den 11. Februar 1963

angesetzt worden.

Sie werden eingeladen, sich am genannten Tage
um 14 Uhr 15 im Grossratssaal im Rathaus in Bern
zur ersten Sitzung einzufinden.

Zur Behandlung kommen folgende Geschäfte:

Gesetzesentwürfe

Zur zweiten Beratung:
Gesetz über Bodenverbesserungen und
landwirtschaftliche Hochbauten - Landwirtschaftsdirektion

Zur ersten Beratung:
1. Gesetz über die Kantonalbank -

Finanzdirektion

2. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über
Investitionskredite und Betriebshilfe in der
Landwirtschaft - Landwirtschaftsdirektion

3. Gesetz vom 6. Mai 1945 über die Organisation
des Kirchenwesens; Abänderung (Bestellung
einer Kommission) - Direktionen der Finanzen
und des Kirchenwesens

Dekretsentwürfe
1. Geschäftsordnung des Grossen Rates vom

12. November 1940; Abänderung
2. Dekret über die Besoldungen der

Behördemitglieder und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung; Abänderung -
Finanzdirektion

3. Dekret über die Beiträge des Staates an die
Betriebskosten von Gymnasien - Erziehungsdirektion

4. Dekret über die Einteilung der Inspektorats-
kreise für die Sekundärschulen - Erziehungsdirektion.

5. Dekret über die Verwaltung der Universität -
Erziehungsdirektion

6. Dekret über die Besoldungen der Professoren
und Dozenten der Universität (Bestellung einer
Kommission) - Direktionen der Finanzen und
des Erziehungswesens

7. Dekret über die Besoldungen der Geistlichen
der bernischen Landeskirchen (Bestellung
einer Kommission) - Direktionen der Finanzen
und des Kirchenwesens

Vorträge der Direktionen
Präsidialabteilurlg

1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat
2. Kenntnisgabe der Ergebnisse der

Volksabstimmung vom 10. Februar 1963

Justizdirektion
1. Erteilung des Enteignungsrechtes
2. Verantwortlichkeitsbeschwerden
3. Eingaben an den Grossen Rat

Polizeidirektion
1. Einbürgerungen
2. Strafnachlassgesuche

Pinanzdirektion
1. Nachkredite
2. Käufe und Verkäufe von Domänen
3. Schweiz. Landesausstellung 1964; Kredit
4. Abbruch und Neubau des Gebäudes Falken-

höheweg la, Bern; Kredit

Prziehungsdirektion
1. Beiträge an Schulhausbauten, Turn- und

Sportplatzanlagen
2. Massnahmen zur Behebung des Mangels an

Primär- und Arbeitsschullehrkräften;
Nachkredit

3. Röntgeninstitut; Einrichtungskredit

Bau- und Eisenbahndirektion
1. Strassen- und Hochbauten
2. Flusskorrektionen
3. Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen in

den Gemeinden; Beiträge
4. Neubau eines kantonalen Verwaltungsgebäudes

in Delsberg; Volksbeschluss
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5. Berner-Oberland-Bahnen; Finanzierung eines
technischen Erneuerungsprogrammes

6. Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn ;

Finanzierung eines technischen Erneuerungsprogrammes

7. Vereinigte Bern-Worb-Bahnen;
Garantieerklärung zur Finanzierung von Landerwerb
für eine Geleiseverlegung Ittigen- Papiermühle

Forstdirektion
1. Waldankäufe und -Verkäufe
2. Verbauungs- und Aufforstungsprojekte;

Beiträge
3. Waldweganlagen; Beiträge

Landwirtschaftsdirektion
1. Bodenverbesserungen und Alpweganlagen
2. Fonds für die Entschuldung der Landwirtschaft

Direktion des Fürsorgewesens
Erziehungs- und Verpflegungsheime; Bau- und
Einrichtungsbeiträge

Direktion des Gesundheitswesens
1. Beiträge an Heilstätten und Spitäler
2. Errichtung einer neuen Pflegerinnenschule

der Rotkreuzstiftung für Krankenpflege
Lindenhof in Bern; Volksbeschluss

3. Anschaffung von Verbandsmaterial für den
Kriegsfall; Nachkredit

Motionen, Postulate, Interpellationen
und Einfache Anfragen

Motionen der Herren:

1. Wyss (Rüegsau) - Bedarfsgrenzen und
Fürsorgeleistungen der AHV und IV
(zurückgezogen)

2. Dr. Bratschi - Verdienstausfallentschädigung
in der Gerichts- und Justizverwaltung

3. Strahm - Revision einiger Bestimmungen der
Krankenversicherung

4. König (Grosshöchstetten) -
Kehrichtverwertung

5. Hirt (Biel) - Förderung des sozialen
Wohnungsbaues

6. Dr. Cattin - Zulagen für die berufliche
Ausbildung für Kinder über 16 Jahre

7. Kressig - Erlass eines kantonalen
Feriengesetzes

8. Abbühl - Bestellung einer kantonalen
Kommission für baukünstlerisch-ästhetische
Fragen

9. Salzmann - Gratisverpflegung von Anstaltspersonal

während der sogenannten Hutwoche
10. Jaggi - Strassenausbau im Thuner Westamt
11. Haegeli - Hilfeleistung an die durch Trockenheit

geschädigten Bergbauern

r1963)

Postulate der Herren

12. Voyame - Strassensignalisation bei Courgenay
13. Stoller - Strassenverbindung nach dem Süden

14. Oester - Einbau der Naturalleistungen in die
Lehrerbesoldungen

15. BGB-Fraktion (Blaser, Zäziwil) - Massnahmen
gegen die Bodenspekulation

16. Kautz - Bussenpraxis an den allgemeinen und
landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen

17. Schaffter - Formular für die Aufnahme in die
Sekundärschule

18. Hänzi - Unfallgefahr in Wengi bei Büren
19. Kopp - Förderung des sogenannten zweiten

Bildungsweges
20. Schädelin - Förderung des sogenannten

zweiten Bildungsweges
21. Abbühl - Signalisation der Verbindungsstrassen

22. Dr. Ueltschi - Steuerabzug für Heuersatz¬
ankäufe

23. Trachsel - Bezug der Gewinnsteuer an der
Quelle

24. Schlapbach - Vorverschiebung der Tages¬
zeiten bei der Jagd

25. Mäder (Ferenbalm) - Einsatz von Sanitäts¬
truppen zur Entlastung des Spitalpersonals

26. Künzi - Trinkwasserversorgung
27. Kautz - Sitzfrage für neu zu errichtende

Ausbildunganstalten
28. Stoller - Holzpreise
29. Parietti - Tarifermässigung für die Strecke

Pruntrut - Bonfol

Interpellationen der Herren:

30. Nikles - Förderung der Auswahl in den
Viehzuchtgebieten

31. Probst - Strassenausbau Ins-Gampelen und
Müntschemier - Kerzers

32. König (Grosshöchstetten) - Revision der
Vorschriften bei Leichentransporten

33. König (Grosshöchstetten) - Publikation der
Bevormundung von Strafenthaltenen

34. Künzi - Grundwasserverschmutzung
35. Dr. Bratschi - Betreuung ausländischer

Arbeitskräfte
36. Kautz - Eingliederung der Fremdarbeiterkinder

in die Primarschule
37. Stauffer (Gampelen) - Bauliche Verhältnisse

der Anstalt St. Johannsen
38. Schwander - Polizeiliche Bewilligung für

Theater-Gastspiele
39. Hofmann - Linienführung der Strasse Biel-

Solothurn
40. Fuhrer - Strassenausbau im Amt Schwarzen-

burg
41. Eggenberg - Vergrösserung der Asthmatikerstation

Heiligenschwendi
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42. Bischoff - Beitragserhöhung für Wohnbauten
kinderreicher Familien

43. Brechbühl - Schaffung von Landreserven
44. Stalder - Förderung des landwirtschaftlichen

Beratungsdienstes im Flachland
45. Dr. Anliker - Massnahmen gegen den

Medikamentenmissbrauch
46. Haller - Gewerbsmässige Gletscherfliegerei
47. Marchand - Kommandoentzug Oblt. Berberat
48. Schwander - Zusammenarbeit zwischen

Untersuchungsorganen und Presse
49. Peter - Kommandoverschiebung

Oblt. Berberat
49 a. Weisskopf - Flughafen Bern

Einfache Anfragen der Herren:

50. Michel - Elementarschadenversicherung
51. Baumann - Bekanntmachung der neuen

Verkehrsregeln
52. Dr. Weisskopf - Freigabe des 26. Dezembers

an das Staatspersonal
53. Jakob - Aufklärung über das Geschlechtsleben
54. Brahier - Beschäftigung von Schulkindern in

den Fabriken

Wahlen
Ein Oberrichter anstelle des verstorbenen
Maurice Jacot
Wahl eines Mitgliedes des jurassischen Landesteils

der Paritätischen Kommission anstelle des
verstorbenen F. Graf

* * *

Tagesordnung der ersten Sitzung
1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat
2. Geschäfte der Präsidialabteilung
3. Geschäfte der Justizdirektion
4. Geschäftsordnung des Grossen Rates
5. Geschäfte der Erziehungsdirektion

Mit Hochschätzung

Der Grossratspräsident:
Adolf Blaser

Hängige Geschäfte
Gesetz über den Bau und Unterhalt
der Strassen

Erste Sitzung

Montag, den 11. Februar 1963,
14.15 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 193 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 7 Mitglieder, alle mit
Entschuldigung, nämlich die Herren Barben, Bing-
geli, Dürig, Haegeli, Kunz (Oey-Diemtigen), Lä-
drach, Petignat.

Präsident. Ich eröffne die Februarsession und be-
grüsse Sie, verehrte Ratskollegen, wie den Herrn
Regierungspräsidenten und die Mitglieder der
Regierung.

Ich möchte mir erlauben, diese Session mit einem
Wort von Pascal einzuleiten:

«Die Gegenwart ist nie unser Zweck,
Die Vergangenheit und die Gegenwart
sind unsere Mittel.
Die Zukunft allein ist unser Zweck.»

Zwischen November- und Februarsession leisteten
verschiedene grossrätliche Kommissionen eine

Menge Arbeit, darunter auch die grossrätliche
Kommission für das Gesetz über den Bau und
Unterhalt der Strassen (neues Strassenbaugesetz). Sie
tagte u. a. auch vier Tage auswärts, in Gstaad, bei
unserem Ratskollegen Ernst Scherz, im Grand-
Hotel Palace, in der Bar. Das Taggeld und die
Reiseentschädigung wurden gemäss Geschäftsordnung
des Grossen Rates ausgerichtet. Dazu kam die nicht
übertriebene Konsumationsentschädigung und die
Pensionsrechnung, die zu Lasten des Staates ging. -
Im Palace! wo der gewöhnliche Sterbliche schon
im Eingang eine merkwürdige Schwäche in den
Knien verspürt, wo der dicke Teppich jedes
Geräusch aufsaugt, wie der Schnee, wo Herren in
tadellosem Schwarz und reinstem Weiss Deine
Wünsche unausgesprochen erfüllen, wo in der
Küche eine riesige Abwaschmaschine mit einem
komplizierten Armaturenbrett ein Heer von
Küchenpersonal ersetzt, wo bis zu 50 Kellner dafür
sorgen, dass man lebt wie der Herrgott in Frankreich,

und wo auf jeden der 250 bis 300 Gäste ein
Angestellter kommt. - Ich könnte mir vorstellen,
dass angesichts einer indischen Prinzessin sich die
Kommissionsmitglieder, plus hoher Regierungsrat
und Professor, sich wie arme Verwandte
vorgekommen sind. Nicht wahr, da reisen nationalrät-
liche Kommissionen nach Davos oder Zermatt,
und jetzt reist sogar eine Kommission des kantonalen

Parlamentes nach Gstaad, logiert im besten
Hotel, und alles auf Kosten des Staates, das heisst
unserer Steuergelder. Dann hocken sie sogar
zusammen, jassen, kegeln und diskutieren über
private Dinge, anstatt zu arbeiten. - So redete man in
jungen Jahren, oder da, wo man sich nicht die
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Mühe nimmt, die Angelegenheit gründlich zu
überdenken, oder da, wo man glaubt, dass der politische
Gegner auch ein persönlicher Feind sein müsse.

Unser Ratskollege soll die Kommission in einer
netten und freundschaftlichen Atmosphäre
empfangen und beherbergt haben. Das glaube ich
absolut, denn ich kenne einen Landschulmeister, der
mit seiner Klasse in Schönried in einer Bergschulwoche

zweimal zur Besichtigung des Palace
eingeladen wurde, und zwar zur Besichtigung von
ganz unten bis ganz oben, wobei die Buben und
Meitschi auch noch zu Erdbeerkuchen und Tee
eingeladen wurden, und erst noch ein Orchester
für sie spielte, und zwar Wunschkonzert. Das war
ein Lehrausflug zum Thema «Fremdenindustrie im
Berner Oberland». Nein, dieser Landschulmeister
hatte damals nicht das geringste zu tun mit dem
Grossratspräsidium.

Nun, der Paragraph 81 unserer Geschäftsordnung
sieht vor, dass mehrtägige Kommmissionssitzun-
gen ausserhalb dieses Hauses und dieser Stadt
abgehalten werden können, und dass die entsprechenden

Entschädigungen im Einverständnis mit der
Finanzdirektion zu bestimmen sind. Solche
Dislokationen kommen höchst selten vor, nur dann,
wenn umfangreiche Vorlagen zu bearbeiten sind,
wie das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
oder das Einführungsgesetz zum Landwirtschaftsgesetzt.

Die Kommission arbeitete pro Tag mindestens
8 Stunden, in der Bar, weil sie leer war und ein
günstigerer Raum nicht zur Verfügung stand. Am
Abend wurde sie geräumt. Es bestand sozusagen
kein Kontakt mit den Gästen.

Die Präsidentenkonferenz vom 15. Februar 1961

war der Meinung, dass an derartigen Tagungen
intensiver und produktiver gearbeitet werden kann,
und dass die Auslagen nicht wesentlich höher sind
als in Bern. Die Kommissionssitzung in Bern kann
mit Rücksicht auf die Ratskollegen aus dem Jura
und dem Oberland erst in der Mitte des Vormittages
beginnen. Um 17.00 Uhr muss sie aus ähnlichen
Gründen geschlossen werden. Die Arbeitszeit
beträgt maximal 6 Stunden. Dann eilen die Mitglieder

weg, an andere Sitzungen, Besprechungen etc.,
haben sich vielleicht im Geist schon vorher mit
dieser andern Materie beschäftigt. - Die Sitzung
im Hotel beginnt um 8 Uhr, dauert bis 12 Uhr,
fängt um 14 Uhr an und endigt um 18 Uhr. Es wird
länger und konzentrierter gearbeitet, weil keine
Ablenkung besteht; denn auch mittags oder abends
geht die Diskussion, oft unwillkürlich auf die Vorlage

über. Eine Vorlage, die in Bern 6 oder 8
Sitzungstage beansprucht, kann auswärts in 3 bis
4 Tagen erledigt werden.

Zu diesen Überlegungen arbeitstechnischer und
materieller Natur kommt ein viel wichtigeres,
menschliches Moment. Die Kommissionsmitglieder
bleiben während des ganzen Tages beisammen. Sie
erhalten zu den distanziert politischen Beziehungen
persönliche Tuchfühlung, die allen Beteiligten
zugute kommt.

Ich hatte in den letzten Tagen wieder einmal
Zeit, ein Buch zu lesen. Es war Edgar Schumacher:
«Umgang mit Menschen und Menschenführung».
Grundsätzlich sollte man, gerade wenn man Politik
treibt, alle Jahre 3 bis 4 gute Bücher lesen. Das tut
man aus Mangel an Zeit leider nicht. - Nach Schu¬

macher liegt in der Begegnung zweier Menschen
ein Geben und Nehmen, ein Austausch von
Ansichten, von Überlegungen, von Gedanken und
Überzeugungen, wobei beide Beteiligten gewinnen,
auch wenn das Ergebnis des Gesprächs für den
einen scheinbar negative Bedeutung hat. Es ist
sicher so, dass dieser Gewinn nicht nur der Person,
sondern indirekt auch dem Beruf, dem Amt und
damit der Partei oder dem Rat zugute kommt.

Ich glaube, dass diese Bereitschaft zum Geben
und Nehmen die primäre Voraussetzung auch für
jedes Gespräch politischer oder wirtschaftlicher
Natur ist. Wie soll ich sonst wissen, ob ich den
Partner von meiner Auffassung überzeugt habe,
wenn er nur ein Nehmender und nicht auch ein
Gebender ist? Dazu kommt, dass die Begegnung
zweier Menschen - wozu wir sicher auch die Politiker

zählen dürfen - noch durch eine andere
Erscheinung bereichert wird. Bei beiden ist die
Sammlung an geistigem Material, nach
Schumacher, das Ergebnis zahlreicher Gespräche mit
den verschiedensten Menschen, aus dem sie nun
bei dieser neuen Begegnung schöpfen. Oder anders
gesagt: Wenn ich dem Mensch A begegne, so treffe
ich nicht nur mit einer nur einmal vorhandenen
Persöfilichkeit zusammen, ich begrüsse dabei den
Vertreter einer fast unabsehbaren Reihe von
Menschen verschiedenster Gattung. Und weil ich einen
ähnlichen Musterkoffer mitschleppe, so kommen
im Austausch die unterschiedlichsten Aspekte zur
Geltung.

Nun sollte man meinen, dass die Kontaktnahme
von Mensch zu Mensch in ihrer äusseren Form
heute leichter sei als in früheren Jahrhunderten,
wo sie erschwert wurde durch die Klassierung der
Menschen in Herr und Knecht, Freie und Unfreie,
Burger und Hintersässen, Adelige und Bürger.
Verkehrt doch heute der Herr Regierungsrat mit
den Angehörigen der verschiedensten gesellschaftlichen

Schichten, wie der Herr Bundesrat mit dem
Trämeler!

Die heutige äussere Form zur Kontaktnahme
wird zusätzlich noch erleichtert durch die modernen

Übermittlungsgeräte, wie Zeitung, Telephon,
Radio, durch die modernen Verkehrsmittel, wie
Eisenbahn, Auto und Flugzeug, aber auch durch
die kompaktere menschliche Siedlungsform, wie
Industrieort, Stadt oder Hochhaus, oder, mit
modernem Ausdruck gesagt, durch Anwendung eines
höheren Ausnützungskoeffizienten.

Nun machen wir aber die erstaunliche Entdek-
kung, dass alle diese Voraussetzungen der äussern
Form das Gegenteil bewirken, denn der Bewohner
des Bergdorfes, dem alle diese Hilfsmittel nur
reduziert zur Verfügung stehen, kennt den andern,
der 1000 Meter weiter oben wohnt, besser als der
Bewohner des Hochhauses seinen unmittelbaren
Nachbarn auf horizontaler Ebene.

Wenn wir untersuchen, ob im Verhältnis der
Gemeindebevölkerung als Kollektiv zur Gemeindebehörde

als Kollektiv, oder der Bevölkerung
unseres Staates als Kollektiv zur gesetzgebenden und
ausführenden Behörde als Kollektiv ähnliche
Entdeckungen zu machen sind, so stellen wir fest, dass
angesichts der rasenden Entwicklung in Technik,
Wissenschaft und Wirtschaft die Gemeindebehörden

mit den für diese Entwicklung notwendigen
Reglementen hinten nachhinken, dass auch die Ge-
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setzgebung des Staates nicht mehr Schritt halten
kann, und dass damit seitens der Behörden keine
Zeit mehr zur Verfügung steht, der Gemeinde, dem
Staat das zu geben, was die Regierenden früherer
Zeitalter aus ihrer Weltanschauung heraus dem
Staat gegeben haben. Wir kennen die Gefahr eines
solchen Systems gut. - Die heutige Gefahr kennen
wir noch zu wenig. Dieses Geben aus einer
Weltanschauung heraus fehlt, es sei denn, man wäre
der Meinung, Materialismus sei ebenfalls eine
Weltanschauung. Wenn wir nicht dieser Meinung sein
können, so müssen wir erkennen, dass wir immer
mehr zur reinen Verwaltungsbehörde deklassiert
werden.

Es erwächst wohl deshalb gerade uns, als
Vertretern verschiedener politischer Parteien und
damit auch - so wollen wir hoffen- einer bestimmten

Weltanschauung, die Aufgabe, innerhalb
unserer Bemühungen das scheinbar kleine, aber doch
höchste und verpflichtendste Ziel zu verfolgen: die
vollendete Gestaltung der menschlichen Beziehungen.

Die Session ist eröffnet.

Nachruf
Präsident. Am 18. Januar dieses Jahres ist nach

einem schweren Unfall unser Ratsmitglied Frédéric
Graf, Gemeindepräsident von Moutier, gestorben.
Er hat den Unfall in Ausübung seines Berufes als
Angestellter der PTT erlitten. Die Ratsmitglieder
sind durch Zirkular orientiert worden. Grossrat
Graf hat dem Rat seit Mai 1962 angehört. Trotz der
verhältnismässig kurzen Zeit seiner Zugehörigkeit
zum Rate ist ihm grosses Vertrauen entgegengebracht

worden. Er hat der Paritätischen Kommission,

der Kommission für das Volksbegehren zur
Erleichterung des Steuerdruckes, der Kommission
für das Dekret über die Besoldungen der Behördenmitglieder

und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung sowie der Kommission zur Vorberatung
des Gesetzes über den Bau und den Unterhalt der
Strassen angehört. Bei der Trauerfeier vom 22.
Januar hat Grossrat Armand Gobat im Namen des
Grossen Rates gesprochen. Aus allen Voten an der
Trauerfeier hat man gespürt, dass nicht nur ein
treuer Angestellter, ein umsichtiger Präsident seiner

Stadt und ein kameradschaftlicher Ratskollege
zu Grabe getragen wurde, sondern zugleich ein
Mann, der über Politik und Verwaltung nie
vergessen hat, dass das Leben dazu da ist, nach
ethischen Zielen zu streben. Das ist wohl der eigentliche

Grund, warum in seiner Gemeinde und
darüber hinaus ein grosser Freundeskreis ihn
ausserordentlich geschätzt hat.

(Der Rat erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen
von den Sitzen.)

Bereinigung der Traktandenliste
Präsident. Die Präsidentenkonferenz teilt mit,

dass alle Geschäfte, die im Kreisschreiben vom
25. Januar aufgeführt sind, verhandlungsbereit
sind.

Herr Grossrat Wyss, Rüegsau, hat seine Motion
(Nr. 1) zurückgezogen. Sodann hat Herr Grossrat
Kautz sein Postulat (Nr. 16) zurückgezogen. Diese
Rückzüge sind im Auszug des Protokolls des
Regierungsrates vom 1. Februar 1963 vermerkt. Die
Ratskollegen haben das erhalten.

Das Postulat Voyame (Nr. 12) wurde vor der
Novembersession eingereicht. Grossrat Voyame ist
seither krank. Er leidet an einer schweren
Augenkrankheit. Ich sehe ihn gerade und bin
ausserordentlich angenehm überrascht, gratuliere ihm
von Herzen, dass er da sein wird. Das Postulat ist
nur von ihm unterzeichnet und hätte von niemand
anders begründet werden können. Die Präsidentenkonferenz

war der Auffassung, dass, wenn Kollege

Voyame nicht da wäre, einer seiner Kollegen
das Postulat begründen könnte.

Die Interpellation von Herrn Grossrat Schwander

(Nr. 48) tangiert die Justizdirektion und die
Polizeidirektion. Sie wird von der Justizdirektion
beantwortet.

Im Kreisschreiben fehlt die Interpellation von
Herrn Dr. Weisskopf. Sie ist den Mitgliedern unter
der Nr. 49 a zugestellt worden und wird ebenfalls
behandelt.

Das Postulat Kopp (Nr. 19) tangiert die
Erziehungsdirektion und die Volkswirtschaftsdirektion.
Es wird von der Erziehungsdirektion behandelt.

Bestellung von Kommissionen: Die Präsidentenkonferenz

hat gestützt auf den Paragraphen 11 der
Geschäftsordnung folgende Mitgliederzahlen
festgesetzt:

Gesetz über die Organisation des Kirchenwesens,
15 Mitglieder,

Dekret über die Besoldungen der Geistlichen,
Abänderung: Dieses Dekret soll durch die gleiche
Kommission behandelt werden, die das Gesetz über
die Organisation des Kirchenwesens behandelt,

Dekret über die Besoldungen der Professoren der
Universität, 11 Mitglieder.

Herr Grossrat Dr. Ackermann, Spiegel/Bern, hat
zwischen der November- und der Februarsession
der Staatskanzlei geschrieben, im Tagblatt des
Grossen Rates, Jahrgang 1962, Heft 4, Seite 452, sei
geschrieben, Herr Ackermann ziehe seinen Antrag
zu Paragraph 77 zurück. - Das sei aber nicht der
Fall gewesen. - Die Staatskanzlei hat geantwortet:

«Wir haben das Protokoll des Grossen Rates vom
17. November 1962 nachgesehen. Dort ist ebenfalls
erwähnt, dass Sie Ihren Antrag zurückgezogen
haben. Das Grossratsprotokoll und das Grossrats-
Tagblatt werden unabhängig voneinander
bestellt. »

Die beiden Protokolle werden tatsächlich
unabhängig voneinander geführt, wobei das Protokoll
des Staatsschreibers die wichtigsten Momente
enthält, wie Antragstellung und Beschlüsse. Es kommt
vor, dass der Grossratspräsident sagt, dieses oder
jenes Ratsmitglied habe seinen Antrag zurückgezogen,

und weil das im vorliegenden Fall auch der
Stenograph hört, ist es möglich, dass der Grossratspräsident

etwas Falsches gesagt und es nachher in
den beiden voneinander unabhängig geführten
Protokollen gleichlautend protokolliert wird. Ich bin
der Meinung, dass ich das offensichtlich falsch
gesagt habe, und dass Herr Grossrat Ackermann sei-
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nen Antrag in bezug auf die Taggelderhöhung nicht
zurückgezogen hat.

Anstelle des verstorbenen Oberrichters Maurice
Jacot wird ein Mitglied ins Obergericht zu wählen
sein. Die Wahl wird am Mittwoch, 20. Februar,
9.00 Uhr, vorgenommen.

Anstelle von Grossrat Frédéric Graf ist ein
jurassisches Mitglied in die Paritätische Kommission
zu wählen.

Einladung
Präsident. Die Verwaltung der Theatergenossenschaft

Bern und die Direktion des Stadttheaters
haben mit Schreiben vom 19. Februar den Rat für
die Aufführung vom Montag, dem 18. Februar,
eingeladen. Es wird das Lustspiel «Der Biberpelz» von
Gerhart Hauptmann aufgeführt. Verwaltung und
Direktion danken gleichzeitig für das Interesse und
die Förderung, die der Kanton gegenüber dem
Stadttheater Bern bekunden. Beide wünschen einen
angenehmen Abend. - Die Einladung ist durch den
Staatsschreiber und den Präsidenten verdankt worden.

- Ich bitte die Fraktionspräsidenten, die Zahl
der Eintrittskarten dem Standesweibel bis
Donnerstag, 10 Uhr, bekanntzugeben. Die Ratskollegen,
die keine Fraktion bilden, wollen sich bitte direkt
beim Standesweibel melden.

Während der Novembersession hat der Rat den
Kollegen Voyame, Lädrach und Dürig einen Blu-
menstrauss geschickt, mit den besten Wünschen zu
ihrer baldigen Genesung von der damaligen Krankheit.

Alle drei haben dem Rat herzlich gedankt und
der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass sie bald wieder

unter uns sein können. Die beiden Ratskollegen
Lädrach Willy und Dürig Walter sind nicht da,
haben sich entschuldigt. Ich nehme an, der Rat sei
einverstanden, dass wir den Kollegen wieder
unsere guten Wünsche übermitteln, mit einer kleinen
Aufmerksamkeit.

In der Novembersession hat der Rat Kredite für
die Restaurierung der Jesuitenkirche Pruntrut
beschlossen. Die Ecole cantonale von Pruntrut dankt
dem Rat herzlich.

Ebenfalls in der Novembersession hat der Rat
der Stiftung Pro Juventute eine Spende zum 50jäh-
rigen Bestehen überwiesen. Die Stiftungskommission

dankt durch den Präsidenten, Nationalrat Frey,
und Zentralsekretär Ledermann dem Rat herzlich.

Der Parkplatz auf der Schütti kann gemäss
Mitteilung der Staatskanzlei voraussichtlich während
dieser Session wegen Vereisung nicht gebraucht
werden.
Die Session wird voraussichtlich zwei Wochen dauern.

Die Präsidentenkonferenz ist der Meinung,
das die Dauer bei Beginn der Session nicht genau
abgeschätzt werden kann. Am Mittwoch oder
Donnerstag wird man einen besseren Überblick haben.
Daher wird die Präsidentenkonferenz am Donnerstag

dieser Woche, spätestens aber am nächsten
Montag, über eine eventuelle Verlängerung Be-
schluss fassen.

Eintritt eines neuen Mitgliedes in den Rat

Anstelle des verstorbenen Grossrat Graf, Moutier,
tritt neu in den Rat ein:

Herr Ernest Comte.
Herr Comte legt das Gelübde ab.

Disziplinarbeschwerde

(Beilage Nr. 1, Seite 30)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Bratschi, Mitglied
der Justizkommission, worauf der vorgelegte
Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

Motion des Herrn Grossrat Bratschi betreffend

Verdienstausfallentschädigung in der
Gerichts- und Justizverwaltung

(Siehe Jahrgang 1962, Seiten 455/456)

Bratschi. Es geht um die Verdienstausfallentschädigung

in der Verwaltung ganz allgemein. Im
letzten November haben wir das Dekret betreffend
Taggelder in der Gerichts- und Justizverwaltung
genehmigt. Man hat damals die Taggelder auf
Fr. 60.— erhöht (Obergerichtssuppleanten,
Handelsrichter usw.), hat für das Aktenstudium Franken

10.— festgesetzt. Wenn einer referieren oder
korreferieren muss, erhöht sich der Betrag auf
Fr. 30.—. Beide Ansätze können auf das Dreifache
erhöht werden, wenn das durch die Arbeit als
gegeben erscheint.

Diese Erhöhung war begrüssenswert und ist auch
nicht bestritten worden. In der gleichen Session
erhöhte man die Taggelder der Grossräte auf Franken

50.—. Ganz allgemein bestand die Auffassung,
die Obergerichtssuppleanten, Handelsrichter usw.
wären mit Fr. 60.— Taggeld genügend entschädigt,
wenn die Grossräte Fr. 50.— beziehen. Ich habe in
der Kommission die Auffassung vertreten, das sei
nicht das gleiche, denn die Obergerichtssuppleanten,

Handelsrichter usw. würden durch das Taggeld

von Fr. 60.— nicht einmal für ihre effektiven
Auslagen entschädigt, von einem Verdienst gar
nicht zu reden. - Mittlerweile habe ich mich erkundigt

und habe Ihnen folgendes Bild zu unterbreiten:
Ein Obergerichtssuppleant hat mir bestätigt, dass
für ihn jede Sitzung im Obergericht einen
Arbeitsaufwand von zwei vollen Tagen bedeute, dies wegen

der Vorbereitungen, der Ausarbeitung von
Referaten usw. Er erhält für diesen Aufwand von im
Durchschnitt zwei Tagen ein Sitzungsgeld von
Fr. 60.—, dazu Fr. 10.— für das Aktenstudium und
im Falle eines Referates weitere Fr. 30.—, zusammen

Fr. 100.—. Dieser Betrag kann als Durchschnitt
betrachtet werden.

Welche Ausgaben stehen dem gegenüber? Für
Büromiete, Büroangestellte, laufende Bürounkosten
muss der selbständig erwerbende Anwalt pro Tag
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mit Fr. 100.— rechnen. Für zwei volle Arbeitstage
macht das Fr. 200.—.

Man sieht, dass jede Sitzung im Obergericht
einen Verlust von Fr. 100.— bedeutet, dies für die
Ehre, dem Staat zu dienen. Der eine oder andere
wird sagen, er lege auch Geld drauf, wenn er hier
zur Sitzung komme oder sich vorbereite. - Die
Tätigkeit eines Obergerichtssuppleanten oder
Handelsrichters usw. und die eines Grossrates sind aber
nicht dasselbe. Als Grossräte sind wir Volksvertreter

und üben hier nicht unseren Beruf aus. Wir
sind keine Berufspolitiker. Der frei erwerbende
Anwalt übt als Obergerichtssuppleant seinen Beruf
aus. Er muss ein Fürsprech sein, und nicht irgend
ein Fürsprech. Der Regierungspräsident sagte: «Wir
brauchen als Obergerichtssuppleanten nicht irgend
jemanden, sondern gute Anwälte, die sich mit ihrem
Büro einen Namen gemacht haben.» Ein selbständig
erwerbender Anwalt, der sich als Richter im Interesse

des Staates betätigt, hat im Grunde genommen
eine ganz ähnliche Stellung wie jeder Berufsmann,
der im Dienste des Staates steht oder einen Auftrag

des Staates entgegennimmt. Wer beipielsweise
als Architekt oder Baumeister oder Handwerker
für den Staat arbeitet, kann seine Rechnung stellen,
und seine Leistung wird gut bezahlt. Wenn aber
ein selbständig erwerbender Anwalt das gleiche
tun will, sagt der Staat, es genüge ein Taggeld, das
ungefähr so gross sei wie das eines Grossrates.

Man kann nicht einfach entgegnen, es sei eine
Ehre, als Suppléant beim Obergericht tätig zu sein.
Es ist auch eine Ehre, für den Staat ein Tierspital
zu führen, usw. Aber dort wird voll honoriert, beim
selbständig erwerbenden Anwalt nicht.

Der Regierungspräsident sagte, die Rechnung
mit den festen Kosten stimme nicht ganz. Herr
Dr. Schorer hat kräftig sein Haupt geschüttelt und
sagte, er sei mit dem Regierungspräsidenten nicht
einverstanden. Dieser meinte, Kollege Schorer
müsse ja nicht den ganzen Tag neben dem
Bürofräulein sitzen, damit es arbeite. - Der Regierungspräsident

in Ehren, aber diesmal hat sicher Kollege

Schorer recht. Mit ihm sind andere gleicher
Auffassung, zum Beispiel der Präsident des
Verwaltungsgerichtes. Er hat in seinem Bericht vom
28. September 1962 auf die spezielle Frage
geschrieben: «Es besteht kein Zweifel, dass die
Verwaltungsrichter dem Staat ein erhebliches Opfer
an Zeit und Arbeit bringen müssen. Dieser
Aufwand ist heute derart, dass ihn keiner mehr durch
organisatorische Massnahmen aufholen kann.»

Das ist richtig.
Man kann die Auffassung vertreten, die Tätigkeit

des Obergerichtssuppleanten sei nicht ganz
das gleiche wie die Tätigkeit von Handwerkern,
Architekten usw. Ich lasse das gelten, aber ich
behaupte: Sie ist nicht das gleiche wie die Tätigkeit
eines Grossrates, also muss der Staat für die
Entschädigung einen Mittelweg finden. Darum habe
ich die Motion eingereicht und gesagt, es wäre
wahrscheinlich richtig, wenn man ganz allgemein
in der Staatsverwaltung in solchen Fällen die
Taggelder beliesse, aber den Selbständigerwerbenden,
die im Dienste des Staates stehen, zum mindesten
die Zeit, in der sie nicht für sich selbst erwerbstätig

sind, eine Entschädigung gäbe - ich habe
gesagt «Verdienstausfallentschädigung». Man könnte
eine Zwischenlösung treffen und der Ehre, als

Obergerichtssuppleant, Handelsrichter usw. tätig
zu sein, Rechnimg tragen. Ich überlasse es der
Regierimg, Vorschläge zu machen.

Man hat einen Präzedenzfall mit der
Invalidenkommission. Das ist eine kantonale Kommission,
die ihren Mitgliedern, es sind Ärzte und Juristen,
Fr. 150.— Taggeld gibt. Ein Teil dieses Betrages ist
sicher als Ausfallentschädigung zu betrachten. Die
Ärzteschaft hat sich dagegen gewehrt, billiger zu
tagen. - Warum einen Unterschied machen
zwischen selbständig erwerbenden Juristen und
selbständig erwerbenden Ärzten?

Ein weiterer Präzedenzfall ist zum Beispiel der,
wo Selbständigerwerbende vom Gericht als Experten

beigezogen werden. Wenn beispielsweise ein
Architekt oder ein Ingenieur als Experte beigezogen

wird, verlangt er nach SIA-Normen für eine
volle Tagesarbeit Fr. 180.—. - Diese Unterschiede
sind stossend. Es ist gerechtfertigt, dass der Staat
prüft, ob nicht den Selbständigerwerbenden, die er
für gewisse Arbeiten zuzieht, eine Verdienstausfallentschädigung

bezahlt werden soll. Ich bitte den
Regierungsrat, in der ganzen Verwaltung diese
Angelegenheit zu prüfen und dem Grossen Rat
Vorschläge zu unterbreiten. In diesem Sinne bitte ich
Sie, meiner Motion zuzustimmen.

Tschumi, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte auf den Ausgangspunkt
der Motion Bratschi hinweisen und davon
ausgehen, dass wir letztes Jahr das Pech hatten, dass
im Obergericht 4 Herren auf längere Zeit wegen
Krankheit ausgefallen sind. Das hatte zur Folge,
dass die Herren Obergerichtssuppleanten mehr als
sonst üblich haben einspringen müssen.

Herr Grossrat Bratschi vertritt in seiner Motion
die Auffassung, dass der Staat unterschiedlich
vorgehe. Er entschädige Bauaufträge richtig, nicht
dagegen die geistige Arbeitsleistung. Den in der
Gerichts- und Justizverwaltung tätigen Bürgern
würden nicht einmal die laufenden Erwerbsunkosten

entschädigt. Er wünscht, dass diese
Kosten ermittelt und entschädigt werden. Zum Schluss
seiner Ausführung hat Herr Grossrat Bratschi
gesagt, man solle das nicht nur für die Justiz,
sondern in der ganzen Verwaltung prüfen.

Zuerst zur Unterscheidung zwischen den
Bauaufträgen und der geistigen Arbeit, die in der Motion

einander gegenübergestellt werden. Es wird
darauf hingewiesen, dass der Staat in gewissen
Fällen recht bezahle, währenddem der Bürger für
das Erbringen einer geistigen Arbeitsleistung nicht
genügend entschädigt werde. - Für die Beurteilung
dieser Frage müssen wir auf das Grundverhältnis
abstellen. Einerseits haben wir es mit privatrechtlichen

Aufträgen des Staates zu tun, anderseits
wird ein öffentlich-rechtliches Verhältnis geschaffen,

wenn jemand in ein staatliches Organ gewählt
wird. Bei den privatrechtlichen Aufträgen kommen

für die Entschädigung die üblichen
privatwirtschaftlichen Normen zur Anwendung, und
zwar nicht nur bei Bauaufträgen, sondern auch bei
der geistigen Arbeit. Beispielsweise bei Gutachten,
Projektaufträgen usw. entschädigt der Staat die
geistige Arbeit genau gleich gut, wie er das bei
Bauaufträgen tut.

Für die Mitwirkung in Behörden und Kommissionen

wird dem Bürger für seine Bemühungen
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ein Taggeld und in gewissen Fällen auch eine
Vergütung für das Aktenstudium verabfolgt, ohne
dass auf die Erwerbsunkosten des Einzelnen Rücksicht

genommen wird.
Diese Ordnung gilt nicht nur für den Staat Bern,

sondern auch für den Bund, die andern Kantone
und die Gemeinden. Die von Herrn Grossrat
Dr. Bratschi erhobene Kritik richtet sich somit
dem Grundsatze nach an alle Gemeinwesen, an
die Parlamente oder die diesen entsprechenden
Organe. Wollte man dem Begehren des Herrn
Grossrat Dr. Bratschi Folge geben, dann müssten
die gleichen Grundsätze auch für die Mitglieder
des Grossen Rates, sämtlicher Kommissionen usw.
angewendet werden. In unserem Staatswesen
haben wir nicht nur eine Justiz-und Gerichtsverwal-
tung, sondern es bestehen auch noch andere
Verwaltungszweige, die auf die Mitarbeit der Bürger
angewiesen sind. Die Beanspruchung der Bürger
in diesen Kommissionen und Ausschüssen ist zum
Teil sicher nicht geringer als in der Justizverwaltung,

und es steht sicher auch ausser Zweifel, dass
die dort geleisteten Dienste für den Staat nicht
weniger wertvoll sind. An solchen Kommissionen
sind beispielsweise zu nennen: die Kommissionen
des Grossen Rates, Theologische Prüfungskommission,

Patentprüfungskommissionen für Handelslehrer,

Primarlehrer und -lehrerinnen,
Arbeitslehrerinnen, Sekundarlehrer, das höhere Lehramt,
Maturitätsprüfungskommission, Diplomprüfungskommission

für Handelsschüler, Prüfungskommission
für Haushaltungslehrerinnen usw. Ich will

nicht alle aufzählen. Für alle diese Kommissionen
müssten wir den gleichen Maßstab anwenden.

Herr Grossrat Bratschi hat uns die heutigen
Ansätze und den Zeitaufwand genannt. Wir wollen
uns nicht auf die Details einlassen. Uber die
Möglichkeiten, die ein selbständiger Anwalt hat, habe
ich mich in der letzten Session geäussert und seither

habe ich meine Meinung nicht geändert.
In der Novembersession haben wir die Taggelder

und Reiseentschädigungen in der Justiz- und
Gerichtsverwaltung erhöht. Ich will hier nochmals
festhalten, wie die Herren, die als Suppleanten
beim Obergericht und überall, wo sie tätig sind,
entschädigt werden. Ein Taggeld der Ersatzmänner
des Obergerichtes, der Handelsrichter, der nicht
ständigen Mitglieder des Verwaltungsgerichtes, der
Mitglieder und Ersatzmänner der Anwalts- und
Notariatskammer beträgt Fr. 60.—, die Entschädigung

für das Aktenstudium Fr. 30.— für Referenten
und Korreferenten. In umfangreichen oder

schwierigen Fällen kann die Vergütung für das
Aktenstudium um das dreifache erhöht werden.
Das gibt für Referenten und Korreferenten eine
Entschädigung von total Fr. 90.— bis Fr. 150.—.
Für die Nichtreferenten ergibt sich eine Entschädigung

von Fr. 70.— bis Fr. 90.—.
Herr Grossrat Bratschi hat gesagt, ein Anwalt

hätte ihm erklärt, er werde zwei volle Tage in
Anspruch genommen, wenn er einer Sitzung des
Obergerichtes als Suppléant beiwohne. - Ich habe
Zahlen über die Sitzungsdauer erhalten. Die
Sitzungen dauern manchmal von 8 bis 14 Uhr,
ausnahmsweise bis 16 Uhr. Die Zivilkammern tagen
bis 12 Uhr, mit Fortsetzung eventuell am
Nachmittag, eventuell wird auch dort ohne Pause bis

14 Uhr getagt. Die Anwaltskammer hat die
Sitzungen immer am Nachmittag.

Wenn einer der Herren ein schwieriges Geschäft
zu bearbeiten hat, kann die Entschädigung für das
Aktenstudium, nach Massgabe der geleisteten
Arbeit, bis zum dreifachen Betrag erhöht werden.
Ein weitergehendes Zugeständnis kann mit
Zustimmung der Justizdirektion erfolgen. Hat ein
Obergerichts-Ersatzmann auf Grund richterlicher
Verfügung die amtliche Untersuchung (Instruktion)

eines Falles durchzuführen, so ist ihm eine
durch den Kammerpräsidenten oder den Präsidenten

des Handelsgerichtes festzusetzende Entschädigung

auszurichten.
Wir haben die Erhebungen gemacht, die Herr

Dr. Bratschi in der Motion wünscht und haben die
Meinung des Bernischen Anwaltsverbandes, des
Verbandes bernischer Notare, des Bernischen Bau-
ern-Verbandes, des Kantonalbernischen Gewerbe-
Verbandes und des Handwerker- und Gewerbe-
Verbandes der Stadt Bern eingeholt. Ich will die
Antworten nicht ablesen. Der Präsident des
Bernischen Anwaltsverbandes teilt unter anderem
mit: «Die Ausrichtung einer Entschädigung, die
dem gesamten Verdienstausfall der Anwälte
gleichkommt, die nebenamtlich als Richter tätig
sind, halte ich dann nicht für begründet, wenn der
Anwalt nicht ständig, sondern nur gelegentlich in
Anspruch genommen wird.»

Der Präsident des Bernischen Notariats-Verbandes
orientiert uns über die Kosten, die einem

Notar entstehen. Sie machen pro Tag Fr. 96.— bis
Fr. 120.— aus. (Wir bezahlen Fr. 70.— bis Fr. 150.—
Entschädigung, je nachdem, ob der Suppléant als
Referent funktioniert oder nicht.) Er schreibt:
«Anstelle der Ausrichtung einer Verdienstausfallentschädigung

denke ich eher, aus praktischen
Erwägungen, an eine angemessene Erhöhung der
Entschädigungen.» (Dieser Brief wurde geschrieben,

bevor das neue Dekret bekannt war.)
Der Bernische Bauern-Verband berechnet den

Verdienstausfall von selbständig erwerbenden
Bauern auf Fr. 30.— pro Tag. (Dieser Ausfall wird
von uns voll abgegolten.) Der Bernische Gewerbe-
Verband schreibt uns, dass die Unkosten für
selbständige Gewerbler jährlich Fr. 20 000.— bis Franken

22 000.— betragen. Das sind bei 300 Arbeitstagen

Fr. 60.— bis Fr. 75.—. (Auch das wird durch
die Entschädigung des neuen Dekretes abgegolten.)

Der Handwerker- und Gewerbe-Verband der
Stadt Bern kommt zum gleichen Ergebnis.

Sollen die Entschädigungen differenziert werden,

wenn die Motion angenommen wird? Herr
Grossrat Bratschi hat sich darüber nicht
ausgesprochen. Ich glaube, wir sollten nicht differenzieren.

Ist es gerecht, einem Bauern, der Fr. 30.—
Verdienstausfall hat, Fr. 70.— bis Fr. 90.— zu geben,
oder einem Baumeister, der einen Ausfall von
Fr. 60.— bis Fr. 70.— hat, Fr. 90.— bis Fr. 150.—?
Wir müssen zu unsern bernischen Staatsgeldern
Sorge tragen.

Aus all diesen Gründen ist die Regierung
einstimmig der Meinung, dass die Motion Bratschi
abzulehnen sei. Wenn wir ihr Folge gäben, hätte
das unabsehbare Auswirkungen in der ganzen
bernischen Staatsverwaltung. Man kann heute nicht
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so weit gehen, wie es der Motionär wünscht. Daher

ist die Motion abzulehnen.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Minderheit
Dagegen Mehrheit

Interpellation des Herrn Grossrat König
(Grosshöchstetten) — Publikation der
Bevormundung von Strafenthaltenen

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 490)

König (Grosshöchstetten). Es geht mir bei der
Interpellation hauptsächlich um die Angehörigen
von Menschen, die wegen eines Vergehens oder
Verbrechens in eine Strafanstalt eingewiesen und
bevormundet werden. Bekanntlich trifft eine solche
Massnahme nicht nur den, der bestraft werden
muss, sondern sehr stark auch die Familienangehörigen.

Die Last, die den Leuten durch das
Vergehen des Familienangehörigen aufgelegt wird,
wird dadurch verschärft, das man im Amtsblatt,
das in jeder Wirtschaft aufliegt, neben der
Mitteilung, dass der und der bevormundet worden sei,
auch aufführt, er sei in Witzwil, Thorberg usw.
untergebracht. Das ist eine Verschärfung der Last
der Angehörigen. Das könnte man mildern, indem
man sich mit der Bekanntmachung der Bevormundung

begnügen würde. Teilweise wird das denn
auch so gehandhabt. Sie können sich vorstellen,
was es für einen Sohn oder eine Tochter, die von
der Landschaft nach Bern in die Fachschule geht,
bedeutet, wenn bekannt ist, der Vater sei in Witzwil

oder Thorberg. Ich möchte den Wunsch
anbringen, es sei den Statthalterämtern, die die
Publikation veranlassen, nahezulegen, auf die
Nennung des Aufenthaltes zu verzichten. Man will
diejenigen strafen, die sich etwas haben zuschulden
kommen lassen, nicht die Familienangehörigen.
Wir möchten das Spiel grausamer Mitmenschen
nicht fördern, die sich im Steinewerfen zu
übertreffen suchen. Ich wäre dem Justizdirektor dankbar,

wenn er alles vorkehren würde, um das schwere
Los der Angehörigen von Inhaftierten zu mildern.

Tschumi, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Grossrat König hat etwas
angeschnitten, das uns auf der Justizdirektion
willkommen ist. Der Artikel 375 ZGB schreibt vor,
dass die Bevormundung, sobald sie rechtskräftig
geworden ist, wenigstens einmal in einem
amtlichen Blatte des Wohnsitzes und der
Heimatgemeinde des Mündels veröffentlicht werden muss.
Die Art dieser Veröffentlichung hat das kantonale
Recht zu bestimmen.

Gemäss Artikel 38 EG zum ZGB sorgt der
Regierungsstatthalter für die Vollziehung und die
gesetzliche Veröffentlichung der Bevormundung.
Es besteht aber kein gesetzliches Erfordernis,
wonach der Entmündigungsgrund und der Aufenthaltsort

des Mündels zu veröffentlichen wären.
In den Kommentaren Egger und Kaufmann wird
übereinstimmend die Auffassung vertreten, dass

der Entmündigungsgrund nicht publiziert werden
muss. Leider ist er in einzelnen Regierungsstatthalterämtern

bekanntgegeben worden, ohne dass
es gesetzlich verlangt würde.

Wir haben uns in den Regierungsstatthalterämtern
Thun und Bern über die Praxis erkundigt.

Dort wird nicht publiziert, dass der Bevormundete
in der und der Strafanstalt sei, sondern man
schreibt nur, er sei da und da wohnsitzberechtigt.

Auf Grund der Anregung von Herrn Grossrat
König haben wir am 22. Januar dieses Jahres
folgendes Schreiben an alle Regierungsstatthalterämter

gesandt:
«Bei Errichtung von Vormundschaften nach

Art. 371 ZGB wird hie und da im Amtsblatt und
Amtsanzeiger mit der Bekanntgabe der Vormundschaft

mitgeteilt, dass sich das Mündel ,zurzeit in
der Strafanstalt' aufhalte.

Bei der Publikation der Vormundschaften nach
nach Art. 371 ZGB im Amtsblatt und im
Amtsanzeiger genügt die genaue Angabe der Personalien.

Es besteht kein gesetzliches Erfordernis,
wonach der Aufenthaltsort bekanntgegeben werden
muss. Falls sich das Mündel in einer Straf- oder
Heilanstalt aufhält, genügt der Vermerk:
,wohnsitzberechtigt in ...'.»

Ich glaube, damit sind wir dem Wunsch des
Interpellanten nachgekommen.

König (Grosshöchstetten). Ich bin von der
Antwort befriedigt.

Interpellation des Herrn Grossrat Schwander -
Zusammenarbeit zwischen Untersuchungsorganen

und Presse

(Siehe Jahrgang 1962, Seiten 604/605)

Schwander. Die meisten, die eine Zeitung kaufen,
möchten gerne wissen, was im Lande passiert. Wir
sind uns einig, dass die Zeitungen eine wichtige
Verbindung zwischen den Behörden und dem Volke,
der Leserschaft, herstellen. Das ist nicht die
einzige Aufgabe der Zeitung. Manche Zeitung kann
den Behörden und Lesern helfen, und manche wird
lästig.

In einer dunklen Ecke der Stadt wird einem
Grossmüeti eine Handtasche gestohlen. Der
Untersuchungsrichter erlässt einen Zeugenaufruf,
ersucht die Presse, ihn zu veröffentlichen. Man kann
vielleicht den Täter dank der Hilfe der Presse
finden. Die Zeitungen veröffentlichen im allgemeinen
einen Zeugenaufruf auch noch, wenn der Fall schon
einige Wochen alt ist. Für einen Journalisten hätte
das kein grosses Interesse mehr. Die Meldungen
sind, wie Weggli, nur etwas wert, wenn sie frisch
sind.

Die Presse hat bei Verkehrsunfällen Bedeutung.
Wenn über die Verkehrsunfälle berichtet wird,
geschieht das nicht nur wegen der Sensationshascherei,

sondern das hilft auch bei der Verkehrserziehung
mit.

Ein anderer Fall liegt vor, wenn die
Untersuchungsorgane ohne die Presse auskommen können.

Dann hat man manchmal Mühe, eine Meldung
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zu erhalten. Wenn irgendwo ein Mord passiert, und
der Täter ist geständig, gibt es ein Communiqué
von zwei bis drei Zeilen. Eine so kurze Meldung
ist gleichviel wert wie gar keine. Trotzdem weiss
man sehr bald eine Menge Details. Eine Stadt ist
ein grosses Dorf, und Sensationen werden rasch
weitergegeben. Wenn die Zeitungen mehr bekanntgeben,

als der Untersuchungsrichter mitteilte,
verdächtigt er mitunter die Polizisten, sie hätten
geplaudert.

Man könnte sagen, die Zeitungen würden am
besten überhaupt nichts von Mord usw. schreiben.
Ich bin auch der Meinung, das wäre schöner. Die
Tagesjournalisten erinnern ein wenig an Aasgeier,
leben auch von den Toten. Aber wenn man von
den Unglücksfällen und Verbrechen nichts bringt,
so entstehen viele Gerüchte, und aus einer Kleinigkeit

wird eine Katastrophe gemacht. Eine richtige
Orientierung durch die offiziellen Stellen würde
dazu dienen, dass weniger Gerüchte entstehen.

Ich will nicht sagen, die Zusammenarbeit
zwischen Presse und Behörden sei allgemein schlecht.
In Biel ist die Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei
und mit der Kantonspolizei ausgezeichnet, aber ich
habe das Gefühl, manchmal wissen die lokalen
Polizeikommandanten und Fahnder und die
Gerichtspräsidenten der einzelnen Ämter nicht, was
sie sagen dürfen und was nicht. Zum Beispiel über
den rätselhaften Todesfall in Brügg ist ein
ausgezeichnetes, ausführliches Communiqué
herausgekommen. Für das Seeland war das ein Novum.
Ich will das loben. Das war eine angenehme
Zusammenarbeit und Orientierung der Presse. In
diesem Falle habe ich festgestellt, dass der
Untersuchungsrichter alles verschwiegen hat. Er hat
gesagt, da dürfe man nichts schreiben. Dann ist der
«Blick» verkauft worden, und der berichtete über
ein Interview mit dem Polizeikommissär, der alle
Angaben brachte, die vom Gerichtspräsidenten als
geheim bezeichnet worden waren.

In Zürich passiert natürlich mehr. Wir können
froh sein, dass die Berner bräver sind. Wenn in
Zürich ein besonderer Fall passiert, werden
Pressekonferenzen durchgeführt. Dort können die
Journalisten Fragen stellen. Das hat auch einen Vorteil:
Die, welche einladen, können die Journalisten auf
Sachen aufmerksam machen, die sie noch nicht
veröffentlichen sollten.

Das wichtigste an meiner Interpellation ist die
Frage: Wäre es nicht gut, von Zeit zu Zeit
Pressekonferenzen durchzuführen, damit die Zusammenarbeit

zwischen Presse und Untersuchungsorganen
verbessert werden kann? Ich glaube, man sollte da
noch einige Unklarheiten bereinigen.

Tschumi, Justizdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben die vom Herrn
Interpellanten gestellten Fragen dem Obergericht des
Kantons Bern zur Vernehmlassung unterbreitet.
Die Interpellation betrifft ja ein Sachgebiet der
gerichtlichen Polizei, insbesondere die Frage der
Geheimhaltungspflicht in einem Strafuntersu-
chungsverfahren.

Verantwortlich für die Handhabung der in Frage
stehenden Vorschriften sind daher die Polizei, die
Untersuchungsrichter, die Staatsanwälte und die
Anklagekammer. Für ihr Verhalten ist einzig das
Gesetz massgebend. Die Verwaltungsbehörden und

der Grosse Rat können ihnen diesbezüglich keine
Weisungen erteilen. Nach dem in der Kantonsverfassung

festgelegten Grundsatz der Gewaltentrennung
ist die administrative und die richterliche

Gewalt in allen Stufen der Staatsverwaltung
getrennt (Art. 10 KV).

Polizei, Untersuchungsrichter, Staatsanwälte
und die Anklagekammer haben sich immer wieder
mit den vom Interpellanten aufgeworfenen Fragen
zu befassen. Letzmals hat die Anklagekammer in
einem Kreisschreiben vom 31. Januar 1960 ihre
Auffassung über die Grundsätze betreffend
Pressemitteilungen in Strafsachen den Untersuchungsrichtern,

Staatsanwälten und den Polizeikommandos
des Kantons und der Stadt Bern mitgeteilt.

Diese Richtlinien gelten noch heute. Sie ergeben
sich aus den bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

Ohne Gesetzesänderung - die unserer
Auffassung nach heute nicht notwendig ist - könnten
sie kaum abgeändert werden.

Ich verweise auf die Vorschrift II, Grundsätze
betreffend Pressemitteilungen, wo geschrieben
wurde:

«Die Verhandlungen im Ermittlungs- und
Voruntersuchungsverfahren sind nach Beamtenrecht
(Art. 13 des Gesetzes vom 7. Februar 1954 über das
Dienstverhältnis der Behördemitglieder und des
Personals der bernischen Staatsverwaltung) und
Strafverfahren (Art. 93 StrV) geheim. Die
Geheimhaltungspflicht gilt in den Schranken der Artikel
95 ff. StrV auch gegenüber den Prozessparteien.
Die Bekanntgabe der Prozessvorgänge und ihrer
Ergebnisse an die Presse ist somit grundsätzlich
verboten und als Verletzung des Amtsgeheimnisses
gemäss Artikel 320 StGB strafbar. Keine Verletzung

der Geheimhaltungspflicht liegt vor, wenn
und soweit der Untersuchungszweck oder das
öffentliche Interesse gegen eine Geheimhaltung
sprechen. Aus diesen Gründen kann auch eine
Bekanntgabe durch die Presse geboten oder gerechtfertigt

sein.

a) Durch den Untersuchungszweck geboten ist
die Benachrichtigung der Presse, wenn damit das
Publikum zur Mitarbeit bei der Ermittlung des
Sachverhalts oder des Täters aufgefordert werden
soll. Es erscheint auch gerechtfertigt, die Presse
später über die Ergebnisse ihrer Mitwirkung zu
orientieren. Schliesslich ist eine Orientierung der
Presse in denjenigen Fällen zulässig, in denen sie
von Amtes wegen ersucht worden ist, im Interesse
der erfolgreichen Fortführung der Untersuchung
von der Bekanntgabe ihr bekanntgewordener
Tatsachen oder eigener Wahrnehmungen abzusehen
und sie sich an diese Weisung gehalten hat.

b) Im öffentlichen Interesse soll eine Orientierung
der Presse erfolgen zum Schutze der

Öffentlichkeit vor Verbrechern (Brandstifter, Sitth'ch-
keitsverbrecher, Einbrecher) oder vor den Folgen
strafbarer Handlungen (Vergiftungen etc.) sowie
zur Orientierung der Öffentlichkeit über
Kapitalverbrechen (Fälle, die Aufsehen erregen und die
Bevölkerung beunruhigen).

c) Der Umfang der Orientierung der Presse hat
sich nach dem damit beabsichtigten Zweck zu
richten. Aufrufe zur Mitwirkung des Publikums
müssen alle Angaben enthalten, die nötig sind, um
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eine wirksame Mithilfe zu ermöglichen. In den
übrigen Fällen ist Zurückhaltung geboten. In der
Regel genügt eine kurze sachliche Mitteilung, die
Aufschluss über das Ergebnis der Untersuchung
gibt. EineSchilderung der einzelnenUntersuchungs-
handlungen, die sogar alle oder viele Einzelheiten
wiedergibt, dürfte in den wenigsten Fällen durch
den Untersuchungszweck oder das öffentliche
Interesse gerechtfertigt sein. Besondere Zurückhaltung

ist bei der Bekanntgabe von Namen geboten.»

Das Kreisschreiben enthält weitere Details. Ich
werde es dem Herrn Interpellanten übergeben.

Ich möchte auf Grund des Kreisschreibens vom
21. Januar 1960 die Fragen des Interpellanten fol-
gendermassen beantworten:

Erste Frage: Besteht in wichtigen Fällen die
Möglichkeit für die Durchführung von Pressekonferenzen?

Diese Möglichkeit besteht, sofern der
Untersuchungszweck oder das öffentliche Interesse
gegen eine Geheimhaltung sprechen. Dies wird bei
wichtigen Fällen in der Regel zutreffen. Wo allerdings

der erstrebte Zweck auch durch ein bloss
schriftliches Communiqué erreicht werden kann,
ist diese Form der Orientierung vorzuziehen.

Zweite Frage: Werden weitere Möglichkeiten
für eine zeitgemässe Zusammenarbeit zwischen
den Untersuchungsorganen und der Presse
geprüft?

Unseres Wissens war in letzter Zeit die
Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsorganen

und der Presse im grossen und ganzen gut.
Weder dem Regierungsrat noch dem Obergericht
sind schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten
zur Kenntnis gebracht worden. Wenn der
Interpellant den heutigen Zustand nicht mehr als zeit-
gemäss ansieht, so sind wir bereit, eventuelle
Anregungen entgegenzunehmen und sie dem
Obergericht zur gutmeinenden Verwendung zu
übermitteln.

Dritte Frage: In welchem Stadium der
Untersuchung können Namen von Delinquenten der
Presse bekanntgegeben werden?

Diese Frage ist im zitierten Kreisschreiben
beantwortet. Grundsätzlich ist Zurückhaltung am
Platz. Der Entscheid muss in jedem Einzelfall
gestützt auf die gesamte Verumständung des Falles
getroffen werden.

Schwander. Ich bin von der Antwort teilweise
befriedigt.

Beschwerdeentscheid des Bundesgerichtes

Der Rat nimmt Kenntnis vom Entscheid des
Bundesgerichtes in Sachen Beschwerde des Jakob
Schnyder, Brügg, gegen die Einwohnergemeinde
Brügg und den Grossen Rat des Kantons Bern,
betreffend den Artikel 4 der Bundesverfassung und
Artikel 89 der Kantonsverfassung (Eigentumsgarantie),

Enteignung. Danach hat die Staatsrechtliche

Kammer des Bundesgerichtes vom 6. Februar
1963 die Beschwerde abgewiesen.

Den Vorsitz übernimmt Vizepräsident Will.

Geschäftsordnung des Grossen Rates vom
12. November 1940 (Teilrevision)

(Siehe Nr. 5 der Beilagen; die Beschlüsse sind
nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.

Herr Grossrat Christen hat am 30. November 1961
in einer Motion verlangt:

«Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen

Rat Bericht und Antrag einzureichen über eine
Abänderung der Geschäftsordnung für den Grossen

Rat des Kantons Bern, vom 12. November 1940,
um eine Entlastung der Sessionen des Grossen Rates
und der vorberatenden Instanzen zu erwirken.»

Der Grosse Rat hat die Motion angenommen und
ist damit beauftragt, die Geschäftsordnung zu
revidieren, wenn möglich im Sinne, wie es der Motionär
ausführte. Der Motionär ist an den Regierungsrat
gelangt. Die Kommission hat gefunden, dass das
nach Staatsverfassung und Geschäftsordnung nicht
eine Angelegenheit der Regierung, sondern eine
ureigenste Angelegenheit des Grossen Rates sei.
Deshalb hat die Kommission auch keinen Vertreter
der Regierung für ihre Arbeit beigezogen.

In der Kommission sind schon zu Beginn ersetzt
worden: Grossrat Scherz durch Grossrat Blatti,
Grossrat Fritz Hubacher durch Grossrat Dr.
Freiburghaus (Laupen).

Das Protokoll hat Fürsprech Josi von der
Justizdirektion geführt.

Als Unterlagen zur teilweisen Revision sind
Geschäftsordnungen von folgenden Kantonen
beschafft worden: Aargau, Baselstadt, Genf, St. Gallen,

Waadt und Zürich. Die Geschäftsordnungen
wurden sämtlichen Kommissionsmitgliedern
zugestellt. Gestützt darauf ist ein Résumé erstellt
worden, das sich über folgende Punkte ausgesprochen

hat: Alterspräsident, Präsidentenkonferenz,
Präsenzliste, Dauer der Sitzungen, Kleidung,
Entschuldigungen, Form der Beratung, Redezeit,
Anträge, Ordnungsanträge, Schluss der Diskussion,
Motionen, Postulate, Interpellationen, Einfache
Anfragen, Wahl der ständigen und nicht ständigen
Kommissionen.

Die wichtigsten Artikel, nämlich die Artikel 1

und 2, betreffend die Zahl der Sessionen und ihre
Dauer, sind in der Kommission nicht zu Beginn
festgelegt worden, sondern am Schluss, gestützt
auf das Ergebnis der Beratungen über die übrigen
Artikel.

Im Eintreten zur Angelegenheit hat man
ausgiebig diskutiert und untersucht, ob es möglich
wäre, eventuell die Zahl von vier Sessionen auf
drei zu beschränken, oder, wenn das nicht möglich
ist, die Sessionen zu verkürzen, zum Beispiel auf je
zwei Wochen.

Man hat festgestellt, dass die Aufgaben des
Parlamentes und der Verwaltung von Jahr zu Jahr
zunehmen, und dass die Lösung nicht in der
Herabsetzung der Zahl der Sessionen, sondern in erster
Linie in der Herabsetzung der Redezeit gesucht
werden müsse. Zwischen Mai und September laufen

schon jetzt jeweilen eine grosse Zahl von Ge-
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Schäften auf. Wenn man die Zahl der Sessionen
verringern würde, so würden sich die Geschäfte
von einer Session zur andern noch mehr anhäufen.
Man kam zur Auffassung, es sei eine flexible
Lösung zu suchen, nicht eine sture Beschränkung auf
viermal zwei Wochen zu wählen, denn eine
derartige Beschränkung liesse sich wohl theoretisch
fixieren, wäre aber praktisch nicht durchführbar,
weil man bei wichtigen Vorlagen, z. B. bei der
bevorstehenden Revision des Steuergesetzes, riskieren

müsste, die Beratung abbrechen und in der
nächsten Session weiterfahren zu müssen.

Man hat auch diskutiert, ob die Lösung darin
gesehen werden könne, dass gemäss Paragraph 15

der Geschäftsordnung der Präsident die Redner
zur Kürze ermahnen würde. Es sollte nicht
vorkommen, dass ein Mitglied wiederholt, was ein
Vorredner gesagt hat. Man hat erkannt, dass es für
einen Präsidenten nicht einfach ist zu entscheiden,
wann eine langatmige Begründung vorgetragen
wird und wann nicht, was an Wiederholungen
zulässig ist, was aus Vorlagen abgelesen wird und
was nicht. Man hat gefunden, man könne dem
Ratspräsidenten auf keinen Fall eine derartige
Kompetenz geben, ihm gewissermassen die
Verantwortung für kürzere Sessionen aufhalsen.

Man hat diskutiert, ob man über Direktionsgeschäfte

nicht kürzer referieren könnte. Ich denke
an eine Session, wo von einer einzigen Direktion
20 Geschäfte vorlagen. Rechnet man für das Referat

pro Geschäft nur 3 Minuten, so macht das schon
eine Stunde aus. Man hat diskutiert, ob man bei
den Direktionsgeschäften, wo keine zusätzlichen
Bemerkungen zu machen sind, nicht auf eine Be-r
richterstattung verzichten könnte.

Man hat die verschiedenen Möglichkeiten gründlich

besprochen und hat dann eine Reihe von
Paragraphen abgeändert, unter anderem die beiden
wichtigsten, nämlich die Paragraphen 1 und 2, und
auch den Paragraphen, der sich mit der Redezeit
befasst.

Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen,
auf die Geschäftsordnung einzutreten.

Christen (Bern). Im Namen der freisinnigen Fraktion

empfehle ich Ihnen, auf den Entwurf
einzutreten. Unsere Fraktion begrüsst grundsätzlich die
Vorlage. Sie entspricht dem Sinn und Geiste nach
dem, was von der Ausführung der Motion erwartet
wurde. In einzelnen Artikeln hätte man in guten
Treuen eventuell schärfere Formulierungen,
vielleicht eindeutigere Aspekte vertreten können. Doch
ist das ganze zu einem gut vertretbaren Kompro-
miss geworden. Es ging nie, wie vielleicht ängstliche

Ratskollegen glaubten, um eine Maulkratten-
Motion. Schon bei Begründung der Motion wurde
erklärt, die freie Meinungsäusserung soll in keiner
Art eingeschränkt werden. Dagegen wünschte man,
sofern der Motion zugestimmt werde, eine gewisse
Konzentration, wo das möglich sei. Man hat
ausgeführt, dass der Nutzeffekt der Beratungen nicht
leide, wenn da und dort eine straffere Beratung
möglich wäre.

In einigen Kreisen sind Gerüchte über freisinnige
Absichten verbreitet worden oder ins Kraut
geschossen, die ich doch klarstellen muss. So scheint
man in der Staatswirtschaftskommission einem
Märchenerzähler zum Opfer gefallen zu sein. Es

soll gesagt worden sein, die freisinnigen Vertreter
in der Kommission für die Revision der Geschäftsordnung

wären für die Abschaffung der
Staatswirtschaftskommission eingetreten. Ich möchte in
aller Form und deutlich erklären, dass so etwas
nie verlangt oder diskutiert worden ist und auch
nicht in der Absicht der freisinnigen Vertreter in
dieser Kommission liegt. Wir sind uns der Bedeutung

der Staatswirtschaftskommission voll be-
wusst. Gerade um das Prestige der
Staatswirtschaftskommission noch mehr zu heben und eine
gewisse Entlastung in die Beratungen zu bringen,
hat man versucht, den Artikel, der sich mit der
Berichterstattung der Staatswirtschaftskommission
befasst, neu zu fassen, indem man verlangte - es
ist in der Kommission nicht durchgegangen -, dass
nur dann mündlich berichtet wird, wenn das durch
die Staatswirtschaftskommission selber als nötig
erkannt werde. Als man den Antrag begründete,
glaubte man, der Rat wäre einverstanden - er hat
ja die Motion angenommen -, dass nicht mündlich
vorgetragen wird, was dem Rate schriftlich
unterbreitet worden ist. Nachdem der Ratspräsident und
der Präsident der Staatswirtschaftskommission in
unseren Kommissionsberatungen erklärt haben, der
Wunsch sei allgemein, die mündliche Berichterstattung

nicht durch Wiederholungen zu belasten und
dies auch das Bestreben der Staatswirtschaftskommission

und ihres Präsidenten ist, wird darauf
verzichtet, den Paragraphen 37, der hier nicht erwähnt
ist, aufzugreifen.

Ich möchte in dem Sinn einen Antrag einbringen,
dass die Geschäftsordnung, wenn sie durchberaten
ist, im Sinne von Paragraph 85 der geltenden
Geschäftsordnung noch der Redaktionskommission
zur Überprüfung überwiesen wird. Diese rein
redaktionelle Kommission ist für Dekrete und
Gesetze vorgesehen. Damit können wir die heutige
Diskussion entlasten. In unserer Fraktion sind viele
redaktionelle Anträge gestellt worden, auch für
Paragraphen, die jetzt nicht abgeändert worden
sind. Das einfachste wäre, wenn der Rat damit
einverstanden wäre, mit redaktionellen Änderungen
die Redaktionskommission zu beauftragen. Ich habe
diesen Antrag eingereicht, damit er in der
Detailberatung behandelt werde.

Friedli. Auch der Sprechende ist grundsätzlich
für Eintreten. Ich habe mir zum voraus vorgestellt,
dass bei der ganzen Beratung nicht allzuviel
herausschauen werde. Wir wollen ganz offen
miteinander reden. Es war verdienstvoll, das Reglement

einmal durchzugehen. Was den Sprechenden
am meisten beschäftigt, ist das, dass eine bestimmte
Tendenz darin besteht, den Ratsmitgliedern zu
sagen: Du darfst nur soundso lange reden. - Das
stört den Sprechenden. Ich habe in den 19 Jahren,
die ich im Rate bin, nie gemahnt werden müssen,
ich hätte die Redezeit überschritten. Andere
können nicht so rasch reden oder haben mehr zu
sagen. Wir sind in einer Demokratie und Demokratie

heisst Diskussion. Wenn man zu stark mit
Beschränkungen auffährt, hat manches Ratsmitglied

Hemmungen zu reden, und das ist nicht der
Zweck der Übung. Der Sinn der Diskussion und der
Demokratie darf nicht durch straffe Bestimmungen
unterdrückt werden. Man darf die Zahl der Sitzungen

nicht dadurch reduzieren, dass man dem Rat
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Kompetenzen wegnimmt. Das Problem muss durch
die Disziplin jedes einzelnen gelöst werden.
Niemandem soll ein Maulkorb angelegt werden. Ich
bitte also, bei einzelnen Bestimmungen noch Lok-
kerungen anzubringen.

Tschannen. Ich habe in der Fraktion das
vertreten, was Herr Friedli gesagt hat. Es ist Sache der
persönlichen Disziplin, wie einer reden will.

Wegen des Märchens: Ich habe beim Aktenstudium

der Staatswirtschaftskommission nicht dabei
sein können. Ich habe nachher mit dem Vizepräsidenten

telephoniert und gesagt - gerade weil man
beim Aktenstudium den Mitgliedern der
Staatswirtschaftskommission ihre Geschäfte zuteilt -, er
möchte die Mitglieder bitten, sich kurz zu fassen,
nicht grosse Referate aufsetzen und sie herablesen,
sondern sich in würdiger Prägnanz zu äussern. Er
fragte, warum. Ich sagte, es habe viel zu reden
gegeben, die Staatswirtschaftskommission sei
anvisiert worden, man hätte am liebsten die Berichte
zum Staatsverwaltungsbericht unterdrückt. Das
wäre ungesetzlich. Ich sagte, ich hätte den
Eindruck, dass Herr Dr.Christen am liebsten die
Staatswirtschaftskommission überhaupt ausgeschaltet
hätte. Den Eindruck habe ich. Das aber hat der
Vizepräsident zu imperativ gesagt und hat daraus
einen Antrag gemacht. Für meine Eindrücke bin
ich verantwortlich. So harmlos ist es nicht. Man ist
in der zweiten Sitzung auf den Artikel
zurückgekommen. Es hat eine Abstimmung gegeben, und
man ist in der Minderheit geblieben. Es war nicht
so harmlos.

Unsere Fraktion ist für Eintreten auf die
Geschäftsordnung. Wir werden einige Abänderungs-
anträge stellen. Einer der markantesten geht in
dem Sinne, wie Herr Friedli votierte. Wir sollten
nicht so viel reglementieren, dass man im Parlament

bald nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu
äussern.

Berger. Die Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerfraktion empfiehlt Eintreten auf den Entwurf. Er
ist weitgehend eine Anpassung an die bestehende
Praxis. Gewisse Änderungen, wie zum Beispiel der
Sitzungsbeginn, die Entschädigungen, haben sich
aufgedrängt. Die Abänderung des Sitzungsbeginnes
auf 9 Uhr hängt glaube ich ein wenig mit dem
Mangel an Arbeitskräften zusammen. Etwa 75 %
der Grossräte sind «Provinzler», die am Morgen
zu Hause ihre Geschäfte ordnen müssen, bevor sie
abreisen. Daher ist es wünschbar, den Sitzungsbeginn

auf 9 Uhr zu verlegen. Das wird mit dem
Dienstagnachmittag der zweiten Woche kompensiert,

so dass der Staat eigentlich nichts verliert.
Im übrigen habe ich die Auffassung, dass der

bernische Grosse Rat soviel Selbstdisziplin hat,
dass er sich nicht unbedingt selbst Fesseln anlegen
muss, in denen er sich nicht mehr wohl fühlen
würde und seine Aufgabe als Volksvertretung nicht
mehr genügend erfüllen könnte. Nach unserem
Dafürhalten kommt es nicht auf den Buchstaben
eines Reglementes an, sondern auf den Geist der
Disziplin, der im Rate herrschen muss.

Wir können dem Entwurf zustimmen. Hingegen
müssten wir weitergehende Einschränkungen
ablehnen.

Gullotti. Ich möchte nur ganz kurz zwei oder
drei Dinge richtigstellen. Offenbar ist Herr Doktor
Christen einem Märchenerzähler zum Opfer
gefallen. Ich möchte deutlich sagen, dass ich in der
Staatswirtschaftskommission in erster Linie die
Auffassung vertreten habe, wir müssten uns kurz
halten, alo ganz im Sinne seiner Ausführungen.

Zweitens möchte ich sagen, dass ich den Auftrag,
wie Präsident Tschannen sagte, ausführte. Der
Präsident der Staatwirtschaftskommission sagte, er
hätte den Eindruck gehabt, Dr. Christen sei gegen
die Staatswirtschaftskommission. Das habe ich
entsprechend gesagt, habe aber den Herren deutlich
erklärt, ich sei nicht an den Verhandlungen
gewesen. Ich habe das so mitgeteilt. Kein Wort ist
gefallen darüber, dass ich erklärt hätte, die
freisinnige Fraktion sei gegen die Staatswirtschaftskommission.

Das möchte ich ausdrücklich betonen.
Auch die beiden Vertreter der freisinnigen Fraktion,

die anwesend waren, erklärten, man hätte in
ihrer Fraktion nie darüber gesprochen. Das wird
Herr Graber bestätigen. Wir sind nicht so weit wie
in Frankreich, dass sich eine Person mit der Nation
identifiziert, oder Herr Dr. Christen?

Christen (Bern). Ich will das neue Reglement,
das wir aufgestellt haben, nicht dazu missbrauchen,
in unnötigen Diskussionen weiterzufahren. Nach
dem neuen Reglement haben wir eine Formulierung

gefunden: Nur persönliche Angriffe können
Anlass zu persönlichen Erklärungen geben. Ich bin
nicht so mimosenhaft veranlagt, dass ich mich
persönlich angegriffen fühlen würde. Ich darf aber
ein zweites Mal reden und muss mich mit Herrn
Tschannen befassen. Es ist natürlich jedem
Kommissionsmitglied freigestellt, seine Eindrücke aus
der Kommission heimzutragen. Ich habe dieses
Recht niemandem abgestritten. Es ist nicht richtig,
aus den Beratungen heraus behaupten zu wollen
- es sei denn, man unterliege Eindrücken, die
nicht mit der Beratung zusammenhängen -, ich
hätte in irgend einer Form die Staatswirtschaftskommission

überhaupt abschaffen wollen. Das
muss ich einfach zurückweisen. Das einzige, was
verlangt worden ist (ich rufe die Kommissionsmitglieder

zu Zeugen auf) und wozu ich stehe,
war, dass man die Mitglieder der Staatswirtschafts-
kommission davon entbinde, uns den Inhalt dessen,
was wir schriftlich vor uns haben, in einer
Variante mündlich vorzutragen. Mehr ist in dem
Antrag nicht zur Diskussion gestanden. Ich habe nur
die Worte vorgeschlagen, «wenn nötig» soll man
das einführen, und habe dann gesagt «ausnahmsweise».

Das ist bekämpft worden. Daraus eine
dramatische Angelegenheit zu machen, steht mir
ganz ferne, und ich schlage Herrn Gullotti vor,
dass wir zusammen Grimms Märchen lesen und
den Zwischenfall vergessen.

Tschannen. Es verhält sich nicht ganz so. Mein
Eindruck war berechtigt. Wir wollen ganz genau
sein. Man hat nachher dem Büro den Auftrag
gegeben, den Artikel neu zu prüfen und zu schauen,
ob man nicht eine andere Formulierung herbringe,
Das ist die Hauptsache. Obschon der Antrag in der
ersten Abstimmung unterlegen ist, ist man der
Sache nachgegangen, hat dem Staatsschreiber den
Auftrag gegeben, eine Formulierung zu suchen. In
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der zweiten Sitzung sagte man, jetzt komme man
auf den Artikel zurück, hatte aber die Formulierung

nicht. Ich weiss nicht, ob man sie nicht
gefunden hat. Es war nicht einfach so, dass man nur
die Arbeit der Staatswirtschaftskommission
ökonomischer gestalten wollte. Ich darf meine
Eindrücke für mich in Anspruch nehmen. Es ging
darum, die Staatswirtschaftskommission in
gewissem Sinne nicht mehr zur Kommission zu
machen. Wenn die Kommission nicht im Gesetz
verankert wäre, so wäre etwas ganz anderes daraus
entstanden.

Das Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung
§ 1

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
bin gezwungen, gleichzeitig ein paar Erklärungen
zu Paragraph 2, betreffend ordentliche Sessionen,
und zu Paragraph 3, betreffend ausserordentliche
Sessionen, bekanntzugeben, weil das zusammenhängt.

Die Beratung kann trotzdem paragraphenweise

vor sich gehen.
In Paragraph 1 ist neu, dass es heisst: «Es finden

jährlich zwei ordentliche Sessionen statt.»
Nach Paragraph 32 der Staatsverfassung sind zwei
ordentliche Sessionen vorgesehen. In unserer
bisherigen Geschäftsordnung sind drei vorgesehen.
In der Praxis hatten wir in den letzten Jahren
vier. Nach der bisherigen Geschäftsordnung hat
man von Frühjahrs-, Herbst- und Wintersessionen
gesprochen. Der Beginn der Frühjahrs- und
Wintersessionen ist festgelegt worden.

Zum Absatz 2 von Paragraph 1: Nach der
bisherigen Geschäftsordnung war es so, dass praktisch

die betreffende Session am ersten Maimontag
begonnen hat.

Die Absätze 1 und 2 von Paragraph 2 entsprechen

der bisherigen Geschäftsordnung. Der dritte
Absatz ist neu. Hier ist die bisherige Praxis
festgelegt worden, wobei bei den ausserordentlichen
Sessionen durch die Präsidentenkonferenz eine
Beschränkung auf zwei Wochen möglich ist, dies
gestützt auf Absatz 4 von Paragraph 2, wo es
heisst: «Die Präsidentenkonferenz entscheidet,
welche Geschäfte vorweg zu behandeln sind und
welche auf eine spätere Session verschoben werden

können.» Bisher hatte die Regierung die
Kompetenz. Nach der neuen Geschäftsordnung wird
man sie der Präsidentenkonferenz übertragen, und
zwar um den ausserordentlichen Sessionen zum
vornherein die zwei Wochen Dauer zu garantieren.
Daher wurde die Bestimmung aufgenommen, dass
die Präsidentenkonferenz das Recht habe, gewisse
Geschäfte, die ihr nicht primär wichtig scheinen,
zurückzulegen, damit eben die beiden
ausserordentlichen Sessionen nach Möglichkeit auf zwei
Wochen Dauer beschränkt werden können.

Es ist ganz klar, dass man die Beschränkung auf
zwei Wochen nicht auch auf die ordentlichen
Sessionen ausdehnen kann, sonst würde eine gewisse
Anzahl von Geschäften von einer Session zur
andern verschoben.

Bei der Beratung von Paragraph 2 hat die
Kommission beschlossen, den Regierungsrat darauf auf¬

merksam zu machen, dass er während der
Sessionen zur Verfügung des Rates stehen muss, und
dass es nicht vorkommen sollte, wie es in der
Novembersession der Fall war, dass, nachdem man
den allgemeinen Fahrplan hatte, ein Regierungsrat

erklärte, er könne diesen nicht einhalten, müsse
an eine Konferenz kantonaler Direktoren. Es ist
klar, dass solche Fälle eintreten können, und dass
mitunter die Regierungsräte nicht gut gewissen
Konferenzen wegen der Grossratssession
fernbleiben können. Die Kommission ist aber der
Auffassung, dass man gewisse Sachen zum vornherein
zurücklegen könne und schon vor der Session
erklären könnte, man habe dann und dann
Grossratssession und müsse dem Grosen Rat zur
Verfügung stehen. - Das ist ein Beschluss der Kommission,

der den Herren der Regierung bekanntzugeben

ist.

Oester. Im Paragraphen 1 möchte ich eine kleine
Abänderung anbringen. Es heisst dort: «Diese
Sessionen beginnen jeweils am ersten Montag des
betreffenden Monats.» Ich möchte sagen: «Diese
Sessionen beginnen in der Regel jeweils...». Der
Grund ist folgender: Wir wissen, dass anfangs des
Monats in der Regel in den Militärdienst eingerückt

wird. Da könnte es gewisse Überschneidungen
geben. Wenn sodann der 1. Mai auf einen

Montag fällt, so wären die wenigsten unserer Fraktion

anwesend. Unsere Fraktion ist daher der
Auffassung, man könne dem mit der Einschiebung der
Worte «in der Regel» Rechnung tragen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
habe hier den Standpunkt der Kommission zu
vertreten. In bezug auf Militärdienst mache ich darauf

aufmerksam, dass pro Jahr vier Sessionen
stattfinden, und dass so oder so mindestens eine Session
in den Ablösungsdienst einer Einheit fällt und es
daher schwer sein wird, eine Lösung zu finden.

Wenn man die Worte «in der Regel» aufnimmt,
gelangt man sinngemäss zum bisherigen Paragraphen

1 der Geschäftsordnung. Wir müssten den
dritten Absatz des bisherigen Paragraphen wieder
aufnehmen, der lautet: «Soviel als möglich ist zu
vermeiden, dass die Sessionen des Grossen Rates
mit denjenigen der Bundesversammlung
zusammenfallen.»

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission 57 Stimmen
Für den Antrag Oester 52 Stimmen

§ 2

Angenommen.

§4
Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Der

erste Satz von Paragraph 4 entspricht dem
bisherigen Absatz 4 von Paragraph 4 der Geschäftsordnung.

Der zweite Satz ist neu. Nach der
bisherigen Geschäftsordnung ist der Grossratspräsident

durch den Vizepräsidenten des Rates
vereidigt worden. In der konstituierenden Sitzung
des letzten Jahres hat man erstmals den
Grossratspräsidenten durch den Alterspräsidenten
vereidigt. Es scheint der Kommission logisch, dass
zuerst der Präsident durch den Alterspräsidenten
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vereidigt wird, bevor er seinerseits den Rat
vereidigt.

Dann steht in diesem Paragraphen: «Die zu
beeidigenden Ratsmitglieder haben in dunkler Kleidung

zu erscheinen.» Noch vor zwei oder drei
Jahrzehnten wäre es sicher nicht nötig gewesen, eine
solche Bestimmung aufzunehmen. Unser modernes,

in Anführungszeichen, Zeitalter macht das
nötig. Die Kommission ist der Auffassung, es sei
im Gspüri jedes Bürgers, dass er sich für besondere

Anlässe wie Taufe, Hochzeit usw. dunkel
kleidet. Die Kommission ist der Meinung, dass eine
Grossratssession ein ausserordentlicher Anlass sei.
Der Beschluss ist mit 11 Stimmen oppositionslos
gefasst worden. Auch wenn ein einzelnes
Grossratsmitglied vereidigt wird, soll es dunkle Kleidung

tragen. Das ist mit 6 Stimmen ohne
Gegenstimme beschlossen worden.

Es ist gefragt worden, ob der Alterspräsident
abgeschafft und für die Konstituierung der ersten
Sitzung durch den Regierungspräsidenten ersetzt
werden soll. Dadurch würde der Grundsatz der
Gewaltentrennung verletzt, aber es würde Zeit
gewonnen. Die Kommission fand, dass mit der
jetzigen Regelung nicht viel Zeit verlorengehe, da
der Alterspräsident nur alle vier Jahre in Funktion

treten muss.

Angenommen.

§11
Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. In

Paragraph 11 ist der letzte Teil des letzten Satzes
neu, lautend «und der Präsident der jurassischen
Deputation nehmen mit beratender Stimme teil».
Das ist eine verordnungsmässige Verankerung der
bisherigen Praxis.

In der bisherigen Geschäftsordnung steht in
Paragraph 11 noch: «Er (der Vertreter der Regierung)

kann sich vertreten lassen.» Die Vertretungsbefugnis

ist ein demokratischer Grundsatz. Sie gilt
auch für den Ratspräsidenten, gilt überhaupt für
jeden Präsidenten. Deshalb muss man die
Vertretungsbefugnis nach Auffassung der Kommission
nicht besonders aufnehmen.

Weiter ist angeregt worden, dass der
Präsidentenkonferenz vermehrte Kompetenzen eingeräumt
werden sollen. Man hat festgestellt, dass in
Absatz 3 von Paragraph 11 die Möglichkeit schon
gegeben ist. in dem es heisst: «Der Grosse Rat kann
der Präsidentenkonferenz weitere Fragen zur
Berichterstattung und Antragstellung überweisen.»
Diese Möglichkeit ist bis heute zu wenig ausgenützt

worden Man ist aber in der Kommission der
Auffassung, dass die Übertragung von Geschäften
materieller Art ausgeschlossen sei.

Die andern Absätze von Paragraph 11 bleiben
unverändert bestehen.

Angenommen.

§ 12

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Der
Grosse Rat tagt von Montagnachmittag bis
Donnerstagmittag. Der Dienstagnachmittag der ersten
Sessionswoche ist für Fraktionssitzungen vorgesehen.

- Das heisst praktisch, dass der Dienstagnachmittag

der zweiten Woche für eine Sitzung be¬

stimmt ist. Man ist der Meinung, dass man bei
grossen Vorlagen, zum Beispiel beim neuen Stras-
senbaugesetz, oder vielleicht bei der Revision des
Steuergesetzes, sowieso ganztägige Fraktionssitzungen,

mit gleicher Entschädigimg wie für einen
Sitzungstag im Saal, einschalten muss.

Dann steht im Absatz 2: «Die Vormittagssitzungen
dauern von 9 Uhr bis 12 Uhr, die Nachmittagssitzungen

von 14.15 Uhr bis 17 Uhr. Nach der
bisherigen Geschäftsordnung hätten die Sitzungen
nicht um 8.30 Uhr, wie es geschehen ist, sondern
um 8 Uhr beginnen sollen. Es steht, dass die
Vormittagssitzungen mindestens vier Stunden dauern
sollen. Sie haben aber nie vier Stunden Dauer
erreicht. - Weiter ist darauf aufmerksam gemacht
worden, dass viele Züge erst etwa um 8.30 Uhr in
Bern ankommen, besonders die Züge aus dem Jura.
Mit der Behandlung gewisser Vorlagen haben wir
manchmal gewartet, bis die Kollegen aus dem Jura
anwesend waren. Was machen wir mit der halben
Stunde, die in der Woche dreimal verlorengeht?
Diese anderthalb Stunden werden durch die
Nachmittagssitzung vom Dienstag der zweiten Woche
kompensiert.

Friedli. Was die Kommission vorsieht, ist sicher
grundsätzlich richtig. Dagegen ist damit eine
bestimmte Sturheit verbunden. Ich beantrage zu
sagen: «Der Grosse Rat tagt in der Regel...»,
ferner: «Die Vormittagssitzungen dauern in der
Regel...», sodann: «Die Nachmittagssitzungen in
der Regel...». Wenn es heisst bis 17 Uhr oder bis
12 Uhr, so muss man mit den Beratungen dann
aufhören. Wenn der Rat aber vielleicht eine
Viertelstunde länger tagt, kann er ein grosses Geschäft
noch zu Ende beraten. Daher wären wir beweglicher,

wenn wir beifügen würden «in der Regel».
Ich beantrage das.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Der
Standpunkt der Kommission geht dahin, es beim
vorgeschlagenen Text zu belassen. Wir hangen ja
nicht stur und starr an unserer eigenen
Gesetzgebung, können nicht zum Sklaven dessen werden,
was wir uns als Ordnung auferlegt haben, sondern
wir stehen immer über der Materie. Wir haben
tatsächlich auch schon zur Beendigung einzelner
Geschäfte länger als bis 12 Uhr getagt, haben aber
auch schon nach 14.15 angefangen, je nach der
Situation.

Friedli. Ich ziehe meinen Antrag zurück, denn,
wie ich höre, soll die Bestimmung nicht eng
ausgelegt werden.

Angenommen.

§13
Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.

Hier ist neu, dass Entschuldigungen dem Büro
schriftlich abgegeben werden sollen, also nicht
mehr dem Präsidenten, weil er sie ja sowieso
immer dem Büro übergibt. Die Entschuldigungen
werden aber nach wie vor bekanntgegeben.

In Absatz 2 ist weiter neu: «Die Mitglieder,
deren Name ohne entschuldbaren Grund in dieser
Liste eine halbe Stunde nach Eröffnung der Sit-
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zung nicht enthalten sind, haben weder auf das
Sitzungsgeld noch auf die Reiseentschädigung
Anrecht.» Das ist einstimmig beschlossen worden. Die
Liste wird also nicht mehr dreiviertel Stunden
aufliegen. Bei Meinungsverschiedenheiten
entscheidet das Büro (Absatz 3).

Weiter beantragt die Kommission, dem Grossen
Rat bekanntzugeben, dass nur schriftliche
Entschuldigungen zulässig sind.

Man kann sagen, eine halbe Stunde sei zu kurz.
Bisher aber begannen die Sitzungen um 8.30 Uhr.
Die Frist zum Eintragen des Namens lief also bis
9.15 Uhr. Wenn wir künftig um 9 Uhr beginnen,
läuft die Frist zum Eintragen bis 9.30 Uhr. Es ist
die Möglichkeit gegeben, dass man später noch
kommen und sich trotzdem in die Präsenzliste
eintragen kann.

Der Absatz 3 lautet: «Bei Meinungsverschiedenheiten
entscheidet das Büro.» Da stützen wir uns

auf ein Kreisschreiben vom 8. September 1960,
worin steht, das Ratsbüro stelle immer mehr fest,
dass Grossräte ohne Entschuldigung wegbleiben.
Es wird darin ersucht, schriftliche Entschuldigungen

abzugeben.

Ackermann Ernst. Die Kommission scheint zu
übersehen, dass es ein Telephon gibt, sonst würde
sie nicht nur schriftliche Entschuldigungen
gestatten. Jedem kann es passieren, dass er über
Nacht krank wird. Dann kann die Frau telepho-
nieren, man möge den Mann entschuldigen. Soll
dann der betreffende Grossrat im Tagblatt als
nicht entschuldigt aufgeführt werden? Ich bitte,
dem Telephon Beachtung zu schenken.

Dübi. Ich glaube, man sollte eine Präzisierung
anbringen. Wie wir heute morgen hörten, hat der
Abänderungsantrag zu Paragraph 13 in den drei
Absätzen nicht die Meinung, dass das, was jetzt im
dritten Absatz gilt, wonach der Präsident sich über
die Beschlussfähigkeit zu vergewissern und im
Zweifelsfall einen Namenaufruf ergehen zu lassen
hat, gestrichen sei, sondern es hat die Meinung,
dass nur der dritte Absatz ergänzt wird durch das,
was hier steht: «Bei Meinungsverschiedenheiten
entscheidet das Büro.» Die Bestimmung über
Namensaufruf und Beschlussfähigkeit soll nach wie
vor im Geschäftsreglement bleiben.

Wenn das zutrifft, beantrage ich, die Worte «Bei
Meinungsverschiedenheiten entscheidet das Büro»
zum Absatz 2 zu schlagen. Das Büro entscheidet
doch insbesondere dann, wenn man im Zweifel ist,
ob einer Anrecht auf das Taggeld habe.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
kann mich der Auffassung von Herrn Dübi an-
schliessen.

Herr Grossrat Ackermann macht uns auf das
Telephon aufmerksam. Gegen die neue Geschäftsordnung

besteht keine grosse Opposition. Ich habe
daher das Kreisschreiben nicht vorlesen wollen.
Ich muss es nun doch tun. Es steht darin: «In
Ausnahmefällen (Krankheit) kann die Absenz
telephonisch mitgeteilt werden. Die Entschuldigung
muss spätestens bei Beginn der Sitzung vorliegen.»
Die Möglichkeit, das Telephon zu benutzen, wäre
also vorhanden. Man hat sich auf das Kreisschrei¬

ben bezogen. Das scheint selbstverständlich zu
sein. Dieses Kreisschreiben haben seinerzeit alle
Grossräte erhalten. Es verhält sich in bezug auf
solche Kreisschreiben gleich wie mit der
Gesetzgebung. Keine Gemeindeverwaltung ist verpflichtet,

dem neu zuziehenden Bürger die ganze
Kollektion von Dekreten und Reglementen in die
Hand zu drücken, und trotzdem kann sich kein
neu zuziehender Bürger darauf berufen, wenn er
gegen eine Bestimmung verstösst, er habe das
Reglement nicht gehabt. Das trifft auch für den
Grossen Rat zu. Man kann den neuen Mitgliedern
nicht die ganze Sammlung solcher Kreisschreiben
in die Hand drücken.

Ich weiss nicht, ob die Kommission sich der
Meinung von Herrn Dübi anschliesst.

Präsident. Herr Ackermann hat keinen Antrag
gestellt. Gegen den Antrag von Herrn Dübi wird
keine Opposition gemacht, er ist angenommen.

Angenommen.
Beschluss:

Die Mitglieder sind zu regelmässigem
Sitzungsbesuch verpflichtet. Verhinderungen sind
dem Büro schriftlich, unter Angabe der Gründe,
bekanntzugeben.

Die Ratsmitglieder tragen sich persönlich in
eine durch die Stimmenzähler geführte Präsenzliste

ein. Die Mitglieder, deren Name ohne
entschuldbaren Grund in dieser Liste eine halbe
Stunde nach Eröffnung der Sitzung nicht
enthalten ist, haben weder auf das Sitzungsgeld
noch auf die Reiseentschädigung Anrecht. Bei
Meinungsverschiedenheiten entscheidet das
Büro.

Der Präsident hat sich über die Beschlussfähigkeit

zu vergewissern. Im Zweifelsfall kann
er einen Namensaufruf ergehen lassen.

§ 15

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Hier kommt der neuralgische Punkt der Revision
zur Beratung. Hier ist neu, dass für die ersten Voten

der Vertreter der vorberatenden Behörden
sowie der Motionäre, Postulanten, Interpellanten und
Antragsteller eine Redezeit von höchstens 20
Minuten festgesetzt ist. Bisher betrug sie eine halbe
Stunde. Neu ist weiter, dass Diskussionsredner nur
10 Minuten reden dürfen (bisher 20 Minuten). Neu
ist weiter, dass bei unbestrittenen Motionen und
Postulaten, die vom Regierungsrat entgegengenommen

werden, die Redezeit 10 Minuten dauert
und der Regierungsrat sich in einem solchen Fall
auf eine kurze Erklärung beschränkt.

Absatz 4 und 5 lautet wie bisher.
In bezug auf die Redezeit habe ich die

Auffassung der Mehrheit der Kommission zu vertreten.
Die Dauer einer Rede ist eine relative

Angelegenheit. Natürlich kann man sagen, mit der
Beschränkung der Redezeit würden die Rechte der
Volksvertreter eingeschränkt. Man muss sich auch
fragen, wo die Grenze der Beschränkung liege.
Wo kann man von Einschränkung reden und wo
nicht? Man kann behaupten, dass das, was man in
20 Minuten sagen will, in 15 Minuten zu sagen
nicht möglich sei. Man kann umgekehrt argumen-
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tieren: Was man in 15 Minuten sagen kann, lässt
sich auch in 20 Minuten sagen.

Man könnte der Auffassung sein, ohne Beschränkung

der Redezeit würde man Zeit einsparen.
Wenn nämlich ein Motionär weiss, dass er 20
Minuten lang reden darf, so nützt er diese Zeit aus,
während er sonst vielleicht weniger lang reden
würde. Nachdem die Motion Christen angenommen

wurde, ist ihr nach Auffassung der
Kommissionsmehrheit in irgendeiner Form nachzuleben.
Die Lösung besteht in Einschränkungen. Man war
der Auffassung, es sei nicht nötig, dass der
Regierungsrat die Entgegennahme unbestrittener
Motionen und Postulate des langen begründe. Er soll
in der Regel nur kurze Erklärungen abgeben. Man
hat darüber hin und her diskutiert. Ich möchte
mich darüber nicht weiter verbreiten. Das Ergebnis

der ausgiebigen Diskussion haben Sie vor sich.

Friedli. Man kann über die Rededauer geteilter
Meinung sein. Was mich stört, ist der Absatz 3,

wo es heisst: «Bei unbestrittenen Motionen und
Postulaten, welche vom Regierungsrat
entgegengenommen werden, beträgt die Redezeit 10
Minuten. Der Regierungsrat beschränkt sich in einem
solchen Falle auf eine kurze Erklärung.» - Wenn
die Regierung die Motion entgegennimmt, ist noch
gar nicht bekannt, ob auch der Rat ihr zustimmt.
Trotzdem sagt man zum vornherein, man könne
nur 10 Minuten reden. Das ist nicht in Ordnung.
Nach meinem Dafürhalten hat der Absatz 3 keinen
praktischen Sinn. Wir haben im Absatz 1 die Redezeit

von 30 auf 20 Minuten reduziert. Wenn die
Regierung eine Motion vorbehaltlos entgegennimmt,

so wird doch der Motionär, wenn er das
weiss, nicht länger reden als unbedingt erforderlich.

Es ist nicht recht, seine Redezeit zu beschränken.

In der Folge wird dann vielleicht seine Motion

nicht angenommen. Sie kann selbst dann
abgelehnt werden, wenn alle Fraktionen zustimmen.

Ich beantrage Ihnen, den Absatz 3 zu streichen.
Er ist ein Fremdkörper und beschränkt die Rechte
des Grossen Rates.

Bratschi. Ich habe schriftlich beantragt, den
neuen Paragraphen 15 zu streichen und den alten
bestehen zu lassen, dies aus verschiedenen Gründen.

Den ersten Grund hat der Vorredner genannt.
Was im Alinea 3 steht, ist unlogisch. Wenn man
dieses stehen lässt, hätte der Interpellant, der also
einen weniger starken parlamentarischen Vorstoss
unternimmt als der Motionär oder Postulant,
20 Minuten Redezeit, also eventuell mehr als der
Motionär oder Postulant.

Auch die Bestimmung im Absatz 2, wonach ein
Diskussionsredner nicht länger als 10 Minuten
reden darf, ist meines Erachtens nicht richtig.
Zwar hat heute morgen in unserer Fraktion Kollege

Mischler gemeint, man müsse nicht nach
Zürich schauen, die Redezeitbeschränkung heisse für
uns nichts; 10 Minuten auf Zürichdeutsch würden
20 Minuten auf Berndeutsch entsprechen. Er hat
vielleicht etwas gesagt, das nicht unrichtig ist. Wir
reden vielleicht langsamer als unsere Miteidgenossen.

Wir müssen aber gar nicht in anderen
Parlamenten schauen, wie sie sich eingerichtet haben.
Wir sind mit unseren Einrichtungen gut gefahren,
und der bernische Grosse Rat hat einen guten Na¬

men im Lande. Er hat auch gute Arbeit geleistet.
Ich weiss nicht, ob es richtig wäre, ausgerechnet
jetzt, wo man sagen darf, der Grosse Rat sei die
politische Bühne im Kanton Bern, die Diskussion
einzuschränken. Wie manches Beispiel hatten wir
schon, wo, wenn man nicht einverstanden war, der
Votant in 10 Minuten einfach nicht fertig wurde,
um den gegnerischen Standpunkt zu vertreten.
Zwischenhinein eine verlängerte Redezeit zu
erbeten, ist etwas unwürdig und unserer Diskussion
abträglich. Dieser Maulkorb stärkt den Grossen
Rat nicht, sondern den, der auf der andern Seite
sitzt, nämlich den Regierungsrat. Es ist aber nicht
im Interesse der Volksvertretung, dass die Exekutive

zu stark wird. Wir müssen schauen, dass der
Grosse Rat zu Worte kommt und jeder sagen kann,
was er denkt, auch wenn er einmal langsamer
spricht.

Ich bin der Auffassung, man sollte den
Paragraphen 15 nicht revidieren. Das würde sich nicht
im Sinne der Motion Christen auswirken. Das Übel
liegt in der Wiederholung dessen, was schon die
Vorredner gesagt haben. Manchmal sind lange Voten

aber sehr interessant. Wir wollen den Charakter
des Grossen Rates beibehalten. Er bildet die

politische Bühne des Kantons Bern, und da kann
jeder Grossrat sagen, was er denkt. Wir sollten die
alte Regelung beibehalten, wonach man 30
Minuten Zeit hat, um eine Motion oder ein Postulat
zu begründen, und wonach man in der Diskussion
20 Minuten reden kann. Ich bitte also, die alte
Regelung beizubehalten, worin die Redefreiheit des
Grossen Rates hochgehalten wird.

Dübi. Ich will mich am Streit über die
Selbstdisziplin des Grossen Rates nicht beteiligen. Ich
bezweifle, dass wir durchkommen, wenn wir nicht
eine Bestimmung aufnehmen, wonach wir die
Redezeit der Ratsmitglieder begrenzen, ob es 30
oder 20 Minuten sind, möchte ich zu entscheiden
dem Rate überlassen.

Ich äussere mich zum Absatz 3, wonach die
Redezeit bei unbestrittenen Motionen und Postulaten,

welche vom Regierungsrat entgegengenommen
werden, 10 Minuten beträgt. Unbestritten ist

ein parlamentarischer Vorstoss (Motion oder
Postulat) erst dann, wenn er auch vom Rat nicht
bekämpft wird. Das aber wissen die Motionäre und
Postulanten nicht von Anfang an, sie wissen nur,
ob die Regierung die Motion oder das Postulat
entgegennimmt. Daher sollten wir das Wort
«unbestritten» streichen. Der Text lautet dann: «Bei
Motionen und Postulaten, welche die Regierung
entgegennehmen will. .». Das wird zu Beginn der
Session bekanntgegeben. Wenn man die Redezeit
danach richten will, ob eine Motion oder ein
Postulat unbestritten ist, müsste man vor der
Begründung fragen, ob sie bestritten werde oder
nicht. Wir müssen das Wort «unbestritten» streichen.

Wird der Vorstoss bekämpft, entsteht ohnehin

eine neue Situation, und dann muss man dem
Motionär oder Postulanten die Gelegenheit geben,
auf das zu antworten, was ein anderer Kollege
erwidert.

Freiburghaus (Rüfenacht). Ich möchte mich zum
Alinea 3 äussern und den Antrag Friedli
unterstützen. Wir müssen das streichen. Es kann vor-
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kommen, dass von einem Kollegen hier ein
Problem aufgeworfen wird. Die Regierung nimmt das

an, was er wünscht. Es ist vielleicht eine wichtige
Angelegenheit, die den Rat interessiert. Der Mo-
tionär oder Postulant hat Unterlagen gesammelt,
aber der Rat kennt sie noch nicht. Wir beurteilen
die Frage vorerst vielleicht nur politisch. Aber
Motionen und Postulate enthalten immer eine
Problematik. Obwohl das Geschäft alle interessiert,
gibt man dem Redner, weil die Regierung dafür
ist, nur 10 Minuten Redezeit. Er hat aber vorher
interessantes Material zusammengetragen, weil er
nicht wusste, wie sich die Regierung zur Angelegenheit

stellt. Nun muss er die Begründung
zusammenstreichen. Wir wissen, wie schwierig es ist,
einen Vortrag, den man als Ganzes gegossen hat,
nachher zu kürzen. Dann fällt vielleicht gerade
das heraus, was zu hören am interessantesten wäre.
- Ich unterstütze also den Antrag, den Absatz 3

zu streichen.
Eine technische Angelegenheit: Es ist immer

peinlich, wenn ein Grossrat vom Präsidenten
unterbrochen werden muss, weil seine Redezeit
abgelaufen ist. Im Nationalrat leuchtet ein rotes Licht
auf, wenn die Zeit bald vorbei ist. Das stört
niemanden und niemand merkt etwas davon. Erst
wenn der Redner das Licht nicht beachtet, wird
geläutet. Dieses Vorgehen wäre diskreter. Mancher

Redner wäre froh, durch ein Lichtsignal
benachrichtigt zu werden, dass in ein bis zwei
Minuten seine Redezeit abläuft.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 17.00 Uhr

Der Redaktor:
W. Bosshard

Zweite Sitzung

Dienstag, den 12. Februar 1963,

8.30 Uhr
Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 190 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 10 Mitglieder, alle mit
Entschuldigung, nämlich die Herren Barben, Bing-
geli, Dürig, Haegeli, König (Bigenthai), Lädrach,
Scherz, Schürch, Weisskopf, Winzenried.

Tagesordnung
Geschäftsordnung des Grossen Rates vom

12. November 1940 (Teilrevision)
(Siehe Seite 11 hievor)

Art. 15

(Fortsetzung)

(Vizepräsident Will übernimmt den Vorsitz)

Schilling. Ich unterstütze den Antrag von Herrn
Freiburghaus, denn seine Argumente sind sicher
richtig. Für Alinea 2 ist aber dasselbe zutreffend.
Wenn ein Diskussionsredner in Opposition zu
einem Geschäft steht, wenn also ein Geschäft
bestritten ist, reichen die 10 Minuten Redezeit nicht
aus. Ich stelle daher den Antrag, auf 15 Minuten
zu gehen. Nach dem alten Reglement haben wir
30 Minuten für den ersten Referenten; wir sind im
Entwurf auf 20 Minuten zurückgegangen, haben
also nicht genau auf 15 Minuten halbiert; für den
zweiten Referenten sieht die bisherige Geschäftsordnung

20 Minuten vor; hier hat man auf 10
Minuten halbiert. 10 Minuten sind aber etwas zu
wenig. Natürlich braucht man die Zeit nicht
auszunützen; man kann weniger lang reden, wenn es
sich um untergeordnete Dinge handelt. Wenn
jedoch die 10 Minuten bestehen bleiben, müsste man
allzuoft Absatz 4 von § 15 anrufen. Der Rat müsste
immer wieder entscheiden, ob eine längere Redezeit

eingeräumt werden soll. Das ist nicht richtig.
Herr Kollege Dr. Bratschi hat den Antrag gestellt,
Artikel 15 einfach in der alten Fassung zu
belassen. Nun liegt aber der Grund der ganzen
Revision in der Rationalisierung; hier wäre ein wichtiges

Moment, wo man mit dieser Rationalisierung
anfangen könnte. Es geht um eine grundsätzliche
Einstellung. Entweder bleibt man beim Alten und
lässt die 30 Minuten resp. 20 Minuten bestehen,
oder man benützt die Gelegenheit, um einen Schritt
vorwärts zu machen in der Richtung der gefallenen

Wünsche, und wie es aus der Motion Dr. Christen

hervorgegangen ist, d.h. eine gewisse
Rationalisierung durchzuführen. Nach der neuen Version

sind 20 Minuten für den ersten Votanten vor-
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geschlagen und 10 Minuten für den zweiten
Votanten. Ich beantrage, beim zweiten Votanten auf
15 Minuten zu gehen. Der Unterschied zwischen
20 und 10 Minuten ist einfach zu gross. Der erste
Votant hat gegenüber dem zweiten Votanten zu
viele Vorteile. Wenn der zweite Votant unter
Umständen etwas bestreiten will, braucht er auch
genügend Zeit dazu. Die 15 Minuten, wie ich sie
beantrage, ist ein Kompromissvorschlag. Damit wäre
der Kommissionsarbeit und dem Sinn der Revision
des Geschäftsreglementes einigermassen Rechnung
getragen. Ich ersuche Sie um Annahme meines
Antrages.

Christen (Bern). Gestern wurde von einzelnen
Votanten bezüglich der Neuordnung, die die
Kommission in § 15 vorschlägt, erklärt, gewisse
demokratische Einrichtungen seien durch diese Fassung
gefährdet. Allen hier im Saale liegt es zweifellos
daran, die demokratischen Einrichtungen zu
erhalten. Aber gerade um diese demokratischen
Einrichtungen lebendig zu erhalten, dürfen wir sie
nicht zerreden. Eines der Hauptanliegen aller
politischen Parteien ist doch, dass sich auch die
jüngere Generation an der Politik interessiert. Die
jüngere Generation wünscht jedenfalls, soweit ich
Einblick habe, Diskussion; aber sie wünscht kein
Zerreden der Fragen. Meine Motion, die einen
ausdrücklichen Hinweis auf abgekürzte Redezeiten
enthält, wurde, wenn ich mich recht erinnere, mit
gegen 100 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen.

Die zustimmenden Stimmen wollten doch
offenbar in dieser Richtung gehen. Es sollte uns
nicht vor dem eigenen damaligen Mut angst werden.
Unterstützen Sie den Sinn und Geist der Motion,
die seinerzeit angenommen wurde. Die grosse
Mehrheit der Kommission hat § 15 jedenfalls in
diesem Sinn und Geist revidiert. Ich bitte Sie, an
der Fassung, wie sie vorliegt, festzuhalten.

Mischler. Herr Kollege Bratschi hat gestern
darauf hingewiesen, ich hätte erklärt, eine Berner
halbe Stunde seien 10 Zürcher Minuten. Das hätte
etwas für sich, ist aber keine Begründung. Es ist
eine humoristische Bemerkung. Nach meiner
Auffassung gibt es noch andere Argumente, um den
Vorschlag des Entwurfes abzulehnen. Man sollte
die Redezeit nicht beschränken. Wir sollten beim
bisherigen Zustand bleiben, aus dem einfachen
Grunde, weil rege und ausgiebige Diskussionen in
der Regel nur bei Geschäften von grosser Bedeutung

festgestellt werden, wo es sich um
grundsätzliche Auseinandersetzungen handelt. Es ist
unangenehm, wenn man unterbrechen und den Rat
anfragen muss, ob er mit einer Verlängerung der
Redezeit einverstanden sei. Unter Umständen
entscheidet der Rat mehrheitlich, auf die Verlängerung

der Redezeit nicht einzutreten, womit jedoch
der Sache nicht gedient ist.

Man sucht nun nach einer Rationalisierung.
Man erklärt, es müsse unbedingt etwas vorgekehrt
werden, um die Verhandlungen abzukürzen. Ich
glaube nicht, dass wir auf dem rechten Wege sind,
wenn wir die Redezeit beschränken. Ich erinnere
an die Diskussion, die hierüber im Rat stattgefunden

hat. Ich weise jedoch in diesem
Zusammenhang auch auf die Zahl der Geschäfte hin, die
wir zu behandeln haben. Hinsichtlich der parla¬

mentarischen Vorstösse habe ich die Auffassung,
dass nicht unbedingt alles, was jetzt als Postulat
oder Interpellation vor den Rat kommt, unbedingt
vor den Rat müsste. Es gibt nämlich ein
abgekürztes Verfahren. Es ist nicht nur die schriftliche,
sondern sogar die telephonische Anfrage gestattet.
Auf jeden Fall liesse sich die Sache bestimmt
manchmal vereinfachen, wenn man den Weg der
schriftlichen Anfrage bei der Regierung beschreiten

wollte. Sie werden mir erwidern, hier könne
man nicht einschränken. Es gäbe unter Umständen
einen Weg - ich weiss nicht, ob er gangbar ist -,
wenn die Regierung die Kompetenz erhielte, bei
Geschäften, wo sie die Auffassung hat, es genüge,
sie schriftlich zu beantworten, diesen Weg
beschreiten könnte, wobei der Postulant oder
Interpellant immer noch die Möglichkeit hätte, vor den
Rat zu gelangen, wenn er mit der schriftlichen
Antwort der Regierung nicht zufrieden ist. Das
nur nebenbei bemerkt. Man kann die ganze Arbeit
nur wesentlich vereinfachen, wenn die Zahl der
Geschäfte auf jene reduziert wird, die tatsächlich
vor den Rat gehören. In diesem Zusammenhang
möchte ich noch darauf hinweisen, dass es vor den
Wahlen nicht am Platze ist, wenn man aufzählt,
wieviel diese oder jene Fraktion interpelliert,
postuliert oder motioniert hat. Daraus könnte man
schliessen, die Qualität des Rates lasse sich nach
der Anzahl der parlamentarischen Vorstösse
beurteilen. Es kommt jedoch auch auf den Inhalt an.
Nach meiner Meinung sollten wir also die Redezeit

nicht tel quel einschränken, nicht dass sich
der Rat dort, wo es um wichtige Auseinandersetzungen

geht, tatsächlich einschränken lassen muss.
Ich bin, wie Herr Kollege Bratschi, der Auffassung,
dass man es beim bisherigen Zustand bleiben lassen

sollte.

Zingg (Bern). Wir müssen uns bei diesem
Geschäft bewusst sein, dass lange nicht alle unsere
Kollegen hier im Rate das Wort ergreifen. Es gibt
Kollegen, die 4, 8 ja 12 Jahre hier sind und noch
nie oder fast nie das Wort ergriffen haben. Wenn
sie nun einmal zum Wort kommen wollen, schränkt
man ihnen zum voraus das Wort ein. Das ist nicht
richtig. Irgendwie hat der neue Gesetzgeber
bereits ein schlechtes Gewissen, da er in Absatz 5

die Teilung einer Rede in mehrere Voten zum
nämlichen Gegenstand als unzulässig erklären
will. Das sagt doch deutlich, dass wir alle
einander kennen. Es gibt solche Ratskollegen, die nie
sprechen; jene aber, die reden wollen, werden
immer wieder Mittel und Wege finden, um zu uns
zu sprechen. Wenn sie nicht selber zum Wort kommen,

um ihr Geschäft mehr als 20 oder 10 Minuten

zu vertreten, werden sie einen andern Kollegen

beauftragen, diese und jene Argumente auch
noch anzubringen. § 15 ist wirklich eine Art Maul-
kratten, den man uns aufsetzen will. Herr Doktor
Christen sagt, wir hätten der Motion zugestimmt;
er hat jedoch selber angeführt, wieviele Ratskollegen

zugestimmt haben, nämlich ungefähr die
Hälfte; den andern war diese Motion unbequem
und sie konnten sich damit nicht einverstanden
erklären. Heute bestehen ganz allgemein Tendenzen,

die Parlamente zurückzubinden, die
demokratischen Rechte einzuschränken. Man muss sich
dessen bewusst sein. Auf der ganzen Welt ist dies
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der Fall. Man sieht es in Frankreich; aber auch in
Deutschland sind ähnliche Tendenzen vorhanden.
Sollen wir da mitmachen? Ich glaube nicht, dass
dies richtig ist. Wir sollten uns nicht selber
knebeln. Nachdem diese Tendenz zur Beschränkung
der Parlamente fast in der ganzen Welt vorhanden
ist, sollten wir ein demokratisches Beispiel geben,
und uns nicht selber einen Maulkratten anlegen.
Herr Dr. Christen sagt zwar, dies sei nicht die
Absicht; in der Praxis jedoch läuft es darauf hinaus.
Dazu wollen wir nicht Hand bieten. Wir sollten
daher § 15 streichen und die Redezeit in dem Aus-
mass beibehalten, wie es bisher der Fall war.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. § 15

Abs. 3: Die vorgebrachten Argumente leuchten mir
persönlich in jeder Beziehung ein. Wir haben in
der Kommission nicht an die Möglichkeit gedacht,
dass eine Motion oder ein Postulat, wenn sie vom
Regierungsrat entgegengenommen werden, noch
aus der Mitte des Rates bekämpft werden können.
Wenn ich mich recht erinnere, haben wir
überhaupt nie von dieser Möglichkeit gesprochen. Nach
meiner Meinung sollte man daher, sofern nicht
Kollegen aus der Kommission anderer Meinung
sind, den ganzen Absatz 3 streichen. Auch wenn
man nach Auffassung von Herrn Dr. Friedli das
Wort «unbestrittenen» streichen würde, erreichen
wir nicht das, was wir möchten. Man muss den
ganzen Absatz streichen.

Zu den grundsätzlichen Ausführungen über die
Kürzung der Redezeit möchte ich folgendes sagen:
Wir sind eines der wenigen kantonalen
Parlamente, das ähnlich wie der Nationalrat und Ständerat

tagt. Die meisten kantonalen Parlamente kommen

an bestimmten Tagen der Woche oder des
Monats zusammen und halten einen ganzen oder
einen halben Tag Sitzung. Bei Parlamenten, wo
die Länge der Session einfach in der Dauer von 8,
6 oder auch nur 4 Stunden vorgeschrieben ist,
müssen sich die Reden automatisch an diesen
vorgeschriebenen Rahmen halten. Ebenso klar ist, dass
in einem Parlament, wie wir es haben, dieser
Rahmen nicht vorhanden ist und man deshalb
logischerweise auch gerne länger spricht. Hätte
man nur einen halben Tag pro Monat oder Woche
Zeit, würde man bestimmt kürzer reden.

Dass die Geschäftslast des Grossen Rates' und
des Regierungsrates zunimmt und daher die
Gefahr der Verlängerung der Sessionen besteht, hat
man gestern in der Wandelhalle bei der Auszahlung

der Saläre feststellen können, und zwar
deshalb, weil das Häuflein der gelben Auszahlungsbelege

bedeutend höher war als jenes der weissen.
Man hat mir bestätigt, dass erstmals mehr
Kommissionsentschädigungen ausbezahlt wurden, als
dies gewöhnlich der Fall war. Das gibt doch zu
denken. Das ist einfach der Beweis dafür, dass die
Last der Kommissions- und Ratsarbeit an Umfang
zunimmt. Irgendwo muss rationalisiert werden.
Wenn man bei der Redezeit nicht rationalisieren
will, so frage ich: Wo kann man denn rationalisieren?

Ich sehe nur in der Rationalisierung der
Redezeit eine Möglichkeit, um die Länge der
Sessionen einzuschränken oder wenigstens nicht weiter

auszudehnen.
Ich komme noch auf ein Moment zu sprechen,

das Herr Mischler angetönt hat. Ich möchte dieses

Moment noch etwas deutlicher betonen, obwohl
ich weiss, dass man sich damit keine Sympathie
erwirbt. Wenn in unserer Gemeinde oder in der
Nähe unserer Gemeinde ein Staatsstrassenstück
noch nicht geteert ist, dieses Staatsstrassenstück
aber irgendwo auf einem Programm bei der
Baudirektion vorgemerkt ist, wobei wir jedoch nicht
wissen, in welchem Rang es steht, kann man von
der Gemeinde aus entweder telephonisch, brieflich
oder durch persönliche Vorsprache direkt an die
Baudirektion gelangen und fragen, wann dieses
Staatsstrassenstück mutmasslich geteert wird, weil
man vielleicht wegen eines Anschlußstückes einer
Gemeindestrasse daran interessiert ist, dass beide
Stücke gleichzeitig an die Hand genommen werden,

dann erhält die Gemeinde innert kurzer Zeit
eine Antwort und kann das Nötige vorkehren,
Devis einholen, Pläne machen, die Gemeindeversammlung

abhalten und die Verträge abschliessen.
Wenn wir aber so vorgehen, kommt der betreffende

Grossrat dieser Gegend nicht in die Zeitung
- das ist klar -, aber die Gemeinde hat den Vorteil.

Der betreffende Grossrat kann bis zur nächsten

Session warten und dort die entsprechende
Frage stellen. Dann hat er persönlich den Vorteil,
dass er in die Zeitung kommt; der Nachteil jedoch
besteht darin, dass die Gemeinde vier Monate auf
Antwort warten muss und die notwendigen
Vorkehren nicht treffen kann. Wenn die Sache direkt
erledigt wird, dient man der Gemeinde; wenn die
Angelegenheit indirekt via Grossrat erledigt wird,
kann der Wähler nichts in der Zeitung lesen. Es
kommt aber nicht nur darauf an, ob man in der
Zeitung steht. Wir sind Vertreter irgendeiner
politischen Partei. Primär ist nicht am wichtigsten,
dass man möglichst viel hier spricht, sondern dass
man seinem Amt direkt und indirekt möglichst
viel dient. Ich wenigstens sehe die Sache so an.

Wenn der Präsidentenkonferenz - es muss nicht
die Regierung sein - die Kompetenz gegeben werden

soll, darüber zu entscheiden, welche
parlamentarischen Vorstösse vor das Plenum des Grossen

Rates gehören, und welche telephonisch,
schriftlich oder durch persönliche Vorsprache
erledigt werden können, brauchen wir nicht mehr
über die Redezeitbeschränkung zu diskutieren;
dann kommen wir mit 4 Sessionen durch. Davon
bin ich überzeugt. Sieht man das Verzeichnis der
parlamentarischen Vorstösse eines Jahres durch,
so erhält man einige Dutzend, die in direktem
Anlauf erledigt werden könnten. Sie brauchen nicht
vor den Grossen Rat gebracht zu werden. Ich
wiederhole noch einmal, dass einem solche Ausführungen

keine Sympathie eintragen. Die Entscheidung

darüber, welche parlamentarischen Vorstösse
direkt brieflich erledigt werden können, sollte
nicht beim Regierungsrat liegen, weil dadurch die
parlamentarischen Rechte erst recht beschnitten
würden. Eine solche Entscheidung müsste schon
die Präsidentenkonferenz treffen. Ich nehme
jedoch nicht an, dass der Grosse Rat einen solchen
Beschluss fasst.

Ich wiederhole noch einmal: Nach meiner
Meinung sollte Absatz 3 gestrichen werden; ich bitte
jedoch, nach dem Willen der Kommission die
Absätze 1 und 2 in der Fassung stehen zu lassen, wie
sie vorliegt. Die Absätze 4 und 5 sind sowieso
gleich wie in der bisherigen Geschäftsordnung.
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Präsident. Wenn kein Widerspruch erhoben
wird, stimmen wir zuerst über den Antrag Bratschi
ab.

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission 72 Stimmen
Für den Antrag Bratschi 41 Stimmen

Präsident. Damit erübrigt sich die Abstimmung
über die andern Anträge der Herren Friedli, Dübi,
Schilling, die zum Teil von verschiedenen Herren
unterstützt werden. (Widerspruch im Rat)

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
bin selber auch schuld an dieser Situation. Der
Herr Vizepräsident und ich haben vor Beginn der
Sitzung über die Sache diskutiert und gelangten
zur Auffassung, man müsse zuerst die grundsätzliche

Abstimmung vornehmen. Ich sehe ein, dass
dies falsch ist und stelle den Ordnungsantrag, die
vorgenommene Abstimmung als nichtig zu erklär-
ren und zuerst über Absatz 3 abzustimmen. Wenn
die Kommission unisono der Auffassung ist,
Absatz 3 dürfe nicht stehenbleiben, muss man
darüber abstimmen, ob der Rat der gleichen Meinung
ist. Wenn durch das Abstimmungsergebnis
Absatz 3 gestrichen wird, können die grundsätzlichen
Fronten einander gegenübergestellt werden. Ich
glaube, man müsse so vorgehen.

Präsident. Der Rat scheint damit einverstanden
zu sein, dass wir zunächst über die Streichung von
Absatz 3 abstimmen.

Zingg (Bern). Nach meiner Auffassung soll jetzt
über Absatz 3 abgestimmt werden; aber nachher
müssen wir noch über Absatz 2, den Antrag Schilling,

abstimmen. Es gibt noch Einzelheiten zu
bereinigen.

Präsident. Wir stimmen zunächst über die
Streichung von Absatz 3 ab.

Abstimmung
Für Streichung von Absatz 3 112 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Präsident. Nun bereinigen wir den Antrag der
Herren Schilling und Freiburghaus, in Absatz 2

auf 15 statt 10 Minuten zu gehen, gegenüber dem
Antrag von Herrn Bratschi auf Streichung des
ganzen Paragraphen. (Widerspruch im Rat)

Schorer. Wir haben uns vorhin der Auffassung
von Herrn Blaser angeschlossen, die Abstimmung
über den Antrag Bratschi zu annullieren. Die
Fragestellung hätte so lauten sollen: Wollen Sie
gemäss Antrag Bratschi nichts ändern oder wollen
Sie gemäss Antrag der Kommission etwas Besonderes?

Nun haben wir die Sache umgekehrt und
haben Absatz 3 gestrichen. Jetzt müssen wir uns
fragen, was wir weiter am Kommissionsantrag
ändern wollen. Das Resultat, das herauskommt,
stellen wir dann dem Antrag Bratschi, der nichts
Neues will, gegenüber.

Präsident. Die Kommission stellt in Absatz 2

den Antrag, die Redezeit auf 10 Minuten festzusetzen.

Die Herren Schilling und Freiburghaus
beantragen 15 Minuten.

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission 55 Stimmen
Für den Antrag Schilling/

Freiburghaus 76 Stimmen

Präsident. Jetzt bereinigen wir den Streichungsantrag

von Herrn Bratschi.

Abstimmung
Für Annahme von § 15, wie er aus den

vorhergehenden Abstimmmungen
hervorgegangen ist 79 Stimmen

Für den Antrag Bratschi 44 Stimmen

Beschluss:

Abs. 2

Ein Diskussionsredner darf nicht länger als
15 Minuten sprechen.

(Abs. 3 wird gestrichen; Abs. 1, 4 und 5 nach
Antrag der Kommission.)

§ 20

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. In
§ 20 ist lediglich der heutige Zustand schriftlich
niedergelegt. In der alten Geschäftsordnung heisst
es noch: «Die Vertreter der Presse erhalten im
Sitzungssaal geeignete Plätze nach Anordnung der
Staatskanzlei.» Seit der neue Grossratssaal
existiert, besteht eine besondere Tribüne für die
Pressevertreter, weshalb dieser Paragraph schon
lange ausser Kraft ist.

Angenommen.

§ 25

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. In
diesem Paragraphen ist einfach die bisherige Praxis

festgelegt.

Angenommen.

§ 30
Angenommen.

§ 35bis

Schorer. Es ist hier der gleiche Fehler
stehengeblieben, wie er schon am alten Text vorhanden
war. Es heisst: «Sie setzt sich zusammen aus je
10 Mitgliedern aus Abgeordneten des alten
Kantonsteils und des Jura.» Es muss heissen: «Sie setzt
sich zusammen aus je 10 Abgeordneten des alten
Kantonsteils und des Jura.» Ich bitte Sie, das zu
korrigieren.

Haitiner. Ich möchte bemerken, dass der Hinweis

in diesem Artikel 35bls auf die
französischsprechenden Grossräte in unserer Fraktion zu
reden gab. Die Fassung des alten Textes ist besser,
wo es im deutschen Text heisst «mit französischer
Muttersprache», im französischen Text «de langue
française». Wir müssen also sagen: «Grossräte
französischer Zunge oder französischer
Muttersprache.» Es gibt viele, die Französisch sprechen,
ohne dass diese Sprache ihre Muttersprache ist.
Wir müssen aber wissen, was gilt.
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Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Wenn ich Herrn Schorer richtig verstanden habe,
hat er kritisiert, dass es hier heisst: «... aus je
10 Mitgliedern aus Abgeordneten». Man sollte
nach ihm sagen: «Sie setzt sich zusammen aus je
10 Abgeordneten des alten Kantonsteils und des
Jura.» Die Worte «Mitgliedern aus» müssten daher
gestrichen werden. Persönlich bin ich mit diesem
Vorschlag einverstanden.

Der Vorschlag von Herrn Haitiner leuchtet mir
ein. Nach meiner Auffassung sollte man es beim
alten Text bewenden lassen. Es muss also heissen:
«Grossräte des Amtsbezirkes Biel mit französischer

Muttersprache werden den Abgeordneten des
Jura zugezählt.»

Präsident. Ich frage Herrn Haitiner an, ob er
mit dieser Fassung einverstanden ist. Es scheint
der Fall zu sein.

Zingg (Bern). Gestern hat der Herr Kommissionspräsident

in unserer Fraktion die Sache anders
erklärt, und diese Erklärung schien uns richtig zu
sein. Er hat ausgeführt, mit den Worten
«französischsprechende Grossräte» wolle man jene
bezeichnen, die die französische Sprache täglich
benutzen. Wir haben dieser Fassung zustimmt.

Gobât. Je pense que la proposition qui vous est
faite par la commission peut être retenue, du moins
en ce qui concerne son texte français. Dans le
règlement ancien, il est indiqué ceci: «Les députés
du district de Bienne, dont la langue maternelle est
le français, sont comptés comme députés
jurassiens.» Cela n'est pas parfait et ne nous convient
pas tout à fait; vous le comprendrez sans peine.
11 y a des députés à Bienne - il y en a un - qui est
de langue maternelle française mais ce député, à la
suite de ses activités, s'est peu à peu habitué à
parler allemand. Actuellement il parle allemand.
Il est donc de langue allemande et parmi les
députés qui ne sont pas considérés comme faisant
partie de la députation jurassienne. Vous
comprenez la situation.

C'est pourquoi le nouveau texte peut nous
convenir quand il dit: «Les députés biennois, de langue
française, sont comptés comme députés du Jura.»
On pourrait dire aussi, par exemple: Les députés
qui s'expriment généralement en français à la
tribune sont comptés... etc. Je ne pense pas toutefois
qu'il y ait lieu d'alourdir le texte. C'est pourquoi
ce qui vous est proposé en français me paraît
parfaitement convenir, et je pense qu'on peut le voter.

Haitiner. Ich möchte keinen Sprachenstreit
heraufbeschwören. Die logische Ergänzung zu dem,
was Herr Gobat gesagt hat, lautet: «Grossräte
französischer Zunge». Ich stelle in diesem Sinne
Antrag. Bei dieser Fassung ist der deutsche und der
französische Text absolut identisch. Dann ist das
Wort «Muttersprache» ausgemerzt, aber auch der
unklare Ausdruck «französischsprechende Grossräte»

ist damit beseitigt.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Die
Fassung «Grossräte französischer Zunge...» leuchtet

mir ein. Sie ist klar.

Präsident. Der Rat erklärt sich mit dieser
Fassung stillschweigend einverstanden.

Angenommen.

Beschluss:

§ 35bls Abs. 1

Die paritätische Kommission besteht aus 20
Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus je 10
Abgeordneten des alten Kantonsteils und des
Jura. Grossräte französischer Zunge des
Amtsbezirkes Biel werden den Abgeordneten des Jura
zugezählt.

Abs. 2 bis 5: unverändert.

§36
Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Die

Justizkommission besteht nach der bisherigen
Geschäftsordnung aus 9 Mitgliedern. In der Kommission

wurde verlangt, diese Zahl auf 11 Mitglieder
zu erhöhen, damit die Minderheiten eine angemessene

Vertretimg zugesichert erhalten. Die Kommission
ist dafür, die Zahl auf 11 zu erhöhen.

Schorer. Ich gestatte mir, eine kleine Änderung
ohne grosse Tragweite zu beantragen. Der letzte
Satz lautet wie im alten Reglement: «Dieser kann
ihr auch andere Justizgeschäfte überweisen.» Ich
beantrage Ihnen, einfach zu sagen: «Dieser kann
ihr auch andere Geschäfte überweisen.» Erstens ist
das, was vorausgeht, nämlich die Prüfung der
Tätigkeit des Verwaltungsgerichtes, nicht ein eigentliches

Justizgeschäft, und zweitens ist nie ganz
klar, was man unter einem Justizgeschäft versteht.
Wenn man das Wort «Justizgeschäfte» nicht streichen

will, sollte der Grosse Rat sagen, welche andere
Geschäfte die Kommission im Einzelfall zu behandeln

hat. Aber richtiger wäre es, einfach zu sagen:
«Dieser kann ihr auch andere Geschäfte
überweisen.»

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Diese Begründung leuchtet mir ein; sie scheint
richtig zu sein.

Präsident. Der Rat scheint mit dieser Abänderung

einverstanden zu sein.

Angenommen.

Beschluss:

§36
Die Justizkommission besteht aus elf Mitgliedern.

Sie begutachtet die beim Grossen Rat
einlangenden Strafnachlassgesuche, Einbürgerungsanträge

und Beschwerden, prüft die Geschäftsführung

des Obergerichtes, des Generalproku-
rators und des Verwaltungsgerichtes und stellt
dem Grossen Rat Anträge. Dieser kann ihr auch
andere Geschäfte überweisen.

§ 39
Angenommen.

§ 39bls

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
§ 39bls ist vollständig neu; er war in der alten Ge-
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schäftsordnung nicht enthalten. Man hat hier in
diesen neuen Paragraphen die wichtige Bestimmung

eines seinerzeitigen Protokollbeschlusses
vom 12. Februar 1957 aufgenommen. Dieser Pro-
tokollbeschluss lautet: «Es kommt immer wieder
vor, dass sich Mitglieder durch einen Fraktionskollegen

vertreten lassen. Die Wahl erfolgt aber
durch das Büro. Bei Ersatzwahlen kann der
Grossratspräsident den Stellvertreter in Anwendung von
§ 43 der Geschäftsordnung bestimmen. Das
Kommissionsmitglied kann deshalb nicht mehr
zurückgewählt werden, weil sich zur gleichen Vorlage
plötzlich 12 anstatt 11 Kommissionsmitglieder
äussern würden.» Das Kommissionsmitglied kann an
der ersten Kommissionssitzung teilnehmen. Bei der
zweiten Sitzung ist es verhindert und schickt an
seiner Stelle einen Fraktionskollegen für die zweite
und vielleicht auch für die dritte Sitzung. In der
vierten Sitzung jedoch nimmt das zu Recht
gewählte Kommissionsmitglied vielleicht wieder teil,
und der Stellvertreter kann daheim bleiben. Das
hat zur Folge, dass bei einer elfgliedrigen Kommission

anstatt 11 Kommissionsmitglieder plötzlich
12 Mitglieder zu einer bestimmten Materie vor dem
Grossen Rat sprechen können. Darum wurde von
der Kommission Absatz 3 aufgenommen: «Ein
Kommissionsmitglied, das sich ersetzen liess, kann nicht
mehr zurückgewählt werden.» Ein Kommissionsmitglied,

das sich innerhalb seiner Fraktion
ersetzen lässt, kann also, sofern für den Ersatz eine
Bestätigungswahl erfolgt, nachher nicht wieder
zurückgewählt werden. So haben sich, wie ich
bereits eingangs erwähnte, in der Kommission für die
Vorberatung der Geschäftsordnung zwei Ratskollegen

ersetzen lassen, und zwar selbstverständlich
für die ganze Dauer, entsprechend dem Sinn dieser
Bestimmung.

Haitiner. Ich habe nur eine ganz kleine Ergänzung

bei Absatz 2 zu beantragen. Anstelle von
«Ersatz» sollte man «Ersatzmann» schreiben, weil
der Begriff «Ersatz» eigentlich mehr für Verdienstersatz,

Lohnersatz usw. gilt. Man sollte also das
Wort «Ersatzmann» wählen, wenn der Herr
Kommissionspräsident einverstanden ist.

Gullotti. Mit den Absätzen 2 und 3 bin ich durchaus

einverstanden. Dagegen passt mir die
Umschreibung in Absatz 1 nicht. Man könnte einfach
sagen: «In eine nicht ständige Kommission
gewählte Grossratsmitglieder können nur im Falle
von Krankheit oder Militärdienst ersetzt werden.»
Man kann aber noch an andere wichtige Gründe
denken. Man sollte es nicht einfach bei diesen zwei
Ausnahmefällen bewenden lassen. Auf jeden Fall
müsste es noch «usw.» heissen. Im Protokoll ist
vielleicht festzuhalten, dass es noch andere wichtige

Gründe geben kann als nur Krankheit und
Militärdienst. Ich stelle keinen Antrag.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Herr Gullotti stellt keinen Antrag, möchte aber
seine Auffassung im Protokoll festgehalten haben.
Es scheint mir richtig zu sein, dass es neben Krankheit

und Militärdienst noch andere Gründe geben
kann, die ebenso wichtiger Natur sind, beispielsweise

Teilnahme an einem Begräbnis eines engen
Familienangehörigen.

Über den Antrag von Herrn Haitiner, anstelle
von «Ersatz» das Wort «Ersatzmann» zu setzen,
kann man in guten Treuen zweierlei Meinung sein.
Es könnte sich hier ein Streit um sprachliche
Begriffe entfachen.

Präsident. Der Rat hält stillschweigend am
vorgelegten Entwurf fest.

Angenommen.

§ 47

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Hier wurde eine neue Fassung aufgenommen. In
der bisherigen Geschäftsordnung heisst es in
Absatz 3: «Die Aussprache steht dann offen für die
Mitglieder der vorberatenden Kommission, sofern
sie Anträge zu stellen haben.» Über den Nachsatz
«sofern sie Anträge zu stellen haben», wurde schon
verschiedentlich diskutiert. Praktisch heisst das,
dass die Mitglieder der vorberatenden Kommission
nicht nur Anträge stellen können, die sie in der
Kommission gestellt haben, ob diese angenommen
wurden oder nicht, sondern auch Anträge, die
ihnen nach Schluss der Kommissionsarbeit in den
Sinn kommen, also in der Kommission nicht
behandelt wurden. Im neuen Entwurf ist genauer
präzisiert, dass es sich nur um Anträge handeln
kann, die in der Kommission gestellt wurden. Nach
der neuen Ordnung hat zuerst der
Kommissionsberichterstatter zu sprechen; dann folgen die
Kommissionsmitglieder, aber nur, wenn sie einen
Antrag stellen, den sie schon in der Kommission
gestellt haben, der aber dort nicht angenommen
wurde. Es wäre unlogisch, wenn sie hier im Plenum
einen Antrag stellen wollten, der in der Kommission

angenommen wurde. Wenn die Kommissionsmitglieder

neue Anträge stellen, die ausserhalb der
Kommissionsarbeit liegen, so können sie das nur
als Ratsmitglieder, nicht als Kommissionsmitglieder,

tun.

Angenommen.

§§ 48 und 49

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Dass die Ratsmitglieder vom Rednerpult aus
sprechen, ist die bisherige Praxis. In der alten Ordnung
heisst es: «Die Redner sprechen von ihrem Platz
aus und stehend.» Das war jedoch zur Zeit, als es
noch keine Mikrophone gab.

In Absatz 3 ist die Rede von persönlichen
Angriffen. In der alten Geschäftsordnung hiess es:
«Persönliche Bemerkungen». Bisher hat jedes
Ratsmitglied den Ausdruck «Persönliche Erklärung»
gebraucht. In den letzten Jahren ist der Begriff der
persönlichen Erklärung immer mehr missbraucht
worden, um sich die Möglichkeit zu verschaffen,
noch einmal zu einer materiellen Angelegenheit zu
sprechen. Auch wenn man nicht in der persönlichen
Ehre angegriffen war, äusserte man sich unter dem
Vorwand der persönlichen Erklärung ein zweites
und drittes Mal zu einem materiellen Gegenstand.
Wenn ich einen Ratskollegen persönlich
verunglimpfe, in seiner persönlichen Ehre verletze,
verdächtige, der Unwahrheit bezichtige, lächerlich
mache, ihm Äusserungen unterschiebe, die er nicht
gemacht hat, seine Äusserungen dem Inhalt nach
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verdrehe oder ihn in einer andern Art persönlich
verletze, so hat er das Recht auf eine persönliche
Erwiderung. Er hat aber nicht das Recht, sich
materiell noch einmal zur Vorlage zu äussern, wenn
er persönlich nicht irgendwie verletzt wurde. Es
ist in Ausnahmefällen schon vorgekommen, dass
ein Ratsmitglied X mit dem Regierungsvertreter
irgendeinen Disput hatte - sie sind nicht einig
geworden - und dann ein Ratsmitglied Y kam und
eine persönliche Erklärung verlangte. Es ist klar,
dass das nicht geduldet werden kann.

Schorer. Mein Vorschlag betrifft gleichzeitig
§ 49 und § 48. Dem § 49 wurde ein neuer Absatz 3

angehängt, der lautet: «Der Präsident kann für die
Sprecher der Fraktionen Ausnahmen gestatten.»
In § 48 ist umschrieben, wie manchmal ein
Ratsmitglied zum Worte kommen kann, in § 49, in welcher

Reihenfolge das zu geschehen hat. Da scheint
es mir richtig zu sein, wenn man die Möglichkeit,
Ausnahmen zugunsten der Fraktionspräsidenten
zu gewähren, in § 48 festlegen würde, nämlich in
dem Sinne, dass der Präsident das Recht hat, die
Fraktionspräsidenten nicht nur in anderer Reihenfolge,

sondern namentlich auch mehr sprechen zu
lassen als die andern Ratsmitglieder. Das war sicher
auch weitgehend die Meinung der Verfasser dieses
neuen Reglementes. Mein Antrag lautet also dahin,
dass der neue Absatz 3 von § 49 als Absatz 4 von
§ 48 aufgenommen wird.

Schädelin. Die Grabrede zum alten Absatz 2 von
§ 48 durch den Herrn Kommissionspräsidenten ist
für mich etwas kurz und karg ausgefallen. Von der
Bestimmung, dass der Redner früher im alten
schönen Grossratssaal vom Platz aus gesprochen
hat, nimmt man ungern Abschied. Unsere
schweizerischen Parlamente sind sowieso nicht bekannt
durch überragende Spontaneität und Lockerheit
in der Beratung. Ein Rednerpult, das in der Mitte
aufgestellt ist, reizt jeden, der auf einem langen
Weg hierherkommen und sich erst noch durch eine
Sitzreihe hindurchzwängen muss, zum Reden halten.

Es wäre daher wesentlich besser und würde
zur Rationalisierung des Ratsbetriebes sehr stark
beitragen, wenn man wenigstens in der Diskussion
vom Platz aus reden könnte. Ich weiss, wie
ungünstig die Akustik dieses Saales ist; aber wenn
mir der Herr Kommissionspräsiderit nicht noch ein
paar plausiblere Argumente anführen kann als nur
den Hinweis, dass man keine Mikrophone habe,
und wenn er mich nicht zu überzeugen vermag,
dass der Aufwand für Mikrophonanlagen einen
ganz unerhörten Betrag ausmacht, habe ich noch
einen Antrag zu Art. 48 Abs. 2 in der Tasche.

Haitiner. Um gerade auf das zu antworten, was
Herr Schädelin ausgeführt hat, so möchte ich davor
warnen, wieder zu einem steinzeitlichen Betrieb
zurückzukehren. Ich erinnere mich noch an die
Zeit des eidgenössischen Parlamentsbetriebes, als
man sich um den Redner scharen musste, wenn
man ihn hören wollte. 20 bis 30 Ratsmitglieder
verstanden den Sprecher, die andern nicht. Wir sind
ein zweisprachiges Parlament, in dem die welschen
Kollegen Anspruch darauf haben, alle Redner zu
verstehen. Wir haben die Simultanübersetzung,

abgesehen davon, dass nicht ohne weiteres sämtliche

Dialekte vom Laufenthal bis ins Oberhasli zu
verstehen sind.

Zu Artikel 48 möchte ich die Anregung von
Herrn Schorer unterstützen; nur sollte die
Formulierung, wie sie jetzt in § 49 Abs. 3 proponiert wird,
im Sinne der gewünschten und vom Grossen Rat
sowie vom Kommissionspräsidenten warm
geforderten Rationalisierung des Betriebes etwas straffer

gefasst werden. Ich schliesse mich der
Auffassung von Herrn Schorer an, dass Absatz 3 von
§ 49 in § 48 untergebracht werden sollte, aber mit
einer präziseren und knapperen Formulierung.
Meiner Meinung nach sollte man, vorbehältlich
besserer Redaktion, einfach sagen:
«Fraktionserklärungen haben den Vorrang.» Damit würden
viele Leerläufe vermieden, weil durch die
Fraktionserklärungen in der Regel sämtliche Mitglieder
des Grossen Rates, die einer Fraktion angehören,
mehr oder weniger gebunden sind. Wenn Sie meinen

Vorschlag annehmen, hätten wir eine gewisse
positive Wirkung dieser Rationalisierungsbestrebungen.

Im vorliegenden Entwurf heisst es in § 48
Abs. 3: «Den Berichterstattern des Regierungsrates
oder der Kommission ist zu Berichtigungen jederzeit

das Wort zu gewähren.» Sowohl ein Vertreter
der Regierung wie ein Kommissionspräsident kann
gestützt auf Diskussionsvoten auch noch Erläuterungen,

nicht nur Berichtigungen geben, so dass
man nach dem Wort «Berichtigungen» noch
einfügen sollte «und Erläuterungen». Manchmal steht
nicht alles klar im Vortrag; es tritt erst eine gewisse
Klärung durch die Diskussion ein. Ich stelle im
ausgeführten Sinne Antrag.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Es
ist tatsächlich richtig, den neuen Absatz von § 49
als Absatz 4 in § 48 aufzunehmen. Hingegen dürfen
wir von der Kommission aus den Antrag von Herrn
Haitiner, anstelle von: «Der Präsident kann für
die Sprecher der Fraktionen Ausnahmen gestatten»,
zu sagen: «Fraktionserklärungen haben den
Vorrang», nicht annehmen. Die Formulierung
«Fraktionserklärungen haben den Vorrang» ist nicht
dasselbe wie: «Der Präsident kann für die Sprecher
der Fraktionen Ausnahmen gestatten.» Grundsätzlich

ist unter «Sprecher der Fraktion» nicht nur
der Fraktionspräsident, sondern irgendein
Vertreter, der im Namen der Fraktion spricht,
verstanden. Wenn man sagen wollte: «Fraktionserklärungen

haben den Vorrang», so hätten sie den
Vorrang vor allen andern. Das wollen wir nicht. Hin
und wieder ist es einfach notwendig, dass eine
Fraktion durch ihren Vertreter, nachdem vielleicht
schon ein halbes Dutzend Redner gesprochen
haben, oder wenn auch keine Diskussion stattfindet,
eine grundsätzliche Erklärung abgibt. Diese
Möglichkeit besteht in der Geschäftsordnung. Nun
kommt es aber vor, dass ein Fraktionsvertreter oder
Fraktionspräsident kommt und nicht behaupten
kann, er gebe eine Fraktionserklärung ab. Er gibt
nur eine persönliche Erklärung ab und setzt voraus,
dass dies gleichzeitig die Meinung der ganzen Fraktion

sei. Das geschieht massenhaft. Wenn ein
Fraktionspräsident ans Rednerpult kommt und seine
persönliche Meinung vertritt, nachher aber ein
anderer erklärt, das sei nicht die Meinung der ganzen
Fraktion, dann haben wir plötzlich keine Fraktions-
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erklärung mehr. Man darf daher nicht starr am
Ausdruck «Fraktionserklärungen» festhalten. Der
Text sollte daher belassen werden, wie er von der
Kommission vorgeschlagen wird. Ich stelle in diesem

Sinne Antrag.
Wenn ich Herrn Schädelin richtig verstanden

habe, so müsste, wenn sein Antrag angenommen
würde, bei jedem Grossratsmitglied ein Mikrophon
angebracht sein. Das wäre notwendig, denn nicht
jeder hat eine Stimme, die in der UO geschult
wurde. Man hätte sonst etwelche Mühe, einander
zu verstehen. Man kann natürlich sagen, es sei eine
rein materielle Angelegenheit, ob man an jedem
Platz ein Mikrophon einrichte; es kommt jedoch ein
psychologisches Moment dazu. Wenn wir, Herr
Schädelin, rationalisieren wollen, dürfen wir nicht
an jedem Platz ein Mikrophon haben. Das verleitet
zu verlängerten Reden. Ich wenigstens empfinde
das so. Ich weiss nicht, ob es andern gleich geht.
Vielleicht sind Ratskollegen da, die etv/as autoritärer

sind. Vom Platz aus hat man die ganze Fraktion

im Rücken; das stärkt einem psychologisch den
Rücken; man fühlt sich sicher im Auftreten. Wenn
man an das Rednerpult muss, hat man besonders
das erstemal den Schlotter und überlegt, was man
sagen will, weil man beim ersten Auftreten nicht
eine Abfuhr als Auftakt zur neuen Tätigkeit in der
Presse erleben möchte. Das zwingt einen, in
gewissem Sinne konzentrierter zu sprechen und
vielleicht vorher sogar schärfer zu überlegen, was man
sagt, als wenn dies vom Platz aus geschehen kann.
Wir müssen daher an den Einrichtungsmöglichkeiten,

wie wir sie jetzt haben, festhalten.

Präsident. Der Antrag von Herrn Schorer wird
von der Kommission angenommen, und der Rat ist
stillschweigend damit einverstanden.

Schädelin. Wenn der Herr Kommissionspräsident
damit argumentiert hätte, eine solche Mikrophoneinrichtung

komme zu teuer, man habe die
Angelegenheit überprüft, es koste Hunderttausende,
dann hätte ich meinen Antrag in der Tasche
gelassen. Aber nun muss ich wieder sprechen. Natürlich

kann das Reden hier am Pult einige Ratskollegen
reizen zu langen Reden; ich glaube jedoch, dass

alles, was in der Schweiz zur Entförmlichung und
zur Entsteifung der Beratungen beiträgt, für die
Schweiz einen Gewinn bedeutet. Wir denken an
Parlamente in einer ganz alten Demokratie, wo
man einander gegenübersteht, wo sogar der
Zwischenruf erlaubt ist, wo das freie Hin und Her von
Meinungen noch funktioniert und wo nicht jeder
hervorkommt und nur deswegen das gleiche sagt,
wie der Vorredner, weil er es geschrieben hat.
Alles, was unseren parlamentarischen Betrieb
lebendiger macht, ist ein Gewinn. Darum erlaube ich
mir, den Antrag einzureichen, Alinea 2 von § 48
abzuändern: «Am Rednerpult sprechen die
Berichterstatter der vorberatenden Behörden sowie die
Motionäre, Postulanten, Interpellanten und
Antragsteller. Diskussionsredner sprechen stehend
an ihrem Platz.» Bei Annahme dieses Antrages
müsste die Möglichkeit geprüft werden, wie das
akustische Problem gelöst werden kann. Herrn Kollege

Haitiner teile ich ganz im Vertrauen mit, dass
in dieser Beziehung die Steinzeit wirklich vorbei
ist.

Kiener. Ich muss den Antrag von Herrn Schädelin

aus folgendem Grund bekämpfen: Auch ein
Diskussionsredner hat uns etwas zu sagen; hier am
Rednerpult steht man Angesicht zu Angesicht. Sie,
Herr Schädelin, haben einen schönen Platz hier im
Saal. Sie sehen jeden Ratskollegen. Die andern
Herren aber möchten dem Diskussionsredner auch
ins Antlitz schauen; wenn man vom Platz aus
spricht, müssen sich jedoch die meisten umkehren.
Nachdem man so lange sitzen muss, ist es ganz gut,
wenn man einen kleinen Galopp machen muss.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Grundsätzlich anerkenne ich die Ausführungen von
Herrn Schädelin, wenn er sagt, das Sprechen vom
Platz aus trage zur Entförmlichung bei. Aus den
Gründen jedoch, die Herr Kiener angeführt hat,
geht das nicht. Die Fraktionsvertreter müssten ihre
Plätze wechseln und nach hinten gehen. Das ergibt
gewisse Schwierigkeiten. Es kommt aber noch
etwas hinzu. Wenn man vom Platz aus spricht, könnte
es vorkommen, dass man gerne Einflüsterungen
von links und rechts entgegennimmt und nicht
mehr die eigene Meinung sagt, sondern die
Meinung des Nebenmannes oder der Kollegen in den
hintern Reihen. Die Einrichtung, dass man vor den
versammelten Rat stehen muss, hat noch einen
weiteren Vorteil. Ich bin ausserordentlich froh,
dass wir in unserer Gemeinde Urtenen-Schönbühl,
die in rasanter Entwicklung an die Peripherie der
Stadt Bern rückt, noch die Einrichtung der
Gemeindeversammlung hat, wo man Aug in Aug mit
der ganzen Bürgerschaft über die Probleme diskutieren

kann. Ich persönlich hasse es, hinten sitzen
zu müssen, denn man argumentiert nicht nur mit
dem Wort, sondern auch mit visuellen Hilfsmitteln,
die unter Umständen ebenso eindrücklich sein können.

Darum trete ich dem Antrag von Herrn Schädelin

entgegen.

Baumann. Ich will es gleich einmal ausprobieren
und von meinem Platz aus sprechen. Ich sehe, dass
hundert Augen sich gegen mich wenden. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass vor allen Sitzen ein
Mikrophon aufgestellt ist. Der Herr Kommissionspräsident

hat gesagt, es erfolge eine Beeinflussung
von links und rechts, wenn man vom Platz aus
spreche. Es ist viel interessanter, wenn man vorn,
«Auge in Auge und Zahn um Zahn» sprechen
kann. Dann muss sich niemand nach irgendeinem
Redner umdrehen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Die
Anträge der Herren Schädelin und Haitiner werden

im Einverständnis mit der Kommission
bestritten.

Haitiner. Ich ziehe meinen Antrag zugunsten des
Antrages Schorer zurück, fühle mich aber veranlasst,

eine persönliche Erklärung abzugeben. Würde
ich nach den Ideen des Kollegen Schädelin von
meinem Platz aus sprechen, so müsste ich ihm,
ganz im Gegensatz zum Kollegen Baumann, der
von einem Vorzugsplatz aus «en face» sprach,
unhöflich den Rücken kehren. Ich weiss als PTT-
Beamter, es gibt teilweise Mittel, die nicht
steinzeitlich sind, wo z.B. jedes Mitglied des Grossen
Rates ein Mikrophon auf dem Pult und einen Hörer
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am Kopf hätte. So böte er den Anblick eines
Marsmenschen.

Präsident. Herr Haitiner zieht seinen Antrag
zurück. Beharrt Herr Schädelin auf seinem Antrag?

Schädelin. Ja.

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission Grosse Mehrheit
Für den Antrag Schädelin Minderheit

Beschluss:

§48
2 Die Ratsmitglieder sprechen vom Rednerpult

aus.
3 Kein Mitglied des Rates soll über denselben

Gegenstand mehr als zweimal sprechen. Vorbehalten

bleibt das Recht der Erwiderung auf
persönliche Angriffe. Den Berichterstattern der
Regierung oder der Kommission ist zu Berichtigungen

jederzeit das Wort zu gewähren.
4 Der Präsident kann für die Sprecher der

Fraktionen Ausnahmen gestatten.

§51
Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.

Absatz 2 ist insofern neu präzisiert, als nach Schluss
des zweiten Absatzes noch beigefügt wird «soweit
der Rat auf Ordnungsantrag hin nicht etwas anderes

beschliesst». Die Herren Kollegen erinnern sich
vielleicht, dass man bei der Beratung des Gesetzes
über Kinderzulagen getrennter Meinung war, ob
man bei einer Gesetzes- oder Dekretsrevision
Artikel in die Beratung ziehen dürfe, die in der
Kommission nicht zur Beratung standen. Diese Frage
ist hier klargestellt worden. Wenn also ein
Ratsmitglied ausser den Artikeln, die in der Vorlage
enthalten sind, noch einen weiteren Artikel in die
Beratung ziehen möchte, kann es einen Ordnungsantrag

stellen, und wenn sich der Rat mehrheitlich
diesem Ordnungsantrag anschliesst, muss dieser
Artikel diskutiert werden.

Angenommen.
§52

Angenommen.
§ 55bls

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Es
heisst hier: «Nach der ersten Lesung einer Vorlage
werden - sofern der Rat nicht anders beschliesst -
Verfassungsänderungen und Gesetzesentwürfe
einer Redaktionskommission überwiesen.» Bisher
war die Praxis so, dass die Überweisung an die
Redaktionskommission nicht unmittelbar nach der
ersten Lesung erfolgte, sondern erst dann, wenn
nach der ersten Lesung die Vorlage durch
Regierungsrat und Kommission für die zweite Lesung
bearbeitet worden war. Jetzt soll die Vorlage
unmittelbar nach der ersten Lesung an die
Redaktionskommission überwiesen werden, und zwar aus
dem einfachen Grunde, weil man auf diese Weise
eventuell Meinungsverschiedenheiten, beispielsweise

in bezug auf den französischen und deutschen

Text zum vorneherein ausschaltet. Bis jetzt kam
es vor, dass nachträglich beim Regierungsrat oder
in der Kommissionstätigkeit Meinungverschiedenheiten

redaktioneller Natur auftauchten. Solche
Meinungsverschiedenheiten müssen unbedingt
unmittelbar nach der ersten Lesung richtiggestellt
werden.

Christen (Bern). Es ist ein Irrtum, wenn man
glaubt, ich hätte eine Änderung von § 55bls
verlangt. Ich habe nur verlangt, dass man gegebenenfalls

diese Vorlage der Redaktionskommission
unterbreitet. Das kann vielleicht am Schlüsse der
Beratung geschehen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Wir
kommen auf Verlangen von Herrn Dr. Christen am
Schlüsse der Beratung auf diesen Artikel zurück.

Angenommen.
§ 56

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. § 56
der alten Geschäftsordnung ist zu umfangreich.
Man hat ihn deshalb in die Paragraphen 56, 56bis
und 56ter aufgeteilt.

Haitiner. Ich habe den bescheidenen Wunsch,
man möchte Absatz 2 von § 56 genau ansehen; denn
der Satz ist ganz unverständlich. Ich jedenfalls
verstehe ihn nicht. Ich möchte die Kommission bitten,
Absatz 2 sorgfältig zu überprüfen und ihn allenfalls

im Zusammenhang mit dem Wunsche von
Herrn Dr. Christen der Redaktionskommission zu
unterbreiten.

Angenommen.

§ 56bls

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. In
Absatz 1 heisst es: «Motionen und Postulate sind
beim Präsidenten einzureichen, der dem Rat davon
Kenntnis gibt.» In der alten Geschäftsordnung
steht: «Motionen und Postulate sind beim
Präsidenten einzureichen, der sie durch Verlesen zur
Kenntnis des Rates bringt.» In Absatz 2 steht jetzt:
«Nach Bekanntgabe ...», in der alten Geschäftsordnung:

«Nach der Verlesung ...». Weiter heisst
es in § 2: «. sollen sie 24 Stunden im Ratssaal zur
Einsicht aufliegen.» Bis jetzt hiess es: «... auf dem
Kanzleitisch». Neu ist folgende Bestimmung: «Erst
dann können sie in Beratung gezogen werden. Die
Beratung soll in der Regel im Laufe der
nächstfolgenden Session stattfinden, spätestens binnen
12 Monaten.» In der bisherigen Geschäftsordnung
hiess es: «Die Beratung soll in der Regel nicht später

als im Laufe der nächstfolgenden Session
stattfinden.» Eine zeitliche Begrenzimg war nicht
vorhanden. Nun hat man eine Bremse eingefügt, nämlich

«spätestens binnen 12 Monaten». Der Grund ist
folgender: Der Rat hat bei einem vorhergehenden
Artikel gestern beschlossen, dass die Präsidentenkonferenz

die Kompetenz erhält, die Geschäfte, die
ihr nicht dringlicher Natur erscheinen, auf eine
spätere Session, d.h. auf eine ordentliche spätere
Session zurücknehmen zu können. Man kann nicht
schreiben «auf eine spätere Session», denn die
nachfolgende könnte eine ausserordentliche sein, die
vielleicht gar nicht abgehalten wird. Die Kompe-
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tenz lag bisher beim Regierungsrat. Wenn die
Präsidentenkonferenz die Kompetenz erhält, Geschäfte
zu verschieben, muss man hier einen Riegel
vorsehen, damit ein Geschäft nicht tel quel auf alle
Zukunft verschoben werden kann, sondern spätestens

binnen 12 Monaten zu behandeln ist.

Jenzer. Ich möchte in Absatz 2 von § 56bls den
dritten Satz abändern, und zwar in dem Sinne: «Die
Beratung soll in der Regel im Laufe der
nächstfolgenden Session stattfinden, spätestens aber in
der nächsten ordentlichen Session.» Jeder Motionär
und Postulant hat den Wunsch und auch das
Anrecht, dass sein Vorstoss so rasch als möglich
erledigt wird und nicht 12 Monate auf die lange Bank
geschoben werden kann. Die neue Formulierung
trägt der Traktandenliste der ausserordentlichen
Sessionen vom Februar und September genügend
Rechnung, um dort Geschäfte auf die nächste
ordentliche Session zu verschieben. Ich hoffe, dass
Sie meinem Antrag zustimmen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
muss im Namen der Kommission an der gedruckten
Fassung festhalten, aber der Rat soll entscheiden.

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission 50 Stimmen
Für den Antrag Jenzer 43 Stimmen

§ 56ter

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Die
beiden letzten Absätze von § 56 der alten Geschäftsordnung

sind hier in einem neuen Paragraphen mit
der entsprechenden Numerierung untergebracht.
Es ist jedoch an der alten Ordnung nichts geändert.

Angenommen.
§ 57

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Absatz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 1 der alten
Geschäftsordnung; Absatz 2 jedoch ist neu. Er lautet:

«Motionen und Postulate können teilweise
beraten und zur Abstimmung gebracht werden, falls
der Motionär oder Postulant mit diesem Vorgehen
einverstanden ist.» Über diese Möglichkeit hat eine
ausgiebige Diskussion stattgefunden. Wir verlassen
damit einen ausserordentlich wichtigen Grundsatz,
der in unserem Parlament seit Jahrzehnten
eingehalten wurde. Es kam bei Verhandlungen schon
vor, dass der Rat gerne eine Motion oder ein
Postulat im einen Teil angenommen, im andern aber
abgelehnt hätte. Ich erinnere an einen parlamentarischen

Vorstoss, eine Motion von Herrn Dr. Friedli
in Sachen Autobahn Bern-Thun und Naturschutz.
Von der Regierung aus hätte man den einen Teil
der Motion gerne angenommen, während sie den
zweiten Teil ablehnen musste. Nun konnte nach
bisheriger Ordnung eine Motion oder ein Postulat nur
als ein Ganzes angenommen oder abgelehnt werden.
Man konnte nicht einen Teil eines parlamentarischen

Vorstosses annehmen und einen andern Teil
zurückweisen mit dem Auftrag, den abgelehnten
Teil in ein Postulat umzuwandeln. Entweder musste
eine Motion oder ein Postulat zurückgezogen oder
vollständig neu abgefasst werden; einen andern
Weg gab es nicht. Im neuen Entwurf ist nun die

Möglichkeit geschaffen, dass man Motionen oder
Postulate teilweise beraten und teilweise zur
Abstimmung bringen kann. Vorausgesetzt ist
selbstverständlich, dass der Motionär oder der Postulant
damit einverstanden sind.

Schorer. Der Herr Kommissionspräsident hat uns
über die Tragweite dieses Absatzes 2 unterrichtet.
Ich glaube, die Bestimmung ist richtig. Ein
typisches Beispiel ist die Motion Nr. 3 des Herrn
Strahm, die zwei Begehren stellt, a) Verwendung
der kantonalen Subvention nicht nur für Tb-
Kranke, sondern Ausdehnung auf andere Krankheiten;

b) Anpassung der Vermögensgrenzen und
Leistungen an die neuen Geldverhältnisse. Hier
haben wir also zwei Anträge, die sich gegenseitig
nicht ausschliessen, aber auch nicht bedingen. Das
ist bei vielen Motionen der Fall. Mich stört das
Wort «teilweise». Wenn es heisst, man könne eine
Motion teilweise beraten und zur Abstimmung
bringen, so bedeutet das, man könne den einen Teil
behandeln und den Rest weder zur Beratung noch
zur Abstimmung bringen. Die Meinung ist aber die,
dass man die Motion aufteilen, dass man verschiedene

darin gestellte Anträge nacheinander zur
Beratung und getrennt zur Abstimmung bringen kann.
Darum schwebt mir folgende Fassung vor, die ich
beantrage: «Motionen und Postulate können für die
Beratung und Abstimmung unterteilt werden.»

Bratschi. Ich will keinen Antrag stellen, möchte
aber den Herrn Kommissionspräsidenten bitten,
das, was ich ausführe, dem Regierungsrat mitzuteilen.

Wir beraten jetzt, wie Motionen und Postulate

zu behandeln sind. In den letzten Jahren konnte
aber festgestellt werden, dass es noch weitere
Möglichkeiten gibt, Postulate und Motionen zu behandeln.

Immer wieder hatten wir die Formulierung:
«Annahme der Postulate oder der Motionen im
Sinne der Ausführungen des Regierungssprechers.»
- Vom Regierungssprecher wurden oft Ausführungen

gemacht, die der Motion oder dem Postulat
noch irgendwie gerecht wurden; man hat aber auch
langsam angefangen, so vom Sinn der Vorstösse
abzudrehen, dass der Motionär am Schluss seine
eigene Motion hätte selber bekämpfen müssen, weil
sie nach den Ausführungen des Regierungsvertreters

nicht mehr dem Sinn und Geist des Motionärs
entsprach. Das ist eine Art der Umformung, die ich
nicht als richtig betrachte. Man sollte eine Motion
entweder so annehmen, wie sie der Motionär
gestellt hat, oder sie ablehnen. Die Zweiteilung ist
gut, die dritte Möglichkeit jedoch ist einfach nicht
richtig. Damit wird der Motionär in einen
Seelenkonflikt gebracht, übrigens auch der Rat, denn er
kann nicht mehr richtig abstimmen. Wenn es vom
Regierungssprecher heisst: Ich nehme die Motion
oder das Postulat in diesem oder jenem Sinne an,
dann weiss das einzelne Ratsmitglied nicht mehr,
ob es den Vorstoss bekämpfen soll oder nicht. Dieser

Zwiespalt tut dem parlamentarischen Betrieb
nicht gut. Man sollte daher von der Formulierung:
«Annahme im Sinne der Ausführungen des
Regierungsrates» absehen. Ich bitte den Herrn
Kommissionspräsidenten, dies dem Regierungsrat mitzuteilen.

Entweder soll er zu einer Motion oder einem
Postulat ganz oder teilweise ja oder nein sagen,
aber nicht weitergehen.
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Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Was
Herr Bratschi ausgeführt hat, hätte ich bei § 57bls

sagen wollen. Wenn man über eine Motion oder ein
Postulat teilweise abstimmen kann, so besteht ein
grösserer Spielraum als bisher; das ist klar. Daher
darf der Regierungsrat den Satz nicht mehr bringen:

«Eine Motion oder ein Postulat wird im Sinne
der Ausführungen des Regierungssprechers»
angenommen, sonst weiss man nicht, woran man ist.
Übrigens hat man dieses Hintertürchen, das sich
der Regierungsrat aufgetan hat, vor drei bis vier
Jahren überhaupt nicht gekannt. Erst seit ganz
kurzer Zeit hat der hohe Regierungsrat bemerkt,
dass man sich da ein gutes Hintertürchen öffnen
und je nachdem eine Motion oder ein Postulat
annehmen kann oder nicht. Es ist mir klar, dass man
der Regierung sagen muss, dass man in Zukunft
eine derartige Behandlung einer Motion oder eines
Postulates nicht mehr akzeptieren würde.

Ein Wort zu den Ausführungen von Herrn Scho-
rer zu § 57 Absatz 2: Ich kann mich mit seinem
Antrag einverstanden erklären, möchte aber
einfacher formulieren: «Motionen und Postulate können

beraten und teilweise zur Abstimmung
gebracht werden.» Das ist das gleiche, was Herr Scho-
rer sagt, aber eben einfacher. Ich frage Herrn Scho-
rer an, ob er sich dieser Auffassung anschliessen
kann.

Schorer. Ich beantrage zu sagen: «Motionen und
Postulate können beraten und in Teilen zur
Abstimmung gebracht werden.»

v. Wattenwyl. Man kann nicht sagen: «Motionen
und Postulate können... beraten werden.» Man
muss sagen «müssen».

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Man kann im Sinne der Herren Schorer und von
Wattenwyl sagen: «Motionen und Postulate werden
beraten und können in Teilen zur Abstimmung
gebracht werden.»

Präsident. Der Rat ist damit einverstanden.

Angenommen.
Beschluss:

2 Motionen und Postulate werden beraten und
können in Teilen zur Abstimmung gebracht werden,

falls der Motionär oder Postulant mit diesem
Vorgehen einverstanden ist.

§ 57bls

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Hier ist eine redaktionelle Änderung anzubringen.
Es steht hier: «Wird eine Motion oder ein Postulat
weder vom Regierungsrat noch von einem Mitglied
des Rates bekämpft,...». Es muss heissen: «Werden
eine Motion oder ein Postulat...».

Ackermann Ernst. Wir haben hier eine Fassung,
wie sie bisher schon bestand, die aber nach meiner
persönlichen Überzeugung nicht befriedigen kann.
Eine Motion oder ein Postulat besteht aus verschiedenen

Teilen, erstens einmal aus einer Idee, eventuell

aus verschiedenen Ideen. Zweitens aber können

Motionen und Postulate gleichzeitig auch
Vorschläge enthalten, wie eine bestimmte Idee zu ver¬

wirklichen sei. Sodann kommt es wesentlich darauf

an, wie ein Postulat oder ein Motion begründet
wird. Mit der Motion erhält zudem die Regierung
einen festen Auftrag. Nun hat sich gezeigt, dass es
unbefriedigend ist, wenn man zu einer Motion oder
zu einem Postulat nur dann Stellung nehmen kann,
wenn man sie bekämpft im Falle, dass die Regierung

Annahme erklärt. Es kam vor, dass Sprecher
hierher kamen und eine Motion bekämpften, weil
sie mit bestimmten Punkten der Motion nicht
einverstanden waren oder weil sie die Auffassimg hatten,

die Begründung der Motion könne nicht
hingenommen werden. Am Schluss erklärten sie aber,
im Grunde genommen wollten sie die Motion nicht
bekämpfen; sie hätten nur dies und jenes
richtigzustellen; sie zögen ihren Ablehnungsantrag wieder
zurück. - Dieses Spiel ist des Grossen Rates nicht
würdig. Ich halte persönlich dafür, dass es unrichtig

ist und einer Maulkorbpolitik entspricht, wenn
der Grosse Rat überhaupt keine Möglichkeit schafft,
in Fällen, wie sie § 57 festlegt, sich dazu zu äussern.
Ich möchte nicht falsch verstanden sein; ich will
nicht den Redeschwall erweitern. Aber bisher
bestand ein Mangel. Man sollte mindestens so weit
kommen, dass der Grosse Rat auch hier Diskussion
beschliessen kann, wie das im Falle der Beantwortung

einer Interpellation möglich ist. Von dem
Recht, über Interpellationsbeantwortungen
Diskussion zu eröffnen, wurde bisher nur in einem
sehr bescheidenen Umfang Gebrauch gemacht.
Nach meiner persönlichen Auffassung wird, wenn
wir diese Möglichkeit auch bei Postulaten und
Motionen schaffen, die nicht bekämpft sind, davon
ebenfalls in einem vertretbaren Rahmen Gebrauch
gemacht. Unter diesen Umständen bitte ich Sie,
folgender Ergänzung zuzustimmen, nämlich am
Schlüsse des Satzes von § 57bls beizufügen «sofern
der Rat nicht Diskussion beschliesst». Dadurch
erhalten wir die Möglichkeit, in Einzelfällen auch
einmal über die Begründung einer Motion oder
eines Postulates Diskussion zu verlangen, obwohl
die Sache an und für sich nicht bestritten ist. Wenn
wir vom Standpunkt einer Rationalisierung
ausgehen, müssen wir diesem Gedanken folgen. Heute
ist es doch oft so, dass jemand über ein bestimmtes
Problem eine Motion einreicht, mit der jedermann
einverstanden ist und wofür eine Lösung gesucht
werden muss. Der Motionär weist aber bereits den
Weg der Lösung auf; er stellt in der Begründung
bestimmte Überlegungen an, womit ein kleinerer
oder grösserer Teil des Rates nicht einverstanden
ist. Davon weiss aber die Regierung nichts. Sie
muss dann eine Vorlage ausarbeiten nur gestützt
auf das, was der Motionär dargelegt hat. Wir können,

wenn Sie meinem Vorschlag zustimmen, in
einzelnen Fällen der Regierung klarer sagen, was
der Grosse Rat wünscht. In diesem Sinne bitte ich
Sie, meinem Ergänzungsantrag beizupflichten.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Es
heisst hier: «Werden eine Motion oder ein Postulat
weder vom Regierungsrat noch von einem Mitglied
des Rates bekämpft, so dürfen nur ein Unterzeichner

und der Sprecher des Regierungsrates dazu das
Wort ergreifen.» Nach bisheriger Praxis konnten
Fraktionschefs oder Fraktionsvertreter in diesen
Fällen Erklärungen im Namen der Fraktion
abgeben. In der Kommission war man der Meinung,
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dass der Entscheid darüber, ob noch
Fraktionserklärungen abgegeben werden dürfen oder nicht,
dem weisen Ermessen des Grossratspräsidenten zu
überlassen sei, wie bisher auch. Herr Dr. Ackermann

schlägt vor, am Schlüsse anzufügen: «sofern
der Rat nicht Diskussion beschliesst». Ich befinde
mich etwas in zwei Paar Hosen. Auf der einen Seite
leuchtet es mir ein, dass, wenn man bei einer
Interpellation auf Antrag hin Diskussion beschliessen
kann, dies eigentlich auch bei Motionen und Postu-
laten der Fall sein sollte, auch wenn die beiden
parlamentarischen Vorstösse angenommen werden.
Auf der andern Seite habe ich die Pflicht, die
Zielsetzung der Kommission zu vertreten und muss
den Antrag von Herrn Ackermann aus folgendem
Grunde ablehnen: Herr Ackermann irrrt sich, wenn
er glaubt, weil bei Interpellationen sehr wenig
Diskussion verlangt wird, dies auch bei Motionen und
Postulaten der Fall sein werde. Das stimmt aus
zwei Gründen nicht. Eine Motion oder ein Postulat
ist doch etwas ganz anderes als eine Interpellation,
etwas ganz anderes als lediglich eine Anfrage in
mündlicher Form. Eine Motion oder ein Postulat
betrifft sehr oft ausserordentlich umfangreiche,
meistens gesetzes- oder dekretsmässige Materien.
Nun wissen ehemalige Grossratspräsidenten, dass
man gerade bei Motionen und Postulaten sehr oft
von Ratsmitgliedern, die die Geschäftsordnung
noch nicht im Detail studiert haben, gefragt wird,
ob man nicht diskutieren könne; man möchte
unbedingt etwas dazu sagen. Es kommt in jeder Session

massenhaft vor, dass man sich gerne äussern
wollte. Grundsätzlich würde ich den Antrag von
Herrn Ackermann bejahen, aber im Sinne der
Zielsetzung der Kommission und in ihrem Auftrag
muss ich den Antrag ablehnen. Wird nämlich dieses
Tor aufgetan, so werden dadurch die Sessionen
verlängert, da es hier umfangreiche Diskussionen
geben kann. Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn
Dr. Ackermann abzulehnen.

Friedli. Ich verstehe, dass man diesen Antrag
ablehnen will. Es ist aber eine Disziplinfrage des
Rates, ob er Diskussion eröffnen will, wenn ein
besonderes Thema in Frage steht. Persönlich halte
ich den Antrag von Herrn Dr. Ackermann für sehr
vernünftig. Ich habe gestern darauf hingewiesen,
man wolle nicht so weit gehen, überall mit der
Guillotine einzugreifen, wo es nicht unbedingt nötig

sei. Hier steht die Frage zur Diskussion: Wollen
wir nur rationalisieren und die Vernunft ausschalten,

d.h. jemanden, der bei einem bestimmten
Problem etwas zu sagen hätte, nicht zum Worte
kommen lassen? Ist der Rat nicht Manns genug zu
erklären: In diesem Falle eröffnen wir die Diskussion,

im andern Falle eröffnen wir sie nicht? -
Nach meinem Dafürhalten könnte man den Antrag
von Herrn Dr. Ackermann annehmen, weil er
vernünftig ist.

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission 34 Stimmen
Für den Antrag Ackermann 55 Stimmen

Beschluss:

§ 57bls

Werden eine Motion oder ein Postulat weder
vom Regierungsrat noch von einem Mitglied des

Rates bekämpft, so dürfen nur ein Unterzeichner
und der Sprecher des Regierungsrates dazu das
Wort ergreifen, sofern der Rat nicht Diskussion
beschliesst.

§ 58

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. § 58
entspricht seinem Inhalte nach dem bisherigen
Absatz 2 von § 57.

Haitiner. Nach meiner Auffassung ist Absatz 2

nicht ganz stubenrein. Man kann eine Motion oder
ein Postulat nicht ausführen, sondern sie werden
von der Regierung erfüllt. Sodann beantrage ich,
dass man nicht schreibt: «.. ist jeweilen im
Staatsverwaltungsbericht Mitteilung zu machen»,
sondern: «ist jährlich im Staatsverwaltungsbericht
Mitteilung zu machen». Ich hoffe, der Kommissionspräsident

könne diesmal meinen beiden Anträgen
zustimmen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
schliesse mich der Auffassung von Herrn Haitiner
an.

Präsident. Der Rat scheint ebenfalls einverstanden
zu sein.

Angenommen.

Beschluss:
2 Uber die weitere Behandlung erheblich

erklärter, aber noch nicht erfüllter Motionen und
Postulate ist jährlich im Staatsverwaltungsbericht

Mitteilung zu machen.

§59
Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.

Hier ist der bisherige Ausdruck «Einfache Anfrage»
durch die klarere Bezeichnung «Schriftliche
Anfrage» ersetzt.

Haitiner. Weil mit dem Begriff «Schriftliche
Anfrage» etwas Neues eingeführt wird, beantrage ich,
dass man es im Text auch gross schreibt. Die
Schriftliche Anfrage ist wertmässig ähnlich wie die
Motionen oder Interpellationen ein Mittel der
parlamentarischen Intervention. Darum beantrage ich
Großschreibung.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Diese Ausführungen stimmen. Ich kann mich dem
Antrag von Herrn Haitiner anschliessen.

Angenommen.

Beschluss:

§59
1 Jedes Mitglied des Grossen Rates hat das

Recht, durch eine Interpellation oder Schriftliche
Anfrage zu verlangen, dass über jeden Gegenstand

der Staatsverwaltung Auskunft im Rat
erteilt werde (Art. 30 StV).

2 Interpellationen und Schriftliche Anfragen
sind dem Präsidenten einzureichen. Der Präsident

bringt sie dem Rate zur Kenntnis; er
bestimmt den Zeitpunkt der Behandlung.
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§ 61

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Hier ist ebenfalls die Großschreibung der Schriftlichen

Anfrage vorzunehmen.

Angenommen.
Beschluss:

§61
1 Eine mündliche Begründung der Schriftlichen

Anfrage findet nicht statt; der Regierungsrat
antwortet mündlich oder teilt die Antwort

schriftlich aus. Eine allgemeine Umfrage findet
nicht statt.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Bevor

wir zum Abschnitt II kommen, müssen wir
noch zwei Paragraphen behandeln, über die in der
Kommission ausgiebig diskutiert wurde, die aber
im Revisionsentwurf nicht enthalten sind. Es handelt

sich um die Paragraphen 37 und 81 Absatz 3.

§ 37 und § 81 Abs. 3

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. § 37

handelt von der Staatswirtschaftskommission mit
ihren Rechten und Pflichten. In der Kommission
war man teilweise der Auffassung, die Verhandlungen

des Grossen Rates könnten flüssiger
gestaltet werden, wenn man § 37 revidiere. Man hatte
das Gefühl, dass bei Behandlung der Direktionsgeschäfte

sicher Zeit eingespart werden könnte. Es
sei nicht nötig, sie auszugsweise bekanntzugeben,
weil die Ratsmitglieder sie erhalten haben. Nur
zusätzliche Bemerkungen sollten angebracht werden.

Man war der Meinung, dass auch andere
Berichterstattungen der Staatswirtschaftskommission,
wenn sie in eine neue Form gekleidet würden, Zeit
einsparen könnten. Nach ausgiebiger Diskussion
wurde aber mit 10 : 3 Stimmen beschlossen, § 37 in
der gegenwärtigen Fassung zu belassen. Herr
Tschannen sicherte als Präsident der
Staatswirtschaftskommission zu, dass sie auch in Zukunft
bestrebt sein werde, die Berichte kurz vorzutragen.
Er wird veranlassen, dass Geschäfte von geringerer
Bedeutung durch den Referenten mit der
Feststellung «Keine Bemerkungen» kommentiert werden.

§ 81 Absatz 3 gab zu gründlicher Diskussion
Anlass. Der Text lautet: «Werden einzelnen
Kommissionsmitgliedern besondere Arbeiten übertragen,

so kann die Kommission hiefür besondere
Entschädigungen festsetzen.» Man dachte dabei
vor allem an die Staatswirtschaftskommission. Die
Mehrheit der Kommission war der Auffassung,
dass die Mitglieder einer Kommission für besondere

Vorbereitungsarbeiten zusätzlich entschädigt
werden sollten. Es kommt vor, dass bestimmte, oft
auch umfangreiche Geschäfte praktisch durch
einige wenige Mitglieder zuhanden des Rates
bearbeitet werden. Nach dem Grundsatz, dass jede
Arbeit ihres Lohnes wert sei, sollten diese
Bemühungen zusätzlich entschädigt werden. Die
Kommission ging dann zur Beratung über, welche Form
der Entschädigung zu wählen sei, ob man nach
der Zahl der Stunden oder der Akten oder pauschal
entschädigen wolle. Die Kommission stellte aber
fest, dass es fast ausgeschlossen sei, eine befriedi¬

gende Form von Ansätzen zu finden. Verschiedene
diesbezügliche Anträge wurden deshalb
zurückgezogen. Die Kommission wünscht aber ausdrücklich

und hat den Auftrag erteilt, es hier zu sagen,
dass in der heutigen Beratung der Geschäftsordnung

auf die Möglichkeit, wie sie in § 81 Absatz 3

vorhanden ist, hingewiesen und in Zukunft diese
Bestimmung mit Vernunft angewendet werde.

Tschannen. Ich muss hier noch einmal betonen,
was ich gestern in der Fraktion gesagt habe. Die
Kollegen, die der Kommission angehört haben,
werden sich erinnern, dass es mir gar nicht um die
Staatswirtschaftskommission ging. Es handelte sich
darum, ob der Justizkommission für das
Aktenstudium das doppelte oder dreifache Sitzungsgeld
auszuzahlen sei, weil hier sehr viel Arbeit anfällt.
Wesentlich ist aber vor allem, dass dieser § 81 Absatz

3 bei grossen Gesetzeskommissionen, z. B. für
die Beratung des Steuergesetzes, angewendet
werde. Besonders die Präsidenten und Vizepräsidenten,

die in solchen Kommissionen leitend
beteiligt sind, müssen manchen Abend opfern für die
Kommissionsarbeit. Mein Wunsch war es, und die
Kommission hat sich diesem Wunsch angeschlossen,

hier zu dokumentieren, dass in solchen Fällen
der erwähnte Paragraph in Zukunft spiele. Es geht
nicht in erster Linie um die Staatswirtschaftskommission.

Haitiner. Wir haben zu Beginn der Beratung die
Staatswirtschaftskommission einigermassen ins
Rampenlicht gerückt. Der Herr Kommissionsreferent

stellte in Aussicht, dass bei Behandlung von
Direktionsgeschäften Disziplin geübt werde und
der Präsident der Staatswirtschaftskommission
gewillt sei, diese Disziplin durchzusetzen. Anderseits
dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass die
Staatswirtschaftskommission eine enorm wichtige Funktion

der Verwaltungskontrolle ausübt. Wir haben
im Kanton Bern kein Finanzinspektorat, das, wie
beim Bund, ausgebaut ist. Beim Bund haben wir
die eidgenössische Finanzkontrolle mit den
Finanzdelegationen beider Räte und einem eigenen
Sekretariat, die unabhängig von der Verwaltung die
Verwaltungskontrolle zusammen mit einem
speziellen Organisator durchführen können. Es handelt

sich da um die Zentralstelle für Organisationsfragen
der Bundesverwaltung, die besonders für

solche Aufgaben eingesetzt wird. Ich bin daher der
Auffassung, dass zu wenig Kontrolle, zu wenig
Berichterstattung für den Gang der Dinge eher
schädlich ist, wenn man bedenkt, dass uns immerhin

ein Budget von 500 Millionen Franken und
wahrscheinlich bald noch grösseren Ausmasses
anvertraut ist. In diesem Sinne dürfen wir nicht
Abbau treiben. Es geht um die Frage, wie man die
Rationalisierung durchführt.

Wir beraten das Gesamtreglement. Wir haben
bei der letzten Revision beanstandet, dass man in
§ 80 immer noch von Bahnbilletten 3. Klasse
spricht. Die meisten kommen ja per Auto; folglich
spielen die Bahnentschädigungen keine Rolle. Es
ist trotzdem ein Schönheitsfehler. Ich hätte hierüber

noch gerne Auskunft.

Präsident. Herr Tschäppät wünscht auf § 1

zurückzukommen. Wie ich sehe, ist der Rat damit
einverstanden.
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Tschäppät. In § 1 Absatz 1 wurde der Antrag
von Herrn Oester, der «in der Regel» einfügen
wollte, abgelehnt. Es handelte sich darum, dass

man in den Jahren, wo der erste Montag im Mai
auf den 1. Mai fällt, nicht tagt, weil unsere Fraktion

nicht erscheinen würde. Wir haben die
Ablehnung dieses Antrages nicht als eine Demonstration

betrachtet. Man fand nur, der Ausdruck «in
der Regel» sei etwas zu weit gefasst. Man könnte
vielleicht formulieren: «Diese Sessionen beginnen
ordentlicherweise am ersten Montag des betreffenden

Monats.» Wir bitten den Rat, auf seinen
Beschluss zurückzukommen.

Dübi. Ich habe erwartet, dass dieser Antrag
eingereicht werde. Die sozialdemokratischen Kollegen
scheinen mit dem gestrigen Beschluss nicht ganz
zufrieden zu sein. Die Ablehnung ist, wie Herr
Tschäppät richtig vermutet, nicht einfach als
Demonstration aufzufassen. Man hat versucht, eine
klare Regelung in die Geschäftsordnung hineinzubringen.

Man sollte zum vorneherein wissen, wann
im Grossen Rat getagt wird. Man wollte nicht erst
abwarten, bis der Sitzungsbeginn jeweils festgesetzt

wird. Wir sollten es daher grundsätzlich bei
dieser Ordnung, wie sie vorgesehen ist, bewenden
lassen; man kann sich aber ruhig dem Wunsche
von Herrn Tschäppät anschliessen, indem man das
Wort «jeweils» durch «ordentlicherweise» ersetzt.

Ich habe mich eigentlich zum Wort gemeldet,
weil ich sagen wollte, wie man es ordnen könnte,
wenn der Fall eintreten sollte, dass der 1. Mai auf
einen Montag fällt, man aber die vorliegende
Regelung im Grundsatz beibehalten möchte, wobei
es noch andere Gründe gäbe, dass nicht am 1. Mai
getagt werden könnte (Schwierigkeiten in der
Mobilisation z.B. oder eine über das ganze
Kantonsgebiet verbreitete Maul- und Klauenseuche
usw.). Da wäre es möglich, in der vorhergehenden
Session - es handelt sich ja um eine Geschäftsordnung,

die vom Grossen Rat aufgestellt wurde -
auf Antrag des Ratspräsidenten zu beschliessen,
die Maisession fange am Dienstag oder an einem
andern Tag der betreffenden Woche an. Das wäre
eine praktische Lösung.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Bezüglich der Ausführungen von Herrn Haitiner
erinnere ich mich nicht, dass man 3. Klasse durch
2. Klasse ersetzt hätte. Es scheint jedoch klar zu
sein, dass man dies tun muss. Ich nehme an, dass
die Kommission einverstanden ist.

Über den Antrag von Herrn Tschäppät soll der
Rat entscheiden.

Abstimmung
Für den Antrag Tschäppät Grosse Mehrheit

Angenommen.
Beschluss:

§ 1

1 Der Grosse Rat tagt in Bern. Es finden jährlich

zwei ordentliche Sessionen in den Monaten
Mai und November statt. Diese Sessionen
beginnen ordentlicherweise am ersten Montag des
betreffenden Monats. Deren Dauer wird zu
Beginn durch die Präsidentenkonferenz festgelegt.

Präsident. Herr Dr. Ackermann wünscht auf § 13
zurückzukommen. Der Rat ist damit einverstanden.

Ackermann Ernst. In § 13 wird das Problem der
Entschuldigungen behandelt. Wir haben nach dem
Beschluss des Rates die zwingende Vorschrift, dass
die Entschuldigungen schriftlich eingereicht werden

müssen. Der Herr Kommissionspräsident hat
gestern darauf hingewiesen, dass es noch ein
Kreisschreiben gebe, wonach man sich auch telephonisch

entschuldigen könne. Diese Antwort befriedigt
nicht. Vorab gilt, was im Reglement steht.

Wenn in § 13 steht, dass Verhinderungen schriftlich

mitgeteilt werden müssen, so ist das zwingend.
Niemand ist befugt, mit dem Mittel des
Kreisschreibens diese Vorschrift zu ändern. Ich habe
bereits gestern darauf hingewiesen, dass es in der
Praxis eine ganze Reihe von Verhinderungsfällen
gibt, denen man Rechnung tragen sollte. Wir leben
heute in einer Zeit, wo man manchmal sehr
kurzfristig disponieren muss und über seine Zeit nicht
immer so verfügen kann, wie man es gerne
wünschte. Deshalb müssen wir die Lösung, wie sie
praktisch gehandhabt wurde, beibehalten, d. h.
man muss sich auch telephonisch entschuldigen
können, wenn es notwendig ist. Bisher war es auch
so, dass man sich, sofern man einer Nachmittagssitzung

nicht beiwohnen konnte, während der
Vormittagssitzung beim Präsidenten meldete, es sei
einem unmöglich, bei der Nachmittagssitzung
anwesend zu sein. Man sollte hier nicht so formalistisch

vorgehen. Muss mann denn zuerst heimgehen

und einen Brief schreiben, anstatt wie
bisher, sich einfach beim Präsidenten melden, dass
man der Nachmittagssitzung nicht beiwohnen
kann? Wir, die wir alle im gleichen Schiff sind,
wollen einander doch noch etwas zutrauen. Wir
wollen nicht Formulare schaffen, wenn es sich
darum handelt, sich aus zwingenden Gründen zu
entschuldigen. Ich bitte Sie, in § 13 Absatz 1 das
Wort «schriftlich» zu streichen. Sollte sich in der
Folge zeigen, dass Missbräuche auftreten, dann
haben wir ein Büro, das auf dem Wege des
Kreisschreibens bessere Ordnung schaffen kann.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
habe gestern bei den Ausführungen zu § 13 gesagt,
man beziehe sich hier auf ein Kreisschreiben vom
8. September 1960, das damals den Mitgliedern des
Grossen Rates zugestellt wurde. Dort drin steht
der Satz: «In Ausnahmefällen (Krankheit) kann
die Absenz telephonisch mitgeteilt werden. Die
Entschuldigung muss spätestens bei Sitzungsbeginn
vorliegen.» Ich möchte gegenüber dem Antrag von
Herrn Dr. Ackermann an der Fassung, wie sie
vorliegt, festhalten. Wenn ein Grossratsmitglied beim
Büro eine Absenz anmeldet, muss das Büro dies
sofort notieren, damit es nicht vergessen geht. Das
Büro muss das machen, was eigentlich das
Ratsmitglied machen sollte. Es genügt, wenn das
Ratsmitglied an seinem Platz einfach ein Kärtchen
schreibt, es könne einer Sitzung nicht beiwohnen,
und dieses Kärtchen abgibt. Demgegenüber wäre
ich aber der Auffassung, dass man den bereits
zitierten Satz aus dem Kreisschreiben in die Vorlage
aufnehmen sollte: «In Ausnahmefällen (Militärdienst,

Krankheit usw.) kann die Absenz telepho-
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nisch mitgeteilt werden; die Entschuldigung muss
spätestens auf Sitzungsbeginn vorliegen.»

Präsident. Ist der Rat mit diesem Vorgehen
einverstanden? (Zwischenrufe: Abstimmung!)

Herr Ackermann stellt den Antrag, in § 13

Absatz 1 das Wort «schriftlich» zu streichen. Der
Herr Kommissionspräsident hat wiederum eine
andere Auffassung. Wir stimmen zunächst über
den Antrag Ackermann ab.

Abstimmung
Für den Antrag Ackermann Ernst Grosse Mehrheit

Präsident. Damit ist die Abstimmung über den
Antrag des Herrn Kommissionspräsidenten
hinfällig.

Beschluss:

§ 13

1 Die Mitglieder sind zu regelmässigem
Sitzungsbesuch verpflichtet. Verhinderungen sind
dem Büro, unter Angabe der Gründe, bekanntzugeben.

Präsident. Herr Dr. Friedli wünscht auf § 39

Absatz 2 zurückzukommen. Der Rat ist
einverstanden.

Friedli. In Paragraph 39 Absatz 2 heisst es: «Die
Präsidentenkonferenz bestimmt die Zahl der
Mitglieder einer Kommission. Das Büro trifft die Wahl
der Mitglieder vorbehältlich der §§ 42 und 43.»
Diese Formulierung ist nicht richtig. Nicht das
Büro wählt die Mitglieder. Die Wahl erfolgt eigentlich

stillschweigend durch den Grossen Rat, indem
vom Ratspräsidenten mitgeteilt wird: Die Fraktion
A, B oder C schlage die und die Mitglieder für
eine bestimmte Kommission vor. Nach der jetzigen
Formulierung in § 39 Absatz 2 wäre dies anders.
Dieser Paragraph besagt doch einfach, dass die
einzelnen Fraktionen entsprechend zu berücksichtigen

seien. Nach meinem Dafürhalten sollte hier
die Redaktionskommission eine Formulierung
vorsehen, dass nicht der Trugschluss entsteht, wonach
das Büro die Mitglieder wählt, da sie ja, wie
bereits gesagt, stillschweigend durch den Rat gewählt
werden. Das Büro eröffnet nur die Mitteilung. Das
ist nicht dasselbe. Anstelle des zweiten Satzes
könnte man auch schreiben: «Das Büro eröffnet
den Mitgliedern die erfolgte Wahl.» Die §§ 42
und 43 gelten nach wie vor. Das wäre eine saubere
Ordnung. Jetzt stimmt es rechtlich nicht.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Auch in der bisherigen Geschäftsordnung stand,
dass das Büro die Wahl treffe. Es handelt sich also
nicht um eine neue Bezeichnung. Die Überlegungen

von Herrn Dr. Friedli leuchten mir aber ein.
Die Praxis ist folgendermassen: Das Büro hat die
Wahl nie getroffen; ich könnte mich nicht
erinnern, dass das Büro zusammengekommen wäre
und gewählt hätte. Man hat nach den Vorschlägen
der Fraktionen die Mitglieder bestimmt und diese
bekanntgegeben. In § 39 Absatz 2 ist nur schriftlich

niedergelegt, was bisher Übung war.

Präsident. Stellt Herr Dr. Friedli einen Antrag?

Friedli. Man müsste sagen: «Das Büro eröffnet
den Mitgliedern die erfolgte Wahl.» Dann ist alles
in Ordnung.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission.
Herr Haller macht mich bezüglich des Antrages
von Herrn Dr. Friedli darauf aufmerksam, es
müsse heissen: «Das Büro eröffnet den Mitgliedern
des Grossen Rates (oder dem Grossen Rat) die
erfolgte Wahl.»

Ferner werde ich von Herrn Dübi auf Absatz 4

von § 39 aufmerksam gemacht, wo es heisst: «Die
Wahlbehörde bezeichnet den Präsidenten und
Vizepräsidenten einer Kommission.» Es ist Tatsache,
dass bis jetzt das Büro den Präsidenten und
Vizepräsidenten jeder Kommission bezeichnet hat.
Nach der geltenden Praxis wurden jeweils jene
Mitglieder mit den höchsten Stimmenzahlen als
Präsident und Vizepräsident bezeichnet. Darum
bedarf es hier keiner Änderung.

Präsident. Ist Herr Dr. Friedli befriedigt?

Friedli. Ich kann verzichten; aber damit ist die
Ordnung nicht hergestellt.

Präsident. Wir haben noch den Antrag von
Herrn Dr. Christen im Zusammenhang mit § 55bis

zu bereinigen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. In
Artikel 55bis heisst es in der alten Fassung: «Nach
der Bereinigung einer Vorlage durch Regierungsrat

und Kommission für die zweite Lesung werden

- sofern der Rat nicht anders beschliesst -
Verfassungsänderungen und Gesetzesentwürfe einer
Redaktionskommission überwiesen.» Die Geschäftsordnung

ist etwas anderes; sie ist weder eine
Verfassungsänderung noch ein Gesetzesentwurf. Diese
kann der Grosse Rat der Redaktionskommission
überweisen, aber auf Grund eines ausdrücklichen
Beschlusses. Es ist noch auf folgendes aufmerksam
zu machen: Bei der Geschäftsordnung gibt es keine
zweite Lesung, also muss sich der Grosse Rat mit
dem, was bei der Redaktionskommission bereinigt
wird, abfinden. Ich mache deutlich darauf
aufmerksam, dass der Rat formell beschliessen muss,
ob die Geschäftsordnung der Redaktionskommission

zu überweisen sei.

Achermann Karl. Ich bin einverstanden, dass
die Vorlage der Redaktionskommission überwiesen
wird. Dabei mache ich aufmerksam, dass die Vorlage

verschiedene Paragraphen mit der Bezeichnung
«bls und ter» hat. Diese Numerierung sollte

geändert werden. Wenn wir der Redaktionskommission

die Vorlage zur Uberprüfung des Textes
überweisen, so soll damit auch die Ermächtigung
verbunden sein, die Numerierung der Paragraphen
zu ändern.

Haitiner. Nachdem wir in dieser Session zum
erstenmal Dekrete erhalten haben, in denen nicht
mehr Paragraphen, sondern Artikel aufgeführt
sind, sollte man mit dem Paragraphenzopf
abfahren und alles mit Artikeln bezeichnen.
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Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
bin grundsätzlich ebenfalls der Meinung, dass die
revidierte Geschäftsordnung in die ordentliche
Geschäftsordnung eingebaut und entsprechend
numeriert wird. Desgleichen bin ich dafür, dass man
anstelle von Paragraphen Artikel setzt.

Präsident. Der Rat scheint mit diesen Vorschlägen

einverstanden zu sein.
Herr Zingg (Bern) wünscht auf § 56bls

zurückzukommen.

Zingg (Bern). In § 56bls Absatz 2 haben wir die
Bestimmung, dass die Beratung über eine Motion
oder ein Postulat bis 12 Monate verschoben werden

kann. Bis jetzt hatten wir eine sehr gute
Regelung; die Motionen und Postulate wurden immer
sofort behandelt. Bei einer ausserordentlichen Session

bestand die Möglichkeit, die Beratung einer
Motion usw. bis zur nächsten ordentlichen Session
zu verschieben. Diese Regelung erschien uns richtig.

Ich habe früher im Berner Stadtrat festgestellt,
dass oft Interventionen der Mitglieder sehr lange
verschoben wurden, was sich als unbefriedigend
für alle im Rat erwies. Ich möchte daher den
Antrag von Herrn Jenzer wieder aufnehmen, der
lautet: «Die Beratung soll in der Regel im Laufe
der nächstfolgenden Session stattfinden, spätestens
in der nächsten ordentlichen Session.» Dadurch
wäre Gewähr geboten, dass wir annähernd die
gleiche Regelung hätten wie bisher, die sich ja
bewährt hat. Ich bitte Sie, diesem Antrag
zuzustimmen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Ich
muss nach wie vor die Auffassung der Kommission
vertreten, wobei ich aber auf folgendes aufmerksam

mache: Die Präsidentenkonferenz erhält die
Kompetenz, gewisse Geschäfte zu verschieben.
Selbstverständlich hat die gleiche Präsidentenkonferenz,

die gewisse Geschäfte verschiebt, ein
grosses Interesse daran, dass diese Geschäfte nicht
auf die lange Bank geschoben werden, sondern
tatsächlich in einer nächsten Session zur Beratung
gelangen. Persönlich bin ich überzeugt, dass eine
Verschiebung bis auf 12 Monate nicht oft
vorkommt, sondern dass es in der Praxis so gehalten
wird, wie es bis jetzt der Fall war.

Mischler. Die Worte des Herrn Kommissionspräsidenten

können mich nicht überzeugen. Ich
bitte den Rat, unbedingt dem Vorschlag von Herrn
Zingg zuzustimmen, auch wenn man erklärt, in
der Praxis werde eine solche Verschiebung auf
12 Monate normalerweise nicht vorkommen. Wir
dürfen nicht etwas in die Geschäftsordnung
aufnehmen, das die Möglichkeit offen lässt, Geschäfte
aufzuschieben. Normalerweise sollte es durchaus
möglich sein, Motionen und Postulate in der nächsten

Session zu behandeln. Nun können aber nach
der neuen Geschäftsordnung gewisse Geschäfte
auf eine ordentliche Session verschoben werden.
Das hat zur Folge, dass eine Motion innert
Halbjahresfrist behandelt werden kann. Wir sollten
nicht noch einmal um ein halbes Jahr weiter gehen;
denn jeder Ratskollege hat ein Interesse daran,
dass seine Motion oder sein Postulat sobald als
möglich behandelt wird. Es darf nichts in die Ge¬

schäftsordnung kommen, das in der Praxis nicht
vorkommt, aber der Regierung unter Umständen
die Möglichkeit der Aufschiebung gibt.

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission 37 Stimmen
Für den Antrag Zingg (Bern)/Jenzer 77 Stimmen

Beschluss:
2 Nach Bekanntgabe sollen sie 24 Stunden im

Ratssaal zur Einsicht aufliegen. Erst dann können

sie in Beratung gezogen werden. Die
Beratung soll in der Regel im Laufe der
nächstfolgenden Session stattfinden, spätestens in der
nächsten ordentlichen Session.

Präsident. Herr Dr. Bratschi wünscht auf die
Frage der Marginalien zurückzukommen. Der Rat
ist einverstanden.

Bratschi. In der alten Geschäftsordnung sind bei
jedem Paragraphen Marginalien aufgeführt, in der
Revisionsvorlage hingegen nicht. Ich weiss nicht,
ob Marginalien vorgesehen sind. Auf jeden Fall
sind sie praktisch und gewähren einen guten Uberblick,

wenn man die Geschäftsordnung konsultiert.
Ich bitte Sie, in der neuen Geschäftsordnung die
entsprechenden Marginalien einzufügen.

Blaser (Urtenen), Präsident der Kommission. Das
Marginale oder, gut deutsch ausgedrückt, die
Bezeichnung am Rande, ist sehr dienlich. Ich habe
die gleiche Auffassung wie Herr Bratschi. Die
Redaktionskommission sollte den Auftrag erhalten,
die Marginalien zu setzen.

Präsident. Der Rat scheint damit einverstanden
zu sein. (Zustimmung)

II.
Angenommen.

Titel und Ingress
Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des Beschlussentwurfes

Grosse Mehrheit

(Grossratspräsident Blaser [Urtenen] übernimmt
den Vorsitz)

Dekret über die Beiträge des Staates an die
Betriebskosten von Gymnasien

(Siehe Nr. 6 der Beilagen; die Beschlüsse sind
nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Präsident. Der Herr Staatsschreiber hat mit

Schreiben vom 6. Februar 1963 Herrn Grossrat
Hadorn darauf aufmerksam gemacht, dass die
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Kommission, die das Mittelschulgesetz behandelt
hat, gleichzeitig auch das vorliegende Dekret
bearbeiten soll. Das ist formell nie beschlossen worden.

Ich möchte daher mitteilen, dass das Büro
stillschweigend zugestimmt hat, dass das Dekret
von der gleichen Kommission bearbeitet wird.

Hadorn, Präsident der Kommission. Ich möchte
mich der Kürze befleissen, weil wir durch die
«Rationalisierung», die wir bei der Beratung der
Geschäftsordnung betrieben haben, in Rückstand
geraten sind. Am letzten Samstag und Sonntag wurde
in der Volksabstimmung die Abänderung des
Mittelschulgesetzes angenommen. Dort steht in Artikel
14ter Absatz 3: «Durch Dekret des Grossen Rates
werden die Beiträge des Staates an die Betriebskosten

von Gymnasien, die Einzelheiten der
Beitragsberechnung, die zu berücksichtigenden
Betriebskosten, insbesondere der Einbezug der
Betriebskosten von Klassen innerhalb der
Schulpflicht, geregelt.» Dieses Dekret steht jetzt zur
Beratung. Ich nehme an, dass Sie alle über die
Materie im Bilde sind, nachdem wir uns in den beiden
letzten Sessionen eingehend mit dieser Abänderung
des Mittelschulgesetzes und den Standpunkten, die
sich daraus ergeben, befasst haben. Anderseits
möchte ich auf die Tatsache hinweisen, dass schon
auf nächstes Frühjahr hin in Interlaken und
Langenthal neue Klassen eröffnet werden sollen. Daher

muss dieses Dekret so rasch als möglich unter
Dach gebracht werden, damit die erforderlichen
Grundlagen vorliegen. In diesem Sinne bitte ich
Sie, auf das Dekret einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung
Art. 1

Hadorn, Präsident der Kommission. Ich will zu
Artikel 1 keine speziellen Erläuterungen geben,
aber auf die Erläuterungen hinweisen, die Sie alle
von der Erziehungsdirektion zuhanden der einzelnen

Artikel erhalten haben. Die Kenntnis dieser
Erläuterungen setze ich voraus und werde sie nicht
bei jedem einzelnen Artikel wiederholen.

Angenommen.

Art. 2

Hadorn, Präsident der Kommission. Ich habe
hier einzig die Bemerkung anzubringen, dass
selbstverständlich die Bewilligung der Erziehungsdirektion,

Gymnasialklassen zu führen, nur für
Ortschaften erteilt werden soll, die nicht zum
engeren Einzugsgebiet eines Gymnasiums gehören,
wo bereits Klassen ab Sexta geführt werden, die
von den Schülern dieses Einzugsgebietes besucht
werden können.

Ackermann Ernst. Wir haben in Artikel 2 den
Begriff: «an Sekundärschulen». Ich bitte den Herrn
Erziehungsdirektor zuhanden des Protokolls
festzustellen, was das heisst. Wir haben Gemeinden,
die mehrere Sekundärschulen führen; die
Vorortsgemeinde Köniz führt z. B. vier Sekundärschulen.
Jede Sekundärschule weist zwei Parallelklassen

auf. Ich möchte die Bestätigung haben, dass man
unter Sekundärschulen sämtliche Sekundärschulen
einer politischen Gemeinde versteht und nicht etwa
nur Sekundärschulen eines Sekundarschulbezirkes.

Rohrbach. Ich möchte weiter gehen und
präzisieren. Ich habe daher zu Artikel 2 folgenden
Antrag eingereicht: «In Sekundärschulen mit 3 und
mehr Parallelklassen und in Gemeinden, die 3 und
mehr Parallelklassen der Sekundarschulstufe führen,

können mit Bewilligung der Erziehungsdirektion
Gymnasialklassen geführt werden, wenn die

Schülerzahl ihre Errichtung rechtfertigt und
Gewähr besteht, dass der erteilte Unterricht
gymnasialen Anforderungen entspricht.»

In Köniz haben wir vier Sekundärschulen mit je
zwei Parallelen. Nach dem Wortlaut von Artikel 2
können diese Sekundärschulen als verschiedene
Sekundärschulen betrachtet werden, weshalb die
Gemeinde nicht das Recht hätte, eine Gymnasialklasse

zu führen. Auch andere Gemeinden könnten
in die Lage kommen, ihre Sekundärschulen
auszubauen und dabei möglichst viele Klassen zu
konzentrieren. Das scheint vom Standpunkt der
Schule aus nicht zweckmässig. Nach unserer
Auffassung sind zwei lOklassige Sekundärschulen besser

als eine 20klassige Sekundärschule.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. Je puis répondre à
M.Ackermann, que l'expression «école secondaire»,
ne signifie pas «un bâtiment abritant 3 ou 5 classes
parallèles». Il s'agit, pour prendre le cas de Köniz,
qui compte 3 ou 4 écoles secondaires logées dans
des quartiers différents d'autoriser l'ouverture
d'un gymnase inférieur pour l'ensemble de la
commune.

Je ne m'oppose pas à la proposition de M. Rohr-
bach mais je ne voudrais pas entretenir des
illusions. Je ne crois pas qu'on puisse, d'un coup de
baguette magique, ouvrir des gymnases inférieurs
partout où existent des écoles secondaires. L'Unter-
gymnasium a ses exigences. Nous n'ouvrirons
jamais de gymnase inférieur sans en référer au
gymnase auquel il destine ses élèves.

D'autre part, nous tiendrons compte du nombre
des élèves et nous poserons comme condition essentielle

que les élèves qui fréquenteront le gymnase
inférieur se destinent ensuite aux études gymnasiales,

à l'école normale ou à une formation
technique très poussée. Ce n'est pas dans l'intérêt des
élèves d'ouvrir des gymnases inférieurs simplement

parce que la commune ferait une excellente
opération financière sur le dos de l'Etat. Nous ne
voulons pas autoriser l'ouverture des gymnases
inférieurs pour avoir des écoles secondaires payées
en grande partie par l'Etat. Le gymnase inférieur
a un programme précis; celui-ci sera contrôlé par
la commission cantonale de maturité et nous
exigerons des maîtres au gymnase inférieur, comme
c'est le cas à Berthoud et à Bienne, qu'ils aient en
tout cas les diplômes requis pour enseigner le latin
ou d'autres disciplines spéciales.

Je crois avoir répondu de façon précise à
M. Ackermann. J'admets le vœu de M. Rohrbach,
en insistant toutefois sur le fait que l'ouverture de
gymnases inférieurs sera soumise à une procédure
assez sévère.
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Hadorn, Präsident der Kommission. Ich möchte
den Antrag Rohrbach persönlich entgegennehmen;
wir haben in der Kommission über diesen Fall
nicht gesprochen. Es scheint vernünftig zu sein,
dass wir diesen Antrag in den Text einbauen.

Präsident. Der Antrag Rohrbach wird sowohl
von der Regierung wie von der Kommission
entgegengenommen. Wir brauchen daher darüber
nicht abzustimmen.

Angenommen.

Beschluss:
1 An Sekundärschulen mit drei und mehr

Parallelklassen und in Gemeinden, die drei und
mehrParallelklassen der Sekundarschulstufe führen,

können mit Bewilligung der Erziehungsdirektion

Gymnasialklassen geführt werden,
wenn die Schülerzahl ihre Errichtung
rechtfertigt und Gewähr bietet, dass der erteilte
Unterricht gymnasialen Anforderungen entspricht.

Art. 3

Hadorn, Präsident der Kommission. Artikel 3 ist
der am meisten umstrittene Artikel des Dekretes.
In den Erläuterungen der Erziehungsdirektion ist
besonders auch der Schlusspassus zu beachten.
Zu Lit. d gebe ich Ihnen die Auffassung der
Kommission bekannt: Wenn wir dem Regierungsrat die
Kompetenz geben, die reinen Anlagekosten rech-
nungsmässig jährlich um einen vom Regierungsrat
festzusetzenden Prozentsatz herabzusetzen, so sind
wir der Auffassung, dass dies von jetzt an nicht
einfach wieder 4% sein sollten, wie das im
ursprünglichen Vorschlag des Regierungsrates
enthalten war. Wir erwarten vielmehr, dass den
einzelnen Sitzgemeinden und ihren finanziellen
Möglichkeiten und Verhältnissen bei der Festsetzung
dieses Prozentsatzes entsprechend Rechnung
getragen wird.

Noch eine Bemerkung zu Lit. g: Miet- und
Pachtzinse, soweit sie der Regierungsrat zur
Anrechnung anerkennt, können selbstverständlich
nur vorübergehende Mietverhältnisse betreffen.
Es sollen nicht irgendwie Dauermieten geschaffen
werden; es darf mit dieser Lit. g kein Missbrauch
getrieben werden.

Über Lit. 1: «geführte künstlerische,
wissenschaftliche und sportliche Anlässe sowie Exkursionen,

welche mit dem Schulbetrieb zusammenhängen»,

hat man sich in der Kommission beruhigen
lassen, da die Erziehungsdirektion erklärte, sie

werde Richtlinien herausgeben, was darunter zu
verstehen sei.

Präsident. Ich stelle Artikel 3 nicht gesamthaft
zur Diskussion, sondern buchstabenweise. •

Einleitung und Buchstaben a bis d

Angenommen.

Buchstabe e

vom Staat immer mehr gebraucht wird, von den
Gemeinden aber nicht mehr. Ich stelle grundsätzlich

klar: Eine Amortisation ist eine Schuldentilgung,

eine Geldhingabe. Eine Abschreibung
hingegen ist eine Buchwertberichtigung; es sind
Einnahmen, die zu diesem Zwecke gebunden werden.
Wenn in Lit. e von Amortisationskosten die Rede
ist, wird der Fall nicht berücksichtigt, wo
Schulhäuser durch Selbstfinanzierung oder vorzeitig
bezahlt werden, also darf es nicht Amortisationskosten

sondern muss Abschreibungskosten heissen.
Man schreibt Schulanlagen ab, sie werden nicht
amortisiert. Die Worte Amortisationskosten und
Amortisationplan müssen durch Abschreibungskosten

und Abschreibungsplan ersetzt werden.
Noch einen praktischen Hinweis: Die Gemeinden

müssen Geld aufnehmen, wenn sie nicht selber
finanzieren können. Diese Geldaufnahme muss
durch den Regierungsrat genehmigt werden. Der
Regierungsrat auferlegt eine Amortisationsdauer.
Das hat mit Abschreibungen gar nichts zu tun.
Die Schuld kann viel schneller abbezahlt sein, als
die Abschreibung vorgenommen wird.

Was sind Gymnasialorte? Jetzt sind es Bern,
Biel, Thun, Burgdorf, Pruntrut, neu Langenthal,
Interlaken, eventuell Köniz. Das Dekret wird nicht
vom Staat, sondern von den Stadt- und Gemeindekassieren

angewendet, die diese Terminologie und
die doppelte Buchhaltung kennen. Wir wollen also
Ausdrücke ins Dekret aufnehmen, bei denen man
tatsächlich versteht, was damit gemeint ist. Ich
beantrage, Amortisation durch Abschreibung zu
ersetzen.

Präsident. Kommission und Regierungsrat sind
mit dieser Änderung einverstanden.

Angenommen.

Beschluss:

e) die Abschreibungskosten der Schulanlagen,
wobei nach Abzug der Baubeiträge (nach § 2bls
des Dekretes vom 21. Mai 1957) und eines
Selbstbehaltes von 20 % zu Lasten der
Sitzgemeinde von den verbleibenden Anlagekosten
(ohne Land und Mobiliar) jährlich eine
Tilgungsrate nach einem vom Regierungsrat
genehmigten Abschreibungsplan, höchstens
jedoch für die Dauer von 50 Jahren, angerechnet
wird. An Stelle der jährlichen Leistung kann
auch eine einmalige Kapitalabfindung treten;

Buchstaben f und g

Angenommen.

Buchstabe h

Kopp. Ich habe schon bei der Beratung des
Mittelschulgesetzes einen Antrag von Herrn Dr. Ackermann

für die Gratisabgabe von Lehrmitteln
aufgenommen. Im vorliegenden Dekret wird nach
Buchstabe h subventioniert: «Anschaffung,
Herstellung und Unterhalt des allgemeinen
Schulmaterials und der allgemeinen Lehrmittel; Gratisabgabe

von Lehrmitteln an Stipendiaten und
Bedürftige.» Man muss natürlich froh sein über das,
was ins Dekret aufgenommen wurde, obwohl es ein
schlechter Anfang ist. Alle, die davon profitieren,
werden selbstverständlich dankbar sein. Aber wie

Tschannen. Artikel 3 stellt fest, was unter
reinen Betriebskosten angerechnet wird. Nun ist in
Buchstabe e die Rede von Amortisationskosten der
Schulanlagen. Das ist ein Begriff, der tatsächlich
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steht es in Tat und Wahrheit? In einer Mittelschule
wird es sich so wie bei der Abgabe von Speisung
und Kleidung abspielen. Der Lehrer steht vor der
Klasse und fragt: Wer will die Lehrmittel gratis,
wer gehört zu den Bedürftigen? Das ist so, Herr
Schuldirektor Dübi! - Ich habe mir das von den
Sekundärschulen und Gymnasien x-mal bestätigen
lassen. Das führt aber dazu, dass diese Gratisabgabe

gar nicht in Anspruch genommen wird. Aber
selbst, wenn dem nicht so wäre, möchte ich
beantragen, die letzten vierWorte von Buchstabe h, nämlich

«an Stipendiaten und Bedürftige» zu streichen.
Der Regierungsrat hat anlässlich der Beratung des
Mittelschulgesetzes beim Antrag Dr. Ackermann
und bei meinem Antrag durchblicken lassen, diese
Gratisabgabe von Lehrmitteln werde sich langsam
einführen. Es werde gehen wie bei den Sekundärschulen,

dass eine Gemeinde nach der andern
Lehrmittel gratis abgebe, bis es im ganzen Kanton so
weit sei, dass man diese Gratisabgabe gesetzlich
verankern könne. Diese Möglichkeit möchte ich
hier schaffen, indem ich Ihnen beantrage, die
genannten vier letzten Worte von Buchstabe h zu
streichen. Es heisst dann nur noch: «Gratisabgabe
von Lehrmitteln». Die Schulen können durch
Kreisschreiben orientiert werden, dass die
Gratisabgabe vorderhand für Stipendiaten und Bedürftige

vorgesehen ist. Wenn also eine einzelne
Gemeinde und nach und nach andere anfangen, ein
Französisch-Lehrbuch oder ein Rechnungsbuch
gratis abzugeben, so würde diese Abgabe
subventioniert. Damit ist der Einführung der Gratisabgabe
der Weg geöffnet. Es wird nicht rasch gehen; aber
ein Anfang ist doch möglich. Ich bitte Sie, meinem
Antrag zuzustimmen.

Ackermann Ernst. Es ist nicht ganz selbstverständlich,

dass jemand an dieses Rednerpult kommt
und als Nichtlehrer die Lehrer des Kantons Bern
verteidigt. Herr Kopp gibt mir Anlass, dies zu tun.
Herr Kopp hat die Bemerkung gemacht, es gehe
bei dieser Gratisabgabe von Lehrmitteln ähnlich
wie bei der Abgabe von Speisung und Kleidung.
Ja, er hat ausgeführt, der Lehrer stehe vor der
Klasse und frage, wer diese Gratisabgabe von
Lehrmitteln beanspruchen wolle. Es würde mir leid tun,
wenn diese Ausführungen in der Presse erschienen,
weil sie nicht den Tatsachen entsprechen. Ich kann
als nebenamtlicher Vorsteher einer Gemeinde mit
über 4000 Kindern feststellen, dass von unserer
Lehrerschaft und von den Kommissionen das Jahr
hindurch ausserordentlich viel geleistet wird. Alle
diese Leute machen sich die Sache nicht leicht, was
wir hier anerkennen wollen. Diese Möglichkeiten
der Gratisabgabe werden nicht so ohnehin aus der
Hand gegeben. Wir können bei der Lehrerschaft
und den Schulkommissionen einen grossen menschlichen

Einsatz feststellen. Das wird auch künftig
so sein bei der Frage, die hier zur Diskussion steht.

Hadorn, Präsident der Kommission. Wir haben
bei der Beratung des Gesetzes die Gratisabgabe von
Lehrmitteln besprochen und es abgelehnt, die
Lehrmittel zum vorneherein gratis abzugeben. Im
vorliegenden Dekret ist die Gratisabgabe von
Lehrmitteln an Stipendiaten und Bedürftige aufgenommen.

Dieser Rahmen entspricht dem, was bei der
Gesetzesberatung festgelegt wurde. Weitergehende

Anträge von Herrn Kopp müssen im Namen der
Kommission abgelehnt werden.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. Je me joins à l'avis
très judicieux du président de la commission.

Cette question a été réglée de façon définitive
lors du débat sur la modification de la loi sur les
écoles moyennes. Il n'est pas très élégant d'envisager

de la reprendre, par une voie détournée et de
vouloir régler par un décret une question enterrée
sur le plan légal. Nous aiderons au maximum à la
réalisation de l'idée de M. Kopp mais la procédure
consistant à glisser, par un décret, une modification
que la loi ne prévoit pas me paraît contraire à
l'élémentaire probité juridique.

Abstimmung
Für den Antrag der

vorberatenden Behörden Grosse Mehrheit
Für den Antrag Kopp Minderheit

Buchstabe i
Hänsenberger. Nur eine redaktionelle Bemerkung:

Es heisst hier: «Anschaffung, Herstellung
und Unterhalt schuleigener Büromaschinen». Es ist
wohl nicht denkbar, dass die Schule elektronische
Rechengeräte herstellt. Man sollte daher das Wort
«Herstellung» streichen, so dass es nur mehr heisst:
«Anschaffung und Unterhalt schuleigener
Büromaschinen».

Präsident. Der Herr Kommissionspräsident und
Regierungsrat Moine sind mit dieser Streichung
einverstanden.

Angenommen.

Beschluss:

i) Anschaffung und Unterhalt schuleigener
Büromaschinen, Anschaffung von Büromaterial und
von Drucksachen für den Schulbetrieb, Inserate,

Telephon und Porti;

Buchstaben k bis o

Angenommen.

Art. 4 bis 6

Angenommen.
Art. 7

Hadorn, Präsident der Kommission. Ich möchte
nur kurz auf Artikel 3 des Gesetzes über die
Geldbeschaffung zur Bekämpfung der Tuberkulose,
Poliomyelitis, Rheuma und anderer lange dauernder
Krankheiten vom 3. März 1957 hinweisen, das die
Grundlage für den Begriff der steuerlichen
Tragfähigkeit bilden soll. Ich will nicht den ganzen
Artikel, sondern nur Absatz 3 vorlesen, der lautet:
«Als Grundlage zur Berechnung der Steuerkraft
dient der Gesamtertrag aller ordentlichen
Gemeindesteuern (Art. 195 Steuergesetz) nach
Berücksichtigung der Steuerteilungen. Der dem Steuer-
erlass entsprechende Betrag ist dem Ertrag der
ordentlichen Gemeindesteuern zuzuzählen.»

Angenommen.
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Art. 8 und 9

Angenommen.

Präsident. Herr Augsburger wünscht auf Artikel
2 zurückzukommen. (Zustimmung)

Augsburger. Als dieser Artikel beraten wurde,
war ich am Telephon. Ich möchte deshalb darauf
zurückkommen. Wenn ich den Kommissionspräsidenten

richtig verstanden habe, hat er gesagt, die
Bewilligung der Erziehungsdirektion an Sekundärschulen

zur Führung von Gymnasialklassen werde
natürlich nur erteilt, wenn eine solche Gemeinde
nicht Sitzgemeinde eines Gymnasiums sei. Falls
dem so sein sollte, müsste ich das bedauern. Büm-
pliz mit immerhin 27 000 Einwohnern würde es be-
grüssen,wenn die Kinder nicht schon in verhältnismässig

jungen Jahren in den Verkehr der Stadt
geschickt werden müssten. Sicher wäre auch die
Stadt selber daran interessiert, wenn die Kinder
von Bümpliz dort bleiben könnten. Es würde mich
freuen, wenn diese Bestimmung nicht in allen Fällen

einseitig und stur gehandhabt würde, sondern
die Bewilligung auch erteilt werden könnte, wenn
es sich um einen Vorort innerhalb der Sitzgemeinde
eines Gymnasiums handelt.

Gobât. C'est aussi à cet article 2 que je désire
revenir après les explications données par le
représentant du Conseil-exécutif. Je me permets de
relever qu'il y aura une situation un peu ambiguë
après la mise en application du décret et cela pour
les raisons suivantes:

La plupart des écoles secondaires du Jura, même
si elles n'ont que cinq classes - je ne connais pas
la situation de l'ancien canton, c'est pourquoi je
n'en parle pas - préparent des élèves qui entrent
directement dans des gymnases, sans cours de
raccordement. Pour cette préparation, ces écoles
donnent l'enseignement du latin, de l'anglais, de l'italien

et même parfois du grec. Il y a également un
enseignement différencié des mathématiques.

La mise en application du décret, vraisemblablement

- il faut l'espérer - ne modifiera pas cette
situation. Ces écoles continueront à envoyer leurs
élèves directement - j'insiste sur ce mot - dans les
gymnases. Ainsi, pour une même préparation, les
grandes communes ou des grandes écoles bénéficieront

d'une aide pour certaines classes - cette aide
pouvant aller de 70 à 90 % - alors que les petites
écoles continueront à supporter leurs charges sans
aide supplémentaire de l'Etat et pourtant, la charge
d'une école secondaire, pour les petites communes
- toutes proportions gardées - est plus lourde dans
la majorité des cas que pour les grandes communes.
Il y a là une discrimination qui, à mon point de vue,
est regrettable et elle est faite au détriment des
petites communes. Cela crée un certain malaise. Je
ne fais pas de proposition mais je tenais à dire ce
point de vue que plus d'une fois j'ai entendu
exprimer.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. Je puis rassurer
M. Augsburger. Le problème qu'il a soulevé - je
crois lui avoir donné une réponse - est cet du
ressort de l'organisation communale; c'est affaire des
communes. Si la direction des écoles de la ville de

Berne, qui est en train de s'occuper de façon très
sérieuse des réformes de structure de la 5e à la 9e

année d'école, si cette direction - dis-je - d'entente
avec la commission d'école, veut créer un sous-
gymnase - je n'en sais rien, c'est son affaire - dans
les faubourgs, nous examinerons cette demande
sous le seul aspect technique. Mais c'est d'abord
une affaire de la commune de Berne.

Quant à M. Gobât, je voudrais tranquilliser son
anxiété. Il a fait allusion à la situation ambiguë
que créera l'introduction de la nouvelle loi. Je
puis dire à M. Gobât que l'introduction d'une
nouvelle loi pose toujours et inévitablement des quantités

de questions qu'on s'efforce de résoudre avec
bon sens dans l'intérêt des uns et des autres et au
fur et à mesure qu'elles se présentent.

L'enseignement spécial et différencié continuera
à être subventionné comme jusqu'à présent. Nous
versons à cet effet une subvention de 50 °/o environ.
Il ne représente donc pas une dépense extraordinaire

pour les communes, tandis que l'entretien
d'un gymnase inférieur malgré la subvention de
70 à 90 %, qui sera versée, représentera encore une
très grosse charge.

Je comprends les scrupules de M. Gobât; si le
mécanisme venait à grincer lors de l'application
de la loi, il connaît mon adresse et sait où se trouve
mon bureau.

Angenommen.

Titel und Ingress
Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des

Dekretsentwurfes 134 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Dekret über die Einteilung der Inspektorats-
kreise für die Sekundärschule

(Siehe Nr. 7 der Beilagen; die Beschlüsse sind
nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Tschannen, Präsident der Staatswirtschaftkommission.

Die starke Vermehrung der Sekundärschulen

in den letzten Jahren macht eine Neuorganisation

in den Sekundarschulinspektoratskreisen
notwendig. Im deutschsprachigen Kantonsteil
haben wir den alten Kreis I mit 107 Schulen, 895 Se-
kundarlehrern und einigen tausend Schülern. Der
alte Kreis II (Jura) bleibt unverändert, wird aber
zu Kreis III. Nach dem neuen Dekret wird der alte
Kreis I in Kreis I und II unterteilt. Der neue Kreis I
umfasst 50 Schulen und 525 Lehrkräfte, der neue
Kreis II 57 Schulen und 370 Lehrkräfte. Damit
umfasst jeder der beiden Inspektoratskreise im
deutschen Kantonsteil ein Gebiet aus ländlichen und
städtischen Schulen, darunter je eine der grossen
Agglomerationen Bern und Biel. Als Amtssitz ist
Burgdorf oder Biel vorgesehen. Das ist eine interne
Frage.
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Die Aufteilung ist notwendig, damit der Sekun-
darschulinspektor des alten Kantonsteils sich wieder

mehr jenen Arbeiten widmen kann, die ihm
zugedacht sind, nämlich der Expertentätigkeit, dem
gründlichen Studium der Schulhausprojekte und
der Behandlung von schulpolitischen Fragen.

Der Herr Erziehungsdirektor ist vielleicht so
freundlich, noch Angaben über die Kosten und die
Organisation der neuen Kreise zu machen.

Im Inspektoratskreis I wäre noch der Amtsbezirk
Oberhasli aufzuführen.

Ich beantrage Ihnen, auf das Dekret einzutreten.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. L'adjonction d'Ober-
hasli a fait défaut. Je m'excuse expressément
auprès des deux représentants de ce sympathique
district si notre administration a oublié leur école
secondaire.

Michel. Ich bedaure, dass sowohl der Sprecher
der Staatswirtschaftskommission wie der Herr
Erziehungsdirektor den Antrag stellen, das Oberhasli
in den Inspektoratskreis I einzufügen. Nach meiner
Auffassung sollte man das Oberhasli weglassen.
Das Oberhasli war früher reichsfrei. Es war nur
dem Kaiser tributpflichtig, weil es zu dem wichtigen

Nord-Süd-Übergang der Grimsel gehörte. Als
wir feststellten, dass man offenbar darauf verzichtet,

die Sekundärschulen des Oberhasli zu inspizieren,
nahmen wir an, es sei dies so eine Art neuer

Reichsfreiheit, Kantonsfreiheit. Ich schlage
deshalb vor, das Dekret so zu akzeptieren, wie es
vorliegt. (Heiterkeit)

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. M. Michel me
permettra de lui dire que je ferai ma pénitence en
allant visiter spécialement, avec l'inspecteur des
écoles secondaires, le collège de Meiringen!

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung
Tschannen, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Wir beantragen gesamthafte Zustimmung
zum Dekret mit der Ergänzung «Oberhasli».

Angenommen.

Beschluss:

Inspektoratskreis I:
Amtsbezirke: Schwarzenburg, Seftigen, Bern,

Thun, Niedersimmental,
Obersimmental, Saanen, Frutigen,
Interlaken, Oberhasli.

(Rest des Dekretes gemäss Entwurf.)

Schlussabstimmung
Für Annahme des

Dekretsentwurfes 129 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Dekret über die Verwaltung der Universität
(Siehe Nr. 8 der Beilagen; die Beschlüsse sind

nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretens frage
Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Nach dem Organisationsdekret der
Erziehungsdirektion vom 12. November 1952 ist
die Verwaltung der Universität in einem Dekret
zu regeln. Das geschieht mit der heutigen Vorlage.
Die Verwaltung der Universität in administrativer
Beziehung sollte nach wie vor einem Universitätsverwalter

übertragen werden, dem für die technischen

Belange ein Adjunkt beigeordnet wird. Der
Posten des Universitätsverwalters sollte durch
einen tüchtigen Verwaltungsmann besetzt werden.
Nach den bisherigen Erfahrungen bedarf es dazu
nicht einer Chefbeamtenstelle in den oberen
Besoldungsklassen. Sowohl für den Universitätsver-
walter wie auch für den Universitätssekretär wird
der Aufgabenkreis im einzelnen durch eine
Verordnung bzw. durch ein Reglement geregelt.

Die vorgeschlagene Neuregelung soll dem Staat
keine Mehrkosten verursachen. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen, auf das Dekret
einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung
Art. 1 bis 3

Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Die Artikel 1 bis 3 umschreiben die
Zuständigkeit der Verwaltung der Universität in
administrativer Beziehung sowie die Wahl der
Beamten. Die Obliegenheiten der Verwaltung werden,
soweit nötig, in einer Verordnung des Regierungsrates

festgelegt.

Angenommen.

Art. 4 bis 6

Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

In diesen Artikeln haben wir die
Umschreibung der Zuständigkeit der Verwaltung der
Universität in nichtadministrativer Beziehung. Ferner

ist die Wahl des Universitätssekretariates
geregelt. Die Obliegenheiten des Universitätssekretariates

werden in einem vom Senat erlassenen und
durch den Regierungsrat zu genehmigenden
Reglement umschrieben.

Angenommen.

Art. 7

Trächsel, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Das Dekret vom 9. November 1958
über die Organisation der Erziehungsdirektion wird
hier aufgehoben.

Haitiner. Nach Artikel 26 der Staatsverfassung
ist die Einreihung der Beamten Sache des Grossen
Rates. Nun schaffen wir ein neues Amt, nämlich
das Amt des Universitätssekretärs. Wir teilen das
bisherige Amt des Universitätsverwalters in eine
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rein administrative Verwaltung und in ein mehr
intellektuell ausgerichtetes Sekretariat auf. Dem
Verwalter wird ein Adjunkt beigeordnet. Man muss
festhalten, dass die Einreihung dieser Ämter in
eine Klasse Sache des Grossen Rates ist. Man kann
nicht einfach zur Kenntnis nehmen, dass sie in die
Klasse 3 und 5 eingefügt werden. Der Ehrenpersonalchef

des Kantons Bern, Alfred Fankhauser, der
sich mit diesen Dingen beschäftigt hat, kann es
bestätigen. Die Einreihungsfrage ist dem Grossen Rat
vorzubehalten.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. J'ai posé ce matin
encore à mon collègue Directeur des finances la
question que vient de soulever M. Haitiner et nous
avons constaté que jamais, dans un décret, on ne
fixe la classe de traitement. Pour nous, la question
est de savoir qui nous engagerons pour ce poste de
secrétaire de l'université. Si l'université nous fait
des propositions, pour cet emploi nouveau, il est
possible qu'il sera classé en 3e, 2e, lère ou A ou B.
Nous ne devons pas être liés pieds et poings; quand
la fonction sera établie de façon précise, lors d'une
prochaine revision du décret concernant les
traitements, nous ferons figurer cette fonction nouvelle
dans la lère classe ou en A ou B ou ailleurs encore.

Il n'existe pas de décret dans lequel nous fixions
la classe de traitement de l'intéressé. Nous
cherchons d'abord un fonctionnaire. Il est possible que
nous soyons obligés de le mettre en classe 1, A ou B,
ou peut-être simplement en classe 2. Nous ne
pouvons pas nous prononcer maintenant déjà.

Angenommen.

Titel und Ingress
Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des

Dekretsentwurfes 123 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Schulhausbau mit Turnhalle in Urtenen

(Beilage 1, Seiten 7 bis 9; französische Beilage
Seiten 9 bis 11)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Gobat, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf der vorgelegte

Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

Eingelangt sind folgende

Motionen :

I.
Gemäss geltendem Steuerrecht sind die beiden

Staatsbanken gegenüber den übrigen bernischen
Bankinstituten in der Besteuerung privilegiert. Die
Ungleichheit wird vor allem bei den Lokalbanken,

die in Konkurrenz zu den Staatsbanken stehen, als
ungerecht empfunden, um so mehr als auch sie eine
volkswirtschaftliche Aufgabe zu erfüllen haben.
Diese Rechtsungleichheit ist bei der bevorstehenden
Revision des bernischen Steuergesetzes aufzuheben.

11. Februar 1963

Hirt (Utzenstorf)
und 27 Mitunterzeichner

II.
Der Regierungsrat wird beauftragt, alles Nötige

vorzukehren, um im Zuge der Aufwertung der
Primarschule

a) die vermehrte Gründung von Hilfsklassen und
Tagesheimen in allen Gebieten zu fördern,

b) den Transport der Schüler zu diesen Klassen
durch Beiträge zu unterstützen und

c) die nötigen Weisungen zu erlassen, damit die in
diese Klassen gehörenden Schüler auch wirklich
erfasst werden.

11. Februar 1963
Boss

und 44 Mitunterzeichner

III.
Verschiedene Bestimmungen des Gemeindegesetzes

vom 9. Dezember 1917 sind veraltet und bedürfen

einer Anpassung an die heutigen Verhältnisse.
Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Revision

des Gemeindegesetzes in die Wege zu leiten und
dem Grossen Rat darüber Bericht und Antrag zu
stellen.

11. Februar 1963

Bratschi
und 47 Mitunterzeichner

IV.
Der schneereiche Winter 1962/63 verursacht den

Gemeinden ungewöhnlich hohe Schneeräumungskosten.

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Beiträge
an die Gemeinden für die Schneeräumungskosten
auf Staatsstrassen zu erhöhen.

11. Februar 1963

Klopfenstein
und 35 Mitunterzeichner

V.

Die Kaserne Bern ist im Jahr 1875/76 erbaut
worden. Sie ist alt und unzweckmässig und vermag
in ihrem Zustand den heutigen Anforderungen
weder in betrieblicher noch in hygienischer
Hinsicht zu entsprechen. Das Äussere des Gebäudes
hinterlässt einen ungünstigen Eindruck.

Im Jahre 1956 wurde die Offizierskantine Bern
erstellt und im Westflügel der alten Kaserne (bei
der Kantine) ist auch ein zusätzlicher Offiziers-
Aufenthaltsraum eingerichtet worden.
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Es ist nun an der Zeit, auch der Mannschaftskaserne

die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu
schenken. Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt

- nachdem entsprechende Verhandlungen mit
den zuständigen eidgenössischen Instanzen seit
Jahren im Gange sind - die Gesamtrenovation und
Sanierung der bestehenden oder den Neubau einer
Mannschaftskaserne ernsthaft ins Auge zu fassen
bzw. dem Grossen Rat zu berichten und Antrag zu
stellen.

11. Februar 1963

Frosio
und 42 Mitunterzeichner

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind folgende

Postulate:

I.
Obwohl zur Ermittlung der Waldwirtschaftsrendite

auf die Ergebnisse des Forstwirtschaftsjahres
abzustellen ist, müssen nach den gegenwärtig

geltenden Vorschriften die Forstrechnungen
mit dem das Wirtschaftsjahr überschneidenden

Kalenderjahr abgeschlossen werden.
Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen,

ob diese komplizierte Rechnungsmethode vereinfacht

und die Forstrechnung für das Wirtschaftsjahr
abgelegt werden kann.

11. Februar 1963

Arn
und 30 Mitunterzeichner

II.
Der Regierungsrat wird ersucht, das nun

vorliegende Projekt einer Umfahrungsstrasse von
Ringgenberg und Nachbargemeinden förderlich zu
prüfen und in Zusammenarbeit mit den anstossen-
den Gemeinden alles vorzukehren, um das Projekt
so rasch als möglich zu verwirklichen.

11. Februar 1963
Boss

und 37 Mitunterzeichner

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind folgende

Interpellationen :

I.
L'horaire des trains voyageurs en vigueur

actuellement pour la ligne La Chaux-de-Fonds -
Bienne fait l'objet de réclamations. Il s'agit surtout
de l'horaire des trains du soir.

En effet, la semaine il n'existe plus de train sur
la ligne St-Imier - Sonceboz à partir de 22 heures.

Il n'est dès lors plus possible pour les gens du Vallon
de St-Imier, même pour ceux du chef-lieu du
district de Courtelary, d'assister à une manifestation
à La Chaux-de-Fonds ou à St-Imier le soir (théâtre,
université populaire, conférences, cinéma, assemblées,

etc.).
Il se justifie dès lors de rétablir dans cette région

industrielle un train partant après 23 heures de
La Chaux-de-Fonds, qui s'arrête aussi dans les
localités qui se trouvent entre St-Imier et Sonceboz.
L'ADIJ a déjà fait une demande à ce sujet.

Le Conseil-exécutif est-il intervenu auprès des
organes compétents concernant cette modification
d'horaire?

Cette modification est-elle envisagée dans un
avenir rapproché?

11 février 1963
Favre

(Der gegenwärtig in Kraft stehende Fahrplan
der Personenzüge auf der Linie La Chaux-de-Fonds
-Biel gibt Anlass zu Beanstandungen, besonders
was die Abendzüge anbelangt.

In der Tat verkehrt werktags auf der Linie
St. Immer - Sonceboz nach 22 Uhr kein Zug mehr.
Es ist somit den Bewohnern des St. Immertales,
sogar denen des Bezirkshauptortes Courtelary,
nicht möglich, abends eine Veranstaltung in La
Chaux-de-Fonds oder in St. Immer [Theater,
Volkshochschule, Vorträge, Kino, Versammlungen usw.]
zu besuchen.

Es rechtfertigt sich somit, in dieser industriereichen

Gegend einen Zug einzustellen mit Abfahrt
nach 23 Uhr in La Chaux-de-Fonds, der auch in
den Stationen St. Immer und Sonceboz anhält. Die
ADIJ hat diesbezüglich ein Gesuch eingereicht.

Ist der Regierungsrat bei den zuständigen Stellen
betreffend diese Fahrplanänderung vorstellig
geworden?

Kann mit dieser Änderung in absehbarer Zeit
gerechnet werden?)

II.
Der Staat Bern besitzt als Ferienheim für die

staatlichen Erziehungsheime das Rotbad (Diemtig-
tal). Die Gebäulichkeiten dieses ehemaligen
Kurhauses sind überaltert; vor allem besteht bei den
fast vollständig aus Holz erstellten Bauten eine
nicht zu unterschätzende Brandgefahr.

Die Regierung wird um Auskunft darüber
gebeten, welche Sicherheitsvorkehren bestehen und
welche baulichen Absichten sie mit dem Rotbad
hat.

11. Februar 1963

Lachat, Tschäppät

III.
Im Primarschulgesetz Art. 57 ist der kirchliche

Unterweisungsunterricht geregelt. Es heisst dort,
dass im 9. Schuljahr im Wintersemester 4 wöchentliche

Unterrichtsstunden oder während des ganzen
Schuljahres 2 wöchentliche Unterrichtssunden als
Unterweisungsstunden einzuräumen seien. Dies
gibt eine totale Stundenzahl von 70 bis 74
Unterweisungsstunden. Diese Stundenzahl wollte der
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Gesetzgeber für den Unterweisungsunterricht auch
tatsächlich einräumen. Im zweiten Absatz wird
gesagt, dass zwischen den örtlichen Kirchen- und
Schulbehörden eine andere Ordnung des
Unterweisungsunterrichtes mit Beginn eventuell schon
im 8. Schuljahr vereinbart werden kann. Dabei
darf aber die Stundenzahl nach Art. 57 Abs. 1

Primarschulgesetz nicht überschritten werden.
Die Kirchensynode hat die Stundenzahl für die

Unterweisung auf 100 Stunden erhöht, und daraus
wird nun geschlossen, dass der Unterweisungsunterricht

schon im 8. Schuljahr ganzjährig mit
einer Wochenstunde zu erteilen sei. Dabei wird nun
aber Art. 57 des Primarschulgesetzes verletzt.

Der Regierungsrat wird höflich ersucht, über die
genauen gesetzlichen Grundlagen und Abmachungen

Auskunft zu geben.

11. Februar 1963

Stauffer (Büren a. A.)
und 25 Mitunterzeichner

Gehen an die Regierung.

Eingelangt ist folgende

Einfache Anfrage:
La main-d'œuvre pour l'agriculture devient de

plus en plus rare. Actuellement les ouvriers italiens
sont presque introuvables et il faut avoir recours
aux ouvriers espagnols: Ceux-ci nous arrivent au
mois d'avril ou mai et repartent en novembre ou
décembre, et souvent nos cultivateurs ne les voient
plus revenir chez eux.

Pour obtenir un ouvrier espagnol, nos paysans
doivent verser une somme de fr. 165.— environ.
Pour les quelques mois que ces ouvriers restent en
Suisse, cela représente de grands frais pour nos
agriculteurs, surtout qu'ils ne sont pas les responsables

de cet état de chose.
Ne serait-il pas indiqué de rembourser une partie,

voire la totalité de ces frais à nos paysans?
Qu'en pense le Gouvernement?
Il me dira peut-être que le bâtiment et l'hôtellerie,

qui occupent beaucoup d'ouvriers espagnols,
doivent, eux aussi, payer les fr. 165.— prévus. C'est
bien exact, mais, pour les motifs que nous connaissons

tous, ces ouvriers restent beaucoup plus
longtemps dans ces entreprises que dans l'agriculture.

11 février 1963
Voyame

(Die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft werden
je länger je spärlicher. Gegenwärtig sind die
italienischen Arbeiter fast nicht zu finden, und man
muss sich an die spanischen Arbeiter halten. Diese
treffen im April oder Mai ein und verreisen im
November oder Dezember, und oft sehen sie unsere
Landwirte nicht mehr wieder.

Um einen spanischen Arbeiter zu erhalten,
haben unsere Landwirte einen Betrag von Fr. 165.—
zu entrichten. Für die wenigen Monate, die diese
Arbeiter in der Schweiz bleiben, verursacht dies
den Bauern erhebliche Kosten, um so mehr als sie
für diesen Zustand nicht verantwortlich sind.

Wäre es nicht angezeigt, unsern Bauern einen
Teil oder sogar die Gesamtheit dieser Kosten zur-
rückzuvergüten? Welches ist die Auffassung des
Regierungsrates?

Dieser wird mir vielleicht erwidern, dass das
Bau- und das Gastwirtschaftsgewerbe, die viele
spanische Arbeiter beschäftigen, auch die vorgesehenen

Fr. 165.— zu bezahlen haben. Das ist
zutreffend, aber aus den uns allen bekannten Gründen

bleiben die Arbeiter viel länger in diesen
Betrieben als in der Landwirtschaft.)

Geht an die Regierung.

Schluss der Sitzung um 11.55 Uhr

Der Redaktor:
W. Bosshard
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Dritte Sitzung

Mittwoch,den 13.Februar 1963,
8.30 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 186 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 14 Mitglieder, alle mit
Entschuldigung, nämlich die Herren Ackermann
(Spiegel), Aegerter, Barben, Binggeli, Borter, Cat-
tin, Dürig, Freiburghaus (Laupen), Glatthard, Lä-
drach, Roth, Scherz, Schorer, Winzenried.

Röntgeninstitut des Inselspitals; Kredit

(Beilage 1, Seite 30)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Gullotti, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf der
vorgelegte Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

Sehulhausanlagen in Saignelégier, Bassecourt,
Pruntrut

(Beilage 1, Seiten 30 bis 34)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über diese Geschäfte Grossrat Fleury, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf die vorgelegten

Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

Präsident. Die Behandlung der Interpellation
von Herrn Grossrat Stauffer, Gampelen, betreffend
bauliche Veränderungen in der Arbeitsanstalt
St. Johannsen wird im Einvernehmen mit dem
Interpellanten und dem Polizeidirektor auf die
Maisession verschoben.

Herr Kautz hat sein Postulat betreffend Bussenpraxis

in den allgemeinen und landwirtschaftlichen
Fortbildungsschulen zurückgezogen (Jahrgang 1962,
Seiten 489 und 490).

Massnahmen zur Behebung des Mangels an
Primär- und Arbeitsschullehrkräften;
Nachkredit

(Beilage 1, Seite 34)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Tschannen, Präsident
der Staatswirtschaftskommission, worauf der
vorgelegte Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

Tagesordnung
Sehulhausanlagen und Lehrerwohnungen in

Riiti bei Büren, Oberburg, Bremgarten, Zolli-
kofen, Wohlen, Koppigen, Schüpfen, Wasen
(Sumiswald), Bleienbach, Heimenhausen, Ins

(Beilage Nr. 1, Seite 2 und Seiten 4 bis 17;
französische Beilagen Seite 4 und Seiten 6 bis 19)

Namens der vorberatenden Behörden referieren
über diese Geschäfte die Grossräte Horst, Graber,
Gobat, Grädel und Trächsel, Mitglieder der
Staatswirtschaftskommission, worauf die vorgelegten
Anträge diskussionslos gutgeheissen werden.

Erstellung von Lehrerwohnungen; Anpassung
der Subventionen an den Grossratsbeschluss
vom 12. Februar 1962

(Beilage Nr. 1, Seite 3; französische Beilage
Seite 5)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Tschannen, Präsident
der Staatswirtschaftskommission, worauf der
vorgelegte Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

Sehulhausanlagen und Lehrerwohnungen in
Walkringen, Oeschenbach, Spiez, Wahlendorf

(Meikirch)
(Beilage 1, Seiten 34 bis 39; französische Beilagen

Seiten 35 bis 39)

Namens der vorberatenden Behörden referieren
über diese Geschäfte die Grossräte Grädel und
Blaser (Uebeschi), Mitglieder der Staatswirtschafts-
kommission, worauf die vorgelegten Anträge
diskussionslos gutgeheissen werden.

Postulat des Herrn Grossrat Oester - Einbau
der Naturalleistungen in die Lehrerbesoldungen

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 456)

Oester. Mein Postulat fordert, dass geprüft werde,
wie die Naturalleistungen (Wohnungsentschädigungen),

die an die Lehrerschaft ausgerichtet werden

müssen, in die Besoldungen eingebaut werden
können. Der Artikel 18 des Lehrerbesoldungsgesetzes

schreibt vor, dass für jede Primarlehrerstelle
oderHaushaltungslehrerinnenstelle eineWoh-

nung zurVerfügung zu stellen oder eine
Wohnungsentschädigung auszurichten sei. Bei der letzten
Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes, vom Jahre
1956, sind von den damaligen Naturalleistungen
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das Holz (9 Ster), das Land (18 Aren) in die
Besoldungen eingebaut worden. Leider hat man dann
nicht auch die Wohnungsentschädigung eingebaut.
Jetzt könnte man das nachholen. Die
Wohnungsentschädigung ist ein Bestandteil des versicherten
Verdienstes der Lehrerschaft. Hier ergeben sich
grosse Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Gestern sagte mir ein Kollege, dass bei der Lehrerschaft

Besoldungsdifferenzen bis Fr. 5000.—
bestehen. Das ist ungerecht. In Gemeinden mit relativ
grossen Ortszulagen wirkt sich das besonders auch
nach der Pensionierung stark aus. Die logische
Folge ist, dass der Lehrer vom Land in die Stadt
zieht. Alle sechs Jahre muss man sich mit der
Wohnungsentschädigung für die Lehrer auseinandersetzen.

Es ist dann nicht erhebend zu sehen, wie
eine Gemeinde gegen die andere ausgespielt wird.

Ich weiss, dass die Regierung das Postulat
entgegennehmen will. Auch der Zentralvorstand des
Lehrervereins ist einverstanden. Ich hoffe, auch
die Lehrerschaft stehe diesmal hinter dem Postulat,
und es lasse sich eine gerechte Ordnung finden.
Man kann etwas ähnliches vorkehren wie beim
Staatspersonal, indem man die Funktionen ähnlich
honoriert wie bei den Staatsangestellten. Ich will
nicht sagen, der Lehrer sei Staatsangestellter, er
will weder Staatsangestellter noch Gemeindeangestellter

sein, ist weder Fisch noch Vogel.
Ich bezwecke nicht etwa, dass die Gemeinde der

Verpflichtung enthoben wird, Lehrerwohnungen
zu bauen. Besonders auf dem Land ist es nötig, solche

zu erstellen. Die sollten nach meinem Dafürhalten

als Dienstwohnungen gelten, und dann hätte
der Lehrer einen Mietzins zu entrichten. Daraus
sollten sich keine Schwierigkeiten ergeben.

Ich verlange nur zu prüfen, wie und was von der
Wohnungsentschädigung bei der nächsten Revision
des Lehrerbesoldungsgesetzes in die Besoldung
eingebaut werden kann und hoffe, der Rat werde meinem

Postulat zustimmen.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. La question soulevée
par M. Oester n'est pas nouvelle. Les prestations en
nature sont un vestige d'une époque où l'argent
étant plus rare qu'aujourd'hui, on était obligé
d'aider les communes rurales dans le paiement des
traitements du corps enseignant.

Avant 1956, les communes devaient fournir au
corps enseignant le logement, un jardin et le bois
de chauffage. Par la loi du 2 septembre 1956, on a
maintenu la fourniture, par la commune, d'un
logement convenable avec, à la campagne, un jardin.
Le bois de chauffage a été supprimé. Les communes
peuvent remplacer cette prestation par une indemnité

en espèces, tenant compte des conditions
locales.

Je reconnais avec M. Oester que le système
actuel est compliqué bien qu'ayant subi des modifications.

Le calcul des traitements du corps enseignant
est un casse-tête non seulement à cause de l'indemnité

variable des communes mais aussi à cause des
indemnités spéciales pour les branches facultatives,
l'enseignement complémentaire, etc. si bien qu'il
faudrait presque une table de logarithmes pour
calculer le traitement des instituteurs!

La commission du Grand Conseil qui s'est occupée
des traitements, a demandé, en janvier 1962, que le

système soit simplifié. La caisse d'assurance s'est
mise au travail malgré une résistance ou l'opposition

de certains membres de la caisse. Elle cherche
à établir quelques classes d'assurés et non plus
5000 cas individuels qui sont souvent modifiés par
suite du changement de place.

La suppression des indemnités en nature et leur
incorporation dans les traitements serait une
simplification du régime des assurés.

Nous avons pris contact avec la société des
instituteurs bernois. Celle-ci n'est pas opposée, en principe,

à l'étude du problème, à la condition, évidemment,

que la situation matérielle du corps enseignant

n'en souffre pas.
En date du 15 janvier 1963, elle nous écrit: «Der

Einbau der Naturalien, wenigstens bis zu einer
gewissen Höhe, in die Grundbesoldung könnte für die
Lehrerschaft abgelegener Gegenden den Vorteil
bieten, dass sie für verschiedene Nachteile
(Entfernung, unkomfortable Wohnungen) eine gewisse
Entschädigung in der erhöhten Grundbesoldung
hätten, was auch zu einer wesentlichen Verbesserung

derVersicherungsverhältnisse führen müsste.
Wir werden erst am 30. Januar Gegenheit haben,

die Frage dem Kantonalvorstand vorzulegen. Wir
glauben jedoch, Ihnen schon heute mitteilen zu
dürfen, dass sich der Lehrerverein mit der Prüfung
der aufgeworfenen Fragen, besonders im Hinblick
auf eine mögliche Vereinfachung der versicherten
Besoldungen, einverstanden erklären kann.»

J'accepte le postulat de M. Oester. Nous sommes
disposés, au moment opportun, de revoir toute cette.
question avec la Société des instituteurs et la caisse
d'assurance du corps enseignant.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Postulat des Herrn Grossrat Schaffter —
Formular für die Aufnahme in die Sekundärschule

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 490)

Schaffter. Parmi tous les problèmes scolaires qui
attendent une solution satisfaisante, il en est un
qui ne manque pas de causer de sérieux soucis aux
parents et aux éducateurs, c'est celui qui a trait
au passage des élèves de l'école primaire à l'école
secondaire.

Il faut reconnaître que ce problème n'est pas
facile à résoudre. Il ne pourra d'ailleurs jamais
l'être d'une façon définitive et les solutions trouvées,

aussi bonnes soient-elles, prêteront toujours
le flanc à la critique.

On s'est beaucoup préoccupé de cette question
à tous les échelons de la hiérarchie scolaire, on en
a souvent parlé au sein de ce Grand Conseil et elle
a été un des soucis de la commission pour les
affaires scolaires, instituée par la Direction de
l'instruction publique. Cela pour dire que le passage de
l'école primaire à l'école secondaire a été étudié
avec toute l'attention qu'il mérite.

Il ne m'appartient pas de discuter ici le problème
dans son ensemble car le postulat que j'ai déposé
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à la session de novembre n'a trait qu'aux examens
d'admission à l'école secondaire.

Pour chaque enfant se présentant à ces examens,
les maîtres primaires sont tenus de remplir une
formule officielle appelée «Rapport de l'instituteur».

Celui-ci a pour but d'apprécier l'élève au
point de vue notamment de ses aptitudes et de son
caractère.

La formule contient 62 appréciations toutes prêtes,

cinq pour la compréhension, cinq pour le
raisonnement, cinq pour la discipline, etc. Le maître
doit souligner dix-sept de ces normes chiffrées, ce
qui permet d'attribuer à l'élève un total de points
allant de 9 (minimum) à 30 (maximum). Comme
chaque élève peut obtenir, dans l'ensemble, un
maximum de 90 points, on constate que ce rapport de
l'instituteur compte un V3 dans le total général, le
deuxième tiers provenant de l'examen proprement
dit et le troisième des notes du livret scolaire.

Le fait que ce rapport compte pour un tiers, c'est-
à dire autant que l'examen, est certainement très
discutable. Ce n'est toutefois pas là l'élément essentiel

qui milite en faveur de sa modification. A mon
avis, une première grave lacune est celle-ci. Les
appréciations toutes prêtes qui figurent dans ce
rapport comportent tant de finesses et de nuances
qu'il est impossible de taxer un élève avec un minimum

de précision. Je vous en donne quelques
exemples.

Pour la volonté, le maître doit choisir entre les
qualifications suivantes, la première étant la meilleure

et la dernière la moins bonne: 1° s'impose
tenacement; 2° laborieux et persévérant; 3° inégal;
4° vite satisfait; 5° sans volonté.

Voici d'autres exemples:

Compréhension: comprend exactement et rapidement

- comprend bien - a besoin d'explications
spéciales - comprend partiellement - a beaucoup de
peine à comprendre.

Attention: toujours attentif - généralement
attentif - inégal - ne peut se concentrer longtemps -
dissipé, distrait, étourdi.

Ordre et propreté: toujours soigneux et propre
de nature - soigneux - soigneux s'il se sent
contrôlé - peu soigneux, vite satisfait - malpropre et
désordonné.

Et combien d'autres.
Vous admettrez que tout cela, comme on dit en

français, est bien tiré par les cheveux.
Si toutes ces finesses rendent déjà très difficile

une juste appréciation des élèves d'une même classe,
comment voulez-vous que soient appréciés, d'une
façon tant soit peu uniforme, par des maîtres
différents, des élèves de deux ou plusieurs classes
différentes? Je vous laisse le soin de répondre.

Quelle est la répercussion de ces appréciations
dans le total des points qui déterminent le classement

des élèves? Si, pour l'ensemble du rapport,
nous avons déjà vu que le maximum était 30 et
le minimum 9, pour ce qui est du détail, on constate

qu'une petite nuance fait perdre à l'élève, dans
certains cas 2/io, dans d'autres V2 ou 1 point.

Si l'on sait que les élèves se suivent dans le
classement général avec des différences minimes
de centièmes de point, il devient évident que ce
rapport peut favoriser ou défavoriser, d'une ma¬

nière injuste, les candidats qui sont classés dans la
zone dangereuse.

Je répète que toutes les solutions pourront
toujours être discutées, et elles ne seront jamais
parfaites. Toutefois, et c'est l'avis général des maîtres
qui présentent des élèves à l'école secondaire, le
rapport en question présente trop d'inconvénients
pour qu'il puisse être maintenu. Je prie le Directeur

de l'instruction publique de bien vouloir en
proposer une modification complète, et c'est dans
ce sens que je vous demande, Messieurs et chers
collègues, d'accpeter mon postulat.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. M. Schaffter attire
notre attention sur le caractère compliqué d'une
formule officielle appelée «Rapport de l'instituteur»,

que celui-ci est tenu de remplir pour les
examens d'admission de ses élèves à l'école secondaire.

De quoi s'agit-il exactement?
Jadis, pour les examens d'admission à l'école

secondaire, seul comptait l'examen, c'est-à-dire
l'appréciation du candidat par le corps enseignant de
l'école secondaire. Du point de vue pédagogique,
il en résultait un gros malaise dans divers milieux.
Dans l'Educateur, journal de la Société pédagogique

romande, du 12 octobre 1962, un instituteur
vaudois s'en prend avec virulence aux examens
d'admission car, dans le canton de Vaud, seules
comptent les notes d'examen. Je vous cite la
dernière partie de cet article:

«La note est un mal nécessaire, dira-t-on. Peut-
être, mais on y pourrait remédier en consultant le
maître ou la maîtresse du candidat, en lui demandant

son préavis, par exemple. Car enfin, eux
connaissent, combien mieux que n'importe quel
professeur-expert - eût-il tous les grades possibles et
imaginables - les capacités intellectuelles et les
qualités morales de l'élève. Ces consultations loyales

apporteraient un correctif à cette fameuse
relativité de la valeur des notes.»

C'est une thèse.
Dans la nouvelle loi sur l'école secondaire, le

législateur a voulu faire confiance au corps enseignant

primaire. Il a voulu qu'il soit entendu, même
si c'est parfois désagréable et si on risque, comme
instituteur, la mauvaise humeur et les représailles
de parents, voire l'impopularité, mais, dans chaque
métier, il faut savoir prendre ses responsabilités.

Le législateur (article 31 de la loi sur les écoles
moyennes) a nettement fixé les conditions
d'admission à l'école secondaire. Il sera pris en
considération: a) un examen portant sur les matières
traitées au cours de l'année scolaire précédente,
l'examen pouvant être supprimé pour une partie
des candidats; b) le bulletin de l'école primaire;
c) un rapport écrit fourni par le corps enseignant
primaire.

La prise en considération de ces différents
éléments représente un très grand progrès
puisqu'elle tend à éliminer les aléas de l'examen. Il
ne fait pas de doute qu'on a voulu aussi faire
participer, dans une large mesure, le corps enseignant
primaire à la décision d'admission. Seul le maître
primaire, qui a eu dans sa classe, l'enfant pendant
au moins une année, est susceptible de donner
à son sujet un préavis favorable.
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Le rapport de l'instituteur primaire, auquel
s'attaque M. Schaffter, a été établi - croyons nous -,
avec la collaboration d'un psychologue professionnel.

Il a suscité, dans toute la Suisse romande, un
très grand intérêt, car il apporte un élément
nouveau d'appréciation et permet aussi de donner à
l'enfant une aide précieuse pour sa formation et
son orientation professionnelle future. Nous
constatons qu'il apporte souvent des indications plus
justes que le bulletin scolaire, car l'échelle des
notes est loin d'être partout la même.

Dans l'ancien canton, la formule employée est
plus simple. Je reconnais que pour la partie
française, il s'agit d'une formule plus compliquée.
Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas (d'ailleurs

M. Schaffter ne le demande pas) changer
l'article 31 de la loi sur les écoles moyennes, qui
fait participer le corps enseignant primaire à
l'admission à l'école secondaire. Ce serait un recul que
d'éliminer le corps enseignant primaire.

En revanche, je demanderai à la commission
jurassienne de simplifier cette formule car, je dois
l'avouer, elle est aussi compliquée pour un profane
qu'une déclaration d'impôt. Dans ce sens, j'accepte
le postulat de M. Schaffter.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Postulat des Herrn Grossrat Kopp — Förderung

des sogenannten zweiten Bildungsweges

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 601)

Postulat des Herrn Grossrat Schädelin —
Förderung des sogenannten zweiten Bildungsweges

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 601)

Kopp. Einleitend möchte ich aus dem Freisinnigen
Pressedienst vom 6. August 1962 etwas zitieren.

In einem Artikel in der Neuen Zürcher
Zeitung wird für alle Jugendlichen Startgleichheit
verlangt, dies durch die gesetzliche Verankerung
des Anspruches auf rückzahlbare Studiendarlehen.
Dann wird gesagt: «Jedem jungen Schv/eizer soll
diejenige Ausbildung zukommen, die seinen
Fähigkeiten entspricht.»

Ist das erreicht? Von den bernischen Studenten
an der Universität Bern kommen nur ganz
wenige Prozent aus dem Bauern- und Arbeiterstand.
Für diese Kreise möchte ich mich einsetzen. Trotz
allen Diskussionen hat sich nämlich in den letzten
Jahren nichts geändert. Man macht es dem
Studierenden im allgemeinen nicht leicht. Alle Hilfs-
massnahmen sind willkommen. Sicher verhält es
sich zum Teil so, wie man auch in Publikationen
liest, dass die Bauernschaft und die Arbeiterschaft
die höhere Schulung gar nicht wünschen. Wenigstens

kann man sagen- sie werde nicht stürmisch
und konsequent für ihre eigenen Leute verlangt.
Wenn da nicht eine Wandlung eintritt, werden wir

noch lange die gleichen Verhältnisse haben,
besonders da heute schon wieder Bremsen am Werke
sind. So sagt zum Beispiel ein Einsender im Berner
Schulblatt, einer Fachzeitung: «Sämtliche Primarschulen

werden, wenn unser neues Gymnasialgesetz

durchgeführt wird, über das wir abgestimmt
haben, ausgepowert. Die ursprüngliche Volksschule

ist zur gehobenen Hilfschule geworden.»
Oder: «Weder die Landbevölkerung noch die
Arbeiter rufen nach den Gymnasien.» Danach
brauchte man sie also nicht zu schaffen, das
Gymnasium Interlaken wäre nach dem Einsender gar
nicht nötig, vielleicht in ein paar Jahren
überflüssig.

Weiter sagt er in ernster Kritik: «Die Kinder der
Arbeiter befinden sich zum grossen Teil in der
Primarschule. Der Arbeiter fühlt, die sogenannte
höhere Bildung fordert eine ganz bestimmte Form
von Intelligenz, nämlich die intellektuelle. Diese
ist ihrem Wesen entsprechend sehr stark an ein
ganz bestimmtes Milieu gebunden. Bei der
Arbeiterschaft fehlt dieses fast ganz.» - Jetzt wissen wir
es. - Der Mann schreibt typisch über etwas, das er
nicht versteht. Er war vielleicht sein Leben lang
nie in einem wirklichen Arbeiterhaushalt oder hat
nur Beispiele gesehen, die eindeutig anders
gelagert sind als im Normalfall. In vielen Köpfen ist
noch vollständiges Unverständnis vorhanden. Das
ist es, was uns auf dem Weg nach vermehrter
akademischer Bildung noch im Wege steht. Milieu,
Sinn für Schönes, Bücher, Musik, Kultur, Reisen,
das ist in den Arbeiterhaushaltungen wahrhaftig
vorhanden, und das sollte man nicht in der Art
und Weise anzweifeln und diese Zweifel in
allgemeiner Form in Fachblättern publizieren.

In solchen Publikationen begegnet man häufig
der Meinung, es sei eben schön, wenn die jungen
Leute noch Opfer auf sich nehmen müssten; das
forme den Charakter, gebe senkrechte Akademiker,

die mitten im Leben stehen und wissen, was
sie vertreten. - Ich habe viel für die Auffassung
übrig, dass man Opfer bringen muss. Aber wir
wollen Startgleichheit. Wenn die Opfer so
empfehlenswert und charakterbildend sind, müsste
man die Mittel der begüterten Kreise einschränken,

damit sie dieser Vorteile auch teilhaftig werden.

Mit diesem Argument also sollte man nicht
fechten. Not und Schwierigkeiten stellen sich
ohnehin ein, ohne dass man sie noch organisieren
muss.

Im Berner Schulblatt schreibt ein anerkannter
Dozent unserer Universität auch von der Wünsch-
barkeit solcher Opfer und sagt dann: «Ich bin
davon überzeugt, dass auch im Stipendienwesen ein
Keim für die Zersetzung der Familie liegen kann.»
- Ich gebe zu, dass ich dieses Zitat aus dem
Zusammenhang herausgerissen habe. Ich kann nicht
den ganzen Artikel zitieren. Aber es geht wie ein
roter Faden durch den Artikel von Professor
Schmid, dass der Ruf nach vermehrter akademischer

Bildung doch nicht so auffällig und
hartnäckig erhoben werden sollte, wie es manchmal
geschieht, sondern dass man die Fortschritte etwas
langsamer wachsen lassen und bei dem bleiben
sollte, was jetzt vorhanden ist. Er sagt: «Deshalb
vermag ich auch die entscheidende Berechtigung
des Argumentes nicht einzusehen, dass wir mehr
Akademiker brauchen.» - Das ist deutlich.



46 (13. Februar 1963)

Ich habe die beiden Beispiele nur als Beleg
dafür erwähnt, dass es noch viele Stimmen gibt, die
den neuen Ideen nicht gewogen sind. Diese Leute
haben Klischeevorstellungen, wie Erwin Jeangros
vom Bernischen Amt für berufliche Ausbildung
zeigt. Es ist gut, dass es Leute gibt, die den alten
Vorstellungen entgegenarbeiten. Im bernischen
Schulwesen ist ein Elan vorhanden, den
Notwendigkeiten der Zeit gerecht zu werden.

Es geht darum, den zweiten Bildungsgang mehr
zu fördern. Gibt es Anwärter für den zweiten
Bildungsweg, sogenannte Spätentwickelte? Haben wir
noch Reserven im Kanton Bern? Darüber ist man
sehr geteilter Auffassung. Im Kanton Bern sind
2,14 %o der Bevölkerung Studierende, im Kanton
Freiburg sind es 2,95 %o. Für weitere Statistik
verweise ich auf die sehr interessante neue Zeitschrift
«Nachwuchs» von Rolf Deppeier. Der Mehranteil
an Studierenden in Freiburg von 0,8 °/oo würde im
Kanton Bern etwa 600 Studierende ausmachen.
Wir haben gewiss im Kanton Bern ebensoviele
intelligente Leute wie im Kanton Freiburg. Darum

liegt mir daran, die Wege zu fördern, die zur
Schulung der Spätentwickelten führen, wie
Abendtechnikum, Abendgymnasium usw. Ich erwähne
auch die Akademikergemeinschaft mit den
Fernkursen und bitte, ihr die gleiche Unterstützung
zuteil werden zu lassen wie denen, die auf dem
normalen Bildungsweg sind. - Wenn man vielleicht
noch zweifelt, dass man durch Fernkurse, also
vorwiegend auf schriftlichem Wege, immerhin
kombiniert mit gelegentlichem mündlichem Unterricht,
zur Maturität gelangen kann, muss ich sagen, dass
im Kanton Bern immerhin etwa 200 Leute, vor
allem auch vom Lande, die ja die Abendschulen
in der Stadt meist auch nicht besuchen können,
an den Kursen der Akademikergemeinschaft
teilnehmen. Das ist also ein Weg, um besonders die
Leute vom Lande zu erfassen. Darum habe ich im
Postulat von Fernkursen geschrieben, die also auch
in Betracht zu ziehen sind, wenn man den
Interessenten das Studium erleichtern will. Diese Leute,
die vor allem in der Freizeit dem Studium
obliegen, bringen die wirklichen Opfer. Solche
Bestrebungen sollte man in jeder Art unterstützen.

Zum Einwand, die Landbevölkerung würde
ausgepowert: Es sind nicht Zehntausende, die dem
Studium obliegen werden, sondern einige Hundert.
Vom Lande her kommt sowieso immer ein Teil der
Leute in die Stadt, geht in die Industrie usw.,
denn wenn auf einem Hof mehrere Kinder
aufwachsen, können nicht alle den Betrieb übernehmen.

- Sodann glaube ich, dass etwas von dem,
was man den jungen Leuten vermittelt, auch wieder

in die Landwirtschaft zurückströmen wird.
Beim Aufbau von Gewerbe und Industrie in
Landgegenden und Bergtälern kann ja wohl auch auf
diese Leute gezählt werden. - Wenn das genannte
Argument für die Landwirtschaft vielleicht noch
teilweise gültig ist, dann sicher nicht für die
Arbeiterschaft. Darum bitten wir, die Aufklärung
über diese Fragen nicht zu vernachlässigen,
sondern die Tatsachen bekanntzugeben, die
Abendschulen zu unterstützen, den Leuten Stipendien zu
gewähren. Ebenso wichtig wie Stipendien ist die
Verbilligung der Studien überhaupt.

Ein Wort zu den Lehrersonderkursen: Diese
Kurse sind ein typischer Fall des zweiten Bil¬

dungsweges. Wenn man kritisiert, dass in bloss
zwei Jahren Lehrer ausgebildet würden, ist zu
entgegnen, dass diese Leute schon drei und mehr
Jahre Berufsausbildung hinter sich haben und von
dort vieles mitnehmen, das für sie als Lehrer von
Wert sein wird.

Ich habe im Postulat auch die Erwachsenenbildung
erwähnt und bitte, sie noch mehr zu fördern,

denn damit erzielt man das, was angeblich in
gewissen Haushalten an Milieu fehlen soll.

Die Gelder, die man zur Erfüllung dieses
Postulates aufwendet, sind sicher gut angelegt. Wir
wenden in der Schweiz für die Schulen viel auf,
dürfen uns aber nicht täuschen. Wir sind in bezug
auf Ausgaben für Schulung nicht an der Spitze der
Länder. Die Ausgaben lohnen sich. Heute schon
gelangen etwa 10 % der Maturanden auf dem
zweiten Bildungsweg zum Ziel; also ist es am
Platze, für den zweiten Bildungsweg etwas
aufzuwenden. Die Ausgaben werden in relativ
bescheidenem Ausmass bleiben können.

Ich bitte Sie, dem Postulat zuzustimmen.

Schädelin. Mein Postulat, das enger gefasst ist
als das von Kollege Kopp, knüpft an unser neues
Mittelschulgesetz an. Wir wiegten uns freudig in
der Illusion, nachdem die Mittelschule unentgeltlich

würde, wäre niemandem mehr aus finanziellen
Gründen der Weg zur Mittelschule versperrt.

Mit der Unentgeltlichkeit der Mittelschule hat
man aber nicht alle wirtschaftlichen Schwierigkeiten

auf die Seite geräumt, die gewisse Eltern
daran hindern, ihre Kinder ins Gymnasium zu
schicken. Weit verbreitet ist die Furcht vor dem
langen Bildungsweg, der zu durchlaufen ist, bis
ein Einkommen erzielt werden kann. Man denkt
dabei nicht zuletzt an die Laufbahn eines Arztes.
Trotz Stipendien können Eltern in bescheidenen
Verhältnissen oft die Hemmung nicht überwinden,
ihr Kind in ein Gymnasium zu schicken. - Daher
hat der zweite Bildungsweg weiterhin seine
Bedeutung, wird sogar an Bedeutung gewinnen, denn
es sind nicht allein wirtschaftliche oder soziale
Gründe, die dazu führen, dass man auf einem
andern Weg versucht, zum Studium zu kommen,
sondern es gibt noch vollständig andere Gründe. Da
sind beispielsweise die sogenannten Spätentwik-
kelten zu nennen. Ausserdem sind die meisten
Kinder nicht entscheidungsfähig, und sie gehen
eben den Weg, den man ihnen vorschlägt. Erst
später überlegen sie selber und stossen auf Grund
ihrer Begabungen auf den zu wählenden Beruf.
Mancher Bursche und manches Mädchen braucht
eben ein gewisses Alter, um schwerwiegende
Entscheide zu fällen und, trotzdem ein anderer Weg
schon eingeschlagen und vorgezeichnet ist, aus
eigener Kraft die Weichen zu stellen und in einen
akademischen Beruf abzuzweigen. Neben den
äusseren Kosten müssen dann die Betreffenden auch
die innere Überwindung selber tragen; sie werden
die Kosten des Abendgymnasiums oder eines
Abendtechnikums zum grossen Teil selber
finanzieren müssen. Etwa 85 % der Schüler des
Abendgymnasiums Bern verdienen durch ihre Arbeit das,
was sie bis zur Maturität brauchen, ein erstaunlich
grosser Teil der Schüler tut das sogar durch
ganztätige Berufsarbeit.
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Die Öffentlichkeit hat am zweiten Bildungsweg
ein grosses Interesse, weil nur so gewisse Leute
ins Studium gebracht werden können, die dann
für die Universitäten ein Gewinn sind. Die
Öffentlichkeit hat aber für diesen Weg bisher wenig
getan, hat es der Privatinitiative überlassen, die
Wege zu öffnen. Die Privatinitiative ist begrüs-
senswert, aber man kann doch diesen privaten
Institutionen viele Hindernisse aus dem Wege
räumen. Ein Abendgymnasium hat zum Beispiel keine
staatliche Unterstützung. Die Schüler finanzieren
meistens die Ausbildung selber und sind damit bis
zur Grenze der Leistungsfähigkeit beansprucht.
Ausserdem arbeiten die Abendgymnasien unter
wesentlich erschwerten Bedingungen, indem alle
Absolventen der Schule die eidgenössische Matu-
rität zu bestehen haben, bei der in allen Fächern
geprüft wird und wo das Prüfungsergebnis nicht
durch Erfahrungsnoten einigermassen gesichert
ist.

Verdienen die Schulen diese Hilfe? Es ist
nachgewiesen, dass der Grossteil der Schüler, die eine
Sekundärschule durchlaufen und eine berufliche
Ausbildung bereits hinter sich haben - das ist
Aufnahmebedingung für das Gymnasium -, über eine
Reife verfügen, die andere nicht unbedingt haben.
Die Erfahrungen mit der Schülerselektion sind
gut, denn wenn einer nur unter persönlichen
Entbehrungen und ausserordentlich grossen Anstrengungen

zum Ziele kommt, so weiss er auch, was er
will und was ihm das Studium wert ist. Diese
Leute verdienen die Unterstützung der öffentlichen

Hand. Darum wird die Regierung im Postulat
ersucht, zu prüfen, wie man den Institutionen

helfen kann, die den zweiten Bildungsweg öffnen,
sei es durch Subventionen, sei es - das ist ein
Hauptpunkt - durch Gewährung von Stipendien
an die einzelnen Schüler, damit sie nicht 16 oder
18 Stunden im Tag arbeiten müssen. Vor allem ist
zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, an solchen
Schulen die kantonale Maturität einzuführen. Ich
weiss, das wird nicht leicht sein. Es müsste eine
gewisse Garantie durch die Schulen gegeben sein.
Auf alle Fälle lohnt es sich, wenn die Regierung
dieser Frage grosse Aufmerksamkeit schenkt und
solchen Schulen - bisher ist es in Bern nur eine -
Erleichterungen gewährt, wo immer es möglich ist.
Das Abendgymnasium Bern bildet immerhin so-
viele Maturanden aus wie zum Beispiel das
Gymnasium Burgdorf. Diese Art von Schulen gewinnt
mehr und mehr an Gewicht. Darum empfehle ich
Ihnen, das Postulat anzunehmen.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. MM. Kopp et Schädelin

ont déposé, chacun, un postulat s'inspirant
des mêmes intentions: attirer notre attention sur
la nécessité d'ouvrir les études supérieures par
une deuxième voie de formation, aux élèves
venant de milieux économiquement faibles ou se
sentant une vocation tardive pour les études.

La situation nous est bien connue et le problème
est en voie de solution.

Il y a actuellement 650 000 étrangers occupés
dans l'économie suisse. Ce phénomène, par suite de
l'industrialisation, à moins d'une crise mondiale
catastrophique, n'est pas près de se ralentir.

La sociologie démontre que les exigences, dans
les connaissances techniques et professionnelles,
vont en augmentant. Comme les travailleurs étrangers

ne peuvent guère nous offrir qu'une main-
d'œuvre de moins en moins qualifiée, nous devons,
dans le pays même, recourir à toutes les réserves
possibles pour hausser le niveau de la formation
et faire de la Suisse une nation-cadre, si nous voulons

maintenir et développer nos positions sur le
plan international.

Nous avons besoin toujours plus d'élèves d'écoles
secondaires, de gymnases, d'écoles techniques,
d'universités. Ce processus est en plein développement

et, par la loi sur les écoles secondaires, de
1957, par l'ouverture de nouveaux gymnases et
d'écoles normales, par l'extension des bourses, le
canton de Berne fait son devoir.

M. Kopp a fait des comparaisons avec Fribourg.
Or, comparaison n'est pas raison. Le canton suisse
qui a la plus grande proportion de bacheliers par
tête de population, c'est le canton de Schwyz.
Pourquoi? Parce que, dans ce canton, on a - c'est
fort heureux - de brillants collèges religieux. Il est
évident qu'à Saint Michel, à Fribourg, on donne
des baccalauréats non seulement aux élèves fri-
bourgeois mais à des dizaines d'élèves d'autres
cantons et à des étrangers.

Par conséquent, si l'on veut se livrer à des
calculs dans la proportion des bacheliers par canton,
il faut approfondir un peu plus les données du
problème. C'est ainsi que chaque année, il y a dix
ou douze bacheliers jurassiens issus de Fribourg
ou de St-Maurice qui ne sont pas compris dans le
pourcent des baccalauréats délivrés à Berne. Je
prie donc M. Kopp d'être prudent dans l'appréciation

des statistiques.
Je remercie les citoyens qui ont accepté,

dimanche dernier, la revision de la loi concernant
l'aide aux gymnases. C'est un encouragement.

D'après les statistiques établies par l'UNESCO,
l'idéal serait que sur 95 °/o des enfants venant de
l'école primaire, 5 à 10 % seulement peuvent être
considérés comme des enfants très peu doués; 25 %>

devraient rester à l'école primaire et du 50 % des
élèves ayant passé à l'école secondaire et au
progymnase, 25 % devraient passer au gymnase. Nous
approchons de cette tendance, sauf pour le gymnase

et nous espérons, par l'ouverture de nouveaux
gymnases et d'écoles normales, atteindre le but
que nous nous sommes assigné.

Plus que jusqu'à présent, nous devons toucher
tous les milieux de la population dans la sélection
pour les études. Cela se fera par l'orientation des
directeurs d'écoles, des commissions d'école et des
parents. Les milieux ouvriers et paysans sont
souvent arrêtés non seulement par manque d'argent
mais par une méconnaissance du programme des
études et aussi parfois par des préjugés contre
certains milieux intellectuels ou la crainte de voir
les enfants perdre contact avec le milieu familial.
Ce sera la tâche de l'office des bourses de la
Direction de l'instruction publique de préparer
systématiquement cette orientation.

Reste la catégorie qui ira en diminuant avec
l'ouverture de nouveaux gymnases et le régime
libéral des bourses, de ceux qui ont une vocation
tardive ou une maturation lente et qui sont des
sujets intéressants méritant un encouragement.
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Nous avons discuté du problème dans deux
conférences avec les directeurs des gymnases bernois
pour éclaicir les questions préalables. Partout,
nous avons obtenu un accueil favorable. Il s'agira
de régler les questions suivantes: a) cours de
préparation le soir ou le samedi; b) ensuite cours
spéciaux avec cours d'adaptation, suivis avec succès,

par exemple deux ou trois semestres complets
précédant l'examen de maturité. Les gymnases sont
prêts à tenter cette expérience.

Nous devons encore régler les exigences de la
maturité, la reconnaissance de celle-ci par le canton.

Une séance aura lieu le 15 février, groupant
des représentants de la Direction de l'instruction
publique, des représentants de l'université (recteur
et doyens), le président et le secrétaire de la
commission de maturité, tous les recteurs des
gymnases du canton. Nous pensons que l'aide à cette
deuxième voie de formation pourra se faire sans
modifier la loi, dans le cadre des règlements en la
matière, c'est-à-dire du règlement de maturité et
du règlement des bourses.

En revanche, le système des bourses exigera une
discrimination entre les étudiants qui empruntent
la voie normale et ceux qui suivent cette deuxième
voie. Ceux-ci sont en général plus âgés, certains
même sont déjà mariés. Cela nécessite un régime
spécial par décret, que nous soumettrons au Grand
Conseil. Nous espérons, cette année encore, faire
des propositions constructives. Le canton de Bâle-
Ville connaît les Abendgymnasien depuis
longtemps. C'est facile car il s'agit d'un canton citadin
qui peut organiser aisément ce genre de cours.
Zurich-ville organisera des cours de maturité dès
cet automne. La durée de la formation sera
répartie sur quatre ans et il sera décerné des maturités

de types B et C. On prévoit de 19 à 25 heures
par semaine, puis un semestre complet d'étude au
minimum à la veille de l'examen. La ville de
Zurich a prévu une dépense de 690 000 francs à cette
fin, dont 90 000 pour frais d'écolage. Je ne doute
pas que dans le canton de Berne, les villes aussi
feront leur devoir et trouveront aussi une solution.

J'accepte les postulats de MM. Kopp et Schädelin.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates

Kopp Grosse Mehrheit
Für Annahme des Postulates

Schädelin Grosse Mehrheit

Postulat des Herrn Grossrat Kautz — Sitzfrage
für neu zu errichtende Ausbildungsanstalten

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 602)

Kautz. Die Regierung ist in allerletzter Zeit
erfreulicherweise dazu übergegangen, kantonale
Schulen, wie Seminarien und Gymnasien, bei
notwendig werdenden Erweiterungen zu dezentralisieren,

das heisst sie dorthin zu verlegen, wo sich
nach ihrer Ansicht gewisse Schwerpunkte der
Ausbildungsmöglichkeit ergeben, soweit diese nicht
schon, wie in Bern, Biel, Thun usw., in Anspruch

genommen worden sind. Für die Ausbildung von
Arbeitslehrerinnen hat es sich als nötig erwiesen,
schon ab Frühjahr 1963 neue Klassen zu errichten;
diese haben offenbar in Thun neben den bereits
bestehenden Klassen und den Seminaristinnen
nicht Platz. Darum hat man einen andern
Ausbildungsort suchen müssen. Die Gemeinde Her-
zogenbuchsee hat sich schon letzten Herbst bei der
Erziehungsdirektion für die Übernahme einer oder
beider Klassen anerboten. Sie würde, wenn es sich
als nötig erweisen sollte, auch das
Haushaltungslehrerinnenseminar erweitern, also wenn in Bern
nicht mehr Platz wäre, auch eine solche Klasse
übernehmen.

Herzogenbuchsee bietet sicher für die Ausbildung

von Arbeitslehrerinnen oder Haushaltungslehrerinnen

bestimmte Anreize. Ich erwähne nur
die geographisch günstige, zentrale Lage, die guten
Verkehrsmöglichkeiten. Aber auch die
Ausbildungsmöglichkeiten sind gut. Wir haben eine zehn-
klassige Sekundärschule, haben vor allem eine
sehr gut ausgebaute Haushaltungsschule.
Herzogenbuchsee hat einen Haushaltungsschulverband,
dem 12 Gemeinden angeschlossen sind. Unsere
Haushaltungsschule ist sehr gross, so dass die
Möglichkeit besteht, sie, wenn wir sie nicht brauchen,
für unsere Töchter, für künftige Arbeitslehrerinnen

zur Verfügung zu stellen.
Ich glaube, dass Herzogenbuchsee auch noch ein

moralisches Recht hat, als Ausbildungsort für
Haushaltungslehrerinnen oder Arbeitslehrerinnen
anerkannt zu werden. Ich erinnere daran, dass im
Jahr 1945 mit nur einer Stimme Mehrheit Bern,
gegenüber Herzogenbuchsee, als Sitz für das
Haushaltungslehrerinnenseminar bestimmt worden ist.

Noch in anderer Hinsicht hat Herzogenbuchsee
ein moralisches Anrecht aufzuweisen. Seit 1870 ist
dort ein rühriger Frauenverein tätig, der sich auf
dem Gebiet der Ausbildung für Frauenarbeit
Verdienste erworben hat, dies unter der Führung
hervorragender Frauen. Ich erinnere an die Amalie
Moser. Das ist vom Regierungsrat im Verlaufe der
Zeit verschiedentlich anerkannt worden. Sicher
bieten Bern, Thun und Biel bestimmte Anreize
und Möglichkeiten für die Töchter (Kino, Theater
usw.). Wir müssen gerade dafür sorgen, dass die
Leute in einer ruhigen, intimen Atmosphäre
ausgebildet werden. Das kann ein grosser Ort nicht
bieten. So hat ein Dorf gegenüber der hastigen und
lärmigen Stadt gewisse Vorteile.

Ich ersuche die Regierung höflich, meinem
Postulat zu entsprechen und bitte Sie, werte Kollegen,

ihm zuzustimmen.

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. Le vœu émis par
M. Kautz a déjà fait l'objet d'études et de négociations.

Lors de l'ouverture d'un gymnase et d'une
école ménagère mixte pour la Haut-Argovie, en 1961,
la commune d'Herzogenbuchsee s'était mise sur les
rangs. Elle a cédé le pas devant Langenthal en
demandant qu'en cas de création d'un nouvel
établissement cantonal, on tienne compte de son offre.

Le 27 juillet dernier, les autorités d'Herzogenbuchsee

ont fait des offres formelles à la Direction
de l'instruction publique. Je rappelle qu'à l'époque,
Herzogenbuchsee était en compétition avec Berne
comme siège d'une école normale ménagère canto-
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nale. Le Grand Conseil avait tranché en faveur de
Berne.

Nous constations que le besoin en maîtresses
d'ouvrages et ménagères va en augmentant. Les cours
de maîtresses d'ouvrage à Thoune ne suffisent plus.
L'école normale ménagère de Berne devra doubler
ses effectifs dans dix ou quinze ans et il est
impossible, dans l'état actuel du bâtiment, conçu pour
quatre volées d'élèves avec internat, salles
spéciales, cuisine, etc. de pouvoir doubler les effectifs.

Les autorités communales d'Herzogenbuchsee,
au courant de nos besoins, ont fait des offres
formelles en insistant sur la position géographique et
sur les avantages au point de vue scolaire, sur les
traditions de ce gros village dans le domaine de
l'économie ménagère, etc. Elles offriraient à des
condition favorables un terrain pour un nouveau
séminaire. Ces offres ont été soumises à la commission

des écoles normales de l'ancien canton et à la
commission de l'école normale ménagère et toutes
deux considèrent que l'offre d'Herzogenbuchsee
mérite d'être retenue.

Cependant, auparavant, nous devons éclaircir
certaines questions:

1° Le manque de maîtresses d'ouvrage est général.

Celles-ci se recrutent surtout chez les anciennes
élèves de l'école primaire ayant fait un apprentissage

de lingères ou de couturières et qui sont
astreintes à suivre un cours d'un an et demi à Thoune.
La formation actuelle est nettement insuffisante
et nous pensons porter à deux ans la durée du cours.

Il s'agit d'une affaire urgente. Nous supprimerons
les cours de Thoune et les locaux ainsi libérés
serviraient à de nouvelles classes d'institutrices ou
à des classes préparatoires pour les élèves venant
de l'école primaire et se destinant à l'école normale
(Fortbildungsklasse), comme à Hofwyl-Berne.

2° Le manque de maîtresses pour l'enseignement
ménager est moins urgent. Nous pourrions peut-
être ouvrir tous les trois ou quatre ans, une classe
parallèle à Berne.

3° Faut-il abriter un nouveau séminaire pour
chaque catégorie ou faut-il en construire un
nouveau abritant à la fois les maîtresses d'ouvrage et
les maîtresses ménagères? Cette question doit être
éclaircie. Personnellement, je penche plutôt pour
une séparation. Au moment opportun nous
prendrons contact avec la commune d'Herzogenbuchsee.
Cependant, la lettre des autorités communales
d'Herzogenbuchsee, m'étonne sur un point, quand
elle précise: «In seiner unmittelbaren Nähe planen
wir eine neue Primarschulanlage; das Sekundar-
schuhaus mit Turnhalle liegt nahe. Wir sind bereit,
dem Staate dieses zur Erstellung einer Schulanlage
geeignete Land erschlossen zu günstigen
Bedingungen zur Verfügung zu stellen.»

En principe, pour toute nouvelle école cantonale
instituée dans une commune, nous demandons à
celle-ci de mettre le terrain non pas seulement «zu
günstigen Bedingungen» mais gratuitement à
disposition. D'autres communes l'ont fait et Herzogen-
buchsee devra faire le même geste.

J'accepte, pour examen, le postulat de M. Kautz.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

Interpellation des Herrn Grossrat Kautz —
Eingliederung der Fremdarbeiterkinder in
die Primarschule

(Siehe Jahrgang 1962, Seiten 490 und 491)

Kautz. Die Zahl der Gastarbeiter nimmt ständig
zu. Gemeinden, Kantone und Bund haben sich mit
der Lösung der sich daraus ergebenden Probleme
zu befassen. Ein solches bildet das Schulproblem
der Italienisch sprechenden Kinder. Viele
Gastarbeiter, besonders Spezialarbeiter, nehmen ihre
Familie in die Schweiz und wohnen ständig bei
uns. Ihre Kinder sind schulpflichtig, bringen aber
nicht die gleichen Voraussetzungen mit wie
bernische Kinder. Die Familien der Gastarbeiter kennen

unsere Schulverhältnisse meistens nicht. In
Herzogenbuchsee zum Beispiel kommen viele Sizi-
lianerkinder zur Schule, meist mit einseitiger oder
sehr ungenügender Ausbildung. Dazu kommen die
sprachlichen Schwierigkeiten. Das bisschen
Berndeutsch, das sie in einigen Monaten lernen, genügt
für die Schule nicht. Die Gastarbeiter vergessen
oft, dass ihre Kinder der bernischen Schulgesetzgebung

unterstehen, und dass man sie also nicht
einfach wegnehmen und für einige Monate nach
Hause schicken kann. Wenn solches Vorgehen ge-
büsst werden muss, sind die Leute sehr erstaunt.
Die Auseinandersetzungen werden dadurch
erschwert, dass der Lehrer oft nicht Italienisch kann.

Vielleicht sagt der Erziehungsdirektor, die
Gemeinden hätten die Schwierigkeiten zu überwinden.

Diese lösen aber das Problem nicht. Ich stelle
mir vor, man könnte - analog zu den bestehenden
Hilfsklassen - überall dort, wo es nötig ist, für
italienische Kinder Übergangsklassen einrichten.
Dort würden die Kinder an unsere Schulverhältnisse

gewöhnt, und sie würden Deutsch lernen.
Nachher würden sie in die normalen Klassen
hinübergenommen. - Zurzeit sind gerade in der untersten

Schulstufe die Schwierigkeiten gross. Die
Klassen sind voll, und wenn dazu noch die Kinder
der Gastarbeiter kommen, die sich weniger gut
anpassen können, oft auch schon disziplinarische
Schwierigkeiten bieten, ergeben sich unerfreuliche
Verhältnisse.

Welche Lösung sieht die Regierung, die
Anstrengungen der Gemeinde zu koordinieren, damit
im ganzen Kanton die Kinder gleich behandelt
werden?

Moine, Directeur de l'instruction publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. M. Kautz se préoccupant

du problème des enfants d'ouvriers étrangers
de plus en plus nombreux, nous demande si nous
sommes prêts à prendre des dispositions pour faciliter

l'adaptation de ces enfants dans les écoles
primaires.

La question soulevée par M. Kautz est beaucoup
moins simple qu'elle ne paraît. Elle a un aspect
politique et un aspect pédagogique.

Du point de vue politique, la Suisse ne peut se
maintenir que par le principe de la territorialité
qui est le seul à même d'aider à la défense de nos
langues et de nos cultures réciproques, surtout dans
l'intérêt des minorités. Je pense que ce principe
doit passer avant tout autre considération.
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Dans le canton de Berne, nous n'avons que deux
exceptions: Bienne et le cas des fonctionnaires
fédéraux et cantonaux de langue française, appelés
à Berne pour le fonctionnement normal des
administrations. Je pense que nous ne devons pas
dévier de ce principe: celui qui s'établit dans une
région donnée a l'obligation de s'assimiler. Si nous
ouvrons des classes italiennes demain, pourquoi
ne devrions-nous pas, après-demain, ouvrir des
classes espagnoles, peut-être même des classes
grecques ou turques, que sais-je?

D'autre part, autre élément politique.
L'enseignement primaire est du domaine de la commune.
L'article 3 de la loi sur les écoles primaires
précise: «Les communes municipales pourvoient à ce
que chaque enfant puisse suivre l'enseignement
d'une école primaire.» L'initiative appartient donc
à la commune et non pas au canton.

Au point de vue pédagogique, il est évident que
cet afflux d'élèves de langue étrangère pose
certains problèmes. Faut-il les grouper temporairement

dans des classes spéciales? Il y a alors le
problème des maîtres.

Faut-il les répartir par petits groupes dans
diverses classes? Oui, si c'est possible.

Faut-il donner un enseignement spécial en
allemand et les dispenser de certaines leçons? Pourquoi

pas.
Le problème est différent encore s'il s'agit d'une

grande ville ou de villes d'importance moyenne.
La direction des écoles de la ville de Berne a réglé
cette question avec beaucoup d'élégance. Je
regrette que le directeur des écoles ne soit pas là car
je l'aurais spécialement félicité. Elle nous écrit:

«1. Die Kinder werden in die Normalklassen
eingeteilt und grundsätzlich mit den übrigen Schülern
unterrichtet. Es wird nach Möglichkeit vermieden,
mehr als ein oder zwei fremdsprachige Schüler der
gleichen Klasse zuzuteilen. Man will damit einen
engen Kontakt zwischen den Bernerkindern und
den Zugezogenen sichern.

Wöchentlich während 2 bis 4 Stunden besuchen
diese Kinder einen besondern Deutschunterricht in
Klassen von 7 bis 13 Schülern. Dieser Sonderunter-
richt hat zum Ziel, fremdsprachen Kindern über
die grössten Schwierigkeiten der deutschen Sprache
hinwegzuhelfen. Auf diese Weise gelingt es, die
Kinder in höchstens 2 Jahren vollständig in den
Normalunterricht einzugliedern; die sprachlichen
Schwierigkeiten sind zum allergrössten Teil
behoben.

3. Während des Spezialunterrichts sind die Kinder

von obligatorischen Unterrichtsstunden
befreit; der Deutschunterricht für Fremdsprachige
ist also ins Pensum eingebaut. - Der Unterricht ist
obigatorisch und unentgeltlich. Die Schüler zahlen
einzig einen Beitrag an das Lehrmittel, das aber in
ihren Händen bleibt, damit es auch nach Beendigung

des Kurses den Kindern zurVerfügung steht.»

Quant à la ville de Bienne, elle a réparti les
enfants italiens dans diverses classes (44 enfants
en 1961) mais la situation s'est modifiée dès le
printemps dernier. Beaucoup de femmes sont entrées
en Suisse avec leurs enfants. La mission catholique
italienne a demandé l'autorisation d'ouvrir 3 classes

italiennes. La Direction de l'instruction publique

a accordé cette autorisation mais seulement pour
les enfants qui retourneront prochainement en
Italie. Ce ne peut être qu'un corridor, qu'un lieu
de passage. C'est une condition sine qua non de
notre autorisation.

Si, un jour, la ville de Bienne se décide à
reprendre ces classes à son compte, elles ne pourront

subsister que comme classes provisoires
d'adaptation. Je le répète, ce sont des salles d'attente
pour que les élèves aillent ailleurs dans les classes
françaises ou allemandes. La Direction de l'instruction

publique ne pourra tolérer des écoles italiennes
avec une scolarité complète. Nous n'avons que deux
langues cantonales. Je reconnais que c'est un gros
souci pour Bienne où sont nés 123 enfants italiens
du 1er janvier au 31 août 1962.

En conclusion, pour des raisons politiques, nous
ne pouvons pas permettre la création de classes
spéciales avec un enseignement complet, sinon ce
serait une brèche grave dans nos principes. En
second lieu, je rejoins M. Kautz; nous sommes prêts
à favoriser tout système qui peut faciliter une
adaptation rapide de ces élèves étrangers, même en
subventionnant les maîtres pour cette formation
spéciale et les communes pour l'achat d'un matériel
ad hoc.

Kautz. Vom ersten Teil der Beantwortung bin
ich nicht befriedigt, vom zweiten Teil bin ich
teilweise befriedigt.

Präsident. Herr Burger beantragt Diskussion.
(Zustimmung)

Burger. Ich bin Herrn Kautz dankbar, dass er
das Problem angeschnitten hat. Ich hätte mich
nicht einmal teilweise befriedigt erklärt. Das
Problem hat nicht nur eine Schulseite, sondern auch
eine wirtschaftliche Seite. Gastarbeiter müssen drei
Jahre lang in der Schweiz sein, bevor sie ihre
Familien mitbringen können. Die Frau können sie
mitbringen, wenn diese ebenfalls der Arbeit nachgeht.

Dann müssen die Kinder allein zu Hause bleiben.

Bei Spezialarbeitern oder besonders qualifizierten

Arbeitskräften kann die Frist von drei
Jahren von der Fremdenpolizei verkürzt werden.
Dafür haben wir Verständnis. Wir können aber
nicht für rund 750 000 fremde Arbeitskräfte und
ihre Familien das Problem der Unterkunft, der
Schule usw. ganz allein lösen. Unsere Wirtschaft
ist auf qualifizierte Fremdarbeiter angewiesen. In
letzter Zeit besteht um den guten italienischen
Facharbeiter ein grosser Konkurrenzkampf. Der
guter Arbeiter kann den Arbeitsplatz auswählen.
Westdeutschland und andere EWG-Staaten bieten
diesen Arbeitern grosse Vorteile, besonders im
Schul- und Erziehungswesen. Bei uns fehlen die
Rechtsgrundlagen, um den Schulen grössere
Beiträge zu zahlen. Und doch sind wir verpflichtet, das
Schulwesen für die Gastarbeiterkinder zu verbessern.

Wir müssen all den Problemen, die sich stellen,

etwas offener begegnen. Nur so können wir die
Qualitätsarbeiter behalten. Wenn schon Gemeinde
und Staat von den Gastarbeitern Steuern erheben,
müssen sie ihnen auch etwas bieten. Einiges wurde
vorgekehrt, aber nicht genug. In Thun beispielsweise

wurde auf privater Basis durch die Industrie
ein Heim geschaffen, wo die italienischen Kinder
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geschult werden können. Die Privatinitiative kann
aber dem Staat nicht alle Aufgaben abnehmen. Ich
begrüsse die Überfremdung natürlich nicht, aber
einen gewissen Anreiz für die guten Gastarbeiter
müssen wir bieten. Unsere bernische Wirtschaft
hat ein grosses Interesse daran, dass die Regierung
dem Problem alle Aufmerksamkeit schenkt.

Zingg (Bern). Es ist tatsächlich oft schmerzlich
zu sehen, wie sich italienische und spanische
Arbeitskräfte bemühen müssen, ihre Kinder in die
Schweiz zu nehmen und, wenn sie da sind, zu schulen.

Die spanischen Kinder lernen sehr schnell
Deutsch und können bald in der Schule folgen. Es
gibt natürlich Unterschiede. Wir müssen schauen,
dass sich die Erwachsenen und die Kinder assimilieren.

Man sollte die Leute auffordern, die Sprache
zu lernen, mit Deutsch oder Französisch sprechenden

Schweizern zu verkehren, in Vereine zu gehen
usw. Aber in der Hinsicht stossen wir namentlich
bei den Italienern auf grossen Widerstand. Die
Norditaliener hätten für solche Bestrebungen et-
welches Verständnis, viel weniger aber die
Süditaliener. Diese wollen zusammen bleiben. - In
Zürich mussten kürzlich Schweizer aus ihren
Wohnungen ausziehen, um Italiener unterzubringen.
Als man entgegnete, die Ausländer könnten anderwärts

in verschiedenen Quartieren placiert werden,
hiess es, die Italiener wollten kompakt zusammen
sein. - Nicht nur die Schweizer, auch die Italiener
machen Fehler; sie sollten sich nämlich mehr
anpassen. Wir müssen dafür Propaganda machen,
dass die Ausländerkinder wirklich Deutsch lernen.
Durch die Massnahmen, die der Regierungsrat
erwähnt hat, wird den Verhältnissen Rechnung
getragen. Dazu aber müssen wir uns vermehrt
bemühen, den Ausländern klar zu machen, dass sie
Deutsch lernen sollten. Die Ausländer sollten die
Namen der Werkzeuge kennen und sollten auch
soviel Deutsch verstehen, dass man mit ihnen einen
Arbeitsvorgang besprechen kann. Auch aus diesen
Gründen ist die Assimilation wichtig.

Eggenberg. Herr Burger hat erwähnt, dass in
Thun auf private Initiative ein Heim für italienische

Kinder geschaffen wurde. Darüber ist in der
Gemeinde eine grosse Diskussion entstanden. Die
Gefahr besteht darin, dass Schulkinder aus andern
Gemeinden aufgenommen werden, dass sie dann
dort übernachten und daraus ein Internat entsteht.
Dann sind aber die Kinder nicht mehr bei den
Eltern und könnten also ebensogut in Italien bleiben.

Diese Schule ist ein Versuch, aber es haben
sich Mängel gezeigt.

Eingelangt sind folgende

Motionen :

I.
Die Autostrasse Biel - Lyss führt von Studen bis

Lyss unmittelbar durch das Grundwassergebiet der
Seeländischen Wasserversorgung (Lyss, SWG,
Stadt Biel). Ein Unfall eines Tankwagens, gefüllt

mit öl oder Benzin, müsste für die Anlagen der
Trinkwasserversorgung der interessierten
Gemeinden katastrophale und irreparable Folgen
haben.

Der Regierungsrat wird beauftragt, zum Schutze
des Grundwassers ein Fahrverbot für Tankwagen
auf dem Strassenstück Studen-Worben-Lyss der
Autostrasse Biel - Lyss zu erlassen.

12. Februar 1963

Dr. Schaffroth

II.
Der Regierungsrat wird beauftragt, zur gegebenen

Zeit in seinem Antrag betreffend Revision des
Gesetzes über die direkten Staats- und Gemeindesteuern

die Aufhebung der Steuerprivilegien der
Kantonalbank und der Hypothekarkasse
vorzuschlagen (Art. 23 Abs. 1 Z. 2, Art. 196 StG). Es
betrifft dies die teilweise Befreiung von der Gewinnsteuer

(Art. 62 Abs. 2 StG) und der Kapitalsteuer
(Art. 68).

12. Februar 1963

und 20 Mitunterzeichner
Kunz

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind folgende

Postulate :

I.
Es sind Bestrebungen zur Schaffung eines

schweizerischen Freilichtmuseums für bäuerliche
Bauten im Gange. Der Kanton Bern dürfte sich mit
seiner vielgestaltigen Landschaft für die Placierung

einer solchen Anlage besonders eignen. Der
Regierungsrat wird daher eingeladen zu prüfen, ob
es nicht angezeigt wäre, dass sich der Kanton, eventuell

gemeinsam mit interessierten Gemeinden, für
den Standort eines schweizerischen Freilichtmuseums

bewirbt und dafür das erforderliche Areal
und seine Mithilfe bei der Errichtung der Kulturstätte

in Aussicht stellt.

12. Februar 1963

Dr. Achermann
und 10 Mitunterzeichner

II.
Bei den in unserem Kanton im Winter 1962/63

aufgetretenen Fällen von Maul- und Klauenseuche
hat es sich gezeigt, dass verschiedene Schutzmassnahmen

und Vorschriften den tatsächlichen
Verhältnissen nicht mehr entsprechen. Besonders in
grösseren Dorfgemeinschaften wurden Schutzvorschriften

erlassen, die zu ungleicher Behandlung
der Bevölkerung und damit zu Unwillen Anlass
gegeben haben.

Der Regierungsrat wird ersucht, die
seuchenpolizeilichen Massnahmen einer gründlichen Revi-
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sion zu unterziehen und den heutigenVerhältnissen
anzupassen.

12. Februar 1963

Kautz
und 4 Mitunterzeichner

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind folgende

Interpellationen :

I.

Am 5. und 6. Februar 1963 absolvierten 420
Kandidaten die Aufnahmeprüfungen am kantonalen
Technikum in Biel. Die Räume und Arbeitsplätze
genügen aber nur für 250 oder höchstens 60% der
Prüflinge. Sicherlich hat es unter den 40 % nicht
angenommenen Kandidaten solche, die fähig
wären, das Technikum zu besuchen, wenn die räumlichen

Verhältnisse es gestatten würden.
Dürfte ich den Regierungsrat bitten, Auskunft

zu geben, wann mit dem Ausbau des kantonalen
Technikums in Biel gerechnet werden darf?

12. Februar 1963

Marthaler
und 14 Mitunterzeichner

II.
Bei der Berichterstattung über den Spionage-

prozess in Basel konnte einer Agenturmeldung
entnommen werden, dass der zur Verurteilung vor
Gericht stehende Spion das Schweizerbürgerrecht
einer bernischen Gemeinde erhalten habe.

Ist der Regierungsrat bereit, den Grossen Rat
über die Art und Weise, wie die der Einbürgerung
vorausgehenden Untersuchungen durchgeführt
wurden, zu orientieren?

12. Februar 1963
Nobel

III.
Gemäss Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen

vom 14. Oktober 1934 ist die Schneeräumung
auf den Staatsstrassen Sache der Gemeinden. Die
Räumung der Staatsstrassen nach den starken
Verwehungen um Mitte Januar 1963 gehört aber sicher
nicht mehr unter den Begriff einer Schneeräumung
nach einem, wenn auch noch so starken Schneefall.
Da die betroffenen Gemeinden ohnehin nach den
Verwehungen stark belastet wurden, wird der
Regierungsrat ersucht, Auskunft zu erteilen, ob der
Staat den Gemeinden ganz oder teilweise die Kosten
für die Öffnung der Staatsstrassen nach den
Verwehungen abnehmen kann.

12. Februar 1963

Stauffer (Gampelen)
und 9 Mitunterzeichner

Gehen an die Regierung.

Eingelangt ist folgende

Einfache Anfrage
Der Ausbau der Zufahrtsstrasse nach dem

bekannten Kurort Adelboden von Frutigen her wird
im Winter wie im Sommer durch stets wiederkehrende

Naturereignisse (Lawinen, Steinschlag,
Wildbäche) erschwert. Für einen technisch betriebs-
sichern Ausbau dieser gefährdeten Strecken sind
noch gewaltige Bauarbeiten vorzunehmen, die den
Staat enorme Summen kosten werden. Trotz dieser
gewaltigen Anstrengungen zur Betriebssicherheit
wird diese Strasse, auch nach einem totalen Ausbau,

durch ihre besondere geographische Lage nie
als störungsfrei gelten.

Anderseits ist die Zufahrtsstrasse zum Kurort
Kandersteg leichter auszubauen und zu
unterhalten, besonders gewährleistet durch die günstigere

Talbeschaffenheit und den Umstand der
Bahnzufahrt mit der BLS.

Um Adelboden eine jederzeit einwandfreie
Zufahrt zu gewährleisten und dem Staate Bern die
enorm hohen Unterhaltssummen zu ersparen,
könnte als Lösung eine Autotunnelzufahrt von
Kandersteg nach Adelboden in Frage kommen.

Ich stelle dem Regierungsrat die Frage, ob er
gewillt wäre, dieses Projekt in technischer sowie
finanzieller Hinsicht zu prüfen.

12. Februar 1963

Wandfluh

Geht an die Regierung.

Interpellation des Herrn Grossrat Marchand —
Kommandoentzug Oberleutnant Berberat

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 604)

Interpellation des Herrn Grossrat Peter —
Kommandoverschiebung Oberleutnant Ber-
herat

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 605)

Marchand. Romain Berberat, né à Saignelégier,
est un ressortissant du Jura domicilié depuis quelques

années à Lausanne, où il est conseiller
communal. Au service militaire, il est premier-lieutenant.

Comme beaucoup de ses compatriotes, il est
affilié au Rassemblement jurassien et c'est à ce
titre qu'il a pris la parole lors de la 15e Fête du
peuple jurassien.

Il s'est exprimé en libre citoyen et son discours
était plus pondéré que la plupart de ceux que l'on
prononce en période électorale. Il revendiquait,
pour les ressortissants du Jura établis à l'extérieur,
le droit de donner leur avis dans la question
jurassienne.

Immédiatement après la manifestation populaire
du 9 septembre 1962, le gouvernement bernois a
décidé de retirer au premier-lieutenant Berberat
le commandement de la Cp. fus. 11/110. Cette
mesure de représaille, de caractère politique, a été
prise contre l'avis du colonel divisionaire Godet,
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qui a exprimé ses regrets. Romain Berberat est un
officier très bien coté, qui a toujours respecté
strictement les règles en vigueur dans l'armée. Il n'a
jamais profité de son commandement pour influencer

ses soldats ou pour leur tenir des propos à
caractère politique. Rien ne peut lui être reproché
sur le plan militaire.

A Delémont, Romain Berberat s'est exprimé en
tant que citoyen. Il était en civil. Il a usé des drotis
constitutionnels, de ceux qui garantissent «la liberté
de communiquer ses pensées par paroles, par écrit,
par la presse et par des emblèmes». La loi détermine

les peines qu'entraînent les abus de cette
liberté, et cela est du ressort des seuls tribunaux.
La censure ou tout autre mesure préventive est
dans tous les cas interdite.

La décision du Conseil-exécutif a suscité une
grosse émotion en Suisse et la presse, dans sa quasi
totalité, aussi bien en Suisse allemande qu'en Suisse
française ou italienne, s'est élevée catégoriquement
contre ce qu'elle nomme une atteinte inadmissible
aux droits fondamentaux du citoyen. L'opinion
publique y voit la preuve que le problème jurassien
n'est pas résolu, et que faute d'en venir à bout, les
autorités cantonales s'adonnent à des actes que la
conscience helvétique réprouve. Un malaise règne
de ce fait parmi la troupe, dans le corps des
officiers, et je vous cite à ce propos l'opinion du colonel
Maurice Zermatten, un écrivain et patriote de
renom:

«Il nous paraît extrêmement grave de frapper de
sanctions un officier pour les opinions qu'il exprime
en tant que citoyen - même si ces opinions sont
déplaisantes. Une telle pratique nous entraînerait
aux pires conformismes. Elle fermerait du reste la
carrière militaire à tous ceux qui ont assez de
personnalité pour ne pas suivre les mots d'ordre d'une
majorité quelle qu'elle puisse être. La liberté
d'expression est l'un de nos biens les plus intangibles.
C'est lui porter atteinte que de frapper un officier
pour les idées qu'il a exprimées alors qu'il exerçait,
en civil, ses droits de citoyen. Il ne nous semble
vraiment pas possible de suivre le gouvernement
bernois dans son raisonnement...»

Le Conseil-exécutif a tenté de s'expliquer dans
des déclarations qui n'ont convaincu personne et
que la presse a réfutées. Ce n'était pas la première
fois que des officiers s'exprimaient à la fête du
peuple jurassien et d'autres que Berberat ont tenu
des propos beaucoup plus énergiques. Il y a aussi,
à la tête d'autres mouvements politiques, des
officiers, des colonels même, qui s'engagent dans des

campagnes très virulentes. Pourquoi, tout à coup,
s'en prend-on à un premier-lieutenant autonomiste?

On prétend qu'il n'avait pas le droit de marcher
dans un cortège où des hommes portaient des
pancartes «blessantes»! Curieux argument! La liberté
d'expression implique la liberté d'écrire des mots
sur des pancartes et, ici encore, seuls les tribunaux
ont le droit de juger ceux qui, dépassant les limites,
auraient porté atteinte à l'honneur de quelqu'un.
La question jurassienne est une réalité. Elle
implique depuis toujours une opposition de caractère
national qui va au-delà des conflits partisans et,
souvent, ce qui exprime le sentiment des uns paraît
insupportable aux autres. Retirer son commandement

à Berberat est absurde: c'est le problème ju¬

rassien qu'il faut régler, et tout le reste n'est que
vaine chicane.

On prétend que Berberat était «pendable» parce
que, peu de temps avant son discours, des inconnus
ont badigeonné l'emblème bernois. En quoi ce
citoyen, qui habite Lausanne, peut-il être responsable

des actes de gens que l'on ne connaît pas?
Va-t-on aussi limoger des offciers bernois parce que
l'emblème du Jura, à plusieurs reprises, a aussi été
souillé dans nos districts?

En prenant la décision contre laquelle nous nous
élevons, le gouvernement a créé un état d'exception.

La preuve: un officier jurassien méritant, un
autochtone qui partage, au fond de lui-même les
sentiments de la majorité des ressortissants, ne peut
plus commander une unité jurassienne dépendant
de l'autorité cantonale. En revanche, ce même
Jurassien, banni de son canton, peut commander les
soldats de n'importe quel autre canton suisse. C'est
injuste, choquant, anormal.

On dit qu'étant donné sa prise de position au
civil, Berberat pourrait ne plus avoir la confiance
de tous ses soldats. Cet argument a provoqué des
protestations unanimes, car si l'on voulait s'engager
dans cette voie, un très grand nombre de chefs
politiques, de magistrats, de députés, devraient
renoncer à être des chefs de partis. De nombreux
Jurassiens autonomistes servent sous les ordres
d'officiers qui, au civil, sont leurs adversaires affichés.
Que se passera-t-il si, le premier-lieutenant
Berberat n'étant pas réhabilité, tous ces soldats
refusent à l'avenir de servir sous les ordres d'officiers
qui les ont blessés dans leurs convictions?
Comment, sur la base de tels principes, pourra-t-on
maintenir une armée suisse disciplinée, apolitique
et cohérente?

On a prétendu encore que des plaintes de
militaires étaient parvenues au Conseil-exécutif, qui
en aurait tenu compte. Mais les journaux ont écrit
- et personne ne l'a démenti - que la décision du
gouvernement avait été prise mardi matin 11
septembre 1962. Comme les comptes rendus de la fête
ont paru dans les journaux de la veille, il était
matériellement impossible, si la presse dit vrai, que
des plaintes parviennent au gouvernement jusqu'à
mardi matin, au point qu'il ait pu s'y référer
valablement pour étayer une telle décision. Celle-ci
fut trop précipitée, trop irréfléchie pour que le
public n'y voie pas une mesure très ordinaire de
représailles et d'intimidation.

Les raison données ne sont pas acceptables et le
Conseil-exécutif ferait bien de la reconnaître. Il a
contre lui l'opinion publique et la presse de toute
la Suisse et quoi qu'il dise, il ne peut, dans cette
grave affaire, avoir raison contre tout le monde.

Au nombre des droits démocratiques figure celui
de critiquer, même vertement, le gouvernement et
le pouvoir en général. Une autorité qui ne le
supporte pas se rend coupable d'une grande faiblesse.
Elle pèche contre les principes de notre Etat fédéral,

elle remet en question les droits acquis par le
mouvement libéral du siècle passé. Elle montre que
quelque chose ne tourne pas rond et, dans le cas
particulier, on sait où réside le mal.

Encore une fois, frapper un premier-lieutenant
ne sert à rien; c'est la question jurassienne qu'il
faut empoigner et régler.
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Les membres du parlement ont dû être frappés,
comme nous, par un fait: l'affaire Berberat a créé
une plus grande émotion dans l'ensemble de la
Suisse que l'affaire Mœckli en 1947, celle même qui
fit rebondir le problème jurassien. Cela aussi
devrait convaincre le Conseil-exécutif que sa cause
est mauvaise.

On a taillé - et mal taillé. Il faut maintenant
recoudre. Il y a quelques années, un officier nommé
Rufener avait prononcé à Bassecourt, devant sa
troupe, à l'occasion d'une prise de drapeau, un
violent discours antiséparatiste. Celui-là était coupable,
celui-là avait violé le règlement et ses devoirs de
commandant. Devant la réaction populaire, le
Conseil-exécutif lui retira son unité, mais elle lui fut
rendue quelques mois plus tard. (Moine, Directeur
des affaires militaires. C'est faux!) Si l'on a rendu
si vite son commandement au major Rufener qui,
lui, était pleinement coupable, il n'y a pas de raison

pour que Romain Berberat - maintenant
capitaine - que l'opinion publique suisse a déclaré
innocent, ne soit pas, à très bref délai, remis à la
tête d'une unité jurassienne. Plutôt que d'envenimer

le conflit latent entre Berne et le Jura, en
maintenant sa décision, le Conseil-exécutif ferait
œuvre utile en faisant machine arrière et en
rendant justice à ce jeune officier,

Peter. Si je devais faire la démonstration que
l'affaire Berberat est fondée de toutes pièces pour
créer de l'agitation, je pense que la preuve en
serait faite par mon prédécesseur à cette tribune.

Insolite m'a paru cette interpellation au mois de
novembre dernier. Insolite dans son libellé. Insolite

quant aux conclusions auxquelles elle veut
arriver, par ememple quand je lis qu'on fait état
des titres civils du conseiller communal de
Lausanne Berberat car c'est pour cela que nous discutons

ici. C'est le conseiller communal de Lausanne
qui est en discussion.

Je pense que beaucoup d'entre nous finiraient
par se sentir mal à l'aise. Je prends mon cas, par
exemple, puisque je suis d'origine soleuroise, d'une
petite enclave soleuroise, Gempen au milieu du
canton de Bâle-campagne. Si je commençais, en
qualité de député bernois, élu par le peuple bernois
au parlement bernois, à faire de l'agitation à Ge-
pen, ces gens diraient: Mon enfant nous t'en prions,
débaie le terrain!

Je prends le cas d'autres députés, par exemple
M. Achermann. Il peut être cité en exemple parce
que je pense si, lui, qui est de Bâle, élu au Grand
Conseil bernois, commençait à faire de l'agitation
pour savoir s'il faut réunir les deux Bâle, eh bien,
on le remercierait et on lui dirait: Allez où vous
avez été élu, où vous payez des impôts et où vous
êtes citoyen.

J'ai dit que cette intervention m'avait paru
insolite. Insolite surtout le fait que ce soit un député
radical qui se croie obligé de venir à cette tribune
attaquer le gouvernement. Mais, au fond, nous ne
sommes pas dupes. On interpelle le gouvernement,
entre temps dans ce fameux canard Le Jura Libre,
c'est Moine qu'on attaque, c'est le conseiller d'Etat
Moine qui est en cause; c'est sa peau qu'on veut.
Le premier-lieutenant Berberat n'a aucune
importance pour ceux qui sont au Jura Libre. Il s'agit

de faire de l'agitation. Le premier-lieutenant
Berberat a reçu le commandement d'une compagnie
neuchâteloise. Alors! c'est un motif d'agitation
qu'on veut.

On lit tout ce qu'on veut dans ce fameux canard
comme on lit dans l'interpellation de M. Marchand
que c'est pour «apaiser les esprits». On lit cela
toutes les semaines: apaiser les esprits! On n'arrête

pas de les apaiser! Je lis encore entre autres
choses: «Au siècle passé... (parce que Roland Bé-
guelin a été mis en cause par des discours faits à
l'étranger et je pense qu'il se sent malgré tout mal
à l'aise et cherche des excuses)... tous les patriotes
jurassiens, du libéral Stockmar au provicaire Cut-
tat ont été poursuivis pour haute trahison. On
connaît la chanson. Il en fut de même des libérateurs

du pays de Vaud. Quant aux radicaux suisses
d'avant 1948 qui, eux, n'hésitèrent pas à recourir
aux corps francs révolutionnaires et à l'assissinat,
ils polémisaient à Paris ou à Londres et un journal
alémanique, ces jours-ci, rappelle très opnortuné-
ment que c'est le parti de Stämpfli, d'Ochsenbein
et de Virgile Moine qui passait alors pour le parti
de l'étranger!»

Voilà donc que Roland Béguelin fait des
comparaisons entre son petit mouvement séditieux, ses
petites agitations, de bas quartier et les grands
mouvements philosophiques de l'histoire. Tous les
mouvements philosophiques, ou à peu près, ont été
importés en Suisse: christianisme, mahométanisme,
marxisme, libéralisme et tous les «ismes» que vous
voudrez. Tout cela est venu de l'étranger. Nous
sommes parfaitement au clair. Mais quand M.
Béguelin fait une comparaison entre sa petite agitation

et les mouvements philosophiques de
l'histoire, l'incommensurable orgueil de ce petit agitateur

frise la démence. Je crois que La Fontaine
a illustré assez bien ce genre de personnage quand
il a écrit sa fable de la grenouille et du bœuf.

J'aurais du plaisir à rappeler aussi à M. Béguelin
qu'il reçut un jour de Maurice Koller de Porren-
truy une lettre où ce dernier comparaît M. Béguelin

à un nain au pied de l'Hymalaya.
Après cela, étonnez-vous de tout le tapage que

l'on fait dans la presse. Nous connaissons la presse.
Nous savons comment tout cela se passe à Porren-
truy, à Delémont, à la Liberté de Fribourg, à la
Tribune de Lausanne. Nous savons comment cela
se fait dans toute la presse suisse romande. Nous
savons comment les uns vivent du journalisme et
sont en mal de copie; ils préfèrent copier que se
renseigner et vous avez ainsi toute l'opinion de la
presse suisse! C'est magnifique!

Après cela, vous vous étonnez que M. Berberat
soit comparé au major Davel et à Pierre Péquignat.
Après cela vous vous étonnerez que M. Berberat
n'y croie pas lui-même. C'est un gamin à qui, au
fond, on aurait dû donner une bonne fessée pour
lui apprendre où était la limite entre son droit et
son devoir.

Je vais, pour concrétiser un peu et afin que vous
vous rendiez compte de l'esprit jurassien de ce
journal et de ce mouvement séparatiste en général
- je ne parle pas des comparses, des gens sincères
qui y croient, je parle des meneurs qui, eux, savent
où ils vont du Jura libre. Je vais vous lire la lettre
adressée à un citoyen de Courgenay le 22 janvier
1962:
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«Monsieur. J'apprends aujourd'hui même que
vous auriez dénoncé un citoyen «coupable» -
éventuellement - d'avoir peint l'emblème du Jura sur
le monument des Rangiers. Vous êtes en tout cas
le témoin «à charge».

«Cette affaire est plus vilaine pour vous que
pour le peintre-patriote. Il m'a fallu démasquer,
récemment, le colonel-délateur de l'affaire Ber-
berat, et ce n'est pas de gaîté de cœur que
j'attirerais l'attention sur votre personne, au cours des
prochaines semaines.

«C'est pourquoi je me permets de vous poser
une question, à laquelle vous répondrez sans doute:
Etes-vous allé dénoncer le prévenu à la police, ou
celle-ci est-elle arrivée jusqu'à vous par une voie
détournée?

«Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie
d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le rédacteur en chef, R. Béguelin.»

Nous croyions que le fascisme et le nazisme
avaient disparu. Que pouvons-nous penser d'une
lettre pareille: le peintre-patriote. Nous avons les
journalistes-patriotes, issus de l'abjecte officine
de la rue de la Gare à Delémont qui, semaine après
semaine, insultent le peuple jurassien et les Jurassiens

en général. Nous avons le premier-lieutenant
patriote qui va se prendre pour le major Davel.
Nous avons maintenant le peintre-patriote,
barbouilleur d'édifices publics. Nous avons eu les
saboteurs-patriotes qui ont jeté les arbres à travers
les routes, coupé les lignes électriques, faussé les
téléphones. Nous avons eu les dynamiteros-patrio-
tes, ceux qui ont fait sauter l'école normale de
Porrentruy où le directeur a manqué d'y laisser
sa vie!

Maintenant, à quand les bouchers-patriotes qui
nous pendront haut et court avec un crochet? A
quand les égorgeurs-patriotes, qui nous couperont
la gorge patriotiquement parce que nous sommes
opposés à leur mouvement ou parce que nous n'y
croyons pas?

A quand les assassins-patriotes, qui assassineront
les Jurassiens qui ne seront pas d'accord avec leur
mouvement?

C'est au nom du patriotisme qu'en 1956, on était
pour une place d'armes aux Franches-Montagnes.
C'est encore au nom du patriotisme qu'en 1962,
on est contre une même place d'armes aux
Franches-Montagnes. C'est au nom du patriotisme qu'on
se prépare à saboter l'Exposition nationale de
Lausanne et c'est au nom du patriotisme qu'on se
prépare à saboter la réunion des Mobilisés 1939 en
1964.

Nous en avons marre de ce patriotisme-là. Il
commence de puer... (Mouvement)

J'aurais voulu encore attirer votre attention sur
un fait. On maltraite le conseiller d'Etat Moine
à longueur de semaine et encore récemment. On
sait qu'un homme politique est attaqué. C'est le lot
qui lui échoit plus ou moins le jour où il est élu à

un poste ou à une magistrature. Cependant, je pense
qu'on va trop loin. Vous pouviez lire dans le Jura
libre que maintenant on n'a plus besoin de s'occuper

de M. Moine, qu'il n'était pratiquement plus
qu'un cadavre.

Cela m'a suggéré une image et je suis allé
consulter le Larousse; sous «hyène», j'ai lu ceci: «Les
hyènes vivent de charogne et de cadavres qu'elles

déterrent. Elles attaquent rarement l'homme à
moins qu'il ne soit endormi, seul et blessé.» Que
ces messieurs du Jura libre soient bien tranquilles.
M. Moine est en parfaite santé et surtout il n'est
pas seul car je crois pouvoir affirmer à cette
tribune que ceux qui l'ont élu au Conseil d'Etat le
13 juin 1948 sont restés fidèles à leur bulletin de
vote. Je crois me faire l'interprète de la majorité
du Jura pour remercier M. Moine de l'activité qu'il
déploie dans le canton de Berne; de cette activité
inlassable, nous le remercions ici publiquement et
nous lui disons que nous sommes fiers de lui.
M. Moine se porte bien, vous le voyez.

Je crois que tous les chacals, hyènes et autres
coyotes de Delémont auront encore le temps de
voir leurs dents leur tomber avant qu'ils ne puissent

se repaître de sa chute, fort heureusement
pour nous.

Vous lirez encore, sous «hyène»: «Fig. Personne
de naturel bas et féroce»; et plus loin encore:
«Leur odeur infecte les fait peu rechercher dans
les ménageries.» Je pense que c'est pourquoi ce
journal (le Jura libre) pue autant!

Je vais encore tout de même rompre une lance
pour bien situer le problème et afin que tout soit
au clair entre celui qui m'a précédé à cette tribune
et moi-même. Je vous ai parlé tout à l'heure des
hyènes. Je vais vous parler maintenant d'un oiseau
tout aussi peu sympathique de nos forêts, un
vertébré ovipare, comme on dit. Il s'agit du coucou.
Vous savez que la mère coucou dépose ses œufs
dans le nid des autres. La mère couve et dès que
le petit coucou est sorti, il s'empresse de jeter hors
du nid ses frères de couvée. Il se fait ainsi l'assassin,

l'égorgeur de ces petits oiseaux et les parents
vont continuer à le nourrir.

Eh bien, M. Marchand, je regrette d'utiliser
encore cette image, mais il est bien triste que le
radical Marchand se croie obligé de venir à cette
tribune pour attaquer le radical Moine. Je pense
que cette question sera posée devant les assises du
parti lors de ces prochains mois. Nous pensons que
le radical Marchand, le coucou-Marchand, qui s'est
fait élire par le parti radical et qui s'empresse dès
qu'il est élu, de démolir ses chefs, nous pensons
que cette question doit être posée.

Je suis arrivé au terme de mon interpellation.
Tout ce que je peux dire, c'est que je crois à une
justice immanente. Je pense qu'un beau jour, ces
gens seront punis comme ils le méritent et s'ils sont
punis dans les proportions du mal qu'ils ont fait
au Jura et aux Jurassiens, eh bien, je ne voudrais
pas être à leur place.

Moine, Directeur des affaires militaires,
rapporteur du Conseil-exécutif. M. Marchand, avec
deux cosignataires, a déposé une interpellation en
date du 28 novembre 1962, et demande notamment:

- si le Conseil-exécutif estime que la mesure
prise à l'encontre du premier-lieutenant Berberat
est compatible avec la liberté d'opinion,

- s'il est disposé à réincorporer cet officier dans
une unité jurassienne.

M. Péter, le même jour, a déposé une interpellation
demandant au Conseil-exécutif d'indiquer les

motifs qui l'ont incité à retirer sa confiance à cet
officier.
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Les deux interpellations concernant le même
objet, notre réponse est destinée à l'une et à l'autre.

Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une réponse du
Conseil-exécutif unanime. Excluant toute polémique,

le gouvernement s'en tiendra à l'exposé des

faits, aux raisons qui l'ont décidé à prononcer le
transfert du premier-lieutenant Berberat, et aux
bases juridiques sur lesquelles se fonde cette
décision.

Conformément à l'article 21, lettre a, de
l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'avancement

dans l'armée, du 20 novembre 1951, le
Conseil-exécutif a promu au grade de premier-lieutenant,

le lieutenant Berberat, en date du 19
décembre 1961, comme il le fait chaque année pour
des dizaines d'officiers. Berberat avait donc
accompli l'Ecole de tir et l'Ecole centrale I. Il lui
manquait pour être promu capitaine, d'avoir gagné
ses galons dans une école de recrues, condition
principale d'un avancement définitif.

Le commandant de la Compagnie fusiliers 11/110

étant décédé par suite d'accident et devant être
remplacé immédiatement, la Direction militaire,
sur proposition du commandant de troupe compétent,

a confié le commandement de cette compagnie
au premier-lieutenant Berberat par décision prise
en date du 23 mars 1962. Il s'agissait d'un
commandement ad interim - j'insiste là-dessus - et
non pas d'un attribution définitive.

Or, que signifie un commandement ad interim?
Nous citons l'article 27, alinéa 2, de l'Ordonnance
fédérale concernant l'avancement dans l'armée, du
20 novembre 1951:

«Lorsqu'un officier n'a pas le grade requis pour
le commandement prévu, ou s'il existe un motif de
ne le lui conférer qu'à titre provisoire, le commandement

sera intérimaire. Seront si possible nommés

commandants ad interim des officiers qui
auront déjà commencé une instruction en vue du
grade supérieur ou qui sont prévus pour une telle
instruction. La nomination au titre de commandant
ad interim ne donne toutefois pas droit à une
attribution définitive de commandement ni à une
convocation à des services d'avancement.»

Nous constatons que M. Berberat n'était pas
capitaine; il ne l'est pas encore aujourd'hui et la
remise d'un commandement à titre intérimaire ne
confère nullement le droit à un commandement
définitif. Cette constatation est capitale.

Si un commandement ad interim ne confère
même pas le droit à être appelé à un service
d'avancement, l'autorité cantonale a le droit, a
fortiori, non seulement de retirer ce commandement,
mais de prononcer le transfert de l'intéressé.

En confiant au premier-lieutenant Berberat le
commandement ad interim de la compagnie fusiliers

11/110, la Direction militaire ne s'est pas
occupée des opinions politiques de cet officier. Je
m'exprime ici de façon solennelle. Nous ne tenons
aucune fiche des opinions politiques de nos officiers.
Celles-ci appartiennent à la sphère personnelle et
ne nous intéressent pas, tant qu'elles ne mettent
pas en danger l'indépendance du pays et l'ordre
public. Il nous répugnerait d'ailleurs de tenir
pareilles fiches.

Que le premier-lieutenant Berberat ait été ou
soit séparatiste actif, même président de la section
de Lausanne du Rassemblement jurassien, au sur¬

plus conseiller communal (Stadtrat) nous importait
et nous importe peu. Le gouvernement bernois a
fait confiance à cet officier, à son sentiment de
l'honneur et à son fair-play vis-à-vis de l'autorité,
comme il le fait à l'égard de tous les officiers, sans
se soucier de savoir si ceux-ci sont ou ne sont pas
séparatistes.

Or, le fait suivant s'est produit, justifiant la
mesure que le Conseil-exécutif a dû prendre.

Le 9 septembre dernier a eu lieu à Delémont
la 15e Fête du Rassemblement jurassien, selon le
programme habituel de cette manifestation:
cortège, pancartes, discours et résolution. Parmi les
officiels figurait M. Romain Berberat.

Dans les jours qui suivirent le 9 septembre, la
Direction militaire reçut des lettres et des avis
téléphoniques d'officiers et sous-officiers jurassiens

dont l'un s'étonnait particulièrement du
choix fait par l'autorité cantonale d'un commandant

de compagnie habitant Lausanne et prenant
contact avec le Jura de façon si bizarre, fût-il
même en civil. M. Romain Berberat, dont le seul
lien effectif - je ne dis pas affectif - avec le canton
de Berne était le commandement d'une compagnie
- puisqu'il n'est ni électeur ni contribuable - s'est
exprimé au nom des Jurassiens de l'extérieur. Il a
non seulement affirmé que le destin du Jura ne
peut plus être réglé dans le cadre du Jura et du
canton de Berne (c'est une thèse); il a non seulement

demandé l'organisation d'un plébiscite organisé

par les soins exclusifs de la Confédération
(c'est encore une autre thèse); mais il a déclaré,
expressis verbis, que la tâche des Jurassiens de
l'extérieur ne fait que commencer, «car leur cœur
s'est rempli d'amertume lorsqu'ils ont vu le Jura
bafoué par l'autocratie dictatoriale de politiciens
qui ne nous ont jamais compris». C'est aller très
vite en besogne, pour un officier n'habitant pas le
Jura et auquel l'autorité cantonale vient de confier
le commandement d'une unité. On ne peut pas dire
que la confiance absolue du Conseil-exécutif ait
reçu une élégante réponse. Depuis quand les autorités

régulières de l'Etat, élues par le peuple,
conformément à la constitution bernoise, sont-elles
des organes autocratiques et dictatoriaux, qui
bafouent le Jura? S'agit-il du Conseil-exécutif? ou
du Grand Conseil? ou des préfets? ou peut-être de
la majorité du peuple, y compris les électeurs
jurassiens qui, par deux fois, ont refusé des projets
séparatistes?

On peut certes mettre ces écarts de langage sur
le compte de la jeunesse de l'orateur et sur
l'ambiance propre aux manifestations de masse. Cependant,

le cortège en tête duquel figurait M. Berberat
arborait des pancartes révélant un curieux manque
de tact et qui ne pouvaient guère mettre à l'aise
celui qui, un mois après, devait commander une
unité jurassienne. Je cite pour mémoire: «Tschumi
à la fosse aux ours», «Europe SOS», «la Suisse
s'occupe du Congo; et du Jura?», «Vive l'ethnie
française», etc. Divers chars tournaient en dérision
l'emblème cantonal.

Lors de la manifestation publique, un orateur a
déclaré en substance: «Nous lutterons avec les
moyens légaux, du moins pour le moment.»
Pareille menace peut être lourde de conséquences.

A cette même époque, la sentinelle des Rangiers
était souillée et des emblèmes cantonaux bar-
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bouillés avec l'inscription FLJ. Nous n'accusons
personne; mais il en est résulté un climat d'énerve-
ment et de passion qui explique les démarches
dont nous avons été l'objet.

Au vu de ces faits, tenant compte de l'indignation
provoquée chez des officiers et des soldats par

une prise ce contact aussi désinvolte, fût-elle en
civil, d'un jeune commandant de troupe, le
Conseil-exécutif ne pouvait rester indifférent. Il a dû
constater qu'il avait été trompé dans la confiance
mise en un officier auquel on confie 160 soldats
comme chef et comme éducateur.

Nous avons pris contact avec le commandant de
la Division frontière 2 auquel est subordonné le
bataillon fusiliers 110. Un entretien verbal s'est
déroulé à Berne, le 28 septembre. Le 1er octobre,
le commandant de la Division frontière 2 nous
écrivait (je cite un passage):

«... Je comprends cette situation délicate et la
position du Conseil-exécutif bernois.

«En vertu de la loi sur l'Organisation militaire,
de 1907, article 156, dont la teneur est: «Les cantons

nomment les officers des unités et les officiers
d'infanterie des états-majors des bataillons fusiliers

qu'ils forment», et de l'Ordonnance sur
l'avancement dans l'armée, article 26, chiffre 1:
«Sont compétents pour procéder à des changements

d'incorporation sans promotion dans la
même arme (service auxiliaire), sous réserve des
2e et 3e alinéas, les autorités cantonales, pour les
soldats, sous-officiers et officiers cantonaux...»

Ainsi, le commandant de la Division frontière 2

sans se prononcer sur les raisons que nous avons
invoquées - raisons n'étant pas de sa compétence -
reconnaît à l'autorité cantonale le droit de
demander une mutation.

Nous n'avons jamais demandé la mise à pied du
premièr-lieutenant Berberat, mais son transfert,
la confiance en cet offcier ayant été troublée par
son comportement inélégant en une circonstance
précise.

Mieux encore. Nous avons demandé au
commandant de la Division frontière 2 de ne pas briser
la carrière de cet officier et de lui confier une
unité fédérale, même dans la cadre du Régiment
d'infanterie 9, régiment jurassien, mais qui ne lui
fût pas donnée par «décision d'une autocratie
dictatoriale de politiciens qui bafouent le Jura».

Le commandant de la Division frontière 2,
écrivant au premier-lieutenant Berberat, le 8 octobre,
lui confirme notre point de vue.

Ce sont des faits et des documents, M. Marchand!
Je cite:
«Le Conseil-exécutif du canton de Berne

maintenant sa décision de ne pas vous laisser
commander une unité cantonale bernoise, m'a
demandé, afin de ne pas briser votre carrière
d'officier, d'étudier la possibilité de vous confier une
unité fédérale, éventuellement même dans le cadre
du régiment d'infanterie 9 (régiment jurassien).

«J'ai étudié la chose de très près, et ai décidé
de vous donner le commandement d'une unité
fédérale dans le cadre du régiment d'infanterie 8

(Neuchâtel), car je n'ai pas la possiblité de vous
confier un tel commandement au régiment
d'infanterie 9 ceux-ci étant sans exception tous attribués

à de jeunes officiers (lère, 2e et 3eannée de
grade).»

Voilà donc ce qu'écrit le commandant de la
Division frontière 2.

J'ajoute que j'ai accordé une audience au
premier-lieutenant Berberat. Elle fut brève et courtoise

et n'apporta aucun élément apte à reconsidérer

la décision du Conseil-exécutif.
En conclusion:
1° Le Conseil-exécutif est habilité, en droit, à

prendre la décision qu'il a prise de demander le
transfert d'un officier qui ne peut pas avoir sa
confiance.

2° Il ne s'agit nullement d'un limogeage, comme
on l'a baptisé à tort, mais d'un transfert dans une
unité où le premier-lieutenant Berberat pourrait
faire valoir ses qualités militaires, au même titre
qu'au;, commandement de la compagnie fusiliers
11/110, sans être l'objet de controverses de ses
camarades ou de ses subordonnés.

/ '

En réponse à l'interpellation de M. Marchand,
nous contestons avoir porté atteinte à la liberté
d'opinion. Ce n'est pas aux idées du premier-lieu-
tenanL Berberat que nous en voulons, mais à son
manque de fair-play dans une circonstance précise.
Nous dévons rappeler à un jeune commandant de
troupe que s'il jouit de tous les droits d'un citoyen,
il est tenu, en revanche, parce qu'il est un chef,
comme un magistrat ou un éducateur, à certains
devoirs, au nombre desquels nous rangeons le sens
de l'exemple, une élémentaire politesse et un souci
d'objectivité, ce qu'a oublié M. Berberat, et je le
regrette.

Quant à reconsidérer la question, ainsi que le
demande M. Marchand, nous n'y songeons pas,
aucun élément nouveau ne poussant le Conseil-
exécutif à modifier sa décision.

Nous espérons avoir répondu aussi à l'interpellation
de M. Péter.

Le Conseil-exécutif regrette que, dans certains
milieux, on ait fait une véritable affaire d'Etat d'un
banal incident de «mutation» d'un officier. On a
parlé de maccarthysme, etc., alors que le Conseil-
exécutif, sans préjudicier à l'avancement du
premier-lieutenant Berberat, a considéré que cet officier

pouvait faire carrière ailleurs que dans les
troupes d'un Etat de caractère autocratique et
dictatorial.

Par politesse envers l'intéressé et pour ne pas
enfler l'incident, nous n'avons pas accordé d'interview

à Blick ou à d'autres journaux. Nous nous
sommes même refusés à organiser une conférence
de presse. Un transfert n'est pas une mise à pied
ou un limogeage.

La jeunesse est capable d'enthousiasme, d'exaltation,

voire d'outrances verbales. C'est dans l'ordre
des choses et de Conseil-exécutif en a tenu compte.
Un commandant de compagnie devrait cependant
savoir que rien de grand ne peut se faire dans un
pays sans la paix intérieure et la concorde.

M. Berberat, à Delémont, a cité en exemple le
cas du Tessin et les droits politiques des Tessinois.
Il y a quarante ans, nos confédérés du sud ont
subi une grave crise politique par suite d'un
mouvement italianisant, l'Adulà, qui, parti de bonnes
intentions pour défendre la latinité du Tessin, avait
galvanisé la jeunesse universitaire et nombre de
jeunes officiers. Mais les chefs du mouvement se
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sont fourvoyés, se sont tournés vers l'étranger, ont
publié dans la presse de la péninsule des articles
indignes de vrais Confédérés et sont allés plaider
leur cause à Milan et à Rome, chez des irrédentistes.

La jeunesse tessinoise, officiers en tête, dans
un bel élan, s'est alors retournée contre ses mauvais

bergers, a pris ses distances avec l'Adulà sans
renier pour autant son attachement à la latinité et
aux traditions tessinoises. Elle a compris que c'est
dans la dignité et le respect réciproque, sans haine,
sans barbouillage de monuments ou d'emblèmes
cantonaux que les problèmes, aussi épineux soient-
ils, peuvent se résoudre entre Confédérés.

Il est regrettable que M. Berberat et certains
de ses amis, dont nous ne suspectons pas le
patriotisme, ne s'inspirent pas de l'exemple de la
jeunesse tessinoise de 1920, qui a refusé toute
collusion avec des fascistes et des nationalistes étrangers.

Si l'affaire Berberat, comme on l'a dénommée,
oblige certains à faire leur examen de conscience
et à reconsidérer leur attitude, et si elle peut
provoquer une saine réaction de jeunes gens sincères
contre des extrémistes qui en appellent à l'étranger,

elle n'aura pas été inutile. Tel est le vœu
que nous formulons, pour que le pays jurassien
- mon pays - retrouve, dans la dignité et dans la
paix, son âme et son équilibre.

Marchand. Je ne puis me déclarer satisfait de la
réponse du gouvernement.

Péter. Je suis très satisfait.

Errichtung einer neuen Pflegerinnenschule
der Rotkreuzstiftung für Krankenpflege
Lindenhof in Bern; Volksbeschluss

(Siehe Nr. 9 der Beilagen; die Beschlüsse sind
nachstehend nur aufgeführt, soweit sie anders lauten als der
in der Beilage gedruckte Entwurf.)

Eintretensfrage
Gullotti, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Es handelt sich um eine Institution,
die unserm Lande, insbesondere dem Kanton und
der Stadt Bern, unschätzbare Dienste geleistet hat.
Es ist hier am Platze, dieser schweizerischen
Stiftung in aller Form zu danken. - Wir kennen die
baulichen Verhältnisse im Lindenhofspital,
insbesondere in der Pflegerinnenschule. Alles ist
veraltet. Man hat nun eine sehr gute Lösung ins Auge
gefasst. Anhand der Pläne, der Erläuterungen des
Direktors des Gesundheitswesens und des
Kantonsbaumeisters haben wir uns überzeugt, dass man
gut geplant hat. Man will die Pflegerinnenschule
so ausbauen, dass sie jährlich 100 bis 110 Schwestern

ausbilden kann. Sie kennen den Schwesternmangel.

Wenn es uns gelingt, Lehrschwestern zu
finden, müssen wir sie auch ausbilden können.
Dazu dient dieses Projekt, und ich bitte Sie sehr,
es zu unterstützen. Der Kanton muss grosszügig
mitwirken. Namens der einstimmigen Staatswirt-

schaftskommission bitte ich Sie, der Vorlage
zuzustimmen.

Giovanoli, Direktor des Gesundheitswesens,
Berichterstatter des Regierungsrates. Im Blick auf
die Bedeutung dieses Volksbeschlusses ist es am
Platze, ein paar Ergänzungen anzubringen. Die
Lindenhofschule spielt im Gesamtrahmen der
Ausbildung von Krankenschwestern eine entscheidende
Rolle. Es ist eine Standardschule für die
Schwesternausbildung. Besondere Aufmerksamkeit wird
der Ausbildung von qualifizierten Kräften,
Funktionärinnen für die Spitäler, also Oberschwestern,
Operationsschwestern usw., geschenkt. Das hat für
die Direktion des Gesundheitswesens und eine
ganze Reihe von Spitälern immer eine grosse Hilfe
bedeutet. Ich bestätige dankbar, dass wir mit dem
Lindenhof immer in einem ausgesprochenen
Vertrauensverhältnis zusammengearbeitet haben; man
hat auf unsere Wünsche immer gerne Rücksicht
genommen. - In bezug auf die Höhe des Kredites
und die Anerkennung der subventionsberechtigten
Kosten hat man eine wohlwollende Haltung
eingenommen. Aber wir können im Blick auf den
Schwesternmangel und die geplanten Spitalbauten
nur mit grosszügigen Lösungen helfen. - Die
Wünsche, die die Staatswirtschaftskommission bei
der Vorberatung geäussert hat, nehme ich
entgegen; wir werden sie mit der Pflegerinnenschule
besprechen. Erfahrungsgemäss gelangen wir so
immer zu tragbaren Lösungen. - Wichtig ist, dass
wir im Lindenhof für die Beanspruchung von
Krankenschwestern im Rahmen des Möglichen die
Priorität geniessen. Das hat uns die Direktion
zugesichert.

Ich zweifle nicht daran, dass das Volk dem
Kreditbegehren mit imposantem Mehr zustimmen
wird.

Das Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung
Titel und Ziff. 1 bis 4

Angenommen.

Schlussabstimmung
Für Annahme des Beschlussentwurfes

Einstimmigkeit

Anschaffung von Verbandsmaterial für den
Kriegsfall; Nachkredit

(Beilage 1, Seite 26; französische Beilage Seite 28)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Gullotti, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission. Grossrat Dübi
beantragt, die Ziffern 1 bis 4 durch folgenden Text
zu ersetzen: «Um die Zivilbevölkerung im Kriegsfall

mit Verbandsmaterial versorgen zu können,
wird für die Anlage von Vorräten an Verbandsmaterial

im Kanton Bern zu Lasten der Rubrik
1400 793, Kosten für allgemeine Sanitätsvorkeh-
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ren, des Staatsvoranschlages 1963 ein Nachkredit
von einer Million Franken bewilligt.» Der Direktor
des Gesundheitswesens widersetzt sich dem
Antrage nicht; der Sprecher der Staatswirtschafts-
kommission stimmt zu, worauf der Antrag Dübi
mit grosser Mehrheit angenommen wird.

Beschluss:

Um die Zivilbevölkerung im Kriegsfall mit
Verbandsmaterial versorgen zu können, wird
für die Anlage von Vorräten an Verbandsmaterial

im Kanton Bern zu Lasten der Rubrik 1400
793, Kosten für allgemeine Sanitätsvorkehren,
des Staatsvoranschlages 1963 ein Nachkredit von
einer Million Franken bewilligt.

Anstalt Bethesda für Epileptische in Tschugg;
Baubeitrag

(Beilage 1, Seite 52; französische Beilage Seite 53)

Namens der vorberatenden Behörden referiert
über dieses Geschäft Grossrat Gullotti, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf der
vorgelegte Antrag diskussionslos gutgeheissen wird.

Schluss der Sitzung um 11.55 Uhr

Der Redaktor:
W. Bosshard

Vierte Sitzung

Mittwoch, den 13. Februar 1963,
14.30 Uhr

Vorsitzender: Präsident Blaser (Urtenen)

Die Präsenzliste verzeigt 182 anwesende
Mitglieder; abwesend sind 18 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren Ackermann (Spiegel),

Aegerter, Arn, Binggeli, Borter, Dürig, Glatt-
hard, Hürzeler, Jaggi, Koller, Krauchthaler, Lä-
drach, Scherz, Schnyder, Wandfluh, Winzenried;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren
Kocher, Nahrath.

(Den Vorsitz übernimmt Vizepräsident Will)

Tagesordnung
Postulat des Herrn Grossrat Mäder (Feren-

balm) — Einsatz von Sanitätstruppen zur
Entlastung des Spitalpersonals

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 602)

Mäder (Ferenbalm). Als Sie mein Postulat lasen,
waren Sie vielleicht erstaunt, dass ich auf das
kantonale Frauenspital hinwies. Ich beabsichtige
natürlich nicht, im Frauenspital Sanitätstruppen
einsetzen zu lassen; das wäre eine gefährliche
Angelegenheit. Nicht nur im Frauenspital in Bern,
sondern auch in andern Spitälern haben wir die
Erscheinung, dass während der Ferienzeit wegen
Personalmangel Abteilungen geschlossen werden
mussten. Zur Bekämpfung und Überbrückung der
grossen Schwierigkeiten, die sich besonders während

der Ferienzeiten in sämtlichen Spitälern
ergeben, bin ich auf die Idee gekommen, es sollte
möglich gemacht werden, dass Ärzte, Schwestern,
Pfleger und Wärter auf den Männerabteilungen
durch den Einsatz von Sanitätstruppen abgelöst
würden. Dadurch könnte der katastrophale Mangel
an Personal einigermassen behoben werden.
Gleichzeitig hätten die Sanitätstruppen Gelegenheit

zu vermehrter praktischer Ausbildung. Die
Sanitätstruppen könnten im Einsatz als Hilfspersonal

in diesen Spitälern bei der Ablösung in der
Ferienzeit sehr grosse, wertvolle und dankbare
Dienste leisten. Als Beispiele seien überblickmässig
genannt: Handreichen bei schweren Pflegen,
Arbeitsabnahme in der Wäscherei, Officedienst,
Zubringerdienst beim Essen, Ersatz von Küchenpersonal,

Blumenpflege, die in allen Spitälern grosse
Arbeit verursacht, Säuberung der Unterkunftsorte,
Mithelfen beim Betten, Fieber- und Pulskontrolle,
Krankentransporte usw.

Übrigens wäre ich dem Herrn Gesundheitsdirektor
dankbar, wenn er mir das Arbeitsdiagramm des
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Pflegepersonals pro Tag bekanntgeben könnte, d. h.
der hochqualifizierten Schwestern wie des gewöhnlichen

Pflegepersonals, ferner den Zeitaufwand
sowie die Visiten des ersten Arztes bis zum Chefarzt.
Im weitern möchte ich Auskunft, wieviel Personal
zur Pflege eines Spitalinsassen nötig sind. Nur
stichwortartig weise ich auf Verwaltung, Küche,
Pflege, Unterhalt, Seelsorger, Sanitätspersonal,
Chefarzt, Röntgenarzt, Assistenzärzte usw. hin.

Die zwei in meinem Postulat zu beantwortenden
Fragen können nach meiner Überzeugung vom
Herrn Gesundheitsdirektor nur bejahend
beantwortet werden. Durch den Einsatz von Sanitätstruppen

als Hilfspersonal könnten in städtischen
und kantonalen Spitälern in der Ferienzeit Pfleger,
Schwestern und Ärzte ersetzt werden. Dass es
Vorbereitung und Grossorganisation braucht, um mein
Postulat zum Wohle aller Volksschichten in die Tat
umzusetzen, ist mir klar. Es ist vorgängig mit der
Inselkorporation und der Abteilung der Sanität
sowie mit den betreffenden Klinikleitern und dem
Kantonsarzt eine Ausprache über mein Postulat
durchzuführen. Ein Schlüssel ist vorzubereiten,
der nach Ansicht der Klinikleiter für einen geordneten

Betrieb der betreffenden Abteilungen
Gewähr leistet. Ein Minimum an Spitalärzten,
Spezialpersonal, Abteilungs- und Operationsschwestern

soll zur Überwachung und Sicherstellung des
Spitalbetriebes während der Dienstleistung der
betreffenden Sanitätstruppen nach Vorschlag der
Spitalärzte und nach Absprache mit den betreffenden

Kommandanten der Sanitätsformationen
festgelegt werden. Auf diese Weise besteht eine
Möglichkeit, dem katastrophalen Mangel an
Pflegepersonal der öffentlichen Spitäler während der
Ferienablösungszeit zu steuern. Gleichzeitig
besteht die Möglichkeit, in interessanter sowie
lehrreicher und dem Wohle der Allgemeinheit dienender

Weise unsere Sanitätstruppen weiterzubilden.
Selbstredend sind den dienstleistenden Truppen
ein Minimum an Sanitätspersonal, z. B. für den
Betrieb zentraler Krankenzimmer, zu belassen.
Speziell zu regeln ist das Verwenden von Arzneimitteln

und Sanitätsmaterial der Sanitätstruppen.
Eine Roulement für das Sanitätsmaterial wäre
übrigens nur zu begrüssen.

Ich bitte Sie, meinem Postulat zuzustimmen, da
es sämtlichen Volksschichten zugute kommt.

Giovanoli, Gesundheitsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Grossrat Mäder vertritt
in seinem Postulat die Auffassung, man könne in
den Ferienzeiten die Schwierigkeiten des Personalmangels

in den Spitälern durch den Einsatz von
Sanitätstruppen beheben. Ich muss gestehen, dass
ich hier äusserst skeptisch bin. Auf Grund der
Besprechungen, die ich hatte, muss ich sagen, dass
dieser Einsatz nicht so einfach ist, wie es auf den
ersten Blick aussieht. Zunächst ist darauf
hinzuweisen, dass die Dotierung der Sanitätstruppen
sehr ungenügend ist. Auch hier herrscht Mangel
an Leuten. So bestehen z. B. Schwierigkeiten bei
den Wiederholungskursen der eigentlichen Truppe,
wo der Sanitätssoldat dabei sein muss, die Leute
zu stellen. Aus diesem Grunde ist man offenbar
auch bei der Abteilung für Sanität des Eidgenössischen

Militärdepartementes skeptisch. Ich glaube
also nicht, dass viel zu erreichen wäre.

Es kommen noch andere Überlegungen dazu. Es
ist z. B. nicht möglich, einen Angehörigen der
Sanitätstruppe, sagen wir einen Sanitätssoldaten oder
wer immer es ist, lediglich für einen Tag
einzusetzen. Das ist fast sinnlos. Den kontinuierlichen
Einsatz während 10 oder 14 Tagen halte ich praktisch

für ausgeschlossen. Erfolgreicher und
nützlicher sind offenbar andere Wege, die man seit ein
paar Jahren beschreitet. So versucht man,
verheiratete ehemalige Pflegerinnen, also diplomiertes

Pflegepersonal in den Ferienzeiten in den
Spitälern einzusetzen. Diese Pflegerinnen stellen sich
ganz gerne zur Verfügung. Wir haben damit schon
namhafte Erfolge registrieren können. Einen zweiten

Weg hat Herr Grossrat Gullotti in der letzten
Session angeführt, wonach man mit einem gewissen

Erfolg Mädchen aus höheren Töchterschulen
veranlassen kann, sich zu bestimmten Ferienzeiten
den Spitälern als Hilfspersonal zur Verfügung zu
stellen. Ich gestehe, dass man auch diesen Weg da
und dort mit Erfolg beschritten hat. Man muss die
Sache nur richtig in die Hände nehmen. Man muss
den Spitaldirektionen etwas Phantasie zumuten;
die Sanitätsdirektion kann nicht alles erledigen
und organisieren. Es ist Sache der Spitaldirektionen,

der leitenden Persönlichkeit, die erforderlichen

Massnahmen in die Wege zu leiten.
Es wäre daher fast zweckmässiger, wenn Herr

Mäder, der es mit seinem Postulat gut gemeint hat,
nach diesen Darlegungen das Postulat zurückziehen
wollte. Wenn es überwiesen wird, kann ich es nur
aus dem einfachen Grunde entgegennehmen, weil
ich noch keine Gelegenheit hatte, mit dem
Oberfeldarzt der Abteilung für Sanität des Eidgenössischen

Militärdepartementes persönlich Fühlung zu
nehmen. Wir haben bereits mit anderen Persönlichkeiten

dieser Abteilung gesprochen, aber massgeblich

zuständig ist doch der Oberfeldarzt. Ich
verspreche mir von dieser Aussprache allerdings nicht
allzu viel.

Nun hat Herr Grossrat Mäder noch einige andere
Fragen gestellt. Wenn ich ihn richtig verstanden
habe, hat er z.B. gefragt, auf wieviele Patienten
man eine Schwester rechne. Das ist von Spital zu
Spital verschieden. Es kommt darauf an, ob es sich
um ein Sanatorium handelt, um chronisch oder
akute Kranke. Im allgemeinen rechnet man auf
4 bis 5 Patienten durchschnittlich eine
Krankenschwester. Es gibt jedoch Fälle, wo man schon auf
3 Patienten mit einer Krankenschwester zu rechnen

hat. Die übrigen Fragen, die Herr Grossrat
Mäder gestellt hat, möchte ich besser mit ihm
persönlich besprechen. Auf diese Weise muss ich die
Zeit des Grossen Rates nicht allzu lange in
Anspruch nehmen.

Es handelt sich nun darum, ob Herr Grossrat
Mäder sein Postulat zurückziehen will oder ob er
wünscht, dass es weiter behandelt wird. Mit dem
Oberfeldarzt werde ich sowieso noch reden. Unter
diesen Umständen könnte eigentlich das Postulat
als gegenstandslos erklärt werden.

Präsident. Ich frage Herrn Mäder an, ob er sein
Postulat zurückzieht.

Mäder (Ferenbalm). Ich bin nicht einverstanden,
mein Postulat zurückzuziehen. Es handelt sich um
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eine so wichtige Angelegenheit für das ganze Volk,
dass es behandelt werden muss.

Präsident. Wird das Postulat aus der Mitte des
Rates bekämpft?

Achermann Karl. Ich anerkenne mit dem
Regierungsrat die Wichtigkeit des Problems, das Herr
Mäder angeschnitten hat. Ich anerkenne auch, dass
er sehr bemüht ist, einen Weg aufzuzeigen, auf dem
man das Problem lösen könnte. Ich muss aber das
Postulat aus zwei Gründen bekämpfen. Wir haben
in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass es
nicht angeht, ein Postulat, das einen bestimmten
Wortlaut hat, im Sinne der Ausführungen des
Regierungsrates anzunehmen, da in diesem Falle ja
niemand recht weiss, was man angenommen hat.
Entweder nimmt der Regierungsrat das Postulat
entgegen, und dann stimmen wir zu, oder er lehnt
es ab, und dann muss das Postulat zurückgezogen
werden.

Das Postulat in seinem Wortlaut anzunehmen,
geht nicht gut. Der Sanitätssoldat ist kein Krankenpfleger.

Man kann daher nicht einfach Sanitätssoldaten

in der Krankenpflege einsetzen. Ferner
wird die Zeit der Dienstleistung des Sanitätssoldaten

für einen vernünftigen Einsatz im Spital zu
kurz sein. Ich glaube nicht, dass den Patienten
gedient ist, wenn man nur ganz kurzfristig nicht
entsprechend ausgebildete Leute im Spital einsetzen
wollte. Ferner ist zu bemerken, dass der Mangel an
Krankenpflegepersonal kein Grund ist, Truppen
einzusetzen. Wenn Sie diesen Weg beschreiten
wollten, müssten Sie auch im Baugewerbe Truppen
einsetzen, nämlich Genietruppen. Nach meiner
Auffassung muss man daher andere Wege suchen. Der
Regierungsrat hat sie aufgezeigt, und sie sind in
Bern schon erfolgreich beschritten worden. Man
sucht verheiratetes Krankenpersonal, das, wie sich
in Bern gezeigt hat, gewillt ist, sich während der
Ferienzeit einsetzen zu lassen, wenn man es
vernünftig entlöhnt und hält. Auf diesem Wege lässt
sich eher etwas machen. Ich muss deshalb das
Postulat bekämpfen.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates 36 Stimmen
Dagegen 71 Stimmen

Interpellation des Herrn Grossrat Eggenberg
— Vergrösserung der Asthmatiker-Station
Heiligensehwendi

(Siehe Jahrgang 1962, Seiten 603/604)

Eggenberg. Meine Interpellation befasst sich mit
der Asthmaabteilung der Heilstätte
Heiligensehwendi. Die Begründung ist mir wesentlich
erleichtert worden durch die Februarnummer des
«Band», die allen Ratsmitgliedern zugestellt wurde.
Es ist praktisch eine Sondernummer über das
Sanatorium Heiligensehwendi. Wenn ich trotzdem noch
Ergänzungen anbringe, so deshalb, weil sich der
Chefarzt, Dr. Regli, in dieser Nummer weniger mit

der Asthmaabteilung direkt, als mehr mit den
zukünftigen Aufgaben der gesamten Heilstätte
Heiligensehwendi beschäftigt hat.

Sie alle wissen, dass im Zusammenhang mit den
Reorganisationsfragen der Tuberkuloseheilstätte
Heiligensehwendi Ende der fünfziger Jahre die
Diskussion über die Einführung von Mehrzwecksanatorien

angefangen hat. Bei diesen Fragen
musste man selbstverständlich zwischen den
bestehenden Sanatorien Abkommen treffen: denn die
zukünftigen Aufgaben, die einem Sanatorium neu
überwiesen werden sollen, sind zwischen den
verschiedenen Sanatorien aufzuteilen. Heiligensehwendi

wurde die Asthmaabteilung zugeteilt. Am
1. März 1960 wurde dort eine besondere Klima- und
Behandlungsstation für Asthmakranke eröffnet. Im
Jahre 1960 hatte man noch 11 Betten, 1962 wurde
die Zahl auf 20 erhöht. Ich gestatte mir, Ihnen aus
dem Sonderblatt des «Band» einen kurzen Passus
von Chefarzt Dr. Regli vorzulesen:

«Das wirkliche Bedürfnis nach einer hochspezialisierten

Asthmakurstation belegen die ansteigenden
Wartefristen. 1962 mussten wegen der vollständigen

Belegung durchschnittlich 25 Asthmakranke
bis zwei Monate oder mehr auf die Aufnahme warten.

Welche Summe von Leiden und Not solche
Wartefristen, abgesehen von den wirtschaftlichen
Verlusten, für den Kranken und seine Familie
bedeuten, ist oft unbeschreiblich.»

Bis jetzt war ich selber der Meinung, das Asthma
bedeute mehr oder weniger den Zustand, den man
ungefähr so umschreiben kann: Beim ersten
Treppenabsatz wird der Atem kürzer, und man muss
eine Pause einschalten. - Ich habe mich bei
verschiedenen Besuchen in Heiligensehwendi
überzeugen lassen müssen, dass dies der harmlosere und
kleinere Teil der Asthmaerkrankung ist. In Tat und
Wahrheit ist Asthma die Krankheit, die die
Arbeitsfähigkeit der Leute am meisten beeinträchtigt. Die
Ursachen des Asthmas sind ihnen zum grossen Teil
bekannt. Vor allem sind die verschiedensten
Reizfaktoren zu nennen: Staub, reizende Dämpfe, Gase,
allgemeine Luftverunreinigungen sowohl am
Wohnort wie am Arbeitsplatz. Als weitere Ursache
- eine unpopuläre Feststellung - sind die
Rauchergewohnheiten zu nennen. Die dritte Ursache, ein
massgebender Punkt, ist die Überalterune der
Bevölkerung, die ganz automatisch zu einer Schwächung

der Widerstandskraft führt.
Die wesentlichen Asthmaarten sind:
1. Das Anfallasthma, also die akute Atemnot.

Dazu gehört ein Drittel der Patienten. Dieses
Asthma kann man im allgemeinen heilen. Es
betrifft meistens Leute bis zum Alter von 40 Jahren.

2. Eine bedeutend schwierigere Gruppe sind die
Patienten, die an chronischer, asthmoider Bronchitis

oder Lungenerkrankungen mit asthmatischen
Begleiterscheinungen leiden. Diese Gruppe umfasst
zwei Drittel aller Asthmapatienten. Die
Heilungsaussichten sind hier bedeutend schlechter. Die
Heilung ist durch die Tatsache erschwert, dass hier fast
keine gezielten Behandlungsmöglichkeiten vorhanden

sind. Die Kurstatistik des Sanatoriums
Heiligensehwendi gibt uns über die Behandlung der
Asthmafälle bereits gute Auskunft. Bei der
Einweisung der behandelten Asthmakranken waren
bis jetzt 36°/o teilinvalid, 10% vollinvalid. Wäh-
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rend einer durchschnittlichen Kur von 6 Wochen
hat sich der Gesundheitszustand dieser Patienten
zum Teil bedeutend verbessert. 60#/o aller
eingewiesenen Patienten verzeichneten eine wesentliche
Verbesserung, 34 % einen kleineren Erfolg und 6 %
überhaupt keinen. Dabei muss man festhalten, dass
die durchschnittliche Kur- und Behandlungsdauer
von 6 Wochen nicht genügt. Wenn die Leute wieder
einigermassen hergestellt sind und sich bei den
Anfällen wieder selber helfen können, muss man sie
entlassen, um die Betten sofort für neue dringendere

Fälle verwenden zu können.
Ich fasse zusammen und erinnere noch einmal an

die Artikel der Sondernummer des «Band». Die
Einführung von Klima- und Behandlungsstationen
in den Sanatorien ist eine absolute Notwendigkeit.
Heiligenschwendi ist für diesen Zweck aus verschiedenen

Gründen ideal gelegen. Erstens ist das Klima
ausgezeichnet. Zweitens hat Heiligenschwendi als
wesentliche Voraussetzung für die schwierigeren
Asthmafälle die direkte kurze Verbindung zur
vorzüglich installierten Universitätsklinik in Bern.
Drittens hat es - das ist auch nicht ausser acht zu
lassen - eine wirtschaftlich günstig gelegene
Verbindung für die Familienangehörigen.

Der Ausbau dieser Abteilung ist dringend
notwendig. Nebst der grossen Aufgabe, den kranken
Mitmenschen zu helfen, ist auch noch der
volkswirtschaftliche Standpunkt hervorzuheben, da uns
eine rechtzeitige Behandlung des Asthmas eine
grosse Zahl von Arbeitskräften erhalten kann, allerdings

zum Teil mit der Auflage, die Leute in neue
Berufe überzuführen.

Betriebswirtschaftlich hat sich die Idee des
Mehrzwecksanatoriums glänzend bewährt. Im Jahre
1959, als Heiligenschwendi nur Tuberkulose behandelte,

betrug dasDefizit pro Pflegetag Fr. 9.18. 1961,
als man ausser den Tuberkulosekranken noch 160

Asthmakranke behandelte, sank das Defizit pro
Pflegetag auf Fr. 7.40.

Ferner ist festzuhalten, dass der Kampf gegen
das Asthma, das in ständiger Zunahme begriffen
ist, rechtzeitig und in grossem Ausmass aufgenommen

werden muss. Die Ärzte und das Personal von
Heiligenschwendi sind bereit, diesen Kampf zu
führen. Es ist an uns, dafür die erforderlichen
Voraussetzungen zu schaffen.

Giovanoli, Gesundheitsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Mit der Umwandlung des
Sanatoriums Heiligenschwendi in ein Mehrzwecksanatorium

wurde die Asthmabehandlung daselbst
konzentriert. Für Asthmabehandlung ist also
unsere Heilstätte Heiligenschwendi zuständig. Die
Asthmastation wurde am 1. März 1960 eröffnet. Zu
Beginn des Jahres 1961 hatte man 20 Betten. Es ist
unbestritten, dass die heutige Bettenzahl nicht
mehr genügt. Wir haben für angemeldete Patienten
heute tatsächlich Wartefristen bis zu 3 und 4
Monaten. Man ging eine Zeitlang wegen des
Rückganges der Tuberkuloseerkrankungen von der
Annahme aus, nicht nur die Tuberkuloseabteilung
Heiligenschwendi - übrigens die älteste
Tuberkulosestation der Schweiz, gegründet 1895, und das
erste Volkssanatorium Europas -, sondern auch
andere Tuberkulosestationen könnten eine nach der
anderen aufgehoben werden. Man schaltete daher
in Heiligenschwendi auf Asthmakranke um. Die

Annahme, es würden die erforderlichen Betten frei,
hat sich mittlerweise zum mindesten als übertrieben

herausgestellt. Wir müssen gegenwärtig
feststellen, dass die Beanspruchung von Tuberkulosebetten

nicht mehr zurückgeht, eher wieder im
Zunehmen begriffen ist. Die Vermehrung der
Tuberkulosekranken geht zum Teil auf die Gastarbeiter
zurück. Namentlich bei den Italienern haben wir
sehr zahlreiche Tuberkulosekranke festzustellen.
Eine weitere Schliessung von Tuberkuloseabteilungen

in Heiligenschwendi ist also, wenigstens für
den Augenblick, immöglich. Heiligenschwendi ist
voll belegt.

Die Frage der Erweiterung der Asthmastation in
Heiligenschwendi hat die zuständigen Organe
beschäftigt. Man hat uns auf der Sanitätsdirektion
über die Absichten und die Pläne orientiert. Herr
Grossrat Gullotti ist Präsident von Heiligenschwendi

und er widmet sich diesem Sanatorium,
namentlich auch der Asthmabehandlung, mit sehr
grossem persönlichen Einsatz, für den ich ihm hier
einmal den Dank aussprechen möchte. Die zuständigen

Organe in Heiligenschwendi hatten noch
letztes Jahr die Auffassung, dass man wenigstens
im Sinne eines Provisoriums einen besonderen
Asthmapavillon erstellen könnte, d. h. einen Leichtbau.

Das wäre technisch an sich möglich; aber es
hat sich gezeigt, dass diese Lösung wegen des
Einbaus im ganzen Betrieb, der natürlich auch ein
Problem darstellt, nicht gerade billig ist, sondern
teuer zu stehen kommt. Weil in Heiligenschwendi
ohnehin einige Tuberkuloseabteilungen in den
alten Bauten - sie stehen schon seit 70 Jahren -
renovationsbedürftig sind, beantragt die
Studienkommission die nötigen Erweiterungen der Asthmastation.

Es ist unbestritten, dass diese Erweiterung
nicht über eine provisorische Lösung gesucht werden

kann. Man will daher die erforderlichen
Erweiterungen im Rahmen einer etappenweisen
Neugestaltung und Erneuerung des Sanatoriums
überhaupt vornehmen. Die Studienkommission ist an
der Arbeit. Es wird ein Raum- und Zeitprogramm
aufgestellt, damit man so rasch als möglich zu einer
Gesamtkonzeption kommt und schlüssig wird, was
vom Gesichtspunkt der Asthmakrankheiten aus im
Rahmen dieser Gesamtkonzeption in einer ersten
Bauetappe realisiert werden kann. Man rechnet in
der Verwaltung der Heilstätte Heiligenschwendi in
Übereinstimmung mit der Studienkommission
damit, dass man bereits im Jahre 1964 mit den Bauten
beginnen kann, so dass sie spätestens 1965 zusammen

mit einer wesentlich vermehrten Anzahl von
Asthmabetten zur Verfügung stehen. Darüber, ob
schon vorher eine Vermehrung möglich ist oder
nicht, können wir uns heute nicht aussprechen.
Wenn es möglich ist, wird es gemacht. Es hängt
davon ab, ob Tuberkulosebetten frei werden oder
nicht.

Ich möchte die Gelegenheit nicht versäumen, um
hier zum Ausdruck zu bringen, dass Heiligenschwendi

auch für die Behandlung des Asthmas
über ganz qualifizierte Kräfte verfügt, die sich voll
einsetzen. Die Asthmastation Heiligenschwendi hat
bereits eine europäische Berühmtheit erlangt mit
den Erfolgen, die man daselbst erzielt. Das hat man
in erster Linie dem Chefarzt, Dr. med. Regli, zu
verdanken, der sich persönlich auf diesem Gebiet
zusammen mit seinen Mitarbeitern und den erfah-
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renen Equipen von Heilgymnasten und Heilymna-
stinnen einsetzt. Wir können nicht von heute auf
morgen in jedem Spital eine Asthmastation eröffnen.

Dazu braucht es Spezialpersonal. Solches
Personal haben wir in Heiligenschwendi und hoffen,
dass wir möglichst bald zu dem Ziel, das uns
vorschwebt, kommen. Ich brauche keine weiteren
Worte darüber zu verlieren, dass der Kanton das
Defizit, das in der Asthmaabteilung in Heiligenschwendi

entsteht, übernimmt, genau wie das
Defizit der Tuberkuloseabteilung, gestützt auf das
Gesetz des Jahres 1958 über die lang dauernden
Krankheiten. Dass der Kanton an der Baufinanzierung

in wesentlichem Rahmen mithelfen muss, ist
ebenfalls selbstverständlich; darüber müssen wir
uns auch nicht mehr weiter unterhalten. Ist einmal
das Projekt abgeklärt und liegt es uns vor, werden
wir die Angelegenheit auf der Sanitätsdirektion
mit der allergrössten Beschleunigung behandeln,
v/eil es auch unser Wunsch ist, mit den Bauten der
ersten Etappe im nächsten Jahr anfangen zu können.

Eggenberg. Ich erkläre mich von der Antwort des
Regierungsrates befriedigt.

Präsident. Herr Gullotti wünscht Diskussion.
(Zustimmung)

Gullotti. In erster Linie danke ich dem Herrn
Interpellanten, dass er die Frage über die Erweiterung

der Asthmastation in Heiligenschwendi hier
aufgeworfen hat. Die Frage ist für uns deshalb von
ganz besonderer Wichtigkeit, weil wir, wie Sie aus
den Darlegungen des Herrn Gesundheitsdirektors
gehört haben, wesentliche Neu- und Umbauten in
Heiligenschwendi planen. Das bedingt, dass der Rat
in absehbarer Zeit zu sehr grossen Kreditbegehren
Stellung beziehen muss.

Als wir in Heiligenschwendi einen gewissen
Rückgang der Pflegetage von Tuberkulosekranken
feststellten, suchten wir sofort Ersatz. Es ist für ein
Sanatorium nichts so schlimm, als wenn eine Art
Ausverkaufsstimmung aufkommt, wenn ganze
Abteilungen leer stehen oder schlecht besetzt sind.
Das hat nicht nur wirtschaftliche Nachteile zur
Folge, sondern auch Nachteile für das Personal,
die Ärzte, die Schwestern usw. Wir haben im Norden

gute Beispiele gefunden, weil man dort in der
Bekämpfung der Tuberkulose weiter ist als bei uns
in der Schweiz. Im Norden wurden mit den
Mehrzwecksanatorien sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wir trachteten also in Heiligenschwendi sofort
darnach, den Rückgang der Tuberkulose durch andere
Arbeiten aufzufangen. Das ist vor allem ein
Verdienst unseres Chefarztes und unseres Verwalters.
Das sind Männer, die nicht froh sind, wenn sie
weniger Arbeit haben, sondern die immer noch mehr
Arbeit wollen und sich voll einsetzen. Man darf
ihnen hier schon einmal dafür danken.

Wir haben mit dem Anfang der Asthmastation
gute Erfahrungen gemacht. Interessant ist, dass wir
in Heiligenschwendi den Rückgang auf dem Sektor
der Tuberkulosekrankheiten nicht so merkten wie
an andern Orten. Sie wissen ja, dass viele Sanatorien

entweder eingingen oder wenigstens so schlecht
besetzt sind, dass man immer wieder von diesen
Sorgenkindern spricht. In Heiligenschwendi haben

wir eine ausserordentlich günstige Lage, nicht nur
klimatisch, sondern auch geographisch. Man kann
die Berner Leute nicht hinschicken, wo man will.
Die Leute wollen irgendwie mit ihren Familien und
ihrer Arbeit auch während der Krankheitszeit
verbunden bleiben. In allzu abgelegene Sanatorien
wollen die Leute nicht gehen, und Zwangsmassnahmen

können wir bei uns nicht anwenden. Wir
haben uns deshalb entschlossen, Neu- und
Umbauten zu planen. Heiligenschwendi ist das älteste
Tuberkulosesanatorium überhaupt und das erste
Volkssanatorium in Europa. Vor etwa 15 Jahren
wurde allerdings ein Neubau erstellt, aber alle
anderen Gebäude, insbesondere auch die Küchen usw.,
müssen vollständig neu erstellt werden, weil sie
nicht mehr genügen.

Wir haben selbstverständlich auch bezüglich der
Unterkunft des Pflegepersonals ständig Wünsche.
Wir haben auf der Gesundheitsdirektion immer
grosses Verständnis gefunden, wofür wir dem
Herrn Gesundheitsdirektor sehr dankbar sind. Wir
wollen froh sein, dass wir Leute haben, die sich
für diese Sache einsetzen. Ich danke auch dem
«Band» für das Blatt, das mir zugestellt wurde,
worin über Heiligenschwendi Auskunft gegeben
wird. Wenn einmal die Baubegehren vorliegen,
möchte ich den Rat einladen, in corpore Heiligenschwendi

zu besichtigen, damit er von dem dortigen

Betrieb eine Ahnung bekommt.

Trächsel. Ich mache keine Opposition gegen den
Gedanken der Erweiterung der Asthmaabteilung
in Heiligenschwendi. Ich habe sie vor zwei Jahren
besucht. Man ist von der Leistung, die dort erbracht
wird, beeindruckt.

Ich habe das Wort verlangt, um vom Herrn
Gesundheitsdirektor zu erfahren, ob nicht eine
gewisse Koordination zwischen Heiligenschwendi und
Montana eintreten könnte. In Heiligenschwendi
sollen Neu- und Umbauten durchgeführt werden.
Das dürfte in Ordnung sein, und ich möchte nicht
nein dazu sagen. Dagegen verstehe ich nicht ganz,
dass man in Heiligenschwendi ausbauen muss,
solange man keine Klarheit über die Zukunft von
Montana hat. Wir haben auch in Montana ein
Mehrzwecksanatorium einrichten müssen. Besteht die
Möglichkeit, mehr Patienten nach Montana zu
schicken? Es werden vielleicht Schwierigkeiten mit
den Angehörigen auftauchen, weil Montana weit
weg ist. Zum mindesten denke ich an die ausländischen

Arbeitskräfte, die ihre Familienangehörigen
nicht in der Schweiz haben; diese könnte man am
besten nach Montana schicken, wodurch in
Heiligenschwendi Platz geschaffen würde. Diese Fragen

müssen im Zusammenhang betrachtet werden,
wenn man eine Gesamtlösung herbeiführen will.

Giovanoli, Gesundheitsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich möchte lediglich ein paar
kurze Bemerkungen zu den berechtigten Fragen,
die Herr Grossrat Trächsel über die Lage in der
bernischen Heilstätte Montana gestellt hat,
machen. Auch Montana ist auf ein Mehrzwecksanatorium

umgestellt worden. Wir haben dort seit
Anfang des letzten Jahres eine Station für die Behandlung

und Pflege der Multiplen Sklerose eingerichtet.
Auch das ist eine wichtige Angelegenheit. Diese

Krankheit braucht ebenfalls eine spezielle Behand-
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lung, braucht Spezialärzte, spezielle Therapeuten
und Therapeutinnen. Die Aufteilung zwischen Hei-
ligenschwendi und Montana wurde in Verbindung
mit verschiedenen ärztlichen Expertenorganisationen

und mit der Schweizerischen Liga für Multiple
Sklerose, auf der andern Seite mit der kantonalen
Dachorganisation für Tuberkulosebekämpfung
vorgenommen. Man hat sich für die Asthmakrankheiten

auf Heiligenschwendi und für die Multiple
Sklerose auf Montana geeinigt, auch aus medizinischen

Gründen. Montana liegt höher, das Klima ist
trocken und sonnig. In den letzten Monaten ist die
Zahl der von Multipler Sklerose befallenen Kranken,

die in Montana behandelt werden, andauernd
gestiegen. Es war natürlich eine Anlaufzeit nötig.
Wir haben jetzt neben der Tuberkulosestation in
Montana zwischen 40 und 50 Patienten, die an
Multipler Sklerose leiden. Wir sind übrigens froh
über eine Bettreserve für Tuberkulosebekämpfung
in Montana. Heiligenschwendi ist heute voll
besetzt. In den letzten Wochen sind mir eine ganze
Anzahl von Tuberkulosekranken gemeldet worden,
die nach Montana gehen. Man war dort froh, über
eine Reserve von leeren Betten zu verfügen. Im
allgemeinen entscheidet der Arzt, ob jemand nach
Heiligenschwendi oder nach Montana soll. Hier
spielt auch ein medizinischer Gesichtspunkt hinein.
Für den einen Patienten ist Heiligenschwendi
zweckmässiger, für den andern Montana. Man muss
hier auf den Arzt abstellen. Die Belegung in Montana

ist heute besser als noch vor einem Jahr. So
wie die Verhältnisse liegen, wird die Belegung
wohl noch weiterhin ansteigen.

Interpellation des Herrn Grossrat Anliker —
Massnahmen gegen den Medikamentenmissbrauch

(Siehe Jahrgang 1962, Seite 604)

Anliker. In der Herbstsession hat uns bei der
Behandlung des Geschäftsberichtes der
Gesundheitsdirektor, Herr Regierungsrat Dr. Giovanoli,
einige Erklärungen zurThalidomid-Affäre gegeben.
Bei dieser Gelegenheit teilte er mit, dass zur
Eindämmung des Missbrauchs von Schmerz- und
Beruhigungsmitteln verschiedene Massnahmen
geprüft worden seien. Schliesslich hätten die
Konferenz der kantonalen Sanitätsdirektoren und die
Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel mit
den Herstellern und dem Grosshandel vereinbart,
die Reklame für diese Art von Medikamenten
aufzuheben.

Sosehr diese freiwillige Übereinkunft, um die
uns das Ausland beneiden soll, als Beitrag gegen
den übermässigen Verbrauch von Schmerz- und
Beruhigungsmitteln zu begrüssen ist, so darf nicht
erwartet werden, dass damit dem Arzneimittelmissbrauch

ernstlich Einhalt geboten wird; denn
diese Vereinbarung spricht nur von einer
Einschränkung und nicht von einer Aufhebung der
Reklame. Auch kann man feststellen, dass für
einige dieser Präparate die Inserate regelmässig
weiter erscheinen, da deren Hersteller die Vereinbarung

nicht unterzeichnet haben. Dazu kommt,

dass für einige sehr bekannte Präparate keine
Publikumsreklame gemacht wird.

Der Direktor der Pharmakologischen Anstalt der
Universität Basel, Prof. Bucher, dessen Kompetenz
und Autorität nicht bezweifelt werden kann, sieht
den eigentlichen Gefahrenherd eher in der indirekten

Propaganda. Darunter versteht er gewisse
Zeitungsartikel, in welchen sehr gut und objektiv über
wissenschaftliche Fortschritte auf irgendeinem
speziellen Gebiet der Medizin berichtet wird, in denen
aber mögliche Konsequenzen angedeutet werden,
die oft genügen, um ängstliche Naturen auf irrige
arzneiliche Ideen zu bringen.

Es ist erstaunlich, wie trotz ernsthaften Warnungen
viele Leute mit ihrer eigenen aber auch

anderer Menschen Gesundheit experimentieren und
Unfug treiben. Nichts gegen die wohlgemeinten
Ratschläge der berühmten «alten Tante».
Ungemütlicher und ernster wird die Sache dann, wenn
geltungssüchtige Ratgeber ihre Ratschläge mit
allerlei wissenschaftlichem Stückwerk cachieren. Ein
Arzneimittel wird nur dann zu einem Heilmittel,
wenn der Arzt seine Wirkimg am Kranken kennt
und überwacht.

In der Schweiz ist der Arzneimittelmissbrauch zu
einem ernsten sozialen Problem geworden. Alle
Kreise, die sich mit dem Arzneimittelwesen
befassen, weisen schon seit Jahren in eindringlicher
Weise auf die zahlreichen Möglichkeiten von
Schädigungen durch Medikamente hin. Wir sind
alarmiert von der Tatsache, dass immer zahlreichere,
an sich wertvolle und von einer verantwortungs-
bewusst forschenden pharmazeutischen Industrie
nach bisher anerkannten Richtlinien entwickelte
Arzneimittel bei ihrer kürzeren oder längeren
Anwendung zu schweren Schädigungen führen können.

Die Thalidomide sind nur eine Gruppe dieser
neueren Arzneimittel, die zum Teil Dauerschäden
bewirken können.

Seit Ende des letzten Krieges wird bei uns ein
zunehmender Verbrauch von scheinbar harmlosen
und unschädlichen Schmerz- und Beruhigungsmitteln

festgestellt. Es fällt auf, dass im Ausland eine
Arzneimittelsucht im schweizerischen Ausmass
nicht besteht. Frankreich z. B. kennt dieses
Ausmass nicht. Der auffallendste Unterschied auf dem
Arzneimittelsektor zwischen uns und den übrigen
Kulturstaaten besteht darin, dass bei uns die
Produktion und der Handel mit Arzneimitteln immer
mehr kommerzialisiert wird. Die Konjunktur hat
auch hier zu einem Aufschwung mit grossen
Verdienstmöglichkeiten geführt. Oft übernehmen
kleine Firmen altbekannte Wirkstoffe direkt von
der Grossindustrie und führen diese als neue
Medikamente unter neuem Namen oder in einer
Mischung mit anderen Komponenten ein. Die
Bevölkerung wird überschwemmt mit einer Unzahl von
gleichen oder ähnlichen Medikamenten, welche alle
mit einer intensiven Propaganda angepriesen werden.

So kommt es, dass bei uns über 30 000
verschiedene pharmazeutische Präparate zur
Verfügung stehen, während im Ausland höchstens
deren 6000 im Handel und zum Verkauf zugelassen
sind. Die Prüfung aller dieser Präparate nur auf
Nebenwirkungen, gar nicht zu reden auf ihre
Wirksamkeit und Dosierung, dürfte ganz ausgeschlossen
sein; denn die Ansprüche, die an klinischeVersuche
gestellt werden, sind hoch, wenn sie irgendwelchen
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wissenschaftlichen und nicht nur einen Reklamewert

haben sollen. Es gibt zu viele Medikamente, zu
wenig Spitäler, die zur Prüfung geeignet sind und
viel zu wenig Mediziner, welche diese Prüfung
durchführen können. So ist es nicht verwunderlich,
dass die grosse Flut von pharmazeutischen Präparaten

mehr schlecht als recht untersucht auf den
Markt geworfen wird.

Welches sind nun die sogenannten «gefährlichen»
Arzneimittel? Das eidgenössische Betäubungsmittelgesetz

ordnet streng den Handel und die
Verwendung von Schmerz- und Beruhigungsmitteln
auf Morphinbasis, von Kokain, Haschisch und neueren

Suchtstoffen. Der Medikamentenmissbrauch
beruht daher vor allem auf der Verwendung von
nicht betäubenden Schmerzmitteln, Schlafmitteln
und Psychopharmaka. Diese letzteren sind Stoffe,
erst in den letzten Jahren entwickelt, welche
anregend oder beruhigend wirken. Ein Missbrauch
liegt vor, wenn die Einnahme dieser Medikamente
medizinisch unbegründet ist. Eine Definition der
Sucht ist nicht leicht zu geben. Prof. Waser
beschreibt sie mit dem unüberwindlichen Verlangen,
einen Arzneistoff dauernd einzunehmen, da er von
Unlustgefühlen frei macht und anregend wirkt.
Der Süchtige wird vom Suchtstoff abhängig, die
körperlichen und geistigen Schäden, welche als
Folgen der chronischen Einnahme nach Tagen oder
erst nach Jahren eintreten, verlangen und verleiten
zur Fortsetzung der Sucht. Die psychischen
Symptome sind Stimmungsschwankungen, Enthemmung,

Reizbarkeit, Unbeherrschtheit, Abnahme des
Pflichtsgefühls. Der Süchtige besitzt kein Takt-,
Rechts-und Verantwortungsbewusstsein mehr. Dazu

kommen Zittern, Müdigkeit, Schlaflosigkeit,
Kopfschmerzen. Später treten Hirnschädigungen
mit Vergröberung der Gefühlsreaktionen, Bewusst-
seinstrübungen und Abnahme der Merkfähigkeit
ein. Die dauernde Belastung des Körpers durch
körperfremde Verbindungen verursachen bedeutende

Veränderungen im Stoffwechselgleich-
gewicht. Die Folgen sind schwerste organische
Schädigungen; die Blutbildung ist zerstört; die Nieren,

die Leber und das Zentralnervensystem arbeiten

nicht mehr, und der Körper zerfällt.
Die gemachten Erfahrungen sollten die

Schlussfolgerung als selbstverständlich erscheinen lassen,
dass es keine «gefährlichen» und «ungefährlichen»
Heilmittel gibt. Jedes Medikament kann, mit naiven

Vorstellungen verknüpft, schwerste Folgen
zeitigen. Zwischen den alkoholischen Getränken
und den Arzneimitteln dürfte man keinen Unterschied

mehr machen. Die Trunksucht ist in der
Gesellschaft verpönt. Die Folgen sind dank einer
massiven Aufklärung allgemein bekannt. Zahlreiche
Vereine und von der öffentlichen Hand unterstützte
Hilfsstellen kümmern sich um das Schicksal der
Trinker und ihrer Familien. Es ist Zeit, die
Arzneimittelsüchtigen ebenfalls zu betreuen; denn die
persönlichen Folgen und besonders der
familiärgesellschaftliche Zusammenbruch ist beim
Arzneimittelsüchtigen genau so schwerwiegend wie beim
Alkoholiker. Für eine Familie, deren Hausfrau und
Mutter medikamentsüchtig ist, kann dies zu einer
Katastrophe führen. Süchtige bedeuten eine
erhöhte Unfallgefahr und eine Gefährdung für ihre
Umgebung. Die Praxis mancher Arbeitgeber, vor
allem in der Uhren- und in der Textilindustrie,

ihren Belegschaften zu momentaner Leistungssteigerung
Tabletten frei abzugeben, zeugt von einer

verwerflichen Kurzsichtigkeit. Der erhöhte Ver-
schleiss von Material und Maschinen dürfte den
erwarteten Vorteil zunichte machen. Vorsichtige
Schätzungen aus dem Jahre 1954, veranlasst durch
die Konferenz der kantonalen Sanitätsdirektoren
und publiziert im «Bulletin des Eidgenössischen
Gesundheitsamtes» im Jahre 1957 ergaben, dass
ein gutes halbes Prozent unserer Bevölkerung
durch Arzneimittel geschädigt war. Die Zahl der
Süchtigen dürfte ein Mehrfaches betragen haben.
Heute muss mit erschreckenderen Zahlen gerechnet
werden.

Die Tatsachen sollten uns zwingen, endlich wirksame

Massnahmen gegen den Medikamentenmissbrauch

zu ergreifen. Eine ernsthafte
Gewissenserforschung aller unserer behördlichen Massnahmen

wäre dringend angezeigt. Jeder vernünftige
Weg zum Schutze der Volksgesundheit sollte
unvoreingenommen und ohne Angst vor der Tradition
beschritten werden. Eine Voraussetzung, diesen
Weg zu finden, ist die Erkenntnis, dass ein Arzneimittel

keine Handelsware im üblichen Sinne ist.
Bestimmt haben die Konferenz der kantonalen
Sanitätsdirektoren und die Interkantonale Kontrollstelle

für Heilmittel Massnahmen erwogen. Meine
Interpellation möchte dazu beitragen, die Wichtigkeit

und Dringlichkeit des Kampfes gegen den
Missbrauch der Arzneimittel in Erinnerung zu
rufen und der Regierung Gelegenheit zu geben, die
vorgesehenen Vorkehren der Öffentlichkeit
bekanntzumachen. Pflicht und vornehmstes Gebot
eines freien und humanen Staates ist die Sorge um
das Wohlergehen und die Gesundheit seiner Bürger.

(Den Vorsitz übernimmt Präsident Blaser, Urtenen)

Giovanoli, Gesundheitsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Fragen, die Herr Dr. An-
liker in seiner Interpellation beschäftigt haben,
werden auf schweizerischem Boden zum grössten
Teil von der Interkantonalen Kontrollstelle für
Heilmittel (I. K. S.) behandelt. Die Interkantonale
Kontrollstelle für Heilmittel ist eine Institution, die
sämtliche Kantone umfasst. Alle Kantone sind dieser

Institution angeschlossen. Wir haben in Bern
eine Verwaltung, dazu zahlreiche Laboratorien mit
wissenschaftlichem Personal. Daneben haben wir
in der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel
ein wissenschaftliches Begutachtungskollegium,
durch das alle pharmazeutischen Mittel, die auf
den Markt kommen, durchgehen müssen. Ferner
besteht die Rezepturkommission, die entscheidet,
ob ein Mediakament rezeptpflichtig ist oder nicht,
verkäuflich in Apotheken, Drogerien oder allgemein

verkäuflich.
Nun möchte ich mich in der Beantwortung der

Fragen, die Herr Dr. Anliker gestellt hat, auf
folgende Probleme konzentrieren:

1. In der Interkantonalen Kontrollstelle für
Heilmittel haben wir uns seit ungefähr anderthalb Jahren

mit der Einschränkung der öffentlichen
Reklame und Publizität für Schmerz- und
Beruhigungsmittel beschäftigt. Herr Dr. Anliker hat dies
angetönt. Da wir von der IKS aus rechtlich keine
Möglichkeit haben, Reklame einfach zu verbieten,
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handelt es sich um eine freiwillige Einschränkung
der Publikumsreklame für Schmerzmittel. Es ist
die Gruppe der Phenazetine, die hier eine Rolle
spielen. Die freiwilligen Vereinbarungen gelten für
das ganze Land. Sie wurden bis heute von 54
Firmen unterzeichnet. Darunter befinden sich alle
grösseren Firmen. Es handelt sich um die Grosszahl
der Produktions- und Handelsfirmen. Tatsächlich
konnten wir feststellen, dass die öffentliche
Reklame: Kino, Zeitungen, Plakate usw. seit einem
Jahr ganz wesentlich zurückgegangen ist. Vielleicht
sind noch 10 % übriggeblieben. Diese 10 °/o werden
jedoch zum grossen Teil auch noch verschwinden.
Ein Teil der Reklameverträge läuft eben noch;
diese Verträge müssen zuerst auslaufen; dann werden

sie nicht mehr erneuert. Wir sind auch noch im
Begriffe, die sogenannten Salicylprodukte, also
Aspirin, Aspro usw., soweit sie als Schmerzmittel
empfohlen werden, in die einschränkenden
Massnahmen einzubeziehen. Die Verhandlungen sind
noch nicht abgeschlossen; aber die entscheidenden
Schritte sind bereits eingeleitet worden.

Ein Wort zu den Zeitungsartikeln über medizinische

Probleme. Wir haben die Pressefreiheit. Von
dieser Pressefreiheit machen auch die Zeitungsschreiber

Gebrauch. Wir können nur sanitätspolizeilich

einschreiten - in einzelnen Kantonen muss
natürlich die Sanitätsgesetzgebung in Betracht
gezogen werden -, wenn es sich um offensichtlichen
Betrug oder um Schaumschlägereien handelt, wenn
wir ahnen müssen, dass die Publizität und Propaganda

in diesen Zeitungsartikeln auf Kosten der
Volksgesundheit geht. Das können wir immerhin
mit Erfolg machen. Allerdings weise ich darauf hin,
dass die Strafen, die die Gerichte heute auf Grund
des bald 100jährigen Gesundheitsgesetzes des
Standes Bern aussprechen, so lächerlich sind, dass
sie keinen grossen Eindruck machen. Das wollen
wir übrigens ändern im neuen Gesundheitsgesetz.
Die Reklame gewisser Appenzeller Firmen - Sie
wissen, was man darunter versteht - mit ihren
Wurfsendungen, mit denen oft nur Betrug und Ge-
schäftlimacherei verbunden ist, können wir
anzeigen. Sobald wir das Gefühl haben, dass wir
festen Boden unter den Füssen besitzen, erfolgt
Strafanzeige. Es gibt aber Appenzeller Firmen,
denen es ganz egal ist, wenn sie zahlen müssen. Ich
habe meinen Kollegen in Herisau gefragt, ob man
diesem Unfug nicht beikommen könne. Er antwortete

mir: Mein lieber Freund, ein Appenzeller geht
nicht zu diesen Leuten, zu den sogenannten
Kurpfuschern; es sind Leute aus Universitätskantonen!
- Ich sage das nur zur Illustration.

2. Wichtiger ist die Verschärfung der
Begutachtung und Kontrolle pharmazeutischer Spezialitäten,

die auf den Markt kommen. Sie wird von der
Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)
vorgenommen. Die Entscheide sind für alle Kantone

verbindlich. Nicht jeder Kanton könnte eine
solche Kontrollstelle einrichten, für die zahlreiche
Chemiker, Biologen usw. benötigt werden.
Ausländische Wissenschafter haben mir erklärt, unser
Land hätte die schärfsten und einschränkendsten
Bestimmungen über die Begutachtung und
Kontrolle der pharmazeutischen Spezialitäten. Das ist
unbestritten. Zwar sind die Bestimmungen in
Frankreich noch schärfer, aber wie auf anderem

Gebiete stehen dort viele Vorschriften bloss auf
dem Papier. In der Praxis sieht es anders aus.

Nach den Vorfällen mit dem Softenon hat sich
die IKS mit diesen Fragen beschäftigt. Das
Begutachtungskollegium, in dem unter anderem Professoren

der Medizinischen Fakultäten sind, hat neue
Richtlinien der IKS betreffend Anforderung an die
Wirkung von Wirkstoffen erlassen. Über die
therapeutischen Wirkungen wird ein zuverlässiges
Material verlangt, das dem Begutachtungskollegium
der IKS eine richtige Beurteilung erlaubt. Es werden

eine Reihe von Anforderungen unter dem
Sammeltitel der «pharmakologischen Unterlagen»
gestellt. Die gehen sehr weit und deren Beschaffung
verursacht den gesuchstellenden Firmen namhafte
Kosten. Zu den verlangten klinischen und
ärztlichen Unterlagen gehört unter anderem ein
Bericht über die klinische Verträglichkeit, mit
Angaben über Dosierungsgrenzen, Applikationsart,
Behandlungsdauer, beobachtete Nebenwirkungen
usw., die sehr oft eine grosse Rolle spielen. Nach
Möglichkeit müssen Angaben über die Ursachen
der Nebenwirkungen und deren Vermeidung
gegeben werden (biochemischer Mechanismus). Es
wird auch verlangt, dass während drei Jahren nach
der Bewilligung des Präparates (Registrierung bei
der IKS) in halbjährlichen Intervallen die
Untersuchungen wiederholt und wir auf der IKS über
das Ergebnis der Untersuchungen orientiert werden.

- Die Richtlinien werden den Kantonen, den
Herstellern, den Kliniken, Spitälern und auch allen
Ärzten und wissenschaftlichen Instituten zugestellt

die sich mit diesen Fragen beschäftigen.
In bezug auf die Konsequenzen, die nach der

Thalidomid-Affäre (Softenon) gezogen wurden,
steht unser Land - wir hatten nur sieben Schadenfälle

zu verzeichnen - ohne Zweifel in der Reihe
jener Länder, die die strengsten und weitestgehenden

Konsequenzen gezogen haben.
Von einzelnen Persönlichkeiten, auch

Wissenschaftern, wurde der gutgemeinte Vorschlag
gemacht, schmerzlindernde Mittel (Kopfwehpulver)
wegen der Gefahr der Süchtigkeit rezeptpflichtig
zu erklären. Dazu aber könnten wir uns nicht
entschlossen. Man kann nicht zur Erlangung eines
Kopfwehpulvers zum Arzt gehen. Wer zum Beispiel
am Montagmorgen Kopfweh hat, könnte den Arzt
in der Sprechstunde ohnehin erst am Nachmittag
sehen. Wegen der Kosten würden die Krankenkassen

die Rezepturen für schmerzstillende Mittel
ablehnen, und auch die Ärzte sind gegen eine solche
Neuerung, weil sie eine vermehrte Belastung
bedeuten.

Es interessiert Sie vielleicht zu vernehmen, dass
in letzter Zeit vermehrt gewisse Krebsmittel,
sogenannte Cytostatica, auf den Markt kommen,
deren Wirkungsnachweis noch nicht restlos erbracht
ist. Die Mittel beeinflussen die Zellen. Der Einfluss
auf das keimende Leben beruht auf dem gleichen
Wirkungsmechanismus wie die gewollte, zerstörende

Wirkung auf Krebszellen. Es können also
Nebenwirkungen entstehen. Ein Verbot kommt
vorläufig nicht in Frage, aber man wird diese Mittel
der Rezeptpflicht unterstellen.

Die kantonalen Gesundheitsdirektoren werden
mit der IKS eine grosse Aufklärungsaktion über
die Suchtmittel und deren Nebenwirkungen
durchführen. Ich habe hier einen Probeabzug dieser vier-










































































































































































































































































